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EU/Vietnam: Freihandelsabkommen mit Vietnam ab 01.08.2020 

Zum 01.08.2020 tritt das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam in 

Kraft. Das Freihandelsabkommen führt zu einem Abbau von 99 % aller Zölle für 

Ursprungswaren sowie weiteren Handelserleichterungen. 

Bei Inkrafttreten des Abkommens werden seitens Vietnam für 65 % der EU-

Erzeugnisse die Zölle sofort abgeschafft. Alle weiteren Erzeugnisse, bis auf we-

nige Ausnahmen, folgen im Laufe der nächsten 10 Jahre. Insbesondere im Be-

reich Kraftfahrzeuge und -teile kommt die vollständige Zollfreiheit erst nach 10 

Jahren. Hier sieht der Stufenplan ab Inkrafttreten des Abkommens elf gleiche 

jährliche Schritte bis zur vollständigen Zollfreiheit vor. 

Die Ursprungsregeln des Freihandelsabkommens verlangen meist einen Positi-

onswechsel auf 4-Steller Ebene für Vormaterialien ohne Ursprung oder alternativ 

eine Wertschöpfungsregel zwischen 40 und 70 %. Zudem ist bei manchen Wa-

rengruppen der 6-Steller ausschlaggebend bzw. sind hier separate Ursprungsre-

geln festgehalten. Im Bereich Zugmaschinen und Kraftfahrzeuge (Kapitel 87 des 

Zolltarifs) sieht die Ursprungsregel ein Herstellen, bei dem der Wert aller verwen-

deten Vormaterialien ohne Ursprung 45 % des Ab-Werk-Preises des hergestell-

ten Erzeugnisses nicht überschreitet, vor. 

Für Warensendungen nach Vietnam ist als Ursprungsnachweis die Ursprungser-

klärung auf der Rechnung mit dem üblichen Wortlaut erforderlich. Ab einem Wa-

renwert von 6.000 Euro darf diese nur von einem Registrierten Exporteur (REX) 

ausgestellt werden. Die bereits bestehende REX-Registrierung gilt hierbei auto-

matisch auch für Vietnam. Zudem kann bereits auf Lieferantenerklärungen inner-

halb der EU Vietnam genannt werden. 

Für Warensendungen aus Vietnam ist hiervon abweichend ab einem Warenwert 

von 6.000 Euro eine Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 auszustellen. Jedoch 

ist auch hier eine Umstellung auf das REX-System in Zukunft möglich. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass Vietnam eine Ursprungskennzeich-

nung für alle importierten Waren vorsieht. Hier ist neben "Made in Germany" 

grundsätzlich auch die Kennzeichnung "Made in EU" möglich. 

EU/Deutschland: Keine Verschiebung der DAC 6-Berichtspflichten in 

Deutschland  

Die Richtlinie 2011/16/EU ist dergestalt geändert worden, dass die DAC 6-

Berichtspflichten um sechs Monate verschoben werden, wenn sich der einzelne 

Mitgliedstaat für diese Option entscheidet. Hinsichtlich der Meldung sog. Altfälle 

(Gestaltungen, die zwischen dem 25.06.2018 und dem 30.06.2020 meldepflichtig 

wurden bzw. werden) müssten diese dann bis zum 28.02.2021 (ursprünglich bis 

zum 31.08.2020) gemeldet werden. Die 30-tägige Meldefrist für die laufende 

Meldepflicht würde erstmalig ab dem 01.01.2021 beginnen (ursprünglich 

01.07.2020), sodass die Meldung von Neufällen bis spätestens 31.01.2021 zu er-

folgen hätte.  
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Die Grundlage für die Umsetzung der Fristverschiebung in deutsches Recht bie-

tet der neue § 33 Abs. 5 in Art. 97 EGAO aus dem (ersten) Corona-

Steuerhilfegesetz. Dieser enthält eine Verordnungsermächtigung für das BMF, 

die auf EU-Ebene beschlossene Fristverlängerung im Rahmen eines BMF-

Schreibens umzusetzen. Da die Richtlinienänderung in Brüssel u.a. von Vertre-

tern des BMF erwirkt worden war, konnte darauf vertraut werden, dass der Bun-

desfinanzminister von der Ermächtigung Gebrauch machen würde. Dieser hat je-

doch völlig überraschend eine Kehrtwende vollzogen. In der Bundespressekonfe-

renz am 06.07.2020 hat eine Vertreterin des BMF mitgeteilt, dass Deutschland 

die Frist zur Anzeige von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen nicht ver-

schieben werde. Die elektronische Schnittstelle des Bundeszentralamts für Steu-

ern soll ab dem 15.07.2020 erreichbar sein. Ebenso überraschend ist, dass auch 

die im letzten Entwurf des geplanten BMF-Schreibens zur Anwendung der Vor-

schriften über die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen 

enthaltene Übergangsregelung (Rz. 276) dem Vernehmen nach gestrichen wer-

den soll. Danach sollte es nicht beanstandet werden, wenn vor dem 01.09.2020 

mitzuteilende grenzüberschreitende Steuergestaltungen dem Bundeszentralamt 

für Steuern bis zum 30.09.2020 mitgeteilt werden. 

Die überwältigende Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten wird voraussichtlich die 

Möglichkeit zur Verschiebung nutzen. Lediglich Finnland wird voraussichtlich die 

Verschiebung auch nicht umsetzen, so dass auch hier bereits ab dem 01.07.2020 

die Pflicht zur Meldung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen starten 

wird. Österreich wird die Fristen für die Pflicht zur Mitteilung von grenzüberschrei-

tenden Steuergestaltungen aufgrund technischer Probleme mit der Schnittstelle 

auf den 30.10.2020 verschieben.  

 

BMU: Nationaler Brennstoffemissionshandel – Verordnungsentwürfe zur 

BEHV und BeV konkretisieren Verweise auf das Energiesteuergesetz 

Anfang Juli 2020 hat das Bundesumweltministerium (BMU) zwei Referentenent-

würfe zu Verordnungen zum Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) vorge-

legt. Das BEHG vom 12.12.2019 führt ein nationales Emissionshandelssystem 

ein, das als CO2-Bepreisung für klimaschädliche Brennstoffe wirken soll. 

Die neuen gesetzlichen Vorgaben beziehen sich auf die Sektoren Verkehr und 

Wärme. Sie sind in der zweijährigen Startphase (2021-2022) für alle diejenigen 

relevant, die im Sinne des Energiesteuergesetzes Benzine, Gasöle, Heizöle, 

Erdgas und Flüssiggase in Verkehr bringen. Die betroffenen Brennstoffe sind in 

Anlage 2 zum BEHG mit Verweisen auf die entsprechenden Unterpositionen der 

Kombinierten Nomenklatur definiert. Ab 2023 werden die erfassten Brennstoffe 

dann erweitert, insbesondere um Mischstoffe, Kohlen und Abfallstoffe. 

Das BEHG enthält 13 Verordnungsermächtigungen. Der Gesetzgeber beabsich-

tigt, alle durch Verordnung festzulegenden Bestimmungen in einer Durchfüh-

rungsverordnung (BEHV) zu regeln. Davon abweichend sollen aber die Berichts-

pflichten für die zweijährige Startphase in einer separaten „Berichterstattungsver-

ordnung“ (BeV 2022) geregelt werden. Diese beiden Entwürfe liegen nun vor. 
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Perspektivisch sollen dann ab 2023 auch die Regelungen zu den Berichtspflich-

ten in die Durchführungsverordnung integriert werden.  

Der erste Verordnungsentwurf – Referentenentwurf einer Durchführungsverord-

nung zum Brennstoffemissionshandelsgesetz – hat zwei Regelungsgegenstände: 

den Verkauf der Emissionszertifikate sowie Regelungen zum nationalen Emissi-

onshandelsregister. Damit konkretisiert die BEHV § 10 BEHG (Veräußerung von 

Emissionszertifikaten) sowie § 12 BEHG (Nationales Emissionshandelsregister). 

Die BEHV hat einen Umfang von 34 Paragrafen und enthält fünf Anlagen, die 

sich mit der Definition der Kontotypen und den Angaben befassen, die jeweils für 

die Eröffnung der verschiedenen Kontenarten nachgewiesen werden müssen.  

Der zweite Verordnungsentwurf – Referentenentwurf einer Berichterstattungsver-

ordnung 2022 – enthält Sonderregelungen für die zweijährige Startphase in Be-

zug auf die Berichterstattung zu den oben genannten Brennstoffen. Die BeV kon-

kretisiert § 6 BEHG (Überwachungsplan) und § 7 BEHG (Emissionsbericht). Sie 

umfasst 12 Paragrafen und drei Anlagen; die Anlagen regeln die Ermittlung der 

Emissionen, den Mindestinhalt des Emissionsberichts und den Nachweis zum 

Abzug von Brennstoffemissionen bei EU-ETS-Anlagen zur Vermeidung von Dop-

pelbelastungen. 

Als Grundsatz zieht sich durch die BeV, dass für die Berichtspflicht das Energie-

steuerrecht maßgeblich ist, um den Aufwand bei den Betroffenen möglichst ge-

ring zu halten, so die Begründung im Entwurf: „Die Überwachung, Ermittlung und 

Berichterstattung der Brennstoffemissionen soll an die bestehenden, gesetzlichen 

Überwachungsmethoden im Energiesteuerrecht angelehnt werden.“ 

In der Startphase 2021 und 2022 besteht noch keine Pflicht zur Übermittlung und 

Genehmigung eines Überwachungsplans (§ 6 BeV). Hingegen müssen die Be-

troffenen einen Emissionsbericht nach den Vorgaben der BeV erstellen. Hierbei 

ist zunächst die Brennstoffmenge zu ermitteln, und zwar anhand der Steueran-

meldung für die Energiesteuer (§ 5 Abs. 2 BeV). Die BeV regelt weiter die Be-

stimmung des abzugsfähigen Bioenergieanteils. Unter anderem soll es hier 

Nachweiserleichterungen für Biomethan-Anteile geben. Nachweiserleichterungen 

soll es auch geben, wenn sich Benzin und Gasöle in einem Steuerlager im Sinne 

des Energiesteuergesetzes befinden. Auch für die sachgerechte Aufteilung von 

Erdgasmengen mit Blick auf die Abrechnungsjahre verweist der BeV-Entwurf auf 

das Energiesteuerrecht (§ 39 Abs. 6 Satz 1 EnergieStG). 

Im Einzelnen sind die Umsetzungsfragen noch nicht abschließend geklärt.  

 

BMF: Anwendungsschreiben zur Sonderabschreibung für die Anschaffung 

oder Herstellung neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG 

Mit Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneu-

baus vom 04.08.2019 wurde mit § 7b EStG eine neue Sonderabschreibung für 

die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnungen eingeführt. Mit Art. 1 

Nr. 27 Buchstabe e des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elekt-

romobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 



 

 
Seite 4 von 13 

 

# 26 
10.07.2020 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

wurden der Anwendungsbereich des § 7b EStG auf den Veranlagungszeitraum 

2018 erweitert (§ 52 Abs. 15a Satz 1 EStG) und der Abzug als Werbungskosten 

ermöglicht (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG). 

Mit BMF-Schreiben vom 07.07.2020 hat die Finanzverwaltung nunmehr ein An-

wendungsschreiben zur Sonderabschreibung für die Anschaffung oder Herstel-

lung neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG veröffentlicht. Die im Schreiben dar-

gelegten Grundsätze werden in allen noch offenen Fällen angewendet. 

 

BMF: Anwendungsfragen des § 2b UStG 

Im Zuge des (ersten) Corona-Steuerhilfegesetzes wurde die Übergangsregelung 

zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand gem. § 2b UStG bis zum 

31.12.2022 verlängert (vgl. TAX WEEKLY #17/2020 und #22/2020). Jedoch 

nehmen nicht alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts diese Regelung 

in Anspruch, so dass sich auch gegenwärtig bereits Anwendungsfragen zu Ein-

zelfällen stellen. Mit BMF-Schreiben vom 09.07.2020 präzisiert die Finanzverwal-

tung daher den Anwendungsbereich des § 2b UStG, z.B. zur Überlassung von 

Parkbuchten gegen Gebühr bzw. zur Behandlung hoheitlicher Hilfsgeschäfte im 

nichtunternehmerischen Bereich. 

 

BMF: Absenkung der EEG-Umlage durch Konjunktur- und Krisenbewälti-

gungspaket der Bundesregierung 

Um ihre ehrgeizigen Klimaziele und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in 

Einklang zu bringen, setzt die Bundesregierung auf eine Energiewende hin zu 

strom- und wasserstoffbasierten Technologien. Aufgrund eines Corona-bedingten 

Sondereffektes auf die EEG-Umlage drohte nun jedoch ein massiver Anstieg der 

Strompreise. Durch einen Zuschuss aus Bundesmitteln zur Senkung dieser 

Stromnebenkosten sollen die Strompreise stabil gehalten werden. 

Berechnungsmechanismus der EEG-Umlage 

Über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird seit mittlerweile 20 Jahren 

der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland gefördert. Das Gesetz re-

gelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Strom-

netz. Es garantiert Erzeugern von grünem Strom grundsätzlich feste Einspeise-

vergütungen für 20 Jahre ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme ihrer Anlagen. 

Zur Finanzierung dieser im Regelfall über dem Marktpreis liegenden Förderung 

wird die von den Energieversorgungsunternehmen an die Letztverbraucher wei-

tergereichte EEG-Umlage erhoben. 

Infolge der Corona-Krise sind in diesem Jahr eine spürbar geringere Stromnach-

frage und verhältnismäßig niedrige Börsenstrompreise zu verzeichnen. Somit er-

geben sich für 2020 auch deutlich unterdurchschnittliche Einnahmen auf dem 

durch die Übertragungsnetzbetreiber verwalteten EEG-Konto. Infolge des konti-

nuierlichen Ausbaus der erneuerbaren Energien steigen die garantierten Auszah-

lungen an die Anlagenbetreiber jedoch hiervon unbeeindruckt weiter an. Da das 



 

 
Seite 5 von 13 

 

# 26 
10.07.2020 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Umlagesystem einen jährlichen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben vor-

sieht, drohte die EEG-Umlage in 2021 stark anzusteigen. 

Absenkung der EEG-Umlage durch Haushaltsmittel 

Zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hat der Koali-

tionsausschuss am 03.06.20 ein umfangreiches Konjunktur- und Krisenbewälti-

gungspaket beschlossen. Um die Energiekosten der privaten Haushalte und Un-

ternehmen stabil und verlässlich zu halten, wird der Bund einen Zuschuss aus 

Haushaltsmitteln zur Senkung der EEG-Umlage leisten, sodass diese 2021 bei 

6,5 ct/kWh und 2022 bei 6,0 ct/kWh liegen wird. Ohne Sondereinflüsse wurde die 

EEG-Umlage für 2020 im letzten Jahr auf 6,756 ct/kWh festgelegt. 

Eine Zuführung staatlicher Mittel in den EEG-Ausgleichmechanismus war bisher 

gesetzlich nicht vorgesehen. Die Bundesregierung vereinbarte aber bereits im 

Dezember 2019, Einnahmen aus dem neuen nationalen Zertifikatehandel für 

Brennstoffemissionen nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) teil-

weise für eine Senkung der EEG-Umlage zu verwenden. Zu diesem Zweck sollen 

nach § 3 Abs. 3a EEV n.F. auch Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland an 

die Übertragungsnetzbetreiber zur Absenkung der EEG-Umlage erfolgen. Da die 

Zusatzeinnahmen aus dem BEHG voraussichtlich nicht zur Deckelung der EEG-

Umlage ausreichen werden, rechnet die Bundesregierung mit einem Finanzbe-

darf aus Haushaltsmitteln für dieses Vorhaben in Höhe von 11 Mrd. Euro. 

Auswirkungen auf die Begünstigungen für stromkostenintensive Unternehmen 

Die Absenkung der EEG-Umlage kann dazu führen, dass stromkostenintensive 

Unternehmen die Schwellenwerte für die Inanspruchnahme der Besonderen 

Ausgleichsregelung nicht mehr erreichen. Eine Verringerung der EEG-Umlage 

impliziert einen geringeren Strompreis und damit eine verminderte Stromkosten-

intensität. Effektiv ergeben sich für die betroffenen Unternehmen zukünftig höhe-

re Stromkosten. 

Hierbei ist zu beachten, dass bei der Berechnung der Stromkostenintensität stets 

der Zeitraum der letzten drei Jahre heranzuziehen ist. Zwar ist die aktuelle Ab-

senkung auf 6,5 ct/kWh bzw. 6,0 kWh nur relativ gering. Nichtsdestoweniger soll-

ten betroffene Unternehmen auch vor dem Hintergrund möglicher Corona-

bedingter Produktionsanpassungen bereits heute prüfen, ob die Inanspruchnah-

me der Besonderen Ausgleichregel auch nach der Rechtsänderung weiterhin 

möglich und sinnvoll ist. 

Besondere Ausgleichsregelung und Eigenstromprivileg erneut im beihilferechtli-

chen Fokus 

Durch die Finanzierung der Absenkung der EEG-Umlage aus staatlichen Mitteln 

rücken die Besondere Ausgleichsregelung und das Eigenstromprivileg als selek-

tive Begünstigungsregelungen erneut in den beihilferechtlichen Fokus. Mit Urteil 

vom 28.03.2019 (C-405/16 P - Deutschland/ Kommission) hatte der EuGH hin-

sichtlich des EEG 2012 entschieden, dass keine Beihilfe im Sinne des Art. 107 

Abs. 1 AEUV vorliege, weil der Umwälzmechanismus keine „aus staatlichen Mit-

teln gewährte“ Förderung darstelle. 
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Da nun ausdrücklich Mittel aus dem Bundeshaushalt in die Finanzierung der 

EEG-Umlage aufgenommen werden sollen, ist davon auszugehen, dass die EU-

Kommission die Begünstigungen aus beihilferechtlicher Sicht neubewerten wird. 

Fraglich ist, ob die modifizierte EEG-Umlage nach Art. 107 Abs. 2 Buchst. b) 

AEUV als zulässige Beihilfen zur Beseitigung von Schäden einzustufen ist, die 

durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden 

sind. Eine frühzeitige entsprechende Klarstellung wäre für die Planungssicherheit 

der betroffenen Unternehmen sehr wünschenswert. 

Auch die Zuführung von Mitteln aus dem nationalen Emissionshandel birgt Dis-

kussionspotenzial. Insbesondere hinsichtlich der Einführungsphase mit festen 

CO2-Preisen und ohne Emissionsmengenbegrenzung besteht Uneinigkeit über 

die Verfassungsmäßigkeit des neuen Instruments (vgl. u.a. Stefan Klinski, Sach-

verständigengutachten, Deutscher Bundestag, Ausschuss für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit, 52. Sitzung am 06.11.2019, Protokoll 19/52, 

Ausschussdrucksache 19(16)293-A). 

Keine Anpassung des Stromsteuertarifs 

Dagegen führte das Gesetzgebungsverfahren nicht zu Änderungen bei der 

Stromsteuer. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte am 

19.03.2020 eine Aussetzung der Stromsteuer und der EEG-Umlage zur Entlas-

tung von Bürgern und Betrieben gefordert. Auch der Finanz- und Wirtschaftsaus-

schuss des Bundesrats hatte in seiner Stellungnahme vom 12.05.2020 zum Ent-

wurf eines Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewälti-

gung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) die Prüfung einer Senkung 

der Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige Mindestmaß angeregt. Das 

Stromsteueraufkommen 2017 betrug 6,944 Mrd. Euro. Der Regelsteuersatz be-

trägt aktuell 20,50 Euro/MWh. Durch die Energiesteuerrichtlinie RL 2003/96/EG 

werden Mindeststeuersätze von 0,50 EuroMWh für die betriebliche Verwendung 

und 1,00 Euro/MWh für die nichtbetriebliche Verwendung vorgegeben, die ohne 

gesonderte Rechtfertigung nicht unterschritten werden dürfen. Der Vorschlag 

konnte jedoch im Bundesrat keine Mehrheit gewinnen. 

 

BFH: Notwendiger Inhalt eines Feststellungsbescheids nach § 17 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 2 GrEStG 

Bereits mit Urteil vom 30.08.2017 (II R 39/15, dort Rz. 13) hat der BFH entschie-

den, dass zu den gesondert festzustellenden Besteuerungsgrundlagen nach § 17 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG die verbindliche Entscheidung über die Steuerpflicht 

des jeweiligen Erwerbsvorgangs dem Grunde nach, über die als Steuerschuldner 

in Betracht kommenden natürlichen oder juristischen Personen und über die Fi-

nanzämter, die zur Steuerfestsetzung zuständig sind, gehört. Mit dem nun veröf-

fentlichten Urteil vom 04.03.2020 (II R 35/17) hat der BFH dies auch hinsichtlich 

des steuerlichen Stichtages (Zeitpunkt der Steuerentstehung) angenommen. 

Auch dieser ist als Teil der gesondert festzustellenden Besteuerungsgrundlagen 

anzusehen. Anzugeben ist das genaue Datum. Wird ein unzutreffendes Datum 

genannt, ist der Feststellungsbescheid rechtswidrig. 
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Im Urteilsfall wurde die Klägerin, eine Kirchengemeinde, durch bischöfliche Ur-

kunde neu errichtet. Sie entstand durch die Zusammenlegung von insgesamt 

neun Pfarreien und Kirchengemeinden. Zwei dieser Kirchengemeinden waren 

Gesellschafter einer grundbesitzenden GmbH, zu deren Vermögen eine weitere 

grundbesitzende GmbH gehörte. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die 

Zusammenlegung der Kirchengemeinden einen grunderwerbsteuerpflichtigen 

Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG darstelle, weil die Klägerin infol-

gedessen alle Anteile an den grundbesitzenden GmbH erworben habe.  

Die Klägerin vertrat die Auffassung, es liege eine Verletzung von § 1 Abs. 3, § 3 

Nr. 2, § 4 Nr. 1 und § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG vor. Durch die Neuerrich-

tung der Klägerin werde kein Erwerbstatbestand des GrEStG erfüllt, da es sich 

bei der Neuerrichtung um eine rein innerkirchliche Maßnahme handle. Die staatli-

che Anerkennung und damit die Geltung des GrEStG erfolgte erst nachträglich. 

Der Feststellungsbescheid sei bereits schon deshalb rechtswidrig, weil er auf ei-

nen unzutreffenden Feststellungszeitpunkt abstelle, nämlich den Tag der inner-

kirchlichen Errichtung der Kirchengemeinde und nicht den der nachfolgenden 

staatlichen Anerkennung derselben. 

Die Revision der Kirchengemeinde hatte Erfolg. Der grunderwerbsteuerlich maß-

gebliche Stichtag ist nach § 138 Abs. 1 Satz 1 BewG i. d. F. 1.1.2007 der Zeit-

punkt der Steuerentstehung (§ 38 AO, § 14 GrEStG; Steuerstichtag), soweit nicht 

einer der in § 8 Abs. 2 Satz 2 GrEStG geregelten Sonderfälle vorliegt. Da hier ein 

Fall des § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG vorlag, kann nur die Festlegung des 

Steuerstichtages im gesonderten Feststellungsbescheid insoweit eine einheitliche 

grunderwerbsteuerliche Veranlagung gewährleisten (vgl. BFH-Urteil vom 

30.08.2017, II R 39/15). Hier hätte auf den Stichtag der maßgeblichen staatlichen 

Anerkennung der Klägerin abgestellt werden müssen. Da der Feststellungsbe-

scheid jedoch von einem anderen Datum ausging, war er schon deswegen 

rechtswidrig. Zur Frage der Steuerpflichtigkeit des Rechtsvorgangs musste der 

BFH deshalb nicht mehr Stellung nehmen. 

 

BFH: Bauabzugsteuer bei Errichtung von Freiland-Photovoltaikanlagen  

Der BFH hatte im Urteil vom 07.11.2019 (I R 46/17) darüber zu entscheiden, ob 

die Errichtung von einer Freiland-Photovoltaikanlage dem Steuerabzug von Bau-

leistungen nach § 48 EStG unterliegt.  

Im Streitfall beauftragte die Klägerin mit Vertrag vom 27.09.2010 die in Spanien 

ansässige A S.A. eine Freiland-Photovoltaikanlage auf einem von der Klägerin 

gepachteten inländischen Grundstück zu errichten. Der Vertrag umfasste die 

Planung und Lieferung sowie den Aufbau der gesamten Anlage einschließlich der 

Solarpanele, Stützen, Streben, Schaltanlagen usw. Zu den Verpflichtungen der A 

S.A. gehörten auch der Bau von Schotterpisten und Gräben, Zementarbeiten, 

das Einrammen von Pfählen in den Boden, um daran die Module der Photovolta-

ikanlage zu befestigen, sowie die Einebnung und teilweise Betonierung von Flä-

chen, um die in Betoncontainern gelieferten Trafostationen aufzustellen.  
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Die A S.A. legte keine Freistellungsbescheinigung i.S.d. § 48b EStG vor. Das Fi-

nanzamt forderte die Klägerin auf, Bauabzugsteuer anzumelden und abzuführen. 

Nachdem entsprechende Anmeldungen nicht erfolgten, erließ das Finanzamt Be-

scheide über die Festsetzung von Steuerabzugsbeträgen bei Bauleistungen ge-

mäß § 167 Abs. 1 AO i.V.m. §§ 48 ff. EStG für Bauleistungen in den Jahren 2010 

und 2011. Die nach erfolglosen Einsprüchen erhobene Klage beim Finanzgericht 

hatte keinen Erfolg.  

Nunmehr hat der I. Senat des BFH auch die Revision zurückgewiesen. Zu Recht 

habe das Finanzgericht entschieden, dass für die Errichtung der Freiland-

Photovoltaikanlage Bauabzugsteuer i.S.d. §§ 48 ff. EStG angefallen sei und das 

Finanzamt diese Abzugsteuer gegenüber der Klägerin auf Grundlage des § 167 

Abs. 1 Satz 1 AO im Wege der angefochtenen Nachforderungsbescheide geltend 

machen durfte.  

In der sehr ausführlichen Urteilsbegründung führt der BFH zunächst aus, dass 

der Legaldefinition des § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG, wonach Bauleistungen alle Leis-

tungen sind, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder 

Beseitigung von Bauwerken dienen, ein weites Verständnis des Begriffs „Bau-

werk“ zugrunde liegt. Dies sei der normspezifischen Auslegung geschuldet, wel-

che sich insbesondere am Zweck der Vorschrift, im (gesamten) Baugewerbe die 

illegale Beschäftigung einzudämmen und Steueransprüche zu sichern, zu orien-

tieren habe. Daraus folge, dass ein Bauwerk weder auf Gebäude noch allgemein 

auf unbewegliche Wirtschaftsgüter beschränkt sei, sondern grundsätzlich auch 

Scheinbestandteile i.S.d. § 95 BGB, Betriebsvorrichtungen i.S.d. § 68 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 2 BewG und technische Anlagen mit einschließen könne. Dieses weite 

Begriffsverständnis stehe weder im Widerspruch zur Auslegung des § 13b Abs. 1 

Nr. 4 Satz 1 UStG a.F., nach welcher insbesondere Betriebsvorrichtungen keine 

Bauwerke darstellen würden, noch zur zivilrechtlichen Bestimmung eines Bau-

werks, wonach nur unbewegliche, durch Verbindung mit dem Erdboden herge-

stellte Sachen als Bauwerke erfasst würden.  

Weiter stellt der BFH fest, dass das Finanzgericht die Errichtung der Freiland-

Photovoltaikanlage durch die A S.A. zu Recht als Erbringung einer "Bauleistung" 

i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG angesehen habe. Zutreffender Ansatzpunkt zur 

Konkretisierung der Bauleistungen bilde die Baubetriebe-Verordnung; sie enthal-

te eine detaillierte Aufzählung denkbarer Bautätigkeiten, um diese in Bezug auf 

Fördermaßnahmen in begünstigte und nicht begünstigte Tätigkeiten aufzuteilen. 

Darüber hinaus könne als zusätzlicher Anknüpfungspunkt die vom Statistischen 

Bundesamt herausgegebene Klassifikation der Wirtschaftszweige einbezogen 

werden, die ebenfalls eine detaillierte Aufzählung der Tätigkeiten des Baugewer-

bes enthalte.  

Zutreffend sei die Vorinstanz auch davon ausgegangen, dass kein ungeschriebe-

nes Tatbestandsmerkmal existiere, wonach die Einkünfte des Leistenden – im 

Streitfall die Einkünfte der A S.A. aus der Errichtung der Photovoltaikanlage – in 

Deutschland steuerpflichtig sein müssten. Dies entspreche auch dem Zweck des 

Abzugsverfahrens, die Steueransprüche effizient zu sichern. In vielen Fällen wer-

de nämlich erst am Ende des Veranlagungszeitraums und nach Abschluss einer 
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gegebenenfalls umfangreichen Sachverhaltsermittlung feststehen, ob die Ein-

künfte des Leistenden tatsächlich nicht in Deutschland besteuert werden könn-

ten. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 03.07.2020 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-231/19 02.07.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Befreiungen – Art. 135 Abs. 1 Buchst. g – Befreiung der Ver-
waltung von Sondervermögen – Einheitliche Leistung, die für die Verwaltung 
von Sondervermögen und anderen Fonds verwendet wird 

C-245/19 / 
C-246/19 

02.07.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Richtlinie 2011/16/EU – Zu-
sammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung – Art. 1 
Abs. 1 – Art. 5 – Informationsersuchen der Finanzbehörde eines anderen Mit-
gliedstaats – Auskunftsanordnung der ersuchten Finanzbehörde – Voraussicht-
liche Erheblichkeit der erbetenen Informationen – Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union – Art. 7 und 8 – Art. 47 – Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf bei einem Gericht – Ausschluss von Rechtsbehelfen des Aus-
kunftsverpflichteten, des von der Auskunft betroffenen Steuerpflichtigen und 
anderer davon betroffener Dritter 

C-835/18 02.07.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames Mehrwertsteu-
ersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Berichtigung von Rechnungen – Fälsch-
lich in Rechnung gestellte Steuer – Erstattung rechtsgrundlos gezahlter Steuer 
– Umkehrung der Steuerschuldnerschaft der Mehrwertsteuer (Rever-
se-Charge-Verfahren) – Umsätze eines Besteuerungszeitraums, der bereits 
Gegenstand einer Steuerprüfung war – Steuerneutralität – Effektivitätsgrund-
satz – Verhältnismäßigkeit 

 

Alle am 09.07.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI R 26/18 11.03.2020 
Fahrvergünstigungen für Ruhestandsbeamte des Bundeseisenbahnvermögens 
als Versorgungsbezüge 

II R 35/17 04.03.2020 
Notwendiger Inhalt eines Feststellungsbescheids nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
GrEStG 

II R 11/17 04.03.2020 Rechtskraftwirkung eines BFH-Urteils 

III R 28/19 19.02.2020 
Kindergeld; Anforderungen an die nachvollziehbare Gesamtwürdigung der Um-
stände bei Abgrenzung zwischen einheitlicher Erstausbildung und Zweitausbil-
dung 

X R 28/18 12.02.2020 
Verwendung von Altersvorsorgevermögen zur Entschuldung einer selbstge-
nutzten Wohnimmobilie 

II R 1/16 05.02.2020 
Geltendmachung eines Pflichtteilsanspruchs nach dem Tod des Pflichtteilsver-
pflichteten 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228044&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7752883
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228047&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7753250
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228047&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7753250
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228046&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7754006
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010132/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010129/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010128/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010131/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010135/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010127/
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 11/17 29.01.2020 
Zum Eingreifen der Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG 
bei sog. Notfallpraxen 

IX R 9/18 14.01.2020 
Berücksichtigung eines Verlusts aus dem Verzicht auf ein Gesellschafterdarle-
hen 

III R 44/17 27.11.2019 
Kindergeld für ein volljähriges behindertes Kind; Feststellung eines Gendefek-
tes nach Vollendung des 27. Lebensjahres 

I R 46/17 07.11.2019 Bauabzugsteuer bei Errichtung von Freiland-Photovoltaikanlagen 

I R 51/16 23.10.2019 
Investmentsteuerrecht - DBA-Freistellung für Dividenden - anlegerbezogene 
Betrachtung 

 

Alle am 09.07.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX B 121/19 28.04.2020 
Keine Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG auf Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen vor Anschaffung 

IX E 7/20 27.04.2020 Streitwert im Verfahren der gesonderten und einheitlichen Feststellung 

II B 80/19 23.04.2020 Grunderwerbsteuer bei Verlängerung eines Erbbaurechts 

II B 41/19 20.04.2020 Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs im Falle eines Erbbaurechts 

II B 22/19 20.04.2020 Prozesszinsen bei Grundsteuererlass 

IX B 88/19 08.04.2020 
Darlegung einer Divergenz; Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Überra-
schungsentscheidung 

II B 94/18 16.03.2020 
Notwendige Beiladung der nicht klagenden Miterben bei einem Bescheid über 
die gesonderte Feststellung des Grundbesitzwertes für Zwecke der Erbschafts-
teuer 

VI R 35/17 12.03.2020 
Kein Vertrauenstatbestand aufgrund der Verwaltungsanweisung im koordinier-
ten Ländererlass vom 17.12.1965 (BStBl II 1966, 34) 

VII B 206/18 10.03.2020 Ehrenamtliche Tätigkeit als erheblicher Grund für Terminsverlegung 

IX R 24/19 10.03.2020 Anfechtung eines Nullbescheids - Verlustrücktrag 

V R 47/15 19.01.2019 "Scheinselbständigkeit" eines Kunsttherapeuten in einer JVA 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010133/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010134/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010130/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010126/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010125/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050137/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050147/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050143/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050145/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050141/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050146/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050142/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050144/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050149/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050131/
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Alle bis zum 10.07.2020 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

III C 2 - S 
7107/19/1000
5 :014 

09.07.2020 Anwendungsfragen des § 2b UStG 

IV C 3 - S 
2197/19/1000
9 :008 

07.07.2020 
Anwendungsschreiben zur Sonderabschreibung für die Anschaffung oder Her-

stellung neuer Mietwohnungen nach § 7b EStG 

III C 2 - S 
7208/19/1000
1 :001 

07.07.2020 

Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 5 UStG auf die 

Lieferung von Strom und Wärme an zum Vorsteuerabzug berechtigte Unter-

nehmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-09-anwendungsfragen-des-paragraf-2b-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-09-anwendungsfragen-des-paragraf-2b-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-09-anwendungsfragen-des-paragraf-2b-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-07-07-anwendungsschreiben-zur-sonderabschreibung-fuer-die-anschaffung-oder-herstellung-neuer-mietwohnungen-nach-paragraf-7b.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-07-07-anwendungsschreiben-zur-sonderabschreibung-fuer-die-anschaffung-oder-herstellung-neuer-mietwohnungen-nach-paragraf-7b.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-07-07-anwendungsschreiben-zur-sonderabschreibung-fuer-die-anschaffung-oder-herstellung-neuer-mietwohnungen-nach-paragraf-7b.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-07-anwendung-der-mindestbemessungsgrundlage-auf-die-lieferung-von-strom-und-waerme-an-zum-vorsteuerabzug-berechtigte-unternehmer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-07-anwendung-der-mindestbemessungsgrundlage-auf-die-lieferung-von-strom-und-waerme-an-zum-vorsteuerabzug-berechtigte-unternehmer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-07-anwendung-der-mindestbemessungsgrundlage-auf-die-lieferung-von-strom-und-waerme-an-zum-vorsteuerabzug-berechtigte-unternehmer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Referentenentwurf 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit 
 


 
Entwurf einer Durchführungsverordnung zum Brennstoffemissionshan
delsgesetz (Brennstoffemissionshandelsverordnung – BEHV) 
 
 


A. Problem und Ziel 


Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BGBl. I 2019, S. 2728) bildet den rechtlichen Rahmen 
für die Einführung eines nationalen Emissionshandelssystems für die Brennstoffemissionen aus 
den Bereichen Verkehr und Wärme. Dieses Emissionshandelssystem erfasst alle CO2-Emissi
onsionen aus dem Einsatz von Brennstoffen, soweit diese Emissionen nicht bereits vom EU-
Emissionshandel erfasst sind. Zur Durchführung des Gesetzes enthält das Brennstoffemissions
handelsgesetz insgesamt 13 Verordnungsermächtigungen für konkretisierende Rechtsverord
nungen.  


 


B. Lösung 


Zur Umsetzung der Verordnungsermächtigungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes bie
tet sich eine einheitliche Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz an. Mit der vorliegenden 
Verordnung wird diese Durchführungsverordnung geschaffen. Die Verordnung enthält zunächst 
die Regelungen zum Verkauf der Emissionszertifikate und zum nationalen Emissionshandelsre
gister. Die weiteren Verordnungsermächtigungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
werden dann schrittweise durch Erweiterungen der Durchführungsordnung ergänzt.  


Nach dem gestuften Einführungssystem des Brennstoffemissionshandelsgesetzes beschränkt 
sich die Berichtspflicht in der Periode 2021 und 2022 auf die in der Anlage 2 BEHG genannten 
Hauptbrennstoffe. Für die Anforderungen an die Emissionsberichterstattung ergibt sich hieraus 
eine deutliche Reduzierung der regulatorischen Komplexität. Daher werden die Anforderungen 
an die Emissionsberichterstattung für die Periode 2021 und 2022 zunächst in einer separaten 
Verordnung geregelt (Emissionsberichterstattungsverordnung 2022). Die Vorgaben zur Emissi
onsbeichterstattung für die Jahre ab 2023 sollen dann perspektivisch in die vorliegende Durch
führungsverordnung zum Brennstoffemissionshandelsgesetz integriert werden.  


Entsprechend diesem Grundansatz enthält die vorliegende Verordnung zwei Regelungsberei
che, die jeweils in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst sind. Im zweiten Abschnitt sind 
Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Emissionszertifikaten zum Festpreis 
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und Beauftragung eines Dritten mit der Durchführung des Verkaufs geregelt und der dritte Ab
schnitt enthält die Durchführungsregeln für das nationale Emissionshandelsregister.  
 


C. Alternativen 


Keine. 
 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Für den Bund werden in erster Linie Kosten für den Vollzug der vorliegenden Verordnung durch 
die Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt (DEHSt) entstehen. Durch die vor
liegende Verordnung werden keine neuen Vollzugsaufgaben begründet, sondern nur beste
hende Vollzugsaufgaben inhaltlich konkretisiert.  


Mit dem Start des Brennstoffemissionshandels ab 2021 übernimmt die Deutsche Emissionshan
delsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt eine neue Vollzugsaufgabe. Die erhöhten Kosten 
durch diesen zusätzlichen Vollzugsaufwand werden durch die Veräußerung von Emissionszer
tifikaten in voller Höhe refinanziert. Die etwaigen Mehrbedarfe werden in den betroffenen Ein
zelplänen im Rahmen der geltenden Finanzplanung gedeckt. 
 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


##Dieser Abschnitt wird im Verlauf der Ressortabstimmung ergänzt## 


 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


##Dieser Abschnitt wird im Verlauf der der Ressortabstimmung ergänzt## 


 


F. Weitere Kosten 


Gegenüber den gesetzlichen Vorgaben entstehen durch den vorliegenden Verordnungsentwurf 
keine weiteren Kosten.  
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Referentenentwurf 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit 
 


 
Entwurf einer Durchführungsverordnung zum Brennstoffemissionshan
delsgesetz (Brennstoffemissionshandelsverordnung – BEHV) 
 


 


Es verordnen auf Grund  


- des § 10 Absatz 3 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2728) die Bundesregierung sowie 


- des § 12 Absatz 5 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit:  


 


Inhaltsübersicht 


Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften  


§ 1 Anwendungsbereich und Zweck 


§ 2 Begriffsbestimmungen 


Abschnitt 2 Veräußerung von Emissionszertifikaten (zu § 10 des Gesetzes)  


Unterabschnitt 1 
Beauftragung für den Verkauf von Emissionszertifikaten 


§ 3 Zuständige Stelle, Delegation des Verkaufs zum Festpreis  


§ 4 Beauftragte Stelle  


Unterabschnitt 2 
Verkauf der Emissionszertifikate zum Festpreis  


§ 5 Zugangsbedingungen  


§ 6 Verkaufstermine, Mindestkaufmenge  


§ 7 Berichtspflichten, Überwachung, Datenweitergabe 


§ 8 Transaktionsentgelte 


Abschnitt 3  Nationales Emissionshandelsregister (zu § 12 des Gesetzes) 
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§ 10  Eröffnung von Konten 


§ 11 Kontostatus 


§ 12  Schließung von Konten 


§ 13 Sperrung von Konten 


§ 14  Aktualisierung von Kontoangaben 


Unterabschnitt 3 
Kontobevollmächtigte 


§ 15  Kontobevollmächtigte Personen 


§ 16  Ernennung und Zulassung von Kontobevollmächtigten 


§ 17  Sperrung des Zugangs zum Emissionshandelsregister 
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Emissionszertifikate, Transaktionen und Veräußerung 


§ 18 Erzeugung von Emissionszertifikaten 


§ 19 Lieferung von veräußerten Emissionszertifikaten 


§ 20  Ausführung von Transaktionen 
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§ 22  Löschung von Emissionszertifikaten 
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§ 24 Verfügungsbeschränkungen 
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Erfüllung und Abgabe  
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§ 30 Speicherung von personenbezogenen Daten 


§ 31 Vertraulichkeit 


Unterabschnitt 7 
Technische Bestimmungen und Berichterstattung 


§ 32  Automatisierte Prüfung und endgültiger Abschluss von Vorgängen und Transaktionen 


§ 33 Berichterstattung und Verfügbarkeit von Information 


-Abschnitt 4 Schlussbestimmungen 


§ 34 Inkrafttreten 


 


Anlage 1 bis 5  
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Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 


§ 1 
Anwendungsbereich und Zweck 


Diese Verordnung gilt innerhalb des Anwendungsbereichs des Brennstoffemissionshandelsge
setzes und dient der Konkretisierung der Anforderungen der §§ 10 und 12 des Brennstoffemis
sionshandelsgesetzes. 
 
 


§ 2 
Begriffsbestimmungen 


Für diese Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:  


1. Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz:  
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz vom 21. Juli 2011 (BGBl. I S. 1475), das zu
letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Januar 2019 (BGBl. I S. 37) geändert wor
den ist, in der jeweils geltenden Fassung; 


2. Energiesteuergesetz:  
Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zu
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Juni 2019 (BGBl. I S. 856, 908) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung; 


3. Kontoinhaber: 
eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die über ein Konto 
im nationalen Emissionshandelsregister verfügt; 


4. Kontobevollmächtigte: 
eine oder mehrere natürliche Personen, die im Namen eines Kontoinhabers für dessen 
Konto Vorgänge und Transaktionen veranlassen und bestätigen dürfen; 


5. Kontoangaben: 
alle Angaben, die zur Eröffnung eines Kontos erforderlich sind, einschließlich aller An
gaben über die zugewiesenen Kontobevollmächtigten; 


6. Arbeitstag: 
ein beliebiger Tag des Jahres von Montag bis Freitag, sofern kein Feiertag im nationa
len Emissionshandelsregister eingetragen ist; 


7. Transaktion: 
die Übertragung, Abgabe oder Löschung eines Emissionszertifikats; 
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8. Compliance-Konto: 
Konto eines Verantwortlichen, das der Erfüllung der Abgabepflicht nach § 8 des Brenn
stoffemissionshandelsgesetzes dient. 


 
 


Abschnitt 2 
Veräußerung von Emissionszertifikaten 


(Zu § 10 des Gesetzes)  


 


Unterabschnitt 1 
Beauftragung für den Verkauf von Emissionszertifikaten 


 


§  3 
Zuständige Stelle, Delegation des Verkaufs zum Festpreis  


(1) Zuständige Stelle nach § 10 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 des Brennstoffemissionshandels
gesetzes ist die nach § 13 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes zuständige 
Behörde.  


(2) Die zuständige Stelle wird ermächtigt, eine andere Stelle, die im Rahmen eines wettbe
werblichen Verfahrens ermittelt worden ist, mit der Durchführung des Verkaufs der Emis
sionszertifikate zum Festpreis zu beauftragen (beauftragte Stelle) und der beauftragten 
Stelle die Emissionszertifikate zum Zwecke des Verkaufs zu übertragen. Die beauftragte 
Stelle veräußert die Emissionszertifikate im eigenen Namen und führt die Erlöse an den 
Bund ab. 


 
 


§  4 
Beauftragte Stelle  


(1) Ein Bieter im wettbewerblichen Verfahren zur Ermittlung der beauftragten Stelle muss fol
gende Qualifikationsanforderungen erfüllen: 


1. Der Bieter betreibt einen geregelten Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 
21 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 
Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU vom 12. Juni 2014; der geregelte Markt verfügt über die 
technischen, rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für den Sekundär
handel mit einem oder mehreren der in Anlage 1 des Brennstoffemissionshandelsge
setzes aufgeführten Brennstoffen oder mit Berechtigungen gemäß § 7 des Treibhaus
gas-Emissionshandelsgesetzes, und der geregelte Markt soll gewährleisten, über die 
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technischen, rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für einen spätes
tens ab dem 1. Oktober 2021 beginnenden Sekundärhandel mit Emissionszertifikaten 
nach § 9 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes zu verfügen. 


2. An dem geregelten Markt muss ein Clearing-System angeschlossen sein, das den 
vorgegebenen Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenpar
teien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1) genügt und für die 
Abwicklung der Verkäufe genutzt wird. 


(2) Die zuständige Stelle hat sicherzustellen, dass die beauftragte Stelle den Verkauf der 
Emissionszertifikate zum Festpreis nach den Vorgaben dieser Verordnung durchführt. 
Hierfür sind in der Beauftragung angemessene Überwachungs-, Eingriffs- und Sanktions
maßnahmen vorzusehen.  


 
 


Unterabschnitt 2 
Verkauf der Emissionszertifikate zum Festpreis  


 
 


§  5 
Zugangsbedingungen 


(1) Zulassungsberechtigt zur direkten Teilnahme am Festpreisverkauf durch die beauftragte 
Stelle sind Verantwortliche nach § 3 Nummer 3 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
sowie natürliche oder juristische Personen, die über ein Konto im nationalen Emissions
handelsregister verfügen.  


(2) Zulassungsberechtigte nach Absatz 1 können Emissionszertifikate auch im Namen Dritter 
erwerben, sofern diese Dritten ebenfalls Zulassungsberechtigte nach Absatz 1 sind. 


(3) Die beauftragte Stelle ist verpflichtet, Zulassungsberechtigte nach Absatz 1 für den Kauf 
von Emissionszertifikaten zum Festpreis unter Bedingungen zuzulassen, die objektiv und 
diskriminierungsfrei sind. Für die Zulassung zum Verkauf kann die beauftragte Stelle von 
den Zulassungsberechtigten folgende Angaben und Nachweise verlangen: 


1. Angaben zur Legitimations- und Identitätsüberprüfung  


2. Handelsregisterauszug 


3. Jahresabschluss, bei neu gegründeten Unternehmen der Geschäftsplan, 


4. Organigramm der Eigentümerstruktur  


5. Verzeichnis der Zeichnungsbefugnisse 


6. Angabe einer Bankverbindung  
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Weitere Angaben und Nachweise kann die beauftragte Stelle im Rahmen der Zulassung 
nur verlangen, sofern sie die Erforderlichkeit dieser zusätzlichen Angaben oder Nachweise 
gegenüber der zuständigen Stelle nachgewiesen und die zuständige Stelle der Erhebung 
dieser Angaben oder der Vorlage der Nachweise zugestimmt hat. 


(4) Die beauftragte Stelle stellt sicher, dass die zugelassenen Kaufinteressenten den Kauf 
über eine elektronische Schnittstelle abwickeln können, auf die technisch sicher und zu
verlässig über das Internet zugegriffen werden kann. 


 
 


§  6 
Verkaufstermine, Kaufmenge 


(1) Die beauftragte Stelle ist verpflichtet, mindestens zwei Termine pro Woche zum Verkauf 
der Emissionszertifikate anzubieten und die Termine und Zeitfenster, in denen zugelas
sene Kaufinteressenten Kaufaufträge übermitteln können, nach Zustimmung der zustän
digen Stelle mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen auf der Internetseite der 
beauftragten Stelle zu veröffentlichen. Der letzte Verkaufstermin eines Jahres darf frühes
tens am dritten Arbeitstag des Monats Dezember stattfinden. Für zusätzliche Termine zum 
Verkauf von Emissionszertifikaten gilt eine Veröffentlichungsfrist von mindestens zwei Wo
chen. Satz 1 gilt nicht im Fall von Anordnungen der zuständigen Stelle zur Gewährleistung 
eines geordneten Verkaufsbetriebs. 


(2) Für die Anwendung von § 10 Absatz 2 Satz 3 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
gilt die Menge an Emissionszertifikaten als in einem der Kalenderjahre 2021 bis 2025 er
worben, die ein Verantwortlicher am Ende dieses Kalenderjahres auf seinem Compliance-
Konto hält, soweit es sich dabei um Emissionszertifikate handelt, die zur Erfüllung der 
Abgabeverpflichtung für dieses Kalenderjahr gültig sind.  


(3) Die Mindestmenge für den Erwerb von Emissionszertifikaten bei der beauftragten Stelle 
beträgt ein Emissionszertifikat. 


 
 


§  7 
Berichtspflichten, Überwachung, Datenweitergabe 


(1) Die beauftragte Stelle veröffentlicht nach jedem Verkaufstermin die verkaufte Menge an 
Emissionszertifikaten auf ihrer Internetseite. 


(2) Die beauftragte Stelle unterrichtet die zuständige Stelle nach jedem Verkaufstermin über 
die Käufer und die Menge der veräußerten Emissionszertifikate.  


(3) Die beauftragte Stelle ist verpflichtet, alle Prozesse des Verkaufsverfahrens einschließlich 
der Zulassung der Teilnehmer kontinuierlich zu beobachten. Sie stellt sicher, dass geeig
nete Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, sofern es Anzeichen für Betrug oder 
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sonstige Vermögensdelikte gibt. Sie unterrichtet die zuständige Stelle in diesen Fällen un
verzüglich. Die zuständige Stelle kann auf Basis dieser Unterrichtung weitere Gegenmaß
nahmen festlegen. Weitergehende Bestimmungen zur Handelsüberwachung, die für die 
beauftragte Stelle gelten, bleiben unberührt. 


(4) Die zuständige Stelle und die beauftragte Stelle sind befugt, die im Rahmen ihrer Zustän
digkeiten im Anwendungsbereich des Brennstoffemissionshandelsgesetz erhobenen An
gaben von Personen auszutauschen, soweit diese Daten und Nachweise für die Durch
führung des Verkaufsverfahrens von Bedeutung sind. 


 
 


§  8 
Transaktionsentgelte 


(1) Der zuständigen Stelle als Anbieter entstehen im Rahmen der Beauftragung keine Kosten 
durch die beauftragte Stelle. 


(2) Die beauftragte Stelle ist berechtigt, für die Durchführung des Verkaufs ein einheitliches 
Entgelt pro veräußertem Emissionszertifikat bei den zugelassenen Teilnehmern zu erhe
ben. Die Höhe dieses Entgelts soll vergleichbar sein mit den Entgelten, die im Sekundär
handel mit Emissionszertifikaten oder an bestehenden Handelsplätzen für den Handel mit 
Berechtigungen nach § 3 Nummer 3 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes erho
ben werden.   


 
 


Abschnitt 3 
Nationales Emissionshandelsregister  


(Zu § 12 des Gesetzes)  


Unterabschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 


 


§  9 
Emissionshandelsregister und Transaktionsprotokoll 


(1) Die zuständige Behörde führt und verwaltet das nationale Emissionshandelsregister ein
schließlich der Registerkonten und der technischen Infrastruktur. 


(2) Für Vorgänge und Transaktionen im Rahmen dieser Rechtsverordnung wird ein organisa
torisch unabhängiges Transaktionsprotokoll in Form einer elektronischen Datenbank ein
gerichtet. 


(3) Die zuständige Behörde erlässt Nutzungsbedingungen für die Kontoeröffnung und Konto
führung im nationalen Emissionshandelsregister. 
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Unterabschnitt 2 
Konten 


 


§ 10 
Eröffnung von Konten 


(1) Die zuständige Behörde eröffnet auf Antrag ein Konto nach Anlage 1 im nationalen Emis
sionshandelsregister. Sie fordert dazu in der Regel von dem Antragsteller die für das je
weilige Konto in den Anlagen 2 bis 5 vorgesehenen Angaben. Enthält ein Antrag auf Kon
toeröffnung nicht die vollständigen Angaben, ist der Antragsteller verpflichtet, die von der 
zuständigen Behörde festgestellten Mängel innerhalb einer von der zuständigen Behörde 
festzusetzenden Frist zu beseitigen. Der für den Kontoinhaber angegebene Name für ein 
Compliance-Konto muss mit dem Namen der natürlichen oder juristischen Person über
einstimmen, die nach dem Energiesteuergesetzt steuerpflichtig ist. 


(2) Die zuständige Behörde kann einen Antrag auf Kontoeröffnung ablehnen, wenn 


1. die übermittelten Angaben unvollständig, veraltet oder aus anderen Gründen fehler
haft sind und die festgestellten Mängel innerhalb einer von der zuständigen Behörde 
festgesetzten Frist nicht beseitigt wurden, 


2. gegen den Antragsteller oder gegen einen leitenden Mitarbeiter oder Geschäftsführer 
eines Unternehmens wegen Verbrechen oder Diebstahl, Unterschlagung, Erpres
sung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Urkundenfälschung, 
Hehlerei, Wucher oder einer Insolvenzstraftat ermittelt wird oder in den letzten fünf 
Jahre eine rechtskräftige Verurteilung ergangen ist, 


3. die zuständige Behörde berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass ein Konto für 
Verbrechen oder Diebstahl, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geld
wäsche, Terrorismusfinanzierung, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder einer 
Insolvenzstraftat verwendet werden soll, oder 


4. der Antragsteller nicht Verantwortlicher nach § 3 Nummer 3 des Brennstoffemissions
handelsgesetzes ist und an der Zuverlässigkeit des Antragstellers Zweifel bestehen. 


(3) Soweit die von einem Verantwortlichen nach § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshan
delsgesetzes zu berichtenden Brennstoffemissionen 5 000 t Kohlenstoffdioxid voraus
sichtlich nicht überschreiten, kann der Verantwortliche einen Antrag auf erleichterte Kon
toeröffnung für ein Compliance-Konto stellen. In diesem Fall müssen nur die Angaben 
nach Anlage 2 Nummer 1 bis 7 und nach Anlage 5 Nummer 1 bis 4 übermittelt werden. 
Konten von Verantwortlichen, die einen Antrag auf erleichterte Kontoeröffnung gestellt ha
ben, werden nach der Eröffnung auf den Kontostatus „Ausschließlich Abgabe“ gesetzt. 
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(4) Der Inhaber eines Kontos im Status „Ausschließlich Abgabe“ kann bei der zuständigen 
Behörde beantragen, dass das Compliance-Konto in den Status „offen“ gesetzt wird. Der 
Kontoinhaber übermittelt dafür die vollständigen Angaben gemäß den Anlagen 2, 4 und 5. 


(5) Wenn die nach § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes berichteten Brenn
stoffemissionen eines Verantwortlichen mit einem Konto im Status „ausschließlich Ab
gabe“ den Wert von 5 000 t Kohlenstoffdioxid überschreitet, ist der Kontoinhaber verpflich
tet, bei der zuständigen Behörde den Wechsel des Compliance-Kontos in den Status „of
fen“ zu beantragen. Der Kontoinhaber übermittelt dafür die vollständigen Angaben gemäß 
den Anlagen 2, 4 und 5. 


 
 


§  11 
Kontostatus  


(1) Die zuständige Behörde kann Konten in den Status „offen“, „gesperrt“, „ausschließlich Ab
gabe“ oder „geschlossen“ setzen. 


(2) Von Konten im Status „offen“ dürfen sämtliche für diesen Kontotyp nach Anlage 1 vorge
sehene Vorgänge und Transaktionen veranlasst werden. 


(3) Von Konten im Status „gesperrt“ können nur die Vorgänge nach den §§ 14, 23, 25 und 26 
veranlasst werden.  


(4) Von Konten im Status „ausschließlich Abgabe“ können nur die Vorgänge gemäß den §§ 
14, 23, 25 und 26 veranlasst werden. 


(5) Von Konten im Status „geschlossen“ können keine Vorgänge und Transaktionen veran
lasst werden. Ein Konto im Status „geschlossen“ kann nicht wiedereröffnet werden und 
kann keine Emissionszertifikate halten und empfangen. 


 
 


§  12 
Schließung von Konten 


(1) Die zuständige Behörde schließt ein Konto auf Antrag des Kontoinhabers. 


(2) Die zuständige Behörde kann ein Compliance-Konto schließen, sofern festgestellt wurde, 
dass folgende Voraussetzungen vorliegen 


1. Der Verantwortliche hat den Betrieb eingestellt, 


2. Der Verantwortliche hat für jedes Jahr, in dem eine Emissionshandelspflicht bestand, 
seine nach § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes zu berichtenden 
Brennstoffemissionen eingetragen und 
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3. Der Verantwortliche hat für jedes Jahr, in denen eine Emissionshandelspflicht be
stand, eine Menge an Emissionszertifikate abgegeben die größer oder gleich seinen 
zu berichtenden Brennstoffemissionen waren. 


(3) Die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 Nummer 2 und Nummer 3 gelten nicht, wenn der 
Verantwortliche sie dauerhaft nicht mehr erfüllen kann. 


(4) Die zuständige Behörde kann ein Konto schließen, wenn die Voraussetzungen für die Er
öffnung des Kontos nicht erfüllt waren oder nachträglich weggefallen sind. 


(5) Liegen die Gründe, die zur Setzung des Kontostatus auf „gesperrt“ gemäß § 13 geführt 
haben, trotz Setzung einer angemessenen Frist zur Behebung weiterhin vor, so kann die 
zuständige Behörde das Konto schließen. 


(6) Wurden in einem Handelskonto innerhalb von zwei Jahren keine Transaktionen verbucht, 
so kann die zuständige Behörde das Konto schließen, nachdem es dem Kontoinhaber 
mitgeteilt hat, dass das Handelskonto innerhalb von 40 Arbeitstagen geschlossen wird. 
Geht bei der zuständigen Behörde kein fristgemäßer Widerspruch zu dieser Entscheidung 
ein, so kann die zuständige Behörde das Konto schließen. 


(7) Sind auf einem Konto, das von der zuständigen Behörde geschlossen werden soll, Emis
sionszertifikate verbucht, so fordert die zuständige Behörde den Kontoinhaber auf, die 
Emissionszertifikate auf ein anderes Konto zu übertragen. Hat der Kontoinhaber dieser 
Aufforderung der zuständigen Behörde innerhalb von 40 Arbeitstagen nicht Folge geleis
tet, so kann die zuständige Behörde die Emissionszertifikate auf ein Nationalkonto über
tragen und dort für den Eigentümer oder Berechtigten verwahren. 


 
 


§  13 
Sperrung von Konten 


(1) Die zuständige Behörde kann ein Konto auf den Kontostatus „gesperrt“ setzen, wenn: 


1. der Kontoinhaber verstorben ist oder keine Rechtspersönlichkeit mehr hat, 


2. der Kontoinhaber, eine kontobevollmächtigte Person oder eine dem Kontoinhaber zu
zurechnende Person gegen die Nutzungsbedingungen gemäß § 9 Absatz 3, insbe
sondere gegen Sicherheitsvorschriften, verstoßen hat, 


3. der Kontoinhaber Änderungen der Kontoangaben nicht mitgeteilt bzw. im Zusammen
hang mit der Änderung von Kontoangaben oder mit neuen Anforderungen im Hinblick 
auf Kontoangaben keine Belege beigebracht hat, 


4. gegen den Kontoinhaber oder gegen eine kontobevollmächtigte Person wegen Ver
brechen oder Diebstahl, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwä
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sche, Terrorismusfinanzierung, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder einer In
solvenzstraftat ermittelt wird oder in den letzten fünf Jahre eine rechtskräftige Verur
teilung ergangen ist, 


5. die zuständige Behörde Informationen zur Verfügung gestellt werden, dass sich der 
Kontoinhaber in einem Insolvenzverfahren befindet, 


6. der Kontoinhaber keine vollständigen Gebühren für das ein Konto gezahlt hat, 


7. der Kontoinhaber gegen § 15 Absatz 4 verstoßen hat; wonach eine kontobevollmäch
tigte Person einen ständigen Wohnsitz in Deutschland haben muss, 


8. der zuständigen Behörde Gründe bekannt werden, die dazu geführt hätten, dass die 
Eröffnung des Kontos gemäß § 10 hätte abgelehnt werden müssen, 


9. ein Verantwortlicher nach Ende der Einführungsphase nach § 10 Absatz 2 Satz 1 und 
2 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes seiner Berichtspflicht gemäß § 7 Absatz 
1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes nicht nachgekommen ist, 


10. der Verantwortliche bis zum 31.Juli eines Jahres seiner Pflicht gemäß § 25 Absatz 1 
nicht nachgekommen ist oder 


11. der zuständigen Behörde eine Verfügungsbeschränkung gemäß § 24 vorliegt. 


(2) Die zuständige Behörde setzt die Konten auf „offen“, sobald die Gründe, die zur Setzung 
in den Status „gesperrt“ führten, nicht mehr vorliegen. Im Fall von Absatz 1 Nummer 5, 
wird die Kontosperrung aufgehoben, sofern die zuständige Behörde offizielle Angaben 
dazu erhält, wer das Recht zur Vertretung des Kontoinhabers hat, und die kontobevoll
mächtigten Personen gemäß § 16 ernannt wurden. 


(3) Sind auf einem Konto im Status „gesperrt“ Emissionszertifikate verbucht, so kann die zu
ständige Behörde auf Anweisung der zuständigen Strafverfolgungsbehörde, die Emissi
onszertifikate auf das Nationalkonto übertragen. 


 
 


§ 14 
Aktualisierung von Kontoangaben  


(1) Der Kontoinhaber ist verpflichtet, Änderungen der Kontoangaben und Angaben über Kon
tobevollmächtigte unverzüglich in das nationale Emissionshandelsregister einzutragen 
und der zuständigen Behörde bis zum 31. Juli jedes Jahres mitzuteilen, dass die Konto
angaben vollständig und richtig sind. 


(2) Die zuständige Behörde kann Änderungen gemäß Absatz 1 im nationalen Emissionshan
delsregister ablehnen, wenn sie unrichtig oder unvollständig sind. Der Kontoinhaber wird 
über die Ablehnung unterrichtet. 
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(3) Mindestens einmal in fünf Jahren überprüft die zuständige Behörde durch Wiederholung 
des Kontoeröffnungsprozesses, ob die Kontoangaben vollständig, aktuell und richtig sind. 


(4) Eine kontobevollmächtigte Person kann ihre Vollmacht nicht an Dritte übertragen. Ein Kon
toinhaber kann den Entzug der Vollmacht einer kontobevollmächtigten Person der zustän
digen Behörde mitteilen. Die zuständige Behörde entfernt die Kontobevollmächtigte nach 
dieser Mitteilung aus ihrer Funktion.  


 
 


Unterabschnitt 3 
Kontobevollmächtigte   


 


§ 15 
Kontobevollmächtigte Personen  


(1) Die zuständige Behörde gewährt kontobevollmächtigten Personen für Konten im nationa
len Emissionshandelsregister Zugang zu den ihnen zugeordneten Konten. Kontobevoll
mächtigte können im Namen des Kontoinhabers Vorgänge und Transaktionen veranlas
sen und bestätigen. 


(2) Kann eine kontobevollmächtigte Person den bestehenden Zugang zum nationalen Emis
sionshandelsregister aus technischen oder sonstigen Gründen nicht nutzen, so kann die 
zuständige Behörde auf schriftlichen Antrag der Kontobevollmächtigten im Rahmen der 
ihr eingeräumten Nutzungsrechte im Namen der Kontobevollmächtigten Vorgänge oder 
Transaktionen veranlassen oder bestätigen. 


(3) Als Kontobevollmächtigte können nur geschäftsfähige natürliche Personen ernannt wer
den. Eine Person kann Kontobevollmächtigte verschiedener Konten sein. 


(4) Mindestens eine der kontobevollmächtigten Personen eines Kontos muss ihren ständigen 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 


(5) Die zuständige Behörde kann eine kontobevollmächtigte Person ihrer Funktion entheben, 
wenn die Voraussetzungen für die Ernennung nicht vorlagen oder nachträglich weggefal
len sind. Die zuständige Behörde sperrt dafür den Kontozugang der kontobevollmächtig
ten Person und entfernt die Kontobevollmächtigte aus ihrer Funktion. 


 
 


§ 16  
Ernennung und Zulassung von Kontobevollmächtigten  


(1) Bei Beantragung der Kontoeröffnung bestimmt der Kontoinhaber mindestens eine bevoll
mächtigte Person. Der Kontoinhaber kann sich selbst zu einer kontobevollmächtigten Per
son bestimmen. 
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(2) Die zuständige Behörde fordert dazu in der Regel von dem Kontoinhaber die in Anlage 5 
vorgesehenen Angaben. Enthält ein Antrag auf Ernennung nicht die vollständigen Anga
ben, ist der Kontoinhaber verpflichtet, die von der zuständigen Behörde festgestellten 
Mängel innerhalb einer von der zuständigen Behörde festzusetzenden Frist zu beseitigen. 


(3) Die zuständige Behörde kann die Ernennung einer kontobevollmächtigten Person ableh
nen, wenn 


1. die übermittelten Angaben unvollständig oder unrichtig sind oder 


2. gegen die kontobevollmächtigte Person wegen Verbrechen oder Diebstahl, Unter
schlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, 
Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder einer Insolvenzstraftat ermittelt wird oder 
in den letzten fünf Jahre eine rechtskräftige Verurteilung ergangen ist. 


 
 


§ 17  
Sperrung des Zugangs zum Emissionshandelsregister  


(1) Die zuständige Behörde kann den Zugang einer kontobevollmächtigten Person zum nati
onalen Emissionshandelsregister sperren, wenn die kontobevollmächtigte Person 


1. versucht hat, Zugang zu Konten, Vorgängen oder Transaktionen zu erhalten, für die 
sie nicht zugangsberechtigt ist, 


2. wiederholt versucht hat, sich mit falschen Zugangsdaten Zugang zu einem Konto 
bzw. einem Vorgang oder Transaktion zu verschaffen, 


3. versucht hat, die Sicherheit, die Zugänglichkeit, die Integrität oder die Vertraulichkeit 
des nationalen Emissionshandelsregisters oder des Transaktionsprotokolls oder der 
darin bearbeiteten oder gespeicherten Daten zu beeinträchtigen  


4. das Konto für Verbrechen oder Diebstahl, Unterschlagung, Erpressung, Betrug, Un
treue, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher 
oder eine Insolvenzstraftat verwendet hat oder verwenden will. 


 (2) Die zuständige Behörde öffnet den Zugang einer kontobevollmächtigten Person zum na
tionalen Emissionshandelsregister, sobald die Gründe, die zur Sperrung führten, nicht 
mehr vorliegen 


 
 


Unterabschnitt 4 
Emissionszertifikate, Transaktionen und Veräußerung  
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§  18 
Erzeugung von Emissionszertifikaten 


(1) Die zuständige Behörde erzeugt auf einem Nationalkonto die Menge an Emissionszertifi
katen, die in § 4 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes bestimmt ist sowie den zusätz
lichen Bedarf, der sich in der Einführungsphase nach § 10 Absatz 1 des Brennstoffemis
sionshandelsgesetzes ergeben kann. 


(2) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass 


1. jedes Emissionszertifikat bei dessen Erzeugung eine eindeutige Kennung erhält,  


2. auf Emissionszertifikaten gemäß § 9 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgeset
zes die Zuordnung zu einem Kalenderjahr sowie die Zuordnung zur jeweiligen Han
delsperiode angegeben ist. 


 
 


§  19 
Lieferung von veräußerten Emissionszertifikaten 


Die für die Veräußerung nach § 4 beauftragte Stelle überträgt die veräußerten Emissionszertifi
katen vom Veräußerungskonto auf das Konto des Erwerbers.  


 
 


 


§  20 
Ausführung von Transaktionen 


(1) Für jeden Kontotyp können nur Transaktionen veranlasst werden, die in dieser Rechtsver
ordnung für diesen Kontotyp ausdrücklich vorgesehen sind. 


(2) Kontoinhaber können festlegen, dass Transaktionen von ihrem Konto durch eine zweite 
kontobevollmächtigte Person bestätigt werden müssen. 


(3) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass eine Übertragung, 


1. die vor 12.00 Uhr eines Arbeitstages veranlasst wurde, um 12.00 Uhr des folgenden 
Arbeitstags ausgeführt wird oder  


2. die an einem Arbeitstag nach 12.00 Uhr veranlasst wurde, um 12.00 Uhr des zweiten 
Arbeitstags nach dem Tag, an dem sie veranlasst wurde, ausgeführt wird. 


 Ausgenommen sind Übertragungen gemäß § 19. 


(4) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass es einer bevollmächtigen Person möglich ist, 
im nationalen Emissionshandelsregister eine Übertragung von Emissionszertifikaten, die 
den Ausführungsvorschriften gemäß Absatz 3 unterliegt, vor ihrer Ausführung abzubre
chen. 
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(5) Übertragungen von Nationalkonten und von Veräußerungskonten werden ausgeführt, 
wenn sie zusätzlich durch eine zweite kontobevollmächtigte Person bestätigt wurden. 


(6) Kontobevollmächtigte können eine Liste von Empfängerkonten anlegen. Der Kontoinhaber 
eines Compliance-Kontos oder eines Handelskontos kann festlegen, dass Übertragungen 
von diesem Konto nur auf Empfängerkonten möglich sind. Änderungen der Liste der Emp
fängerkonten nach Satz 2 werden um 12.00 Uhr am dritten Arbeitstag nach der Veranlas
sung von der zuständigen Behörde durchgeführt. 


(7) Bei jeder Übertragung von Emissionszertifikaten von Compliance-Konten oder Handels
konten, ausgenommen Handelskonten deren Kontoinhaber Clearinghäuser gemäß Art. 2 
Absatz 1 Verordnung (EU) 648/2012 sind, gibt die Kontobevollmächtigte des übertragen
den Kontos folgende zusätzliche Informationen an: 


1. die IBAN der an der Bezahlung beteiligten Konten, 


2. die BIC, soweit Finanzinstitute an der Bezahlung beteiligt sind, die ihren Sitz außer
halb der Europäischen Union haben, 


3. die Zahlungsart im Fall der Bar-Zahlung oder der Zahlung ohne Nutzung von Bank
konten, und 


4. Preis je Emissionszertifikat in Euro. 


Die Informationen nach Satz 1 sind für den Kontoinhaber und die Kontobevollmächtigten 
des Empfängerkontos einsehbar. 


 
 


§  21 
Annullierung abgeschlossener Transaktionen  


(1) Ein Kontoinhaber kann bei der zuständigen Behörde schriftlich beantragen, dass folgende 
irrtümliche veranlasste und abgeschlossene Transaktionen annulliert werden; 


1. Abgabe von Emissionszertifikate nach § 26 oder  


2. Löschung von Emissionszertifikaten gemäß § 22.  


(2) Der Antrag nach Absatz 1 Nummer 1 muss innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dem 
spätmöglichsten Abgabedatum nach § 8 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes bei der 
zuständigen Behörde eingehen. Der Antrag nach Absatz 1 Nummer 2 muss innerhalb von 
zehn Arbeitstagen nach Abschluss der Transaktion bei der zuständigen Behörde einge
hen. Die Fristen nach Satz 1 und 2 sind Ausschlussfristen. Der Antrag muss eine Erklärung 
dahingehend enthalten, dass die Transaktion irrtümlicherweise veranlasst wurde. 


(3) Eine Annullierung ist ausgeschlossen, wenn: 


1. auf dem Empfängerkonto der Transaktion, die annulliert werden soll, die Emissions
zertifikate, die von der Transaktion betroffen waren, nicht mehr verbucht sind, oder 







19 


  


2. der Verantwortliche wegen der Annullierung der Abgabetransaktion seine Abgabe
pflicht gemäß § 26 nicht erfüllen kann. 


(4) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass die Annullierung mit Emissionszertifikaten der 
gleichen Gültigkeit und derselben Einheitenkennung wie in der Transaktion gemäß Absatz 
1 durchgeführt wird. 


 
 


§  22 
Löschung von Emissionszertifikaten  


(1) Verantwortliche löschen Emissionszertifikate, indem sie 


1. eine bestimmte Anzahl Emissionszertifikate von dem betreffenden Konto auf das Lö
schungskonto transferieren und 


2. die Anzahl der transferierten Emissionszertifikate als gelöscht erfassen. 


(2) Gelöschte Emissionszertifikate werden nicht auf die Abgabeverpflichtung angerechnet. 


 
 


§  23 
Bereinigung des Registers, Transaktionsbeschränkung  


(1) Die zuständige Behörde kann funktionslos gewordene Emissionszertifikate, die nicht mehr 
für eine Abgabe gemäß § 8 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes verwendet werden 
können, auf ein Löschungskonto transferieren. 


(2) Emissionszertifikate, die gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 des Brennstoffemissionshandelsge
setzes nur für ein bestimmtes Kalenderjahr oder die Vorjahre gültig sind, können nach 
dem gemäß § 8 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes für die Emissionen des Kalen
derjahres geltenden Abgabestichtag nur noch zwischen Handelskonten übertragen wer
den. Eine Übertragung zwischen Compliance- und Handelskonten des gleichen Kontoin
habers bleibt möglich.  


 
 


§  24 
Verfügungsbeschränkungen  


(1) Die zuständige Behörde weist bestehende gerichtliche und gesetzliche Verfügungsbe
schränkungen im Konto aus.  


(2) Die von der Verfügungsbeschränkung erfassten Emissionszertifikate können nicht auf ein 
anderes Konto transferiert werden.  
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(3) Die zuständige Behörde hebt die Ausweisung im Konto auf, wenn die gerichtliche oder 
gesetzliche Verfügungsbeschränkung beendet ist. 


 
 


Unterabschnitt 5 
Erfüllung und Abgabe 


 


§  25 
Eintragung der Brennstoffemissionen  


(1) Der Kontoinhaber eines Compliance-Kontos ist für die ordnungsgemäße Eintragung der 
nach § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes für das Vorjahr berichteten 
Emissionen verantwortlich. 


(2) Bis zum 31. Juli eines jeden Jahres kann der Kontoinhaber den Wert gemäß Absatz 1 
selbstständig berichtigen. 


(3) Soweit nach dem 31. Juli eines Jahres der gemäß § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissions
handelsgesetzes berichtete Wert nicht mit dem gemäß Absatz 1 ins Emissionshandelsre
gister eingetragenen Wert übereinstimmt, fordert die zuständige Behörde den Kontoinha
ber auf, den Wert gemäß Absatz 1 zu korrigieren und ermöglicht den Kontoinhabern des 
Compliance-Kontos die selbstständige Berichtigung.  


(4)  Die zuständige Behörde kann den Wert gemäß Absatz 1 eintragen oder berichtigen, wenn 
der Wert nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig eingetragen wurde. 


 
 


§  26 
Abgabe von Emissionszertifikaten 


(1) Verantwortliche geben Emissionszertifikate ab, indem sie 


1. eine bestimmte Anzahl Emissionszertifikate von dem betreffenden Compliance-Konto 
auf das Abgabekonto transferieren und 


2. die Anzahl der transferierten Emissionszertifikate für die im Berichtsjahr entstandenen 
Brennstoffemissionen des Verantwortlichen als abgegeben erfassen. 


(2) Ein einmal abgegebenes Emissionszertifikat kann nicht erneut abgegeben werden.  


(3) Soweit der Verantwortliche mehr Emissionszertifikate abgegeben hat, als nach den ein
getragenen Brennstoffemissionen des Berichtsjahres abgegeben werden mussten, stellt 
die zuständige Behörde sicher, dass diese nicht auf in Folgejahren entstandene Brenn
stoffemissionen angerechnet werden. 
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 Unterabschnitt 6 
Sicherheit  


 


§  27 
Aussetzung des Betriebs des Emissionshandelsregisters  


 


(1) Die zuständige Behörde kann den Betrieb des nationalen Emissionshandelsregisters ganz 
oder teilweise aussetzen, wenn: 


1. ein ernst zu nehmendes Risiko durch unbefugten Zugang zu Daten oder Emissions
zertifikaten im nationalen Emissionshandelsregister vorliegt,  


2. der zuständigen Behörde Hinweise vorliegen, dass Konten für Verbrechen oder Dieb
stahl, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Terrorismusfi
nanzierung, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder eine Insolvenzstraftat ver
wendet werden, oder 


 3. technische Gründe eine Aussetzung des Betriebs erforderlich machen.  


(2) Kontoinhaber werden über die Aussetzung des Betriebs unterrichtet. Die Unterrichtung 
muss Angaben über die voraussichtliche Dauer der Zugangssperre enthalten. 


(3) Auf Anweisung der Strafverfolgungsbehörden kann auf eine vorherige Unterrichtung der 
Kontoinhaber über die Aussetzung des Betriebs verzichtet werden. 


 
 


 


§  28 
Kriminalitätsprävention  


(1) Die zuständige Behörde führt zur Erkennung verdächtiger Übertragungen Transaktions
analysen durch. 


(2) Die zuständige Behörde informiert die zentrale Meldestelle gemäß § 27 Geldwäschege
setz, wenn ihr Hinweise vorliegen, dass Konten für Verbrechen oder Diebstahl, Unter
schlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Ur
kundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder eine Insolvenzstraftat genutzt oder versucht zu 
nutzen wurden. 


(3) Der Kontoinhaber und die Kontobevollmächtigten sollen der zuständige Behörde unver
züglich mitteilen, wenn ein Verdacht besteht, dass Konten für Verbrechen oder Diebstahl, 
Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, 
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Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder eine Insolvenzstraftat genutzt werden oder 
eine solche Nutzung versucht wurde. 


 
 


§  29 
Verarbeitung von Informationen und personenbezogenen Daten  


(1) Die zuständige Behörde erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten zur Prüfung von 
Anträgen auf Kontoeröffnung und zur Ernennung von Kontobevollmächtigten. Die Erhe
bung und Verarbeitung ist notwendig nach Artikel 6 Abs. 1c Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) für die Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung sowie nach Artikel 6 Abs. 1e Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) zur Wahrneh
mung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse. 


(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im nationalen Emissionshandels
register und im Transaktionsprotokoll ist die zuständige Behörde Verantwortlicher im 
Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung).  


(3) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass im nationalen Emissionshandelsregister und im 
Transaktionsprotokoll nur Informationen über Konten, Kontoinhaber und Kontobevoll
mächtigte gemäß § 20 sowie den Anhängen RII, RIII, RIV, RV, RVI gespeichert und ver
arbeitet werden. Sonstige gemäß dieser Verordnung zu übermittelnden Informationen 
werden außerhalb des nationalen Emissionshandelsregisters oder des Transaktionspro
tokolls in den Datenbanken der zuständigen Behörde gespeichert und verarbeitet. 


(4) Im nationalen Emissionshandelsregister oder im Transaktionsprotokoll werden keine be
sonderen Kategorien von Daten gemäß § 9 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) und § 10 der Verordnung (EU) 
2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG er
fasst. 
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(5) Die zuständige Behörde und die nach § 10 Absatz 2 Satz 1 bis 3 des Brennstoffemissi
onshandelsgesetzes beauftragte Stelle können im Rahmen ihrer Zuständigkeiten im An
wendungsbereich des Brennstoffemissionshandelsgesetzes erhobene Angaben von Per
sonen austauschen, soweit diese Daten und Nachweise für den Betrieb des nationalen 
Emissionshandelsregisters gemäß dieser Verordnung erforderlich sind. 


 
 


§  30 
Speicherung von personenbezogenen Daten  


(1) Die zuständige Behörde stellt sicher, dass im Nationalen Emissionshandelsregister und 
im Transaktionsprotokoll Aufzeichnungen über jeden Vorgang, alle Protokollier-Daten und 
jeden Kontoinhaber nach Schließung eines Kontos fünf Jahre lang gespeichert werden. 


(2) Personenbezogene Daten werden fünf Jahre nach Schließung eines Kontos oder fünf 
Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung mit der natürlichen Person gelöscht, nachdem 
das Kalenderjahr endet, in dem der Verwaltungsvorgang abschließend bearbeitet wurde. 
Im Falle amtlicher Ermittlungen in einem Straf- oder Verwaltungsverfahren speichert die 
zuständige Behörde personenbezogene Daten, bis das Verfahren abgeschlossen wurde. 


(3) Kontoangaben, die personenbezogene Daten enthalten, die nach den Bestimmungen die
ser Verordnung erhoben und nicht im nationalen Emissionshandelsregister oder im Trans
aktionsprotokoll gespeichert sind, werden gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung 
gespeichert.  


 
 


§  31 
Vertraulichkeit  


Alle im Transaktionsprotokoll und im nationalen Emissionshandelsregister enthaltenen Informa
tionen, einschließlich der Kontostände, Transaktionen und der eindeutigen Einheitenkennung 
der verbuchten oder von einer Transaktion betroffenen Emissionszertifikate, sind vertraulich zu 
behandeln. Dies gilt auch für alle Angaben, die im Rahmen dieser Verordnung erhoben und von 
der zuständigen Behörde gespeichert werden.  
 
 


Unterabschnitt 7 
Technische Bestimmungen und Berichterstattung  
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§  32 
Automatisierte Prüfung und endgültiger Abschluss von Vorgängen und Transaktion  


Alle Vorgänge und Transaktionen gelten als abgeschlossen, wenn das Transaktionsprotokoll 
das nationale Emissionshandelsregister benachrichtigt, dass sämtliche Prüfungen ohne Fest
stellung von Unregelmäßigkeiten beendet wurden.  
 
 


§  33 
Veröffentlichung von Informationen  


(1) Die zuständige Behörde macht gemäß § 12 Absatz 4 des Brennstoffemissionshandelsge
setzes die folgenden Angaben über Compliance-Konten im nationalen Emissionshandels
register öffentlich zugänglich: 


1. Zahl der abgegebenen Emissionszertifikate, 


2. Wert der geprüften Emissionen eines Kalenderjahres, einschließlich Berichtigungen, 
und 


3. Erfüllungsstatus. 


(2) Die zuständige Behörde macht folgende Angaben über die vom Transaktionsprotokoll in
nerhalb eines Kalenderjahres registrierten, abgeschlossenen Transaktionen eines Regis
terkontos ab dem 1. Januar des sechsten, auf das betreffende Kalenderjahr folgenden 
Jahres im nationalen Emissionshandelsregister öffentlich zugänglich: 


1. Name des Kontoinhabers und Registerkontonummer des Auftraggebers, 


2. Name des Kontoinhabers und Registerkontonummer des Empfängers, 


3. Menge der von der Transaktion umfassten Emissionszertifikate ohne Angabe der ein
deutigen Einheitenkennung und 


4. Transaktionstyp, Transaktionskennung sowie Datum des Abschlusses der Transak
tion. 


 
 


Abschnitt 4 
Schlussbestimmungen  


 


§ 34  
Inkrafttreten  


Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Anlage 1 (zu § 10 Absatz 1) 


Kontotypen 
 


 
Name des 
Kontotyps 


    
Eröffnung auf An
trag von 


Kontoinhaber Für Kontentyp vorge
sehene Vorschriften 
und Vorgänge 


Mindestanga
ben zur Eröff
nung des Konto
typs 


Compliance-
Konto 


Verantwortlicher Verantwort
licher 


Alle Vorgänge ge
mäß §§ 10 bis 17, , 
20 bis 26 


Die Angaben 
gemäß den An
lagen 2 und 4 


Veräußer
ungskonto 


Für den Verkauf zu
ständige Stelle 


Für den Ver
kauf zustän
dige Stelle 


Alle Vorgänge ge
mäß §§ 10 bis 17, 19 
bis 21, 23 und 24 


Die Angaben 
gemäß den An
lage 2 und 3 


Nationalkonto Eröffnung ohne An
trag durch die zu
ständige Behörde 


Zuständige 
Behörde 


Alle Vorgänge ge
mäß §§ 10 bis 23, mit 
Ausnahme von § 13  


entfällt 


Löschung
skonto  


Eröffnung ohne An
trag durch die zu
ständige Behörde 


Zuständige 
Behörde 


Alle Vorgänge 
gemäß §§ 21 bis 23 


entfällt 


Abgabekonto Eröffnung ohne An
trag durch die zu
ständige Behörde 


Zuständige 
Behörde 


Alle Vorgänge 
gemäß §§ 20, 21 und 
26 


entfällt 


Handelskonto Natürliche oder ju
ristische Person o
der Personengesell
schaft 


Natürliche 
oder juris
tische Person 


Alle Vorgänge ge
mäß §§ 10 bis 17, , 
20 bis 24 


Die Angaben 
gemäß den An
lagen 2 und 3 
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Anlage 2 (zu § 10 Absatz 1) 
 


Mit dem Antrag auf Kontoeröffnung zu übermittelnde Angaben 
 


1. Name, Adressdaten und Kontaktinformationen des Antragstellers, 


2. Registrierungsnummer des Kontoinhabers (falls der Antragsteller im Handels-, Genossen
schafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister oder in einem ähnlichen Register eingetra
gen ist), 


3. Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland des Antragstellers (bei natürlichen Personen), 


4. Nationalität des Antragstellers (bei natürlichen Personen), 


5. Art, Gültigkeit sowie Nummer des Ausweisdokuments (bei natürlichen Personen), 


6. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Antragstellers (USt-IdNr.), 


7. Geschäftszweck (bei juristischen Personen oder Personengesellschaften) und  


8. Angaben über Maßnahmen zur Geldwäscheprävention im Unternehmen.  
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Anlage 3 (zu § 10 Absatz 1) 
 


Für die Eröffnung eines Veräußerungs- oder Handelskontos zu übermittelnde Angaben 
 
 
Zusätzlich zu den Angaben gemäß Anlage 2 sind folgende weitere Angaben erforderlich: 


1. Nachweis, dass der Antragsteller in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschafts
raums Inhaber eines offenen Bankkontos ist, 


2. eines der folgenden Dokumente zum Nachweis der Identität der die Kontoeröffnung be
antragenden natürlichen Person: 


a) Personalausweis, von einem Staat ausgestellt, der Mitglied des Europäischen Wirt
schaftsraums oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung ist, oder 


b) Reisepass; 


3. eines der folgenden Dokumente zum Nachweis der Anschrift des ständigen Wohnsitzes 
des Kontoinhabers (im Falle einer natürlichen Person), wobei es sich um eine beglaubigte 
Abschrift handeln kann: 


a) der gemäß Nummer 3 vorgelegte Ausweis, sofern daraus die Anschrift des ständigen 
Wohnsitzes hervorgeht, 


b) jedes andere amtliche Ausweisdokument, aus dem die Anschrift des ständigen 
Wohnsitzes hervorgeht, oder 


c) sofern das Land des ständigen Wohnsitzes keine Ausweispapiere ausstellt, aus de
nen die Anschrift des ständigen Wohnsitzes ersichtlich ist: eine Erklärung der lokalen 
Behörden, die den ständigen Wohnsitz der benannten Person bestätigt; 


4. die folgenden Dokumente, wenn die Kontoeröffnung von einer juristischen Person bean
tragt wird: 


a) Eintragungsnachweis der juristischen Person, 


b) die Bankangaben gemäß Nummer 1 dieser Anlage, 


c) eine Bestätigung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.), 


d) Name, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit des wirtschaftlichen Eigentümers der 
juristischen Person im Sinne von Artikel 3 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2015/849 
einschließlich der Art der Eigentümerschaft oder der vom Eigentümer ausgeübten 
Kontrolle, und 


e) eine Liste der Geschäftsführer; 


5. wenn die Kontoeröffnung von einer juristischen Person beantragt wird: 
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a) eine Kopie des Jahresberichts oder der letzten geprüften Bilanzen oder – soweit keine 
geprüften Bilanzen vorliegen – eine Kopie der Bilanzen mit Stempel der Steuerbe
hörde oder des Finanzdirektors, 


b) Dokumente zum Nachweis der Eintragung des Geschäftssitzes des Kontoinhabers), 
sofern dies aus den gemäß Nummer 4 vorgelegten Dokumenten nicht klar hervor
geht, 


c) das Führungszeugnis oder ein anderes von der zuständigen Behörde als Führungs
zeugnis anerkanntes Dokument der vertretungsberechtigten natürlichen Person, die 
für die juristische Person die Kontoeröffnung beantragt, und 


d) das Führungszeugnis des wirtschaftlichen Eigentümers und/oder der Geschäftsführer 
dieser juristischen Person oder jedes andere Dokument, das von der zuständigen 
Behörde als Führungszeugnis anerkannt wird;  


6. wenn die Kontoeröffnung von einer natürlichen Person beantragt wird: Führungszeugnis 
oder ein anderes von der zuständigen Behörde als Führungszeugnis anerkanntes Doku
ment der natürlichen Person, die die Kontoeröffnung beantragt. 
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Anlage 4 (zu § 10 Absatz 1) 
 
Für die Eröffnung eines Compliance-Kontos zu übermittelnde Angaben 
 


1. Wenn die Kontoeröffnung von einer juristischen Person beantragt wird, sind zusätzlich zu 
den Angaben nach Anlage 2 folgende weitere Angaben und Dokumente erforderlich: 


a) Eintragungsnachweis der juristischen Person, 


b) Nachweis, dass der Antragsteller in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirt
schaftsraums Inhaber eines offenen Bankkontos ist, 


c) eine Bestätigung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) und 


d) Name, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit des wirtschaftlichen Eigentümers der 
juristischen Person im Sinne von Artikel 3 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2015/849 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinan
zierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parla
ments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission ein
schließlich der Art der Eigentümerschaft oder der vom Eigentümer ausgeübten Kon
trolle. 


2. Wenn die Kontoeröffnung von einer natürlichen Person beantragt wird, ist zusätzlich zu 
den Angaben nach Anlage 2 ein Nachweis erforderlich, dass der Antragsteller in einem 
Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums Inhaber eines offenen Bankkontos ist. 
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Anlage 5 (zu § 16 Absatz 2) 
 


Von dem Kontoverwalter zu übermittelnde Angaben zu kontobevollmächtigten Personen: 


1. Name, Adressdaten und Kontaktinformationen des Kontoinhabers, 


2. Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland der Kontobevollmächtigten, 


3. Art, Gültigkeit sowie Nummer des Ausweisdokuments,  


4. eine unterzeichnete Erklärung des Kontoinhabers, aus der hervorgeht, dass der Kontoin
haber eine bestimmte Person zum Kontobevollmächtigten ernennen will, und 


5. eines der folgenden Dokumente zum Nachweis der Identität der benannten Person: 


a) Personalausweis, von einem Staat ausgestellt, der Mitglied des Europäischen Wirt
schaftsraums oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung ist, oder 


b) Reisepass, 


6. eines der folgenden Dokumente zum Nachweis der Anschrift des ständigen Wohnsitzes 
der benannten Person: 


a) Der nach Nummer 5 vorgelegte Identitätsnachweis, sofern daraus die Anschrift des 
ständigen Wohnsitzes hervorgeht,  


b) jedes andere amtliche Ausweisdokument, aus dem die Anschrift des ständigen 
Wohnsitzes hervorgeht, oder 


c) sofern das Land des ständigen Wohnsitzes keine Ausweispapiere ausstellt, auf de
nen die Anschrift des ständigen Wohnsitzes ersichtlich ist: eine Erklärung der lokalen 
Behörden, die den ständigen Wohnsitz der benannten Person bestätigt; 


7. das Führungszeugnis oder ein anderes von der zuständigen Behörde als Führungszeug
nis anerkanntes Dokument der benannten Person. 
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Begründung 
 


A. Allgemeiner Teil 


I.  Zielsetzung und wesentlicher Inhalt der Verordnung 


1. Gesetzlicher Rahmen  


Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BGBl. I 2019, S. 2728) bildet den rechtlichen Rahmen 
für die Einführung eines nationalen Emissionshandelssystems für die Brennstoffemissionen aus 
den Bereichen Verkehr und Wärme. Dieses Emissionshandelssystem erfasst alle CO2-Emissi
onsionen aus dem Einsatz von Brennstoffen, soweit diese Emissionen nicht bereits vom EU-
Emissionshandel erfasst sind. Zur Durchführung des Gesetzes enthält das Brennstoffemissions
handelsgesetz insgesamt 13 Verordnungsermächtigungen für konkretisierende Rechtsverord
nungen. 


2. Wesentlicher Inhalt der Verordnung 


Zur Umsetzung der Verordnungsermächtigungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes bie
tet sich eine einheitliche Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz an. Mit der vorliegenden 
Verordnung wird diese Durchführungsverordnung geschaffen. Die Verordnung enthält zunächst 
die Regelungen zum Verkauf der Emissionszertifikate und zum nationalen Emissionshandelsre
gister. Die weiteren Verordnungsermächtigungen werden dann schrittweise durch Erweiterun
gen der Durchführungsordnung ergänzt.  


Nach dem gestuften Einführungssystem des Brennstoffemissionshandelsgesetzes beschränkt 
sich die Berichtspflicht in der Periode 2021 und 2022 auf die in der Anlage 2 BEHG genannten 
Hauptbrennstoffe. Für die Anforderungen an die Emissionsberichterstattung ergibt sich hieraus 
eine deutliche Reduzierung der regulatorischen Komplexität. Daher werden die Anforderungen 
an die Emissionsberichterstattung für die Periode 2021 und 2022 zunächst in einer separaten 
Verordnung geregelt (Emissionsberichterstattungsverordnung 2022). Die Vorgaben zur Emissi
onsbeichterstattung für die Jahre ab 2023 sollen dann perspektivisch in die vorliegende Durch
führungsverordnung zum Brennstoffemissionshandelsgesetz integriert werden.  


Entsprechend diesem Grundansatz enthält die vorliegende Verordnung insgesamt vier Rege
lungsbereiche, die jeweils in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst sind. Im zweiten Ab
schnitt sind Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Emissionszertifikaten zum 
Festpreis und Beauftragung eines Dritten mit der Durchführung des Verkaufs geregelt und der 
dritte Abschnitt enthält die Durchführungsregeln für das nationale Emissionshandelsregister.  
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II. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union 


Dieser Verordnungsentwurf konkretisiert die Anforderungen des Brennstoffemissionshandels
gesetzes für die Ausgestaltung des nationalen Brennstoffemissionshandelssystems und leistet 
damit einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus der EU-Klima
schutzverordnung für die Bundesrepublik Deutschland ergeben. Er ist mit dem sonstigen Recht 
der Europäischen Union vereinbar. 


III. Nachhaltigkeitsprüfung 


Das Verordnungsvorhaben dient dazu, die Integrität des nationalen Emissionshandelssystems 
sicherzustellen. Es trägt damit zu einer klimafreundlichen, nachhaltigen Entwicklung bei. Die 
Fortentwicklung des Emissionshandels insgesamt ist vor dem Hintergrund der sozialen Verant
wortung auch gegenüber künftigen Generationen geboten und verbessert darüber hinaus lang
fristig die Bedingungen für die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft.  


IV. Gleichstellungspolitische Bedeutung 


Der Verordnungsentwurf enthält keine gleichstellungsrelevanten Aspekte. Spezifische Auswir
kungen auf die Lebenssituation von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten, da das Brenn
stoffemissionshandelsgesetz ausschließlich sachbezogene Regelungen enthält. 


V. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Mehreinnahmen für den Bund sind nicht ersichtlich. Es ergeben sich unmittelbar durch diese 
Verordnung keine Veränderungen bei den Haushaltsausgaben des Bundes. 


VI. Erfüllungsaufwand 


1) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Verordnungsentwurf richtet sich ausschließlich an die Wirtschaft. Ein Erfüllungsaufwand für 
Bürgerinnen und Bürger ergibt sich dadurch nicht. 


2) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


##Dieser Abschnitt wird im Verlauf der der Ressortabstimmung ergänzt## 


 


3) Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


##Dieser Abschnitt wird im Verlauf der der Ressortabstimmung ergänzt## 


VI. Weitere Kosten 


Gegenüber den gesetzlichen Vorgaben entstehen durch den vorliegenden Verordnungsentwurf 
keine weiteren Kosten.  
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B. Besonderer Teil 


Zu § 1 (Anwendungsbereich und Zweck) 


§ 1 definiert als Zweck der Verordnung entsprechend oben dargestellter Zielsetzung zunächst 
die Konkretisierung der Anforderungen der in den §§ 10 und 12 BEHG aufgeführten Regelun
gen. Die weiteren Verordnungsermächtigungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes wer
den schrittweise durch Ergänzungen dieser Verordnung umgesetzt. Abschnitt 2 der Verordnung 
beruht auf § 10 Absatz 3 BEHG. Die Regelungen zum nationalen Emissionshandelsregister in 
Abschnitt 5 beruhen auf § 12 BEHG. 


 


Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 


§ 2 ergänzt die Begriffsbestimmungen des § 3 BEHG.  


Nummer 3 enthält die Begriffsbestimmung für den „Kontoinhaber“. Der Kontoinhaber oder die 
Kontoinhaberin kann eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft sein. 
Der Kontoinhaber verfügt über das Konto im nationalen Emissionshandelsregister, bestimmt ge
mäß § 17 Absatz 1 die Kontobevollmächtigten und kann das Konto gemäß § 12 Absatz 1 auch 
schließen. 


Die „Kontobevollmächtigte“ nach Nummer 4 ist eine natürliche Person, die durch einen Konto
inhaber mit einer Vollmacht für das Konto ausgestattet wird. Diese Vollmacht berechtigt die Kon
tobevollmächtigte im Namen eines Kontoinhabers für dessen Konto Vorgänge und Transaktio
nen zu veranlassen und zu bestätigen. Dies umfasst beispielsweise die Änderung von Kontoan
gaben und die Ausführung von Abgabe- oder Löschungstransaktionen.  


Nach der Begriffsbestimmung in Nummer 5 sind „Kontoangaben“ solche Angaben, die zur Er
öffnung eines Kontos erforderlich sind. Dies schließt unter anderem Angaben zur Identität und 
Wohn- oder Geschäftssitz einer natürlichen oder juristischen Person mit ein, die eine Kontoer
öffnung beantragt oder die als Kontobevollmächtigte für ein Konto benannt wurde. 


Nummer 6 enthält die Begriffsbestimmung für den „Arbeitstag“. Danach ist ein Arbeitstag ein 
beliebiger Tag des Jahres von Montag bis Freitag, an dem kein Feiertag im nationalen Emissi
onshandelsregister eingetragen ist. Bei Feiertagen, die im nationalen Emissionshandelsregister 
eingetragen sind, handelt es sich entweder um deutschlandweite gesetzliche Feiertage oder um 
gesetzliche Feiertage des Landes Berlin, in dem die zuständige Behörde ihren Sitz hat. 


Eine „Transaktion“ ist nach der Begriffsbestimmung in Nummer 7 der Transfer eines Emissions
zertifikates zwischen zwei Konten. Transaktionen unterscheiden sich in drei Untertypen: Ab
gabe, Löschung sowie Übertragung. Die Abgabetransaktion ist eine Transaktion zwischen ei
nem Compliance-Konto und dem Abgabekonto, die der Erfüllung der Verpflichtung zur Abgabe 
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gemäß § 8 BEHG dient. Die Löschung ist eine Übertragung von einem Compliance- oder Han
delskonto auf ein Löschungskonto. Auf das Löschungskonto überwiesene Zertifikate werden 
funktionslos, können aber nicht auf die Abgabeverpflichtung gemäß § 8 BEHG angerechnet 
werden. Die Übertragung ist eine Transaktion zwischen Konten mit dem Zweck des Handels, 
der Veräußerung oder um Emissionszertifikate beispielsweise auf ein Nationalkonto zur Ver
wahrung zu transferieren. 


 


Zu § 3 (Zuständige Stelle, Delegation des Verkaufs zum Festpreis)  


Absatz 1 bestimmt als Anbieter (Verkäufer) der Emissionszertifikate das Umweltbundesamt als 
zuständige Stelle. Absatz 2 ermächtigt das Umweltbundesamt als zuständige Stelle, eine andere 
Stelle mit der Durchführung des Verkaufs der Emissionszertifikate zu beauftragen. Zur Ermitt
lung der beauftragten Stelle führt das Umweltbundesamt ein Ausschreibungsverfahren durch. 
Durch dieses wettbewerbliche Verfahren ist gewährleistet, dass der Verkauf zum Festpreis zu 
den ökonomisch günstigsten Gesamtkosten durchgeführt wird.  


 


Zu § 4 (Beauftragte Stelle)  


§ 4 legt die wesentlichen Bestimmungen fest, welche die beauftragte Stelle zu erfüllen hat. Nach 
den Festlegungen im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung sollte bereits während 
der Einführungsphase des Verkaufs eine Handelsplattform aufgebaut werden, die eine Verstei
gerung der Emissionszertifikate und den Sekundärhandel ermöglicht. In Hinblick auf diese Ziel
vorgabe sollte das in der Einführungsphase implementierte Verfahren zum Verkauf der Emissi
onszertifikate eine hohe Anschlussfähigkeit an diese Handelsplattform aufweisen. 


Aufgrund der positiven Erfahrungen im EU-Emissionshandelssystem sind die Qualifikationsan
forderungen nach Absatz 1 für die zu beauftragende Stelle darauf ausgerichtet, auf etablierte 
Marktstrukturen und Erfahrungen mit dem Handel von Energiemarktprodukten zurückzugreifen. 
Der Vollzug des Verkaufs, inklusive der Kundenbetreuung, des Rechnungswesens und der 
Pflege der Bezahlschnittstelle wird vollständig durch die beauftragte Stelle abgewickelt.  


Absatz 1 Nummer 1 legt die Anforderungen für die zu beauftragende Stelle fest. Demnach be
treibt die beauftragte Stelle einen geregelten Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 21 
der Richtlinie 2014/65/EU und ist für die Dauer der Beauftragung in einem Mitgliedstaat der EU 
niedergelassen, in dem die einzelstaatlichen Maßnahmen gelten, mit denen Titel III der Richtlinie 
2014/65/EU umgesetzt wird, und in dem die zuständigen Behörden in der Lage sind, den Markt 
und seinen Betreiber in Einklang mit den einzelstaatlichen Maßnahmen, mit denen Titel VI der 
Richtlinie 2014/65/EU umgesetzt wird, in geeigneter Weise zuzulassen.  


Weiterhin muss der Betreiber des geregelten Markts über die technischen, rechtlichen und or
ganisatorischen Voraussetzungen für den Sekundärhandel mit ähnlichen bzw. vergleichbaren 
Energiemarktprodukten verfügen. Von den bestehenden Infrastrukturen und Erfahrungen mit 
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vergleichbaren Produkten kann der Aufbau und die Umsetzung des Verkaufsverfahrens im na
tionalen Emissionshandel profitieren und Synergien genutzt werden. Dies gilt analog für die 
Etablierung eines Sekundärmarkts, den die zu beauftragende Stelle bis Oktober 2021 eingerich
tet haben soll.  


Absatz 1 Nummer 2 bestimmt, dass der in Absatz 1 genannte geregelte Markt mit mindestens 
einem Clearing-System im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 648/2012 verbun
den sein muss. Das Clearing-System wird für die Abwicklung des Verkaufs durch die beauftragte 
Stelle genutzt. Die finanzielle Abwicklung des Verkaufs wird somit in einem gesetzlich abgesi
cherten Rahmen durchgeführt, insbesondere erlaubt die Nutzung eines Clearing-Systems die 
Überwachung der mit dem Verkaufsprozess verbundenen Zahlungsströme. Ein Clearing-Sys
tem gewährleistet gleichzeitig einen reibungslosen Zahlungsverkehr und ein hohes Maß an Si
cherheit und Kontrolle im Hinblick auf Finanzdelikte wie Betrug oder Geldwäsche. Die staatli
chen Einnahmen aus dem Verkauf sind über das Clearing-System zudem spezifisch gesichert.  


Absatz 2 fordert von der zuständigen Stelle, durch angemessene Überwachungs-, Eingriffs- und 
Sanktionsmaßnahmen gegenüber der beauftragten Stelle einen sicheren und zuverlässigen Ab
lauf des Verkaufs der Emissionszertifikate zu gewährleisten.  


 


Zu § 5 (Zugangsbedingungen)  


Absatz 1 legt den Kreis der zulassungsberechtigten Teilnehmer am Verkauf fest. Zulassungs
berechtigt sind die nach § 3 Nummer 3 BEHG definierten Verantwortlichen sowie jeder Inhaber 
eines Kontos im nationalen Emissionshandelsregister. 


Nach den Erfahrungen mit dem EU-Emissionshandel soll den verpflichteten Unternehmen auch 
im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes die zusätzliche Möglichkeit eröffnet wer
den, den Erwerb der Emissionszertifikate nicht selbst durchzuführen. Vielmehr können auch an
dere zugelassene Teilnehmer beim Verkauf als Vermittler („Intermediär“) auftreten und Kaufan
weisungen für Dritte bei der beauftragten Stelle einreichen.  


Die Zugangsbedingungen in Absatz 3 sollen eine direkte Teilnahme des zulassungsberechtigten 
Personenkreises am Verkauf ermöglichen. Insbesondere jeder Verpflichtete soll die Gelegenheit 
haben, mit geringem Aufwand selbst am Verkauf teilzunehmen. Die Dokumente und Angaben, 
welche die beauftragte Stelle erheben kann, dienen der Identifizierung der Teilnehmer und der 
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere aus Verpflichtungen zur Vermeidung von Geld
wäsche- und Terrorismusfinanzierung.  


Der Verkauf der Emissionszertifikate soll nach den Vorgaben in Absatz 4 über eine internetba
sierte elektronische Plattform abgewickelt werden. Daher ist es von besonderer Bedeutung, 
dass die beauftragte Stelle die datenschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben zu 
jedem Zeitpunkt sicher und zuverlässig einhält. 
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Zu § 6 (Verkaufstermine, Mindestkaufmengen)  


Absatz 1 enthält Vorgaben für die Durchführung des Verkaufs. Veräußert wird die nach § 4 
Absatz 1 und 3 BEHG festgelegte Menge an Emissionszertifikaten sowie der zusätzliche Bedarf, 
der sich in der Einführungsphase nach § 4 Absatz 2 BEHG ergeben kann. 


Die beauftragte Stelle muss für den Verkauf mindestens zwei Verkaufstermine pro Woche an
bieten und diese Termine mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen auf ihrer Internet
seite veröffentlichen, damit die Kaufinteressenten möglichst gut planen können. Die Termine für 
den Verkauf sowie das Zeitfenster für die Übermittlung sind mit der zuständigen Stelle abzu
stimmen. Sofern nach der Veröffentlichung der Verkaufstermine im Verlauf des Jahres zusätzli
che Termine festgelegt werden sollen, gilt für diese Termine eine Vorlauffrist von zwei Wochen. 
Dies ermöglicht es der zuständigen Stelle, auf Entwicklungen des Marktgeschehens zeitnah und 
flexibel zu reagieren. 


Nach Absatz 1 Satz 2 muss die beauftragte Stelle gewährleisten, dass zum Jahresende min
destens bis zum dritten Arbeitstag des Monats Dezember Verkaufstermine angeboten werden. 
Damit sollen die Verantwortlichen die Emissionszertifikate innerhalb der haushaltstechnischen 
Vorgaben so lange wie möglich erwerben können. Zu diesem Zeitpunkt können die Verantwort
lichen ihren Bedarf an Emissionszertifikaten für das Berichtsjahr bereits hinreichend genau ab
schätzen, so dass die mengenmäßig beschränkte Nachkaufberechtigung im Folgejahr (§ 10 
Absatz 2 Satz 3 BEHG) nur zur Abdeckung von unerwarteten Bedarfsspitzen in Anspruch ge
nommen werden muss. Damit stellt die Ausgestaltung des Veräußerungszeitraums in Absatz 1 
Satz 2 hinreichend sicher, dass Verantwortliche nicht Gefahr laufen, zur Erfüllung der Abgabe
pflichten Emissionszertifikate des Folgejahres zu einem entsprechend höheren Festpreis erwer
ben zu müssen.  


Absatz 2 konkretisiert die Anforderungen für die Anwendung von § 10 Absatz 2 Satz 3 des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Mit dieser Regelung wird den Verantwortlichen ermög
licht, einen Teil der Abgabeverpflichtung für die Brennstoffemissionen eines Kalenderjahres 
durch den Nachkauf von Emissionszertifikaten für dieses Kalenderjahr bis zum 28. Februar des 
Folgejahres zu decken. Dementsprechend sollen die Verantwortlichen gut 90 Prozent der zur 
Erfüllung der Abgabepflicht für ein Kalenderjahr erforderlichen Emissionszertifikate bereits im 
Verlauf dieses Kalenderjahres erwerben. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Saldierung der 
Transaktionen im Jahresverlauf erforderlich, um zu verhindern, dass Verantwortliche beispiels
weise durch „Karussellgeschäfte“ die Gesamtmenge der in einem Kalenderjahr erworbenen 
Emissionszertifikate künstlich in die Höhe treiben, um so den Umfang der begrenzten Nachkauf
berechtigung im Folgejahr zu vergrößern.  


Absatz 3 legt fest, dass die Mindesterwerbsmenge durch die zugelassenen Teilnehmer bei ei
nem Emissionszertifikat liegt. Diese Mindesterwerbsmenge ist bereits aus technischen Gründen 
erforderlich, da Emissionszertifikate nicht teilbar sind. Den Verantwortlichen kann hieraus jedoch 
kein Nachteil entstehen, da nach den Vorgaben der Verordnung zur Emissionsberichterstattung 
die tatsächliche Emissionsmenge immer auf den nächsten Tonnenbetrag abgerundet wird. Über 
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die Mindestmenge hinaus können die Kaufinteressenten ein Vielfaches an Emissionszertifikaten 
erwerben. Dies ermöglicht es den Verantwortlichen, ihren Bedarf an Emissionszertifikaten flexi
bel und bedarfsgerecht zu decken.  


 


Zu § 7 (Berichtspflichten, Überwachung, Datenweitergabe)  


§ 7 regelt die Berichtspflichten der beauftragten Stelle und die Vorgaben zur Überwachung des 
Verkaufs. Es wird zudem der Datenaustausch zwischen der beauftragten Stelle und der zustän
digen Stelle geregelt.  


Damit der Umfang der Veräußerung für die Öffentlichkeit transparent wird, legt Absatz 1 fest, 
dass die beauftragte Stelle die jeweils verkaufte Gesamtmenge an Emissionszertifikaten nach 
jedem Verkaufstermin zeitnah auf ihrer Internetseite veröffentlicht.  


Absatz 2 regelt die Berichtspflichten der beauftragten Stelle gegenüber der zuständigen Stelle. 
Die beauftragte Stelle übermittelt nach jedem Verkaufstermin mindestens Angaben zur Menge 
an veräußerten Zertifikaten sowie die Namen der Käufer. 


Vor dem Hintergrund des hohen Finanzvolumens, das bereits während der Einführungsphase 
im Rahmen des Verkaufs umgeschlagen wird, sowie aufgrund der voraussichtlichen Teilnahme 
einer Vielzahl an Akteuren am Verkauf, sind Maßnahmen zur Überwachung des Handelsge
schehens geboten, um etwaige Betrugs- und Missbrauchsrisiken zu minimieren. Daher ist die 
beauftragte Stelle nach Absatz 3 Satz 1 zur regelmäßigen Überwachung der mit dem Verkaufs
verfahren verbundenen Prozesse verpflichtet. Die Überwachungspflichten erstrecken sich dabei 
insbesondere auf die Zulassung zum Verkauf sowie auf die finanzielle Abwicklung der Verkaufs
geschäfte. Anzeichen von Straftaten sollen auf diese Weise frühzeitig erkannt und die Integrität 
des nationalen Emissionshandels geschützt werden. Auch die Interessen Unbeteiligter werden 
dabei geschützt, indem die Aufdeckung von Betrugs- und Geldwäschedelikten unterstützt wird. 


Darüber hinaus muss die beauftragte Stelle geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen, sofern 
Straftaten im Rahmen des Verkaufsprozesses stattfinden oder Anzeichen dahingehend erkennt
lich sind. In diesen Fällen muss sie zudem die zuständige Stelle unverzüglich unterrichten.  


Nach Absatz 4 können die beauftragte Stelle und die zuständige Behörde die im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten und Befugnisse erhobenen Angaben von Personen austauschen. Der Aus
tausch dient zum einen der sicheren und störungsfreien Durchführung des Verkaufsverfahrens, 
insbesondere der Veranlassung von Übertragungen der veräußerten Emissionszertifikate im 
Emissionshandelsregister, zum anderen dient er auch einer besseren Kontrolle möglicher Fi
nanzdelikte. 


 


Zu § 8 (Transaktionsentgelte)  


§ 8 regelt, welche Zahlungsansprüche die beauftragte Stelle gegenüber der zuständigen Stelle 
und den nach § 5 Absatz 1 zugelassenen Teilnehmern geltend machen darf. 
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Absatz 1 legt fest, dass der zuständigen Stelle als Anbieter der Emissionszertifikate keine Kos
ten im Rahmen der Beauftragung durch die beauftragte Stelle entstehen dürfen. Durch diese 
Vorgabe ist sichergestellt, dass dem Bund auch bei einer frühzeitigen Beendigung des Verkaufs 
zum Festpreis, beispielsweise bei einer Gesetzesänderung zum frühzeitigen Einstieg in die Ver
steigerungsphase, keine finanziellen Nachteile entstehen.  


Absatz 2 legt fest, dass die beauftragte Stelle ein einheitliches Entgelt pro veräußertem Emissi
onszertifikat bei den zugelassenen Teilnehmern erheben darf, zusätzliche fixe Entgelte oder 
Gebühren für den Verkauf oder die Zulassung sind nicht zulässig. Das Entgelt pro verkauftem 
Emissionszertifikat hat eine einheitliche Höhe und wird vor Verkaufsbeginn transparent durch 
die beauftragte Stelle veröffentlicht. Durch das wettbewerbliche Verfahren zur Ermittlung der zu 
beauftragenden Stelle ist sichergestellt, dass die Transaktionskosten für den Verkauf der Emis
sionszertifikate möglichst gering gehalten werden. Der Verweis auf die im Handel mit Berechti
gungen im EU-Emissionshandel erhobenen Entgelte stellt sicher, dass die Entgelte für den Ver
kauf der Emissionszertifikate nicht unangemessen hoch werden. Sollten im Rahmen des wett
bewerblichen Verfahrens zur Bestimmung der beauftragten Stelle dennoch unangemessen 
hohe Gebote abgegeben werden, so ist im Vergaberecht bereits angelegt, dass diese nicht an
genommen werden müssen. Die im Handel mit Berechtigungen des EU-Emissionshandel bieten 
hierfür einen möglichen Orientierungsrahmen. 


 


Zu § 9 (Emissionshandelsregister und Transaktionsprotokoll) 


Das Umweltbundesamt als zuständige Behörde gemäß § 13 Absatz 1 BEHG verwaltet das na
tionale Emissionshandelsregister sowohl technisch als auch administrativ im Verhältnis zu den 
Nutzern. 


Als technische Architektur des Emissionshandelsregisters wird nach Absatz 2 festgelegt, dass 
dieses aus einem Register und einem dazugehörigen organisatorisch unabhängigen Transakti
onsprotokoll besteht. Das Transaktionsprotokoll prüft gemäß § 32 Transaktionen und Vorgänge 
im Register auf Übereinstimmung mit dieser Verordnung. Da es sich dabei um eine technische 
Aufsicht des Registers handelt, soll das Transaktionsprotokoll sowohl technisch wie auch per
sonell unabhängig verwaltet und gewartet werden, also nicht von derselben Organisationsein
heit, die das Register verwaltet.  


Absatz 3 legt fest, dass die zuständige Behörde Nutzungsbedingungen für Kontoeröffnung und 
Kontoführung als eine Allgemeinverfügung erlässt. In den Nutzungsbedingungen können orga
nisatorische und technische Einzelheiten sowie Sicherheitsanforderungen für die Nutzung des 
Emissionshandelsregisters geregelt werden.  


 


Zu § 10 (Eröffnung von Konten) 


§ 10 regelt den Prozess der Kontoeröffnung, speziell die Rechte und Pflichten der Antragsteller.  
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Absatz 1 Satz 1 legt fest, dass die zuständige Behörde auf Antrag Konten im nationalen Emis
sionshandelsregister eröffnet. Welche juristischen oder natürlichen Personen eine Kontoeröff
nung für welches Konto beantragen können ist in Anlage 1 festgelegt.  


Satz 2 legt darüber hinaus fest, dass ein Antragsteller der zuständigen Behörde zur Eröffnung 
eines Kontos bestimmte Angaben und Unterlagen übermitteln muss. Diese Angaben und Unter
lagen sollen es der zuständigen Behörde ermöglichen, die Identität einer juristischen oder na
türlichen Person zu überprüfen. In welchem Kontoeröffnungsprozess welche Angaben und Un
terlagen zu übermitteln sind, regeln die Anlagen 2 bis 5. Da Verantwortliche aufgrund gesetzli
cher Pflichten Konten eröffnen müssen, soll der Aufwand für Dokumentenanforderungen mög
lichst geringgehalten werden. Deswegen müssen Verantwortliche für die Eröffnung von Compli
ance-Konten weniger Angaben einreichen als juristische oder natürliche Personen, die ein Han
delskonto eröffnen wollen. Es liegt im Ermessen der zuständigen Behörde, gegebenenfalls wei
tere Angaben und Unterlagen für die Eröffnung von Compliance- und Handelskonten anzufor
dern. Dies kann insbesondere erforderlich werden, wenn mit den eingereichten Angaben und 
Unterlagen noch keine vollständige Prüfung und Risikoeinschätzung möglich ist.  


Satz 3 legt fest, dass der Name des Kontoinhabers eines Compliance-Kontos, mit dem Namen 
der natürlichen oder juristischen Person übereinstimmen muss, die nach dem Energiesteuerge
setz steuerpflichtig ist, damit die zuständige Behörde die Verantwortlichen im Register klar den 
natürlichen und juristischen Personen zuordnen kann, die nach Energiesteuergesetz steuer
pflichtig sind. Abweichungen in den Namen könnten sonst die Erfassung von Verantwortlichen 
und darüber hinaus die Zuordnung eines Kontos zu einem Verantwortlichen erschweren. Durch 
die Regelung wird die Grundlage geschaffen, um den nach § 14 BEHG vorgesehenen Daten
austausch zwischen der zuständigen Behörde und den Energiesteuerbehörden effektiv durch
führen zu können.  


Satz 4 legt fest, dass Antragsteller dazu verpflichtet sind, Mängel der Angaben und Unterlagen 
zur Kontoeröffnung, innerhalb einer von der zuständigen Behörde gesetzten Frist zu beseitigen. 
Ein Konto kann nur eröffnet werden, wenn die Angaben und Unterlagen zur Kontoeröffnung 
vollständig und richtig sind. Eine Prüfung der Angaben und Unterlagen durch die zuständige 
Behörde muss vor der Kontoeröffnung vollständig abgeschlossen werden.  


Absatz 2 regelt die Voraussetzungen für die Ablehnung einer beantragten Kontoeröffnung. Da
nach kann die zuständige Behörde einen Antrag auf Kontoeröffnung ablehnen, wenn die Anga
ben mangelhaft sind und diese Mängel vom Antragsteller nicht innerhalb einer festgesetzten 
Frist beseitigt werden. Darüber hinaus kann die zuständige Behörde eine Kontoeröffnung ab
lehnen, wenn der zuständigen Behörde Hinweis vorliegen, dass gegen den Antragsteller selber 
oder gegen die Mitarbeiter wegen bestimmter Straftaten ermittelt wird oder ein Urteil ergangen 
ist oder berechtigter Grund zu der Annahme besteht, dass ein Konto für eine der in Absatz 2 
genannten Straftaten verwendet werden soll.  
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Der Antrag auf Kontoeröffnung kann auch abgelehnt werden, wenn an der Zuverlässigkeit des 
Antragstellers Zweifel bestehen und der Antragsteller das Konto nicht zur Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten benötigt, der Antragsteller also nicht selbst Verantwortlicher nach § 3 Nummer 3 BEHG 
ist.  


Die Kontoeröffnung liegt im Ermessen der zuständigen Behörde. Bei der Ermessensausübung 
ist zu berücksichtigen, dass Compliance-Konten zur Pflichterfüllung nach dem Brennstoffemis
sionshandelsgesetz notwendig sind und deshalb in der Regel eröffnet werden müssen.  


Absatz 3 regelt die Möglichkeit für eine erleichterte Kontoeröffnung für Verantwortliche mit nied
rigen Brennstoffemissionen. Verantwortliche, deren berichtete Emissionen bis zu 5.000 Tonnen 
CO2 betragen, können einen Antrag auf erleichterte Kontoeröffnung stellen. Verantwortliche 
müssen in diesem erleichterten Prozess nur grundlegende Angaben übermitteln. Kontobevoll
mächtigte solcher Konten müssen zu ihrer Benennung ebenfalls weniger Angaben übermitteln, 
beispielsweise kein Führungszeugnis vorlegen. Die notwendigen Angaben und Unterlagen sind 
in den Anlagen 2, 4 und 5 beschrieben. 


Konten, deren Kontoinhaber die Vereinfachungen in der Kontoeröffnung wahrgenommen ha
ben, werden sofort nach Eröffnung des Kontos in den Status „ausschließlich Abgabe“ gesetzt. 
Dies dient der Sicherheit des Registers, da solche Kontoinhaber weniger umfangreich als an
dere Verantwortliche geprüft wurden und deshalb potenziell das Risiko, das von ihnen ausgeht 
könnte, höher einzuschätzen ist. Der Kontostatus „ausschließlich Abgabe“ berechtigt nicht zum 
Handel mit Emissionszertifikaten von solchen Konten, erlaubt aber die Erfüllung sämtlicher ge
setzlicher Pflichten.  


Verantwortliche, deren Brennstoffemissionen sich innerhalb des in Absatz 3 gesetzten Schwel
lenwertes befinden, können sich auch dazu entscheiden, die vollständigen Angaben an die zu
ständige Behörde zu übermitteln, damit ihr Konto auf den Status „offen“ gesetzt wird.  


Verantwortliche, die den Schwellenwert in Absatz 5 in einem Jahr überschreiten, können die 
Vereinfachung für das Folgejahr nicht mehr in Anspruch nehmen. Sie haben die Verpflichtung, 
die vollständigen Angaben gemäß den Anlagen 2, 4 und 5 an die zuständige Behörde zu über
mitteln. 


 


Zu § 11 (Kontostatus) 


§ 11 legt fest, dass der Status eines Kontos auf „offen“, „gesperrt“, „ausschließlich Abgabe“ oder 
„geschlossen“ gesetzt werden kann. Je nach Status eines Kontos, sind alle oder nur einige der 
für diesen Kontotyp gemäß Anlage 1 vorgesehenen Vorgänge möglich. 


Konten im Status „offen“ können alle für den Kontentyp vorgesehen Vorgänge ausführen sowie 
außerdem Zertifikate halten und empfangen. 


Von Konten im Status „gesperrt“ sind lediglich die Vorgänge möglich, die für die Erfüllung von 
Pflichten dieser Verordnung notwendig sind, beispielsweise die Änderung von Kontodaten oder 
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die Abgabe, aber keine Übertragungen von Zertifikaten zwecks Handels. Konten können bei 
Versäumnis von Pflichten oder bei Sicherheitsrisiken auf „gesperrt“ gesetzt werden, um für den 
Kontoinhaber Anreize zu schaffen, die Versäumnisse zu beheben oder um ein gegebenenfalls 
vom Kontoinhaber ausgehendes Sicherheitsrisiko einzudämmen. Näheres regelt § 13. 


Von Konten im Status „ausschließlich Abgabe“ sind nach Absatz 4 lediglich die Vorgänge mög
lich, die für die Erfüllung von Pflichten der Verordnung notwendig sind, beispielsweise die Än
derung von Kontodaten oder die Abgabe, aber keine Übertragungen von Zertifikaten zwecks 
Handels. Dieser Kontostatus kann nur für Compliance-Konten angewandt werden und ist Teil 
der Regelungen zur vereinfachten Kontoeröffnung, die unter § 10 Absatz 3 bis 5 geregelt wird. 


Konten im Status „geschlossen“ können keine Vorgänge mehr veranlassen und keine Zertifikate 
halten und empfangen, da solche Konten endgültig stillgelegt sein sollten.  


 


Zu § 12 (Schließung von Konten) 


§ 12 legt fest, unter welchen Voraussetzungen und wie die zuständige Behörde ein Konto schlie
ßen kann. 


Nach Absatz 1 schließt die zuständige Behörde ein Konto im Regelfall auf Antrag des Kontoin
habers. 


Für Compliance-Konten gelten nach Absatz 2 gesonderte Voraussetzungen für die Kontoschlie
ßung, da solche Konten erst dann geschlossen werden können, wenn die Verantwortlichen die 
ihnen auferlegten gesetzlichen Pflichten vollständig erfüllt haben und auch in Zukunft keine ge
setzlichen Verpflichtungen erfüllen müssen. Deshalb muss gleichzeitig mit der Erfüllung der Ver
pflichtungen auch der Betrieb eingestellt sein, da ansonsten nicht ausgeschlossen ist, dass der 
Verantwortliche erneut Brennstoffe in Verkehr bringt. 


Auch wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 für die Schließung eines Compliance-Kontos 
nicht erfüllt sind, kann ein Compliance-Konto durch die zuständige Behörde nach Absatz 3 ge
schlossen werden, wenn der Kontoinhaber seine Verpflichtungen, Brennstoffemissionen gemäß 
§ 25 einzutragen und gemäß § 26 Zertifikate abzugeben, dauerhaft nicht mehr erfüllen kann. 
Diese Situation kann beispielsweise eintreten, wenn eine juristische Person keine Rechtsper
sönlichkeit mehr hat.  


Insofern die zuständige Behörde feststellt, dass ein Kontoinhaber bei Antragstellung nicht die 
Voraussetzungen für die Kontoeröffnung erfüllt hat oder diese nachträglich weggefallen sind, 
kann die zuständige Behörde das Konto nach Absatz 4 ebenfalls schließen.  


Absatz 5 eröffnet die Möglichkeit der Schließung auch für Konten, die sich für einen längeren 
Zeitraum im Status gesperrt befinden, falls die Gründe, die zur Setzung des Kontos auf den 
Status gesperrt führten, nicht innerhalb einer festgesetzten Frist beseitigt wurden.  
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Absatz 6 regelt, dass Handelskonten bei langer Inaktivität von 2 Jahren oder mehr geschlossen 
werden können. Auch die Kontoführung inaktiver Konten verursacht bei der zuständigen Be
hörde Verwaltungsaufwand und bindet technische Ressourcen, die nicht unnötig lange gebun
den werden sollten. Mindestens 40 Arbeitstage vor Schließung des Kontos wird der Kontoinha
ber kontaktiert und über die Entscheidung zur Schließung informiert. Der Kontoinhaber kann 
gegen die Schließung Widerspruch einlegen.  


Absatz 7 regelt Fälle, in denen auf einem Konto, dass geschlossen werden soll, noch Zertifikate 
verzeichnet sind. In solchen Fällen wird der Kontoinhaber zunächst dazu aufgefordert, die Zer
tifikate auf ein anderes Konto zu überweisen. Wenn der Kontoinhaber dieser Aufforderung nicht 
innerhalb einer Frist von 40 Arbeitstagen nachkommt, überweist die zuständige Behörde die 
Zertifikate auf ein Nationalkonto zur Verwahrung. Konten, auf denen noch Zertifikate liegen, 
können nicht geschlossen werden. 


 


Zu § 13 (Sperrung von Konten) 


§ 13 regelt, in welchen Fällen Konten auf den Status „gesperrt“ gesetzt werden können. Konten 
können bei Versäumnis von Pflichten oder bei Sicherheitsrisiken auf „gesperrt“ gesetzt werden, 
um für den Kontoinhaber Anreize zu schaffen, die Versäumnisse zu beheben oder um das vom 
Kontoinhaber ausgehende Sicherheitsrisiko einzudämmen.  


In Absatz 1 sind Fälle aufgeführt, bei denen der Kontoinhaber Pflichten für die Führung seines 
Kontos versäumt hat oder besondere Umstände die Sperrung des Kontos erforderlich machen 
Dies ist der Fall, wenn ein Kontoinhaber verstirbt oder eine juristischen Person, die Kontoinha
berin ist, ihre Rechtspersönlichkeit verliert (Nummer 1), bei schwerwiegenden und andauernden, 
insbesondere sicherheitsrelevanten, Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen (Nummer 2), 
wenn der Kontoinhaber Änderungen der Kontoangaben nicht mitteilt (Nummer 3), wenn gegen 
den Kontoinhaber oder gegen eine kontobevollmächtigte Person wegen der in Nummer 4 auf
geführten Straftaten ermittelt wird oder in den letzten fünf Jahre eine rechtskräftige Verurteilung 
ergangen ist, wenn der zuständige Behörde Informationen zur Verfügung gestellt werden, dass 
sich der Kontoinhaber in einem Insolvenzverfahren befindet (Nummer 5), wenn der Kontoinha
ber keine vollständigen Gebühren für das Konto gezahlt hat (Nummer 6), wenn keine kontobe
vollmächtigte Person mehr ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland hat (Nummer 7), wenn der 
zuständigen Behörde Gründe bekannt werden, die dazu geführt hätten, dass die Eröffnung des 
Kontos gemäß § 10 hätte abgelehnt werden müssen (Nummer 8), wenn ein Verantwortlicher 
seiner Berichtspflicht gemäß § 7 Absatz 1 BEHG nicht nachgekommen ist, wobei diese Rege
lung entsprechend § 20 Satz 1 BEHG erst nach Ende der Einführungsphase anwendbar ist 
(Nummer 9), wenn der Verantwortliche bis zum 31.Juli eines Jahres seiner Pflicht den Wert der 
Brennstoffemissionen einzutragen nicht nachgekommen ist (Nummer 10) oder wenn der zustän
digen Behörde eine Verfügungsbeschränkung gemäß § 24 vorliegt (Nummer 11). 
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Absatz 2 regelt, dass die zuständige Behörde die Konten aus dem Status „gesperrt“ auf den 
Status „offen“ setzt, sobald die ursprünglichen Gründe zur Sperrung nicht mehr vorliegen. Inso
fern ein Konto auf den Status „gesperrt“ gesetzt wurde, weil der Kontoinhaber sich in einem 
Insolvenzverfahren befindet, muss das Umweltbundesamt zunächst offizielle Angaben über Ver
tretungsrechte erhalten, bevor das Konto von dem Status „gesperrt“ wieder auf „offen“ gesetzt 
werden kann. Diese Regelung stellt sicher, dass Kontoinhaber in einem Insolvenzverfahren auf 
ihren Konten noch verzeichnete Zertifikate nur für ihre Abgabepflicht nutzen können. 


Sofern ein Konto im Status „gesperrt“ noch Zertifikate verzeichnet, kann die zuständige Behörde 
die Zertifikate nach Absatz 3 zur Verwahrung auf ein Nationalkonto überweisen. Diese Regelung 
stellt sicher, dass der Kontoinhaber selbstständig keine Zertifikate löschen kann, die als Beweis
mittel in einem Strafverfahren dienen könnten. 


 


Zu § 14 (Aktualisierung von Kontoangaben) 


§ 14 regelt Rechte und Pflichten eines Kontoinhabers bezüglich der Pflege der Angaben seines 
Kontos und der bevollmächtigten Personen, die das Konto bedienen. 


Damit das Register seine Richtigkeit behält, müssen Kontoinhaber ihre Kontodaten stets aktuell 
halten. Um Klarheit für die zuständige Behörde über die im Register vorhandenen Kontoanga
ben zu schaffen, müssen die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Kontoangaben bis 
zum 31. Juli jeden Jahres vom Kontoinhaber allgemein bestätigt werden.  


Absatz 2 regelt die Voraussetzungen für die Ablehnung beantragter Änderungen der Kontoan
gaben durch die zuständige Behörde. Eine Ablehnung durch die zuständige Behörde kann bei 
offensichtlich unrichtigen oder unvollständigen Änderungen erfolgen. 


Neben der Bestätigung der Kontoangaben durch den Kontoinhaber wird die Richtigkeit des Re
gisters durch eine regelmäßige Wiederholung des Kontoeröffnungsprozesses durch die zustän
dige Behörde sichergestellt. Dieser wird nach Absatz 3 von der zuständigen Behörde mindes
tens alle fünf Jahre durchgeführt. 


Absatz 4 regelt die Anforderungen, damit Vorgänge im Register klar einer natürlichen Person 
außerhalb des Registers zugeordnet werden können. Hierzu darf stets nur die von einem Kon
toinhaber als kontobevollmächtigte Person ernannte natürlichen Person im Register aktiv sein. 
Damit sichergestellt ist, dass die natürliche Person, die im Register im Namen eines Kontoinha
bers Vorgänge veranlasst oder bestätigt, mit der natürlichen Person übereinstimmt, die als kon
tobevollmächtigte Person ernannt wurde, kann der Vollmachtstatus der bevollmächtigten Per
son nicht an Dritte übertragen werden.  


Ein Kontoinhaber kann die Entfernung einer bevollmächtigten Person aus seiner Funktion ge
genüber der zuständigen Behörde erklären. Die zuständige Behörde entfernt die kontobevoll
mächtigte Person nach Eingang der Erklärung aus seiner Funktion. 
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Zu § 15 (Kontobevollmächtigte Personen) 


§ 15 regelt, welche Rechte und Pflichten kontobevollmächtigte Personen im Register haben. 
Kontobevollmächtigte sind natürlichen Personen, die im Register Vorgänge für den Kontoinha
ber veranlassen und bestätigen. 


Damit kontobevollmächtigte Personen im Namen ihres Kontoinhabers Vorgänge veranlassen 
und bestätigen können, muss die zuständige Behörde ihnen einen Zugang zu den Konten ge
währleisten, für die sie ernannt wurden. 


Absatz 2 regelt die Voraussetzungen, unter denen die zuständige Behörde auf Antrag einer 
Kontobevollmächtigten für diese eine Transaktion vornehmen kann. Wenn eine kontobevoll
mächtigte Person aus technischen oder sonstigen Gründen keinen Zugang zum Register hat, 
kann die kontobevollmächtigte Person bei der zuständigen Behörde einen Antrag stellen, einen 
Vorgang in ihrem Namen auszuführen. Diese Regelung soll sicherstellen, dass kontobevoll
mächtigte Personen auch bei technischen – insbesondere nicht selbst verschuldeten – Proble
men ihrer bevollmächtigten Person in der Lage sind, Vorgänge, insbesondere die fristgerechte 
Abgabe von Emissionsberechtigungen, auszuführen. Das Erfordernis eines schriftlichen An
trags dient der Sicherung einer ordnungsgemäßen Verfahrensdurchführung durch die zustän
dige Behörde.  


Zu Kontobevollmächtigten können nach Absatz 3 nur natürliche Personen ernannt werden, die 
geschäftsfähig, also mindestens 18 Jahre alt sind. Ein Kontoinhaber kann die gleiche natürliche 
Person als kontobevollmächtigte Person für verschiedene Konten benennen, falls der Kontoin
haber über mehr als ein Konto verfügt. Natürliche Personen können sich auch von mehreren 
Kontoinhabern für verschiedene Konten als kontobevollmächtigte Person ernennen lassen.  


Zu Zwecken der Erreichbarkeit und zur Risikovorsorge muss mindestens eine kontobevollmäch
tigte Person ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. 


Absatz 5 regelt, dass nicht nur der Kontoinhaber, sondern auch die zuständige Behörde eine 
kontobevollmächtigte Person ihrer Funktion entheben kann, sofern die zuständige Behörde fest
stellt, dass die Voraussetzungen für die Ernennung tatsächlich nicht vorlagen oder nachträglich 
weggefallen sind. Der Kontoinhaber und die Kontobevollmächtigte werden im Verwaltungsver
fahren angehört und haben die Möglichkeit, den Mangel zu heilen oder Widerspruch einzulegen. 


 


Zu § 16 (Ernennung und Zulassung von Kontobevollmächtigten) 


Damit ein Konto genutzt werden kann, muss nach Absatz 1 bei der Kontoeröffnung mindestens 
eine kontobevollmächtigte Person vom Kontoinhaber ernannt werden. Um natürlichen Personen 
den Antrag auf eine Kontoeröffnung zu erleichtern, können Kontoinhaber und kontobevollmäch
tigte Person dieselbe natürliche Person sein. 







47 


  


Zur Ernennung einer bevollmächtigten Person muss der Kontoinhaber nach Absatz 2 Angaben 
übermitteln, die in Anlage 5 aufgeführt sind. Diese Angaben dienen dazu, die Identität und Zu
verlässigkeit der natürlichen Person zu überprüfen, die als kontobevollmächtigte Person ernannt 
werden soll.  


Absatz 3 regelt die Fälle, in denen die zuständige Behörde befugt ist, die Ernennung einer Kon
tobevollmächtigten abzulehnen. Dies ist der Fall, wenn die Angaben unvollständig oder unrichtig 
sind und diese Mängel vom Antragsteller nicht innerhalb einer festgesetzten Frist beseitigt wer
den. Darüber hinaus kann die zuständige Behörde eine Ernennung ablehnen, wenn der zustän
digen Behörde Informationen zur Verfügung gestellt werden, dass gegen die natürliche Person, 
die zur bevollmächtigten Person ernannt werden soll, wegen bestimmter Verbrechen ermittelt 
wird oder ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist. 


 


Zu § 17 (Sperrung des Zugangs zum Emissionshandelsregister) 


§ 17 regelt, unter welchen Umständen der Zugang einer bevollmächtigten Person zum nationa
len Emissionshandelsregister und somit zu sämtlichen Konten für die die kontobevollmächtigte 
Person ernannt wurde, gesperrt werden kann. Eine solche Sperrung ist insbesondere dann er
forderlich, wenn die zuständige Behörde davon ausgehen muss, dass von der bevollmächtigten 
Person ein akutes Sicherheitsrisiko ausgeht. 


Absatz 1 regelt die Gründe, die zu einer Zugangssperre führen können. Der Kontozugang kann 
für die Kontobevollmächtigte gesperrt werden, wenn sie versucht hat, Zugang zu Konten, Vor
gängen oder Transaktionen zu erhalten, für die sie nicht zugangsberechtigt ist (Nummer 1), 
wenn sie wiederholt versucht hat, sich mit falschen Zugangsdaten Zugang zu einem Konto bzw. 
einem Vorgang oder einer Transaktion zu verschaffen (Nummer 2), wenn sie versucht hat, die 
Sicherheit, die Zugänglichkeit, die Integrität oder die Vertraulichkeit des nationalen Emissions
handelsregisters oder des Transaktionsprotokolls oder der darin bearbeiteten oder gespeicher
ten Daten zu beeinträchtigen (Nummer 3) oder wenn sie das Konto für die in Nummer 4 genann
ten Straftatbestände verwendet hat oder verwenden will.  


Absatz 2 sieht vor, dass die Zugangssperre wieder aufgehoben wird, sobald die Gründe für die 
Zugangssperre nicht länger vorliegen. 


 


Zu § 18 (Erzeugung von Emissionszertifikaten) 


Absatz 1 legt fest, dass Emissionszertifikate ausschließlich von der zuständigen Behörde und 
ausschließlich auf einem dafür vorgesehenen Nationalkonto erzeugt werden dürfen. Die zuläs
sige jährliche Emissionsmenge (Cap), die die zuständige Behörde jährlich auf dem National
konto erzeugen darf, ist begrenzt. Sie wird in § 4 BEHG festgelegt und kann in der Einführungs
phase gemäß § 5 Absatz 1 BEHG in dem Maße erhöht werden, wie europäische Emissionsbe
rechtigungen aus den zulässigen Emissionsbudgets anderer Mitgliedstaaten erworben werden.  
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Nach Absatz 2 werden Zertifikate bei der Erzeugung mit weiteren Informationen versehen, die 
für die zuständige Behörde und kontobevollmächtigte Personen einsehbar sind. Die sichtbare 
Zuordnung zu einem Kalenderjahr sowie zu einer Handelsperiode ist notwendig, da von der 
Zuordnung die Gültigkeit für die Erfüllung der Abgabepflicht abhängt. Nur Zertifikate, die ent
sprechend gekennzeichnet sind, können von bevollmächtigten Personen und vom Register als 
solche erkannt und ausgewählt werden. Die Kennzeichnung bezieht sich aber nicht auf das Ka
lenderjahr der Erzeugung, sondern auf die Zuordnung zu einer Handelsperiode und dem be
stimmten Kalenderjahr, für das ein Emissionszertifikat genutzt werden kann. In der Einführungs
phase können Emissionszertifikate nur für ein bestimmtes Kalenderjahr und zeitlich davor lie
gende Kalenderjahre für die Erfüllung der Abgabepflicht genutzt werden.  


 


Zu § 19 (Lieferung von veräußerten Emissionszertifikaten) 


§ 19 legt die Abwicklung der Veräußerung gemäß § 10 BEHG innerhalb des Registers über das 
Veräußerungskonto fest. Es liegt in der Verantwortung der für die Veräußerung beauftragte 
Stelle, dass die von einem Kontoinhaber erworbenen Emissionszertifikate in dessen Konto 
transferiert werden.  


 


Zu § 20 (Ausführung von Transaktionen) 


§ 20 legt fest, wie Transaktionen, zu denen Übertragungen, Löschungen und Abgaben zählen, 
ausgeführt werden. Transaktionen von Compliance- und Handelskonten können generell mit nur 
einer bevollmächtigten Person ausgeführt werden, um Kontoinhabern mit geringer Personalde
cke die Erfüllung von Verpflichtungen und die Teilnahme am Handel mit Zertifikaten zu erleich
tern. Dem Kontoinhaber steht es frei, weitere Sicherheitsmaßnahmen hinzuzufügen, insbeson
dere das Vier-Augen-Prinzip nach Absatz 2. 


Welche Transaktionen von welchem Kontotyp ausgeführt werden können, ist in Anlage 1 aufge
listet. So können beispielsweise nur Compliance-Konten Abgabetransaktionen durchführen. 


Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme können Kontoinhaber festlegen, dass von ihren Konten 
Transaktionen immer durch eine zweite kontobevollmächtigte Person bestätigt werden müssen. 


Absatz 3 legt fest, dass Übertragungen nicht unmittelbar, sondern mit einer Verzögerung aus
geführt werden. Eine Veranlassung der Übertragung vor 12 Uhr an einem Arbeitstag führt zur 
Ausführung um 12 Uhr am nächsten Arbeitstag. Eine Veranlassung der Übertragung nach 12 
Uhr an einem Arbeitstag führt zur Ausführung um 12 Uhr am übernächsten Arbeitstag. Auch an 
Nicht-Arbeitstagen, also Wochenenden und Feiertagen, ist die Veranlassung von Übertragun
gen möglich. In diesem Fall wurde die Übertragung vor 12 Uhr des darauffolgenden Arbeitstages 
veranlasst und wird dementsprechend um 12 Uhr des auf diesen Arbeitstag folgenden Arbeits
tages ausgeführt. Die Verzögerung dient der Sicherheit und gibt den bevollmächtigten Personen 
ausreichend Zeit, möglicherweise fehlerhafte Eingaben zu korrigieren.  
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Absatz 4 legt fest, dass kontobevollmächtigte Personen innerhalb der Verzögerung einer Über
tragung selbständig und ohne Antrag bei der zuständigen Behörde eine von ihrem Konto veran
lasste Übertragung abbrechen können. 


Übertragungen von National- und Veräußerungskonten müssen nach Absatz 5 durch eine 
zweite kontobevollmächtigte Person bestätigt werden. Übertragungen von solchen Konten soll
ten mit größerer Sorgfalt ausgeführt werden, da von diesen Konten große Volumina an Zertifi
katen übertragen werden. 


Kontobevollmächtigte Personen können in ihren Konten eine Liste der Empfängerkonten anle
gen, auf der andere Konten und deren zur Sichtbarkeit freigegebenen Daten für die bevollmäch
tigten Personen direkt hinterlegt sind. Dies erleichtert die Veranlassung von Übertragungen. 


Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme können Kontoinhaber festlegen, dass von ihren Konten 
nur Übertragungen auf Compliance- oder Handelskonten ausgeführt werden können, die auf der 
Liste der Empfängerkonten stehen. Nach einer solchen Festlegung sind die Änderungen der 
Empfängerkontenliste nicht mehr unmittelbar möglich, da Unbefugte ansonsten die Liste zu ih
ren Gunsten ändern könnten. Nach der Festlegung wird deshalb das Hinzufügen eines weiteren 
Kontos zu der Liste der Empfängerkonten um drei Arbeitstage verzögert.  


Die in Absatz 7 geregelten Informationspflichten dienen der Eindämmung möglicher Wirtschafts
kriminalität beim Handel mit Emissionszertifikaten. Da im Register lediglich die Lieferung der 
Emissionszertifikate, nicht aber deren Bezahlung stattfindet, lassen sich aus einer bloßen Über
tragung von Zertifikaten nur wenig Informationen über das der Lieferung zugrundeliegende 
Rechtsgeschäft ableiten. Die Herleitung des Zwecks des Geschäfts ist allerdings wichtig, da 
ansonsten keine Schlussfolgerungen gezogen werden können, ob eine Übertragung womöglich 
im Zusammenhang mit einer Straftat wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung steht. Des
halb müssen in das Register einige grundlegende finanzielle Informationen über das Rechtsge
schäft einer Übertragung eingetragen werden, nämlich die IBAN der an der Bezahlung beteilig
ten Konten (Nummer 1), die BIC, soweit Finanzinstitute an der Bezahlung beteiligt sind, die ihren 
Sitz außerhalb der Europäischen Union haben (Nummer 2), die Zahlungsart, soweit für die Be
zahlungsart die Bar-Zahlung oder eine Zahlung ohne Bankkonten genutzt wurde (Nummer 3), 
und der Preis je Emissionszertifikat in Euro (Nummer 4). 


Diese Angaben sind nur bei Übertragungen auf dem Sekundärmarkt notwendig und nicht bei 
der Veräußerung von Handelskonten deren Kontoinhaber Clearinghäuser sind, die bereits einer 
speziellen Finanzmarktregulierung unterliegen.  


Damit innerhalb des Registers permanent eine Prüfung der Richtigkeit der Angaben unter Ab
satz 7 durch die Nutzer vorgenommen werden kann, sollen die Angaben für die bevollmächtigten 
Personen des Empfängerkontos sichtbar sein. Etwaige Abweichungen, die das Auftraggeber
konto irrtümlicherweise oder absichtlich eingefügt hat, wären dann für die bevollmächtigten Per
sonen des Empfängerkontos sichtbar. Die Sichtbarkeit der Angaben erleichtert den bevollmäch
tigten Personen des Empfängerkontos darüber hinaus die Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten. 







50 


  


 


Zu § 21 (Annullierung abgeschlossener Transaktionen) 


Nach Absatz 1 haben Kontoinhaber bei irrtümlicher Veranlassung von Löschungs- und Abga
betransaktionen die Möglichkeit, einen Antrag auf Annullierung solcher Transaktionen bei der 
zuständigen Behörde zu stellen. Außerdem verschafft diese Regelung Kontoinhabern die Mög
lichkeit, versehentliche Mehrabgaben oder Abgaben mit versehentlicher Nutzung von Zertifika
ten, die auch für die Abgabe des Folgejahres gültig wären, zu annullieren. Übertragungen sind 
von der Annullierung ausgenommen, da hierbei ansonsten in Rechte des Empfängers eingegrif
fen würde. 


Absatz 2 legt Fristen für einen solchen Antrag fest. Bei Annullierungen der Abgabetransaktion 
darf der Antrag nur bis zu 10 Arbeitstage nach dem 30. September eines Jahres bei der zustän
digen Behörde eingehen, bei Löschungstransaktionen bis zu 10 Arbeitstage nach Durchführung 
der Transaktion. Die Frist von 10 Arbeitstagen entspricht in der Regel zwei Wochen mit jeweils 
fünf Arbeitstagen und verlängert sich bei Feiertagen, die in das Register eingetragen sind.  


Absatz 3 bestimmt, dass die zuständige Behörde eine Annullierung nur durchführen kann, wenn 
die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. Um die Richtigkeit des Registers und die 
Erfüllung der Abgabepflicht nicht zu gefährden, kann eine Abgabe- oder Löschungstransaktion 
nur unter den Voraussetzungen annulliert werden, dass die Richtigkeit des Registers und die 
Erfüllung der Abgabepflicht nach der Annullierung weiterhin bestehen bleibt. 


Um die Richtigkeit des Registers nicht zu gefährden, kann eine Rückabwicklung aufgrund der 
Annullierung nach Absatz 4 nur mit den Zertifikaten der gleichen Gültigkeit und derselben Ein
heitenkennung wie in der Ausgangstransaktion vorgenommen werden. 


 


Zu § 22 (Löschung von Emissionszertifikaten) 


Absatz 1 legt fest, dass eine Löschung durch eine Transaktion auf ein Löschungskonto mit an
schließender Eintragung der Emissionszertifikate als gelöscht durchgeführt wird. 


Absatz 2 stellt klar, dass gelöschte Emissionszertifikate nicht auf die Abgabeverpflichtung ange
rechnet werden können. 


 


Zu § 23 (Bereinigung des Registers; Transaktionsbeschränkung) 


Absatz 1 legt fest, dass die zuständige Behörde funktionslos gewordene Emissionszertifikate, 
die ihre Gültigkeit dauerhaft verloren haben aber noch auf Compliance- oder Handelskonten 
verzeichnet sind, von diesen Konten auf ein Löschungskonto übertragen kann. Diese Regelung 
soll sicherstellen, dass das Register von Emissionszertifikaten bereinigt wird, die keinen Nutzen 
mehr für Kontoinhaber darstellen, weil sie nicht mehr für die Erfüllung der Abgabepflicht verwen
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det werden können. Ein von solchen Emissionszertifikaten bereinigtes Register ist für Kontoin
haber und die zuständige Behörde übersichtlicher. Es beugt außerdem Übertragungen mit un
gültigen Emissionszertifikaten vor, die Kontoinhaber fälschlicherweise veranlassen könnten.  


Absatz 2 trifft eine Regelung für Emissionszertifikate, die in der Einführungsphase zu einem 
festen Preis verkauft wurden und nur für ein bestimmtes Kalenderjahr oder die Vorjahre gültig 
sind. Diese Emissionszertifikate können für Emissionen nachfolgender Kalenderjahre nicht mehr 
genutzt werden und sind damit für die Erfüllung zukünftiger Abgabepflichten wertlos. In Abgren
zung zu Absatz 1 sind diese zeitlich abgelaufenen Emissionszertifikate allerdings noch nicht 
funktionslos, da sie im Rahmen einer etwaigen Berichtigung von Emissionen zurückliegender 
Kalenderjahre noch für die nachträgliche Abgabe genutzt werden könnten. Um zu vermeiden, 
dass fälschlicherweise oder irrtümlich solche für den Normalgebrauch ungültigen Emissionszer
tifikate übertragen werden, ist eine Übertragung von Dritten auf die Compliance-Konten der Ver
antwortlichen ausgeschlossen. Eine Übertragung zwischen den eigenen Konten ein und dessel
ben Verantwortlichen bleibt dagegen möglich.  


Der Handel zwischen Handelskonten wird durch Absatz 2 nicht eingeschränkt. Während Com
pliance-Konten vor allem für die Erfüllung gesetzlicher Pflichten notwendig sind, dienen Han
delskonten der wirtschaftlichen Optimierung durch den Handel mit Emissionszertifikaten. Bei 
den Inhabern und Kontobevollmächtigten von Handelskonten ist von einem dementsprechend 
höheren Sorgfalts- und Professionalisierungsniveau auszugehen. Eine wirtschaftliche Optimie
rung zwischen Unternehmen durch den Emissionshandeln mit zeitlich abgelaufenen Emissions
zertifikaten zum Zweck der Erfüllung von Nachabgabepflichten ist über die Nutzung von Han
delskonten unbeschränkt möglich.  


 


Zu § 24 (Verfügungsbeschränkungen) 


§ 24 regelt, auf wessen Anweisung oder Antrag die zuständige Behörde Verfügungsbeschrän
kungen im Register ausweist. Etwaige gerichtliche oder gesetzliche Verfügungsbeschränkun
gen können so im Emissionshandelsregister vollzogen werden. Die Verfügungsbeschränkung 
kann sich auf das gesamte Konto beziehen oder aber nur auf eine festgelegte Menge an Zerti
fikaten.  


Die zuständige Behörde weist nur auf gerichtliche Anordnung oder wegen gesetzlicher Verpflich
tungen Verfügungsbeschränkungen aus.  


Absatz 2 legt fest, dass Zertifikate, die von Verfügungsbeschränkungen erfasst sind, nicht auf 
andere Konten transferiert werden können.  


Verfügungsbeschränkungen werden von der zuständigen Behörde aufgehoben, wenn sie nicht 
mehr bestehen. 
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Zu § 25 (Eintragung der Brennstoffemissionen) 


Absatz 1 legt fest, dass die Kontoinhaber für die Eintragung des Wertes der Brennstoffemissio
nen verantwortlich sind. Kontobevollmächtigte Personen eines Kontos nehmen die Eintragung 
vor. Diese Eintragung kann bereits vor Abgabe des Emissionsberichts an die zuständige Be
hörde vorgenommen werden. 


Absatz 2 sieht vor, dass die kontobevollmächtigte Person den eingetragenen Wert selbstständig 
bis zum 31. Juli berichten kann. Am 31. Juli endet die Frist für die Einreichung der Berichte über 
die Brennstoffemissionen gemäß § 7 BEHG. Bis zu diesem Zeitpunkt kann die kontobevollmäch
tigte Person die Werte im Emissionshandelsregister ändern, da auch ein erneutes Einreichen 
von Emissionsberichten gemäß § 7 BEHG rechtlich noch möglich ist.  


Bei einer Abweichung des Wertes der Brennstoffemissionen im Register von denen im Emissi
onsbericht bleibt eine Korrektur nach Absatz 3 auch nach dem 31. Juli möglich. Die zuständige 
Behörde fordert in diesem Fall den Kontoinhaber zur Korrektur auf.  


Absatz 4 legt fest, dass die zuständige Behörde den gemäß Absatz 1 eingetragenen Wert be
richtigen kann, wenn der eingetragene Wert unrichtig oder unvollständig ist. 


 


Zu § 26 (Abgabe von Emissionszertifikaten) 


Absatz 1 legt fest, dass die Abgabe durch eine Übertragung von einem Compliance-Konto auf 
ein Abgabekonto von einem Verantwortlichen durchgeführt wird. 


Absatz 2 dient der Sicherstellung der Richtigkeit des Registers. Danach kann ein einmal abge
gebenes Zertifikat nicht noch einmal abgegeben werden. Abgegebene Zertifikate werden nach 
der Abgabe funktionslos.  


Absatz 3 legt fest, dass eine Abgabe von Emissionszertifikaten in einer Zahl, die größer ist als 
die eingetragenen Brennstoffemissionen, keine Verrechnung mit der Abgabeverpflichtung des 
Folgejahres nach sich zieht.  


 


Zu § 27 (Aussetzung des Betriebs des Emissionshandelsregisters) 


§ 27 bestimmt, dass die zuständige Behörde bei Sicherheitsrisiken den Betrieb des gesamten 
Registers vorübergehend aussetzen kann. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsmaß
nahme, die nur in Ausnahmefällen bei akuten und schwerwiegenden Risiken für die Integrität 
und Sicherheit des Registers oder auf Anweisung durch eine Strafverfolgungsbehörde ange
wandt werden kann. 


Absatz 1 legt fest, aus welchen Gründen die zuständige Behörde die Aussetzung des Betriebs 
vornehmen kann. Dies ist der Fall, wenn ein ernst zu nehmendes Risiko durch unbefugten Zu
gang zu Daten oder Emissionszertifikaten im nationalen Emissionshandelsregister vorliegt 
(Nummer 1), wenn der zuständigen Behörde Hinweise vorliegen, dass Konten für Verbrechen 
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oder Diebstahl, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Terrorismusfi
nanzierung, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder eine Insolvenzstraftat verwendet wer
den (Nummer 2), oder wenn technische Gründe eine Aussetzung des Betriebs erforderlich ma
chen (Nummer 3). 


Nach Absatz 2 werden legt Kontoinhaber über eine solche Aussetzung im Voraus benachrich
tigt. Dies dient dazu, den Kontoinhabern genügend Vorbereitungszeit auf die Aussetzung geben 
zu können. 


Von einer solchen Benachrichtigung kann nach Absatz 3 abgesehen werden, wenn die Straf
verfolgungsbehörde die zuständige Behörde dazu anweist. 


 


Zu § 28 (Kriminalitätsprävention) 


Absatz 1 legt fest, dass die zuständige Behörde Analysen der Transaktionen durchführt, damit 
Muster aufgedeckt werden können, die auf Straftaten schließen lassen, die mit Zertifikaten be
gangen werden können. Diese Analyse dient der zuständigen Behörde dazu, effektiv mit Auf
sichtsbehörden zusammenzuarbeiten und diese über verdächtigte Vorgänge im Register infor
mieren zu können. 


Absatz 2 sieht vor, dass verdächtige Transaktionen von der zuständigen Behörde direkt an die 
zentrale Meldestelle für Transaktionsuntersuchungen gemeldet werden. 


Absatz 3 legt fest, dass die Kontoinhaber und Kontobevollmächtigten angehalten sind, die zu
ständige Behörde über Verdachtsmomente auf bestimmte Straftaten im Register zu informieren, 
damit die zuständige Behörde in der Lage ist, etwaige Maßnahmen wie beispielsweise die Sper
rung eines Kontos, vorzunehmen. 


 


Zu § 29 (Verarbeitung von Informationen und personenbezogenen Daten) 


Absatz 1 legt entsprechend den datenschutzrechtlichen Anforderungen fest, dass die zustän
dige Behörde personenbezogene Daten erheben und verarbeiten muss, um Anträge auf Konto
eröffnungen oder Ernennungen von bevollmächtigten Personen zu prüfen. 


Nach Absatz 2 gilt die die zuständige Behörde als Verantwortlicher im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG. 


Absatz 3 bestimmt, dass die zuständige Behörde nur die § 20 und in den Anlagen dieser Ver
ordnung festgelegten Daten im Register speichern darf. Alle Daten, die über diesen gesetzlichen 
Rahmen hinausgehen, werden von der zuständigen Behörde außerhalb des Registers oder 
Transaktionsprotokolls gespeichert. 
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Absatz 4 sieht vor, dass weder im Register noch im Transaktionsprotokoll besondere Kategorien 
von Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden dürfen. 


Absatz 5 legt fest, dass die zuständige Behörde und die nach § 4 beauftragte Stelle im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten im Anwendungsbereich des Brennstoffemissionshandelsgesetzes erho
bene Angaben von Personen austauschen können. Daten dürfen zwischen beiden Institutionen 
ausgetauscht werden, wenn es für den Betrieb des nationalen Emissionshandelsregisters erfor
derlich ist, insbesondere wenn es der zuverlässigen Abwicklung der Lieferung veräußerter Zer
tifikate gemäß § 19 dient.   


 


Zu § 30 (Speicherung von personenbezogenen Daten) 


Absatz 1 legt fest, dass alle Daten von Konten, dies beinhaltet Daten über Vorgänge, Transak
tionen sowie Protokollier-Daten, die im Transaktionsprotokoll und im Register gespeichert sind, 
mindestens für fünf Jahre nach Schließung eines Kontos aufbewahrt werden müssen. 


Die Vorgaben nach Absatz 2 bestimmen, dass personenbezogene Daten entweder wie unter 
Absatz 1 fünf Jahre nach Schließung eines Kontos oder, wenn die Geschäftsbeziehung mit der 
natürlichen Person schon vor Schließung des Kontos endet, 5 Jahre nach Vollendung des Ka
lenderjahrs, in dem der letzte Verwaltungsvorgang mit dieser natürlichen Person abschließend 
bearbeitet wurde, gelöscht werden.  


Absatz 3 legt fest, dass Daten, die sich aus Vorgängen dieser Verordnung ergeben aber außer
halb des Registers gespeichert sind, gemäß den Bestimmungen der Registerverordnung ge
speichert werden müssen. 


 


Zu § 31 (Vertraulichkeit) 


§ 31 legt fest, dass alle Daten, die im Register, Transaktionsprotokoll oder in den Datenbanken 
der zuständigen Behörde gespeichert sind, vertraulich behandelt werden müssen. 


 


Zu § 32 (Automatisierte Prüfung und endgültiger Abschluss von Vorgängen und Trans
aktionen) 


§ 32 bestimmt, dass ein Vorgang erst dann als abgeschlossen gilt, wenn das Transaktionspro
tokoll sämtliche Prüfungen ohne Feststellung von Unregelmäßigkeiten abgeschlossen hat und 
das Register darüber benachrichtigt. Das Transaktionsprotokoll prüft Transaktionen und Vor
gänge automatisiert auf Übereinstimmung mit dieser Verordnung und ist in der Lage, bei fest
gestellten Fehlern, Vorgänge und Transaktionen zu unterbinden. 
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Zu § 33 (Veröffentlichung von Informationen) 


§ 33 konkretisiert die Anforderungen nach § 12 Absatz 4 BEHG und listet die zu veröffentlichen 
Informationen auf. Die zuständige Behörde muss über das Register Informationen über die Er
füllung der Abgabepflicht der Verantwortlichen sowie über abgeschlossene Transaktionen nach 
Ablauf von 5 Jahren veröffentlichen. Veröffentlichungen von Transaktionen enthalten aber keine 
Informationen gemäß § 20 Absatz 7, da es sich hierbei um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
handelt. 


 


Zu Anlage 1 


Anlage 1 listet die Kontotypen auf, die im nationalen Emissionshandelsregister zur Verfügung 
stehen sowie welche juristischen oder natürlichen Personen Kontoeröffnungsanträge für welche 
Konten stellen können. Je nach Kontotyp sind unterschiedliche Vorgänge von einem Konto und 
durch die Registerverwaltung mit diesem Konto möglich. Diese möglichen Vorgänge sind in An
lage 1 aufgeführt.  


Verantwortliche können ein Compliance-Konto eröffnen, auf dem der Besitz, die Übertragung, 
die Löschung und die Abgabe von Emissionszertifikaten verzeichnet werden. Juristische und 
natürliche Personen ohne Verpflichtungen unter dem Brennstoffemissionshandelsgesetz kön
nen ein Handelskonto eröffnen, auf dem der Besitz, die Übertragung und die Löschung von 
Emissionszertifikaten verzeichnet werden. Die gemäß § 10 Absatz 3 BEHG für die Veräußerung 
zuständige Stelle erhält ein Veräußerungskonto, welches der Übertragung veräußerter Zertifi
kate auf die Konten der Käufer dient. Die zuständige Behörde kann selbstständig Nationalkonten 
eröffnen, um darauf Zertifikate zu erzeugen oder zu verwahren. Die zuständige Behörde kann 
Löschungskonten eröffnen, auf denen gelöschte Zertifikate verzeichnet werden. Die zuständige 
Behörde kann ein Abgabekonto eröffnen, auf dem von Verantwortlichen abgegebenen Zertifi
kate bis zu ihrer Löschung verzeichnet werden.  


 


Zu Anlage 2 


Anlage 2 listet die Angaben auf, die für die Eröffnung von Compliance-, Handels- und Veräuße
rungskonten übermittelt werden müssen. Diese Angaben und Unterlagen ermöglichen der zu
ständigen Behörde, die Identität und Zuverlässigkeit einer juristischen oder natürlichen Person 
zu überprüfen.  


 


Zu Anlage 3 


Anlage 3 listet die Angaben auf, die über die Angaben der Anlage 2 hinaus für die Eröffnung von 
Handels- und Veräußerungskonten übermittelt werden müssen. Diese Angaben und Unterlagen 
ermöglichen der zuständigen Behörde, die Identität und Zuverlässigkeit einer juristischen oder 
natürlichen Person zu überprüfen. 
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Zu Anlage 4 


Anlage 4 benennt die erforderlichen Angaben, die über die Angaben der Anlage 2 hinaus für die 
Eröffnung von Compliance-Konten übermittelt werden müssen. Diese Angaben und Unterlagen 
ermöglichen der zuständigen Behörde, die Identität und Zuverlässigkeit einer juristischen oder 
natürlichen Person zu überprüfen. 


 


Zu Anlage 5 


Anlage 5 legt Angaben fest, die für die Ernennung einer bevollmächtigten Person übermittelt 
werden müssen. Diese Angaben und Unterlagen ermöglichen der zuständigen Behörde, die 
Identität und Zuverlässigkeit der bevollmächtigten Person zu überprüfen. 
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Referentenentwurf 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit 
 


 
Entwurf einer Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022 (Berichter
stattungsverordnung 2022 – BeV 2022) 
 


A. Problem und Ziel 


Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BGBl. I 2019, S. 2728 ff.) bildet den rechtlichen Rah
men für die Einführung eines nationalen Emissionshandelssystems für die Brennstoffemissio
nen aus den Bereichen Verkehr und Wärme. Dieses Emissionshandelssystem erfasst alle CO2-
Emissionsionen aus dem Einsatz von Brennstoffen, soweit diese Emissionen nicht bereits vom 
EU-Emissionshandel erfasst sind. Zur Durchführung des Gesetzes enthält das Brennstoffemis
sionshandelsgesetz (BEHG) insgesamt 13 Verordnungsermächtigungen für konkretisierende 
Rechtsverordnungen.  


Für die Einführung des nationalen Emissionshandelssystems für Brennstoffemissionen ist nach 
den Regelungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes ein mehrstufiges System vorgese
hen, um den betroffenen Sektoren einen schrittweisen Einstieg in dieses neue CO2-Beprei
sungsinstrument zu ermöglichen und das Instrument auch auf Basis der gemachten Erfahrun
gen fortzuentwickeln. In den ersten zwei Jahren ab dem Start des Systems am 1. Januar 2021 
(Periode 2021 und 2022) unterliegen zunächst nur die in Anlage 2 BEHG aufgeführten Haupt
brennstoffe der Berichtspflicht. Erst ab dem Jahr 2023 werden sämtliche in Anlage 1 BEHG 
aufgeführten Brennstoffe (insbesondere auch Mischbrennstoffe, Kohlen oder Abfallstoffe) von 
der Berichtspflicht erfasst. Durch diese Ausweitung der berichtspflichtigen Brennstoffe ab 2023 
wird der Regelungsbedarf für Anforderungen an die Emissionsberichterstattung deutlich zuneh
men. 


B. Lösung 


Nach dem gestuften Einführungssystem des Brennstoffemissionshandelsgesetzes beschränkt 
sich die vorliegende Berichterstattungsverordnung auf die Festlegung der Regelungen zur Über
wachung, Ermittlung und Berichterstattung, die für den Start des Systems und für die Durchfüh
rung des Brennstoffemissionshandels in der Periode 2021 und 2022 erforderlich sind. 


Die Umsetzung dieser Vorgaben im Jahr 2020 ermöglicht den Unternehmen gegebenenfalls 
erforderliche technische und insbesondere organisatorische Änderungen vorzunehmen und sich 
rechtzeitig auf die Anforderungen zur Überwachung, Ermittlung und Berichterstattung in den 
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Jahren 2021 und 2022 einzustellen. Zugleich wird mit der vorliegenden Verordnung bezweckt, 
die Überwachung, Ermittlung und Berichterstattung der Brennstoffemissionen so an die beste
henden, gesetzlichen Überwachungsmethoden im Energiesteuerrecht anzulehnen und zu stan
dardisieren, dass den Unternehmen zur Erfüllung der Berichterstattungsanforderungen des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes in der Periode 2021 und 2022 ein möglichst geringer Zu
satzaufwand entsteht. 


Für den ab 2023 geltenden, vollständigen Anwendungsbereich des Brennstoffemissionshan
delsgesetzes wird eine Neufassung der Berichterstattungsverordnung im Jahre 2022 erforder
lich werden, die perspektivisch in die einheitliche Durchführungsverordnung zum Brennstof
femissionshandelsgesetz (BEHV) integriert werden soll. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Für den Bund werden in erster Linie Kosten für den Vollzug der vorliegenden Verordnung durch 
die Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt (DEHSt) entstehen. Durch die vor
liegende Verordnung werden keine neuen Vollzugsaufgaben begründet, sondern nur beste
hende Vollzugsaufgaben des Brennstoffemissionshandelsgesetzes inhaltlich konkretisiert.  


Sofern sich der Vollzugsaufwand insgesamt erhöhen sollte, werden die Kosten durch die Ver
äußerung von Emissionszertifikaten in voller Höhe refinanziert. Die etwaigen Mehrbedarfe wer
den in den betroffenen Einzelplänen im Rahmen der geltenden Finanzplanung gedeckt. 
 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die Regelungen der Verordnung ergibt sich gegenüber der Abschätzung des Erfüllungs
aufwands zum Brennstoffemissionshandelsgesetz (vgl. BT-Drs 19/14746) eine jährliche Entlas
tung von ca. 24,5 Mio. Euro. Dieser Rückgang der Erfüllungskosten entfällt vollständig auf die 
im BEHG noch nicht berücksichtigten Erleichterungen bei den Pflichten der Verantwortlichen zur 
Überwachung und Berichterstattung in der Periode 2021 und 2022. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Regelungen der Verordnung führen zu konkretisierenden Vorgaben für den Vollzug des 
BEHG durch die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) beim Umweltbundesamt. Der Mehr- 
und Minderaufwand bei einzelnen Anforderungen hebt sich dabei weitgehend auf, im Ergebnis 
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verbleibt eine Reduzierung des Erfüllungsaufwands für die Verwaltung um knapp 0,3 Mio. Euro 
pro Jahr. 


F. Weitere Kosten 


Gegenüber den gesetzlichen Vorgaben entstehen durch den vorliegenden Verordnungsentwurf 
keine weiteren Kosten.  
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Referentenentwurf 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit 
 


 
Entwurf einer Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022 (Berichter
stattungsverordnung 2022 – BeV 2022) 


 
Vom […] 


 


 


Es verordnet auf Grund  


- des § 6 Absatz 5 Nummer 1 und 2, des § 7 Absatz 4 Nummer 1 bis 5 und des § 7 Absatz 5 
des Brennstoffemissionshandelsgesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2728) die 
Bundesregierung  


 


Inhaltsübersicht 


Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften  


§ 1 Anwendungsbereich und Zweck 


§ 2 Begriffsbestimmungen 


Abschnitt 2 Überwachungsplan (Zu § 6 des Gesetzes)  


§ 3 Entbehrlichkeit des Überwachungsplans 


Abschnitt 3 Emissionsbericht (Zu § 7 des Gesetzes)  


§ 4 Allgemeine Grundsätze  


§ 5 Ermittlung von Brennstoffemissionen 


§ 6 Bestimmung des abzugsfähigen Bioenergieanteils 


§ 7 Berichterstattung 


§ 8 Bagatellgrenze  


§ 9 Aufbewahrung von Unterlagen und Daten  


§ 10  Vermeidung von Doppelerfassungen  
nach § 7 Absatz 4 Nummer 5 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
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§ 11 Vermeidung von Doppelbelastungen  
nach § 7 Absatz 5 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 


-Abschnitt 4 Schlussvorschriften 


§ 12 Inkrafttreten 


 


Anlage 1 zu § 5, § 6 Absatz 6, § 10 und § 11 


Anlage 2 zu § 6 Absatz 6, § 7, § 10 und § 11 


Anlage 3 zu § 11 
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Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 


§ 1 
Anwendungsbereich und Zweck 


Diese Verordnung gilt innerhalb des Anwendungsbereichs des Brennstoffemissionshandelsge
setzes. Diese Verordnung ist beschränkt auf die Konkretisierung der Anforderungen der §§ 6 
und 7 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes für die Periode 2021 und 2022. 
 
 


§ 2 
Begriffsbestimmungen 


Für diese Verordnung gelten neben den Begriffsbestimmungen der Brennstoffemissionshan
delsverordnung die folgenden Begriffsbestimmungen:  


1. Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung:  
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung vom 23. Juli 2009 (BGBl. I S. 2174), die zu
letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. Juni 2018 (BGBl. I S. 872) geändert wor
den ist, in der jeweils geltenden Fassung; 


2. Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung:  
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung vom 30. September 2009 (BGBl. I S. 3182), 
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. Juni 2018 (BGBl. I S. 872) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung; 


3 Berechnungsfaktoren:  
die in Anlage 1 Teil 4 aufgeführten Parameter Heizwert, Emissionsfaktor und Umrech
nungsfaktor; 


4. Umrechnungsfaktoren:  
die in Anlage 1 Teil 4 aufgeführten Parameter zur Umrechnung von physikalischen Ein
heiten (u.a. Dichte, Energie); 


5. Standardwerte:  
die in Anlage 1 Teil 4 vorgegebenen Werte zur Emissionsermittlung; 


6. Brennstoffe:  
die in Anlage 2 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes genannten Brennstoffe; 


7. Bioenergieanteil:  
das Verhältnis der aus Biomasse stammenden Energiemenge zur Gesamtenergie
menge eines Brennstoffs, der nach § 2 Absatz 2 des Brennstoffemissionshandelsge
setzes in einem Kalenderjahr in Verkehr gebracht wurde, ausgedrückt als Bruchteil; 
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8. Biomasseanteil:  
das Verhältnis des aus Biomasse stammenden Kohlenstoffs zum Gesamtkohlenstoff
gehalt eines Brennstoffs oder Materials, ausgedrückt als Bruchteil, wie er in einer dem 
EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage nach den Vorgaben der Durchführungs
verordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Über
wachung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 334 vom 
31.12.2018, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung zu bestimmen ist; 


9. Heizwert (Hi):  
die bei vollständiger Verbrennung eines Brennstoffs mit Sauerstoff unter Standardbe
dingungen als Wärme freigesetzte spezifische Energiemenge abzüglich der Verdamp
fungswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs; 


10. Emissionsfaktor (EF):  
Parameter zur Angabe, wieviel Kohlendioxid je Energiemenge eines Brennstoffs bei 
der vollständigen Umsetzung mit Sauerstoff emittiert werden kann auf der Grundlage 
des National Inventory Report 2019 und den darin enthaltenen Daten für 2018; 


11. Achtunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset
zes: 
Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen zur Treibhausgasminderung bei 
Kraftstoffen vom 8. Dezember 2017 (BGBl. I S. 3892), die durch Artikel 1 der Verord
nung vom 21. Mai 2019 (BGBl. I S. 742) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung; 


12. Konventionelle Biokraftstoffe 
Biokraftstoffe nach § 2 Absatz 4 der Achtunddreißigsten Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 


 
 


Abschnitt 2 
Überwachungsplan  


(Zu § 6 des Gesetzes)  
 


 


§ 3   
Entbehrlichkeit des Überwachungsplans  


Die Vorgaben zur anzuwendenden Überwachungsmethodik für die Ermittlung von Brennstof
femissionen in der Periode 2021 und 2022 sind in dieser Verordnung abschließend geregelt. 
Daher entfällt für diese Periode die Pflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 des Brennstoffemissions
handelsgesetzes zur Übermittlung und Genehmigung eines Überwachungsplans. 
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Abschnitt 3 
Überwachung, Ermittlung und Berichterstattung der Brennstoffemissionen  


(Zu § 7 des Gesetzes)  
 


 


§  4 
Allgemeine Grundsätze 


(1) Für die Überwachung, Ermittlung und Berichterstattung der Brennstoffemissionen gelten 
die in den Absätzen 2 bis 4 näher bestimmten Grundsätze der Vollständigkeit, der Konsis
tenz und der Integrität der zu berichtenden Daten. 


(2) Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Emissionsdaten vollständig zu ermitteln und be
richten. Dazu sind sämtliche Mengen an Kohlendioxid zu überwachen und zu berichten, 
das bei einer Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden kann und dem Verant
wortlichen infolge des Inverkehrbringens nach § 2 Absatz 2 des Brennstoffemissionshan
delsgesetzes zugerechnet wird. Das Auftreten von Datenlücken ist soweit wie möglich zu 
vermeiden. Dennoch verbliebene Datenlücken sind durch konservative Schätzungen zu 
schließen. 


(3) Überwachung, Ermittlung und Berichterstattung der Brennstoffemissionen müssen kon
sistent und in der Zeitreihe vergleichbar vorgenommen werden. Der Verantwortliche ist 
verpflichtet, die Überwachungsdaten, einschließlich der Bezugswerte und Brennstoffmen
gen auf transparente Weise so zu erfassen, zusammenzustellen und zu dokumentieren, 
dass die Emissionsbestimmung von einem Dritten innerhalb einer angemessenen Frist 
nachvollzogen werden kann. Sofern der Verantwortliche im Rahmen der Emissionsbe
richterstattung relevante Annahmen getroffen hat, gilt Satz 1 für diese Annahmen entspre
chend. 


(4) Der Verantwortliche trägt dafür Sorge, dass hinreichende Gewähr für die Integrität der 
mitzuteilenden Emissionsdaten besteht. Er ist verpflichtet, die Emissionen anhand der in 
dieser Verordnung angeführten Überwachungsmethoden zu bestimmen. Der Emissions
bericht und die darin gemachten Aussagen dürfen weder systematisch noch wissentlich 
falsche Angaben enthalten. Der Emissionsbericht muss eine glaubwürdige und ausgewo
gene Darstellung der Daten des Verantwortlichen enthalten. 
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§  5 
Ermittlung von Brennstoffemissionen 


(1) Der Verantwortliche hat die Brennstoffemissionen der in jedem Kalenderjahr in Verkehr 
gebrachten Brennstoffe nach den Vorschriften dieser Verordnung rechnerisch zu ermit
teln.  


(2) Soweit in dieser Verordnung nicht anders bestimmt, ist bei der rechnerischen Ermittlung 
der Brennstoffemissionen eines jeden Kalenderjahres diejenige Brennstoffmenge zu 
Grunde zu legen, die der Verantwortliche nach den für dieses Kalenderjahr geltenden Vor
gaben des Energiesteuerrechts in den Steueranmeldungen zur Berechnung der Energie
steuer anzugeben hat. 


(3) Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Brennstoffemissionen für die in einem Kalenderjahr 
in Verkehr gebrachten Brennstoffe durch Multiplikation der Brennstoffmenge mit Berech
nungsfaktoren nach Maßgabe der in Anlage 1 festgelegten Methoden und Standardwerte 
zu ermitteln. 


 
 


§  6 
Bestimmung des abzugsfähigen Bioenergieanteils  


(1) Bei der Ermittlung der Brennstoffemissionen kann der Verantwortliche für den Bioenergie
anteil eines Brennstoffes einen Emissionsfaktor von Null anwenden, soweit dieser Bio
energieanteil nachweislich die Nachhaltigkeitsanforderungen der Biomassestrom-Nach
haltigkeitsverordnung oder der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung erfüllt und, im Fall 
von Brennstoffen nach Anlage 2 Nummer 1, 2, 3 und 5 des Brennstoffemissionshandels
gesetzes, die Obergrenze nach Absatz 3 nicht überschreitet. Für die Berechnung des ab
zugsfähigen Bioenergieanteils gilt Anlage 1 Teil 2. 


(2) Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Nach
haltigkeitsanforderungen durch Vorlage eines anerkannten Nachweises nach § 14 der Bi
omassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung oder eines anerkannten Nachweises nach § 14 
der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung nachzuweisen. Der Nachhaltigkeitsnachweis 
muss sich auf eine Brennstoffmenge beziehen, die nach § 2 Absatz 2 des Brennstoffemis
sionshandelsgesetzes in Verkehr gebracht wurde. 


(3) Der Emissionsfaktor Null wird für den aus konventionellen Biokraftstoffen stammenden 
Bioenergieanteil von Brennstoffen nach Anlage 2 Nummer 1 und 2 des Brennstoffemissi
onshandelsgesetzes nur bis zu der in § 13 Absatz 1 Satz 1 der Achtunddreißigsten Ver
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes festgelegten Ober
grenze angewendet. Die Obergrenze bezieht sich dabei auf den Gesamtenergiegehalt der 
Brennstoffe nach Anlage 2 Nummer 1 und 2 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. 
Für den aus konventionellen Biokraftstoffen stammenden Bioenergieanteil, der die in Satz 
2 genannte Obergrenze übersteigt, ist der in Anlage 1 Teil 4 festgelegte Emissionsfaktor 
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des Brennstoffes anzuwenden. Für den Bioenergieanteil der Brennstoffe nach Anlage 2 
Nummer 3 und 5 des Brennstoffemissionshandelsgesetztes gelten die Sätze 1 und 3 ent
sprechend, soweit diese Brennstoffe aus den gleichen Rohstoffen gewonnen werden wie 
konventionelle Biokraftstoffe. 


(4) Abweichend von Absatz 1 kann der Verantwortliche bei der Ermittlung von Brennstoffemis
sionen für Erdgas der Unterpositionen 2711 11 und 2711 21 der Kombinierten Nomenkla
tur eine Menge an Brennstoffemissionen abziehen, die dem Bioenergieanteil an Biome
than entspricht, ohne dass es der Vorlage eines Nachhaltigkeitsnachweises bedarf, wenn 
der Verantwortliche der zuständigen Behörde folgende Unterlagen vorlegt: 


1. einen Biomethanliefervertrag für das jeweilige Kalenderjahr über die entsprechende 
Brennstoffmenge und 


2. einen Nachweis darüber, dass die Menge des entnommenen Gases im Energieäqui
valent der Menge an Biomethan entspricht, die an anderer Stelle in das Erdgasnetz 
eingespeist worden ist, und für den gesamten Transport und Vertrieb des Biomethans 
bis zur Entnahme aus dem Erdgasnetz ein Massenbilanzsystem verwendet wurde. 


Zur Vereinfachung der Nachweisführung für die Anforderungen nach Satz 1 Nummer 2 
erkennt die zuständige Behörde einen entsprechenden Auszug aus einem anerkannten 
System zur massenbilanziellen Dokumentation von Biomethanmengen an. Für die Be
rechnung des abzugsfähigen Bioenergieanteils gilt Anlage 1 Teil 2. 


(5) Abweichend von Absatz 2 kann der Verantwortliche für die Brennstoffe  


1. Benzin der Unterpositionen 2710 12 41, 2710 12 45 und 2710 12 49 der Kombinierten 
Nomenklatur und 


2. Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der Unterpositionen 2710 
20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur, 


im Falle der Einlagerung dieser Brennstoffe durch einen Dritten im Sinne des § 7 Absatz 
4 Satz 1 des Energiesteuergesetzes, der für die betreffende Brennstoffmenge nicht Steu
erschuldner ist, den Nachweis der Nachhaltigkeitsanforderungen für diese Brennstoffe 
durch Vorlage der in Anlage 2 Nummer 6 aufgeführten Erklärungen und Dokumente er
bringen. 


 
 


§  7 
Berichterstattung  


(1) Der nach § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes bis zum 31. Juli des 
Folgejahres zu übermittelnde Emissionsbericht umfasst die gemäß § 5 ermittelten Brenn
stoffemissionen für die in einem Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Brennstoffe und ent
hält mindestens die in Anlage 2 aufgeführten Angaben. 
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(2) Für die Emissionsberichte der Kalenderjahre 2021 und 2022 entfällt die Verpflichtung zur 
Verifizierung der Angaben nach § 7 Absatz 3 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. 


(3) Wird die Lieferung oder der Verbrauch von Erdgas nach Ablesezeiträumen abgerechnet 
oder ermittelt, die mehrere Kalenderjahre betreffen, hat der Verantwortliche bei der Ermitt
lung der Brennstoffemissionen im Emissionsbericht die voraussichtlich für das zu berich
tende Kalenderjahr in Verkehr gebrachte Erdgasmenge (vorläufige Erdgasmenge) zu
grunde zu legen. Für die Bestimmung der vorläufigen Erdgasmenge sind die Vorgaben 
zur sachgerechten Aufteilung der Erdgasmenge nach § 39 Absatz 6 Satz 1 des Energies
teuergesetzes maßgeblich, wobei im Zweifel eine systematische Überschätzung der auf 
das zu berichtende Kalenderjahr entfallenden Erdgasmenge ausgeschlossen sein muss. 
Sofern Ablesezeiträume später enden als das jeweilige Kalenderjahr, hat der Verantwort
liche die vorläufige Erdgasmenge nach Satz 1 für diese Ablesezeiträume im Emissionsbe
richt des Kalenderjahres zu berichtigen, in dem der Ablesezeitraum endet. Die Berichti
gung nach Satz 3 gilt erstmals für den Emissionsbericht für das Kalenderjahr 2022.  


 
 


§  8 
Bagatellgrenze  


Die Grundpflichten des Verantwortlichen nach den §§ 6 bis 8 des Brennstoffemissionshandels
gesetzes entstehen erst, wenn im Laufe eines Kalenderjahres Brennstoffmengen in Verkehr ge
bracht werden, die zu einer Emissionsmenge von mindestens 1 Tonne Kohlendioxid führen. Die 
Bagatellgrenze ist vor Abzug der Emissionen aus dem Bioenergieanteil nach § 6 zu ermitteln.  
 
 


§  9 
Aufbewahrung von Unterlagen und Daten  


(1) Verantwortliche müssen alle Unterlagen und Daten, auf deren Basis ein Emissionsbericht 
nach § 7 Absatz 1 erstellt wurde, für einen Zeitraum von zehn Jahren aufbewahren. Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt mit der Vorlage des Emissionsberichts bei der zuständigen 
Behörde.  


(2) Die zuständige Behörde bewahrt die Daten und Unterlagen des Verantwortlichen, die sie 
im Zusammenhang mit der Emissionsberichterstattung vom Verantwortlichen erhält, für 
einen Zeitraum von zehn Jahren auf. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit der Vorlage der 
Daten und Unterlagen bei der zuständigen Behörde. 


(3) Sollte ein Rechtsmittelverfahren anhängig sein, verlängern sich die Aufbewahrungsfristen 
bis zu dessen Abschluss. 
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§  10 
Vermeidung von Doppelerfassungen  


nach § 7 Absatz 4 Nummer 5 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes  


(1) Der Verantwortliche kann eine entsprechende Menge an Brennstoffemissionen von den 
nach § 7 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes in einem Kalenderjahr zu berichtenden 
Brennstoffemissionen für Mengen von Brennstoffen abziehen, 


1. die durch den Verantwortlichen nach dem 1. Januar 2021 in ein Steuerlager nach § 7 
Absatz 1 Satz 1 des Energiesteuergesetzes aufgenommen worden sind und nach
weislich nach § 47 Absatz 1 Nummer 1 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Ka
lenderjahr entlastet wurden, 


2. die durch den Verantwortlichen nach dem 1. Januar 2021 in ein Leitungsnetz für un
versteuertes Erdgas eingespeist worden sind und nachweislich nach § 47 Absatz 1 
Nummer 6 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden, 


3. die durch den Verantwortlichen nach dem 1. Januar 2021 aus dem Steuergebiet des 
Energiesteuergesetzes verbracht wurden und nachweislich nach § 46 Absatz 1 Num
mer 1 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden oder 


4. die durch den Verantwortlichen nach dem 1. Januar 2021 aus dem Steuergebiet des 
Energiesteuergesetzes verbracht oder ausgeführt wurden und nachweislich nach 
§ 46 Absatz 1 Nummer 3 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr ent
lastet wurden. 


(2) Die Berechnung der nach Absatz 1 abzugsfähigen Brennstoffemissionen erfolgt nach An
lage 1 Teil 3 Nummer 1. 


(3) Für den Abzug von Brennstoffemissionen nach Absatz 1 übermittelt der Verantwortliche 
der zuständigen Behörde entsprechende Energiesteueranmeldungen als Nachweise mit 
dem Emissionsbericht. 


(4) Der Verantwortliche kann eine entsprechende Menge an Brennstoffemissionen von den 
nach § 7 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes in einem Kalenderjahr zu berichtenden 
Brennstoffemissionen für Mengen von leitungsgebundenem Erdgas abziehen, die für die 
in § 25 des Energiesteuergesetzes genannten Zwecke verwendet worden sind und nach
weislich nach § 47 Absatz 1 Nummer 3 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalen
derjahr entlastet worden sind. Absatz 2 gilt entsprechend. Der Abzug nach Satz 1 ist aus
geschlossen für Mengen von Brennstoffen, die in einer dem EU-Emissionshandel unter
liegenden Anlage verwendet worden sind und für die ein Abzug nach § 7 Absatz 5 des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes geltend gemacht wird.  
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§  11 
Vermeidung von Doppelbelastungen  


nach § 7 Absatz 5 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 


(1) Der Verantwortliche kann eine entsprechende Menge an Brennstoffemissionen von den 
nach § 7 Absatz 1 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes zu berichtenden Brennstof
femissionen abziehen, soweit er einen Brennstoff direkt an ein Unternehmen geliefert hat, 
das den Brennstoff in demselben Kalenderjahr in einer dem EU-Emissionshandel unter
liegenden Anlage eingesetzt hat. Der Einsatz in einer dem EU-Emissionshandel unterlie
genden Anlage muss durch den Emissionsbericht nach § 5 des Treibhausgas-Emissions
handelsgesetzes für diese Anlage nachgewiesen sein. Die Berechnung der nach Satz 1 
abzugsfähigen Brennstoffemissionen bestimmt sich nach den in Anlage 1 Teil 3 Nummer 
2 enthaltenen Vorgaben. Für das Kalenderjahr 2021 ist die Menge der abzugsfähigen 
Brennstoffemissionen durch die Gesamtmenge des von dem Verantwortlichen seit dem 1. 
Januar dieses Jahres an die jeweilige dem EU-Emissionshandel unterliegende Anlage ge
lieferten Brennstoffes begrenzt. 


(2) Für den Abzug nach Absatz 1 übermittelt der Verantwortliche der zuständigen Behörde 
einen Nachweis, der die in Anlage 3 aufgeführten, verifizierten Daten aus dem Emissions
bericht der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage enthalten muss. 


(3) Absatz 1 gilt nicht für nach dem Energiesteuergesetz steuerfreie Brennstoffmengen, die 
innerhalb eines Kalenderjahres an ein Unternehmen zur Verwendung in einer dem EU-
Emissionshandel unterliegenden Anlage geliefert wurden. 


(4) Eine nachträgliche Korrektur des Emissionsberichts nach § 5 des Treibhausgas-Emissi
onshandelsgesetzes der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage lässt den vom 
Verantwortlichen vorgelegten Nachweis nach Absatz 2 für dieses Berichtsjahr unberührt. 
Differenzmengen, die sich aus einer Korrektur eines Emissionsberichts nach § 5 des Treib
hausgas-Emissionshandelsgesetzes ergeben, sind auf die Abzugsmenge nach Absatz 1 
für das Berichtsjahr anzurechnen, in dem die Korrektur des Emissionsberichts nach § 5 
des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes bestandskräftig festgestellt wird. 


 
 


Abschnitt 4 
Schlussbestimmungen  


 


§ 12  
Inkrafttreten  


Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Anlage 1 (zu § 5, § 6, § 10 und § 11) 
 
Ermittlung der Brennstoffemissionen 
 


Teil 1 Ermittlung der berichts- und abgabepflichtigen Brennstoffemissionen 


Die Gesamtmenge der berichts- und abgabepflichtigen Brennstoffemissionen berechnet sich 
nach folgender Formel: 
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�����������
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Erläuterung der Abkürzungen: 


EBrennstoff_BEHG die Gesamtmenge der Brennstoffemissionen nach Abzug der nach §§ 
10 und 11 abzugsfähigen Brennstoffemissionen; 


EBrennstoff_inVerkeh kr die Menge der auf einen in Verkehr gebrachten Brennstoff (k) entfal
lenden Brennstoffemissionen; 


EBrennstoff_Doppelerfassung k die nach § 10 abzugsfähige Menge an Brennstoffemissionen eines in 
Verkehr gebrachten Brennstoffs (k); 


EBrennstoff_Doppelbelastung k die nach § 11 abzugsfähige Menge an Brennstoffemissionen eines in 
Verkehr gebrachten Brennstoffs (k). 


 


Das Ergebnis der Berechnung wird auf ganze Tonnen Kohlendioxid abgerundet.  


 
 


Teil 2  Methode zur Berechnung der Emissionen aus einem in Verkehr gebrachten 
Brennstoff 


Die Menge der auf einen in Verkehr gebrachten Brennstoff entfallenden Brennstoffemissionen 
berechnet sich nach folgender Formel: 
 
𝐸�������������������


= 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑒 ∗ 𝑈𝑚𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐻𝑖 ∗ 𝐸𝐹 ∗ (1 − 𝑛𝑎𝑐ℎ §  6 𝑎𝑏𝑧𝑢𝑔𝑠𝑓äℎ𝑖𝑔𝑒𝑟 𝐵𝑖𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙) 
 
Erläuterung der Abkürzungen: 


Menge die nach § 5 Absatz 2 ermittelte Brennstoffmenge. 
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Teil 3  Berechnung von abzugsfähigen Brennstoffemissionen 


1.  Die nach § 10 abzugsfähige Menge an Brennstoffemissionen eines in Verkehr gebrachten 
Brennstoffs berechnet sich nach folgender Formel: 


 
𝐸����������_��������������� = 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑒����������_������_��������� ∗ 𝑈𝑚𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐻𝑖 ∗ 𝐸𝐹 


 
Erläuterung der Abkürzungen: 


MengeBrennstoff_erneut_in_Verkehr die nach § 5 Absatz 2 und § 10 ermittelte Brennstoffmenge. 
 
 


2.  Die nach § 11 abzugsfähige Menge an Brennstoffemissionen eines in Verkehr gebrachten 
Brennstoffs berechnet sich nach folgender Formel: 


𝐸����������_���������������


= � �𝑀𝑒𝑛𝑔𝑒����������_������� ∗ �1 − 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙���������


������
�����������


������ �������


���
∗ 𝑈𝑚𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐻𝑖 ∗ 𝐸𝐹 


 
Erläuterung der Abkürzungen: 


MengeBrennstoff_EU-ETSi die in einer dem EU-Emissionshandel unterliegende Anlage (i) einge
setzte Brennstoffmenge; 


BiomasseanteilEU-ETSi der in der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage (i) aner
kannte Biomasseanteil.  


 
 


Teil 4  Standardwerte zur Berechnung von Brennstoffemissionen 
 


Nummer Brennstoff Nomenklatur Umrechnungsfaktor Heizwert Heizwertbezogener 
Emissionsfaktor  


1 Benzin ohne E 85 2710 12 41,  
2710 12 45,  
2710 12 49,  
2710 12 50 


Dichte: 0,75 t/1 000 l 43,5 GJ/t 0,0731 t CO2/GJ 


2 Benzin E 85 2710 12 41,  
2710 12 45,  
2710 12 49,  
2710 12 50 


Dichte: 0,78 t/1 000 l 30,4 GJ/t 0,072 t CO2/GJ 


3 Flugbenzin 2710 12 31 Dichte: 0,72 t/1 000 l 44,3 GJ/t 0,070 t CO2/GJ 


4 Gasöl     


 4a Gasöl als Kraftstoff  
(Diesel) 


2710 19 43 bis  
2710 19 48,  
2710 20 11 bis  
2710 20 19 


Dichte: 0,845 t/1 000 l 42,8 GJ/t 0,074 t CO2/GJ 


 4b Gasöl zu Heizzwecken  
(Heizöl EL) 


2710 19 43 bis  
2710 19 48,  


Dichte: 0,845 t/1 000 l 42,8 GJ/t 0,074 t CO2/GJ 
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Nummer Brennstoff Nomenklatur Umrechnungsfaktor Heizwert Heizwertbezogener 
Emissionsfaktor  


2710 20 11 bis 
2710 20 19 


5 Heizöl     


 5a Heizöl als Kraftstoff 
(Heizöl S) 


2710 19 62 bis 
2710 19 68, 
2710 20 31 bis 
2710 20 39 


1 t/t 39,5 GJ/t 0,0799 t CO2/GJ 


 5b Heizöl zu Heizzwecken 
(Heizöl S)  


2710 19 62 bis 
2710 19 68, 
2710 19 31 bis 
2710 19 39 


1 t/t 39,5 GJ/t 0,0808 t CO2/GJ 


6 Flüssiggas     


 6a Flüssiggas als Kraftstoff 2711 12, 
2711 13, 
2711 14, 
2711 19 


1 t/t 45,7 GJ/t 0,0663 t CO2/GJ 


 6b Flüssiggas zu Heizzwe
cken 


2711 11, 
2711 13, 
2711 14, 
2711 19 


1 t/t 45,7 GJ/t 0,0663 t CO2/GJ 


7  Erdgas 2711 11, 
2711 21 


3,2508 GJ/MWh 1 GJ/GJ 0,056 t CO2/GJ 


 


Der Umrechnungsfaktor für Erdgas in Nummer 7 Spalte 4 beruht auf der Formel 3,6 GJ/MWh * 
0,903 GJ/GJ. 
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Anlage 2 (zu § 6, § 7, § 10 und § 11) 
 
Mindestinhalt eines jährlichen Emissionsberichts 
 
 


Der Emissionsbericht muss mindestens die folgenden Angaben und Nachweise enthalten: 


1. Allgemeine Angaben zum Verantwortlichen 


a) Name, Anschrift, Geschäftssitz und ggf. abweichender Ort der Geschäftsleitung so
wie Rechtsform, 


b) Ansprechpartner/in,  


c) Berichtsjahr, 


d) zuständiges Hauptzollamt und 


e) Unternehmensnummer und Registrierkennzeichen des zuständigen Hauptzollamtes. 


2. Gesamtemissionsmenge in einem Kalenderjahr 


a) Berichtspflichtige Gesamtemissionsmenge in Tonnen CO2 und  


b) die Gesamtemissionen der nach § 6 Absatz 2 bis 4 abzugsfähigen Bioenergie
menge in Tonnen CO2. 


3. Angaben zum jeweils in Verkehr gebrachten Brennstoff 


a) Art des in Verkehr gebrachten Brennstoffs entsprechend der Unterteilung in Anlage 
1 Teil 4, 


b) Stoffmenge des in Verkehr gebrachten Brennstoffs in Tonnen, 1 000 Litern oder Me
gawattstunden, 


c) Umrechnungsfaktoren, Heizwerte und Emissionsfaktoren nach Anlage 1 Teil 4 des 
in Verkehr gebrachten Brennstoffs, 


d) nach § 6 Absatz 2 bis 4 abzugsfähige Bioenergiemenge des in Verkehr gebrachten 
Brennstoffs in Giga-Joule oder Megawattstunden, differenziert nach Art der verwen
deten Biomasse,  


e) die Gesamtemissionen in Tonnen CO2, 


f) die Gesamtemissionen aus Bioenergie in Tonnen CO2 und 


g) für Benzin: Unterteilung in die verschiedenen Benzinsorten (E 5, E 10, Super Plus) 
und Stoffmenge der jeweiligen in Verkehr gebrachten Benzinsorte. 


4. Angaben zu Brennstoffen im Zusammenhang mit der Vermeidung einer Doppeler
fassung 


a) Art des Brennstoffs entsprechend der Unterteilung in Anlage 1 Teil 4, 
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b) Stoffmenge des Brennstoffs nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 in Tonnen, 1 000 Litern 
oder Megawattstunden,  


c) Stoffmenge des Brennstoffs nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 in Tonnen, 1 000 Litern 
oder Megawattstunden,  


d) Umrechnungsfaktoren, Heizwerte und Emissionsfaktoren nach Anlage 1 Teil 4 des 
Brennstoffs, 


e) die Gesamtemissionen in Tonnen CO2 und 


f)  im Fall des § 10 Absatz 4 der Entlastungsantrag des Verwenders. 
 


5. Angaben zu Brennstoffen im Zusammenhang mit der Vermeidung einer Doppelbe
lastung  


a) Name der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage, 


b) Aktenzeichen der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage 


c) Art des in Verkehr gebrachten Brennstoffs entsprechend der Unterteilung in Anlage 
1 Teil 4, 


d) Stoffmenge des gelieferten Brennstoffs Tonnen, 1 000 Litern oder Megawattstun
den, 


e) Stoffmenge des eingesetzten Brennstoffs in Tonnen, 1 000 Litern oder Megawatt
stunden, 


f) Umrechnungsfaktoren, Heizwerte und Emissionsfaktoren nach Anlage 1 Teil 4 des 
eingesetzten Brennstoffs, 


g) Biomasseanteil des eingesetzten Brennstoffs in Prozent, 


h) Angabe, ob die Lieferung vollständig oder teilweise der Steueraussetzung oder -be
freiung nach dem Energiesteuergesetz unterliegt, 


i) Gesamtemissionen in Tonnen CO2 und  


j) Gesamtemissionen aus nachhaltiger Biomasse in Tonnen CO2. 
 


6. Erleichterte Nachweisführung nach § 6 Absatz 5 


Angaben des Einlagerers: 


a) Name und Aktenzeichen des Steuerlagerinhabers bei der zuständigen Behörde, 


b) Art des aus dem Steuerlager in Verkehr gebrachten Brennstoffs und 


c) für jede Art von in Verkehr gebrachtem Brennstoff die dem Steuerlager zugewie
sene, nach § 6 Absatz 2 bis 4 abzugsfähige Bioenergiemenge. 


Angaben des Steuerlagerinhabers: 


a) Name und Aktenzeichen des Einlagerers bei der zuständigen Behörde, 
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b) Art des aus dem Steuerlager für den Einlagerer in Verkehr gebrachten Brennstoffs 
und 


c) für jede Art von Brennstoff, die für den Einlagerer in Verkehr gebracht wurde, die 
vom Einlagerer zugewiesene Bioenergiemenge. 
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Anlage 3 (zu § 11) 
 
Inhalt des Nachweises zum Abzug von Brennstoffemissionen beim Einsatz in einer dem 
EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage 
 


Der Nachweis zum Abzug einer Brennstoffemissionsmenge nach § 11 Absatz 1 muss mindes
tens folgende Angaben aus dem verifizierten Emissionsbericht der dem EU-Emissionshandel 
unterliegenden Anlage enthalten: 


1. Aktenzeichen der Anlage im Register nach § 17 des Treibhausgas-Emissionshandelsge
setzes, 


2. Name und Adresse der Anlage, 


3. Aktenzeichen des Verantwortlichen nach § 3 Nummer 3 des Brennstoffemissionshandels
gesetzes, 


4. Name des Verantwortlichen nach § 3 Nummer 3 des Brennstoffemissionshandelsgeset
zes, 


5. Bezeichnung des eingesetzten Brennstoffs, 


6. die dem Verantwortlichen zugeordnete Menge des Brennstoffs:  


a) abgeglichene Brennstoffmenge, 


b) nachhaltiger Biomasseanteil in Prozent und 


c) Anteil der nach dem Energiesteuerrecht steuerfreien und der steuerpflichtigen 
Menge. 


7. Methodik der Ermittlung der Emissionen in der dem EU-Emissionshandel unterliegenden 
Anlage [Standardmethodik, Massenbilanzmethodik oder kontinuierliche Emissionsmes
sung],  


8. im Berichtsjahr von der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage eingelagerte und 
die vom Lager genommene Brennstoffmenge, und 


9. im Fall des § 11 Absatz 4 die Angabe der Differenzmenge aus Vorjahren. 
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Begründung 
 


A. Allgemeiner Teil 


I.  Zielsetzung und wesentlicher Inhalt der Verordnung 


1. Gesetzlicher Rahmen  


Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BGBl. I 2019, S. 2728 ff.) bildet den rechtlichen Rah
men für die Einführung eines nationalen Emissionshandelssystems für die Brennstoffemissio
nen aus den Bereichen Verkehr und Wärme. Dieses Emissionshandelssystem erfasst alle CO2-
Emissionsionen aus dem Einsatz von Brennstoffen, soweit diese Emissionen nicht bereits vom 
EU-Emissionshandel erfasst sind. Zur Durchführung des Gesetzes enthält das Brennstoffemis
sionshandelsgesetz (BEHG) insgesamt 13 Verordnungsermächtigungen für konkretisierende 
Rechtsverordnungen. 


2. Wesentlicher Inhalt der Verordnung 


Nach dem gestuften Einführungssystem des Brennstoffemissionshandelsgesetzes beschränkt 
sich die vorliegende Berichterstattungsverordnung auf die Festlegung der Regelungen zur Über
wachung, Ermittlung und Berichterstattung, die für den Start des Systems und für die Durchfüh
rung des Brennstoffemissionshandels in der Periode 2021 und 2022 erforderlich sind.   


Die Umsetzung dieser Vorgaben im Jahr 2020 ermöglicht den Unternehmen gegebenenfalls 
erforderliche technische und insbesondere organisatorische Änderungen vorzunehmen und sich 
rechtzeitig auf die Anforderungen zur Überwachung, Ermittlung und Berichterstattung in den 
Jahren 2021 und 2022 einzustellen. Zugleich wird mit der vorliegenden Verordnung bezweckt, 
die Überwachung, Ermittlung und Berichterstattung der Brennstoffemissionen so an die beste
henden, gesetzlichen Überwachungsmethoden im Energiesteuerrecht anzulehnen und zu stan
dardisieren, dass den Unternehmen zur Erfüllung der Berichterstattungsanforderungen des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes in der Periode 2021 und 2022 ein möglichst geringer Zu
satzaufwand entsteht.. 


Die Verordnung gliedert sich in drei Abschnitte (Allgemeine Vorschriften, Überwachungsplan, 
Emissionsbericht) mit insgesamt elf Normen. Technische Details, Berechnungsmethoden, Min
destinhalte des Emissionsberichtes sowie zu erbringende Nachweise sind in drei Anlagen nie
dergelegt. 


Für die Jahre ab 2023 mit der Ausweitung der berichtspflichtigen Brennstoffe wird eine Neufas
sung der Berichterstattungsverordnung erforderlich, die perspektivisch in die einheitliche Durch
führungsverordnung zum Brennstoffemissionshandelsgesetz integriert werden soll. 
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II. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union 


Dieser Verordnungsentwurf konkretisiert die Anforderungen des Brennstoffemissionshandels
gesetzes und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich 
aus der EU-Klimaschutzverordnung für die Bundesrepublik Deutschland ergeben. Er ist mit dem 
sonstigen Recht der Europäischen Union vereinbar. 


III. Nachhaltigkeitsprüfung 


Das Verordnungsvorhaben dient dazu, die Integrität des nationalen Emissionshandelssystems 
sicherzustellen. Es trägt damit zu einer klimafreundlichen, nachhaltigen Entwicklung bei. Die 
Fortentwicklung des Emissionshandels insgesamt ist vor dem Hintergrund der sozialen Verant
wortung auch gegenüber künftigen Generationen geboten und verbessert darüber hinaus lang
fristig die Bedingungen für die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft.  


IV. Gleichstellungspolitische Bedeutung 


Der Verordnungsentwurf enthält keine gleichstellungsrelevanten Aspekte. Spezifische Auswir
kungen auf die Lebenssituation von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten, da das Brenn
stoffemissionshandelsgesetz ausschließlich sachbezogene Regelungen enthält. 


V. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Mehreinnahmen für den Bund sind nicht ersichtlich. Es ergeben sich unmittelbar durch diese 
Verordnung keine Veränderungen bei den Haushaltsausgaben des Bundes. 


VI. Erfüllungsaufwand 


1) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Verordnungsentwurf richtet sich ausschließlich an die Wirtschaft. Ein Erfüllungsaufwand für 
Bürgerinnen und Bürger ergibt sich dadurch nicht. 


2) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die Rechtsverordnung wird der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft gegenüber dem mit 
dem BEHG abgeschätzten Erfüllungsaufwand für die Handelsperiode 2021-2030 (vgl. BT-Drs 
19/14746, S. 24 ff.) nach einer notwendigen Korrektur der Basisdaten (s. unten b) in den Jahren 
2021 und 2022 um insgesamt ca. 24,5 Mio. Euro pro Jahr reduziert. Der Rückgang des Erfül
lungsaufwands für die Wirtschaft entfällt vollständig auf die im BEHG noch nicht berücksichtigten 
Erleichterungen bei den Berichts- und Überwachungspflichten für die ersten beiden Kalender
jahre 2021 und 2022.  


Die nachfolgende Kostenschätzung beruht auf den Regeln zur Ex-ante-Abschätzung der Büro
kratiekosten nach dem „Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwandes in 
Regelungsvorhaben der Bundesregierung“ vom Oktober 2012 (mit aktualisierten Lohnkostens
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ätzen, gültig ab 1.1. 2018). Für die unterschiedlichen Tätigkeiten werden jeweils dasselbe Qua
lifikationsniveau der Bearbeiter sowie dieselben Stundensätze verwendet wie bei der Abschät
zung des Erfüllungsaufwands für das BEHG (vgl. BT-Drs 19/14746, S. 39), da sich die Rege
lungen dieser Verordnung auf das BEHG stützen.  


Im Rahmen des Regelungsvorhabens wurde der Leitfaden zur Berücksichtigung der Belange 
mittelständischer Unternehmen in der Gesetzesfolgenabschätzung (KMU-Test) geprüft. Mit dem 
Regelungsvorhaben werden Verordnungsermächtigungen des BEHG umgesetzt. Es sind keine 
speziellen Schwellenwerte oder Erleichterungen für KMU vorgesehen, denn die Betroffenheit 
für den Emissionshandel richtet sich nicht nach der Unternehmensgröße, sondern nach dem 
Umfang der in Verkehr gebrachten Brennstoffe. Mit diesem Regelungsvorhaben werden Vorga
ben für alle Verantwortlichen festgelegt, die das Monitoring betreffen. Hiervon können auch KMU 
betroffen sein. 


a)  Regelungsbereiche ohne relevante Veränderungen des Erfüllungsaufwands  


Einzelne Regelungsbereiche der Verordnung sind Neuregelungen, die gegenüber den Festle
gungen im BEHG keinen weiteren messbaren Erfüllungsaufwand verursachen oder zu entspre
chenden Einsparungen führen. Hierzu zählen die Vorschriften der §§ 4, 8 bis 11 der Verordnung.  


Dies gilt im Ergebnis auch für den Erfüllungsaufwand, der im Rahmen des Gesetzgebungsver
fahrens zum BEHG für den Überwachungsplan abgeschätzt wurde (vgl. BT-Drs 19/14746, S. 
27f.). Zwar entfallen durch die nach § 3 angeordnete Entbehrlichkeit eines Überwachungsplans 
für die Periode 2021 und 2022 die im BEHG angesetzten Kosten des Überwachungsplans für 
diese Periode. Allerdings betrifft dies nicht die gesamte Handelsperiode 2021-2030, da bereits 
jetzt absehbar ist, dass mit der umfassenden Neuregelung der Anforderungen an die Emissi
onsberichterstattung ab 2023 die Vorlage eines Überwachungsplans bei vielen Verantwortlichen 
erforderlich werden wird.  


Da die Kosten des Überwachungsplans im Rahmen der Abschätzung zum BEHG für die ge
samte Handelsperiode 2021-2030 berechnet wurden, führt die durch § 3 angeordnete Entbehr
lichkeit des Überwachungsplans für die Periode 2021 und 2022 in vielen Fällen nur zu einer 
zeitlich verschobenen Entstehung des abgeschätzten Erfüllungsaufwands. Die tatsächlich zu 
erwartenden Entlastungen bei den unterstellten Anpassungen des Überwachungsplans in den 
Jahren 2021 und 2022 sind quantitativ irrelevant und bleiben daher im Rahmen der Abschätzung 
des Erfüllungsaufwands für diese Verordnung außer Betracht. 


b) Veränderungen des Erfüllungsaufwandes bei der Emissionsberichterstattung 


Die Regelungen in Abschnitt 2 und 3 der Verordnung enthalten bei der Emissionsberichterstat
tung verschiedene Verfahrenserleichterungen für alle Verantwortlichen. In § 5 Absatz 3 wird für 
die Ermittlung der Brennstoffemissionen in der Periode 2021 und 2022 ausschließlich die An
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wendung von Standardwerten zur Emissionsermittlung vorgeschrieben. § 7 Absatz 2 der Ver
ordnung regelt, dass in der Periode 2021 und 2022 keine Verifizierung nach § 7 Absatz 3 BEHG 
vorzunehmen ist. 


Die Basis zur Abschätzung der Veränderung des Erfüllungsaufwands durch die vorliegende Ver
ordnung sind die Basisdaten, die im Rahmen des BEHG für den Erfüllungsaufwand der betroffe
nen Vorgaben abgeschätzt wurden. Danach wurde der Erfüllungsaufwand für die Emissionsbe
richterstattung (Vorgabe 1) wie folgt abgeschätzt (vgl. BT-Drs 19/14746, S. 27): 
 


Vorgabe 1: Brennstoffemissionsberichterstattung nach § 7 BEHG (BT-Drs 19/14746, 
S. 27) 


  


interne 
Kosten 
(./. 25%) 


in € 


Kosten Externer 
(Verifizierung) 


in € 


Gesamt- 
aufwand 


in € 
Fallzahl 
pro Jahr 


Summe 
 


in € 
nach  
Standardfaktoren 4.622 2.665 7.287 3.260 8.692.533 
nach differenzierten  
Faktoren  7.365 10.790 18.154 809 14.686.586 


Gesamt         23.379.119 


Bei dieser Abschätzung kam es bedauerlicherweise zu einem Formelfehler, der zu einem offen
sichtlich falschen Ergebnis führte. So beträgt der Gesamtaufwand in der Fallgruppe Berichter
stattung „nach Standardfaktoren“ bei einem Gesamtaufwand von 7.287 € pro Fall und einer 
Fallzahl von 3.260 nicht 8,6 Mio. €, sondern 23,7 Mio. €. Dieser Fehler wurde zwar frühzeitig 
erkannt, konnte aber im weiteren Verlauf des Gesetzgebungs- und Verkündungsverfahrens 
nicht mehr korrigiert werden.  


Daher ist vor der Veränderungsberechnung zunächst eine Korrektur der Basisdaten erforderlich. 
Die korrekte Ausgangsrechnung für die Abschätzung des Erfüllungsaufwands für die Emissions
berichterstattung (Vorgabe 1) des BEHG beträgt daher: 
 


Korrektur Vorgabe 1: Brennstoffemissionsberichterstattung nach § 7 BEHG  


  


interne 
Kosten 
(./. 25%) 


in € 


Kosten Exter
ner 


(Verifizierung) 
in € 


Gesamt- 
aufwand 


in € 
Fallzahl 
pro Jahr 


Summe 
 


in € 
nach  
Standardfaktoren 4.622 2.665 7.287 3.260 23.755.620 
nach differenzier
ten  
Faktoren  7.365 10.790    18.154 809 14.686.586 


Gesamt         38.442.206 
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Ausgehend von diesen korrigierten Basisdaten ergeben sich daher die nachfolgend dargestell
ten Veränderungen beim Erfüllungsaufwand für die Vorgabe Emissionsberichterstattung:  


 (1) Fallzahlen 


Bei den im Rahmen des BEHG vorgenommenen Abschätzung wurde bei den Fallzahlen nicht 
zwischen den eingeschränkten Berichtspflichten nach Anlage 2 BEHG für die Periode 2021 und 
2022 und dem vollen Anwendungsbereich nach Anlage 1 BEHG differenziert. Für die einge
schränkten Berichtspflichten nach Anlage 2 BEHG wird die Gesamtzahl von Verantwortlichen in 
der Periode 2021 und 2022 bei ca. 3 000 Verantwortlichen liegen.  


(2) Aufwand 


Standardfaktoren: 
Durch die Verpflichtung zur ausschließlichen Berichterstattung nach Standardfaktoren für alle 
Verantwortlichen ergibt sich gegenüber der im Rahmen des BEHG vorgenommenen Abschät
zung eine Neuzuordnung der Fallgruppen. Die bislang angesetzte Gruppe von Verantwortlichen, 
die nach differenzierten Faktoren berichten (angesetzt mit 809 Fällen pro Jahr) entfällt vollstän
dig, die Fallzahl der Fallgruppe „nach Standardfaktoren“ erhöht sich hingegen auf 3 000.  


Verzicht auf Verifizierung:  
Durch den Verzicht auf die Verifizierung der Emissionsberichte für die Periode 2021 und 2022 
entfällt der hierfür im Rahmen der Abschätzung des BEHG angesetzte Erfüllungsaufwand für 
alle Verantwortlichen. Die Kosten der Verifizierung der Emissionsberichte wurde in der im Rah
men des BEHG vorgenommenen Abschätzung unter der Kostenposition „externe Beratung“ er
fasst. Durch die Freistellung von der Verifizierungspflicht entfällt diese Kostenposition für die 
Periode 2021 und 2022 komplett. 
 


Veränderung Vorgabe 1: Erleichterungen Brennstoffemissionsberichterstattung  


  


interne 
Kosten 
(./. 25%) 


in € 


Kosten Exter
ner 


(Verifizierung) 
in € 


Gesamt- 
aufwand 


in € 


Fallzahl 
pro 
Jahr 


Summe 
 


in € 
nach  
Standardfaktoren 4.622  - 4.622 3.000 13.866.000 
nach differenzierten  
Faktoren  7.365 - 18.154 -  -  


Gesamt         13.866.000 
BEHG-Abschätzung Vorgabe 1 (korr.) 38.442.206 
Verringerung jährlicher Erfüllungsaufwand für 2021/2022 24.576.206 


Gegenüber den vorliegenden Abschätzungen des Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft aus 
dem BEHG wird sich der Erfüllungsaufwand durch die Regelungen dieser Verordnung insge
samt um etwa 24,5 Mio. Euro in jedem der Jahre 2021 und 2022 reduzieren. 
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3) Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Anwendung der Verordnung verändert den Erfüllungsaufwand der Verwaltung des Bundes 
in den Jahren 2021 und 2022 geringfügig um knapp 0,3 Mio. Euro pro Jahr.  


Zuständig für den Vollzug des BEHG ist die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Um
weltbundesamt. Wie bereits beim Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft dargestellt (s. oben Ab
schnitt 2), enthält diese Verordnung einzelne Regelungsbereiche, durch die sich auch der Erfül
lungsaufwand für die Verwaltung gegenüber der bisherigen Abschätzung nicht verändern wird. 
Daneben ergibt sich durch die Regelungen in Abschnitt 3 für die Verwaltung eine messbare 
Änderung des Erfüllungsaufwands. Der Erfüllungsaufwand wird dabei zunächst als Zeitaufwand 
dargestellt. Im Anschluss wird der Gesamtaufwand mit den entsprechenden Stundensätzen be
legt.  


a) Regelungsbereiche mit Veränderungen des Erfüllungsaufwandes  


Durch die Verpflichtung zur ausschließlichen Ermittlung und Berichterstattung nach Standard
faktoren nach § 4 der Verordnung reduziert sich der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. Die 
im BEHG vorgesehene Unterscheidung in zwei Fallgruppen von einfachen und komplexen Fäl
len von Verantwortlichen bzw. einfachen und komplexen Emissionsberichten entfällt. Einzel
nachweise oder Analysen, z.B. akkreditierter Labore, sind in den Jahren 2021 und 2022 nicht 
zu prüfen.  


Bei der Abschätzung der Erfüllungskosten für die Verwaltung im Rahmen des BEHG wurde 
diese Vereinfachung nicht berücksichtigt. Durch die Verpflichtung zur ausschließlichen Brenn
stoffemissionsberichterstattung nach Standardfaktoren für alle Verantwortlichen ergibt sich eine 
Erhöhung der Fallzahl der Fallgruppe „nach Standardfaktoren“ sowie infolgedessen eine Erhö
hung des Zeitaufwandes um 2023 Stunden pro Jahr. Zugleich entfällt jedoch der im BEHG mit 
5097 Stunden pro Jahr vorgesehene Aufwand der Fallgruppe „nach differenzierten Faktoren“ 
vollständig für die ersten beiden Jahre 2021 und 2022. 


Durch die nach § 3 angeordnete Entbehrlichkeit eines Überwachungsplans für die ersten beiden 
Kalenderjahre 2021 und 2022 entsteht der im BEHG für die Verwaltung angesetzte Arbeitsauf
wand bei der Prüfung von Überwachungsplänen erst zu einem späteren Zeitpunkt in der ersten 
Handelsperiode. Eine echte Einsparung dieser Kosten ist damit nicht verbunden. Gleichwohl 
entfällt durch die Verschiebung aber Arbeitsaufwand, der der Verwaltung durch die Prüfung und 
Genehmigung von Überwachungsplanänderungen entstanden wäre. Da die Fallzahlen und die 
Höhe des Aufwandes dazu erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeschätzt werden, sind sie im 
Rahmen der Abschätzung des Erfüllungsaufwands für diese Verordnung nicht berücksichtigt. 


In den ersten beiden Jahren 2021 und 2022 entfällt für alle Verantwortlichen die Pflicht zur Ve
rifizierung der einzureichenden Emissionsberichte. Dies wird zwar zu einer Erhöhung des Prüf
aufwandes bei der Verwaltung führen, da die sachverständigen im Rahmen der Verifizierung 
auch die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten prüfen müssen. Dieser zusätzliche Verwal
tungsaufwand lässt sich jedoch ex ante nicht sinnvoll quantifizieren. 
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b) Zusammenfassung: Veränderung des Erfüllungsaufwands der Verwaltung 


Die Regelungen dieser Verordnung führen zu einer Reduzierung des zu erwartenden Bearbei
tungsaufwands der Verwaltung in Höhe von 3.074 Stunden pro Jahr. 


Anforderung 
 


Veränderung des  
Gesamtaufwands  
in Std. pro Jahr. 


Prüfung Emissionsberichte (nach Standardfaktoren) +2023 
Prüfung Emissionsberichte (nach differenzierten Faktoren) -5097 
Summe  -3.074 


Für die monetäre Bewertung werden dieselben Dienstgruppenanteile (12% mD, 31% gD, 57% 
hD) verwendet wie bei der Abschätzung des Erfüllungsaufwands für das BEHG (vgl. BT-Drs 
19/14746, S. 39). Dabei sind entsprechend der Berechnung der Verwaltungskosten in der Be
gründung zum Brennstoffemissionshandelsgesetz die Personalkosten pro Stunde in Höhe von 
62,61 Euro (mittlerer Dienst), 78,99 Euro (gehobener Dienst) und 109,79 Euro (höherer 
Dienst) pro Stunde berücksichtigt. Insgesamt führt der eingesparte Bearbeitungsaufwand von 
3 074 Stunden pro Jahr zu einer Reduzierung des Erfüllungsaufwands für die Verwaltung von 
etwa 290.763,- Euro pro Jahr. Damit wirken sich die Regelungen der Verordnung auf den Er
füllungsaufwand der Verwaltung in der Periode 2021 und 2022 insgesamt eher geringfügig 
aus.  


VI. Weitere Kosten 


Gegenüber den gesetzlichen Vorgaben entstehen durch den vorliegenden Verordnungsentwurf 
keine weiteren Kosten.  
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B. Besonderer Teil 


Zu § 1 (Anwendungsbereich und Zweck) 


§ 1 definiert als Zweck der Verordnung entsprechend oben dargestellter Zielsetzung die Kon
kretisierung der Anforderungen der in den §§ 6, und 7 BEHG aufgeführten Regelungen. Ab
schnitt 2 beruht auf § 6 Absatz 5 BEHG, Abschnitt 3 beruht auf § 7 Absatz 4 Nummer 1 bis 5 
BEHG.   


Der Anwendungsbereich der Verordnung ist auf die Periode 2021 und 2022 beschränkt. Diese 
Einschränkung ist nicht rein zeitlich zu verstehen, sondern bezogen auf die sich aus dem Brenn
stoffemissionshandelsgesetz ergebenden Verpflichtungen für die Kalenderjahre 2021 und 2022, 
die zeitlich vor- oder nachwirken können. So bezieht sich beispielsweise die vorliegende Rege
lung zum Überwachungsplan nur auf den Überwachungsplan für die Jahre 2021 und 2022. Die 
Anforderungen an den Überwachungsplan für die nachfolgende Periode ab 2023 können auf 
der Grundlage von § 6 Absatz 4 BEHG vorsehen, dass dieser Überwachungsplan bereits inner
halb des Jahres 2022 bei der zuständigen Behörde einzureichen ist. Umgekehrt gelten die An
forderungen des dritten Abschnitts für den Emissionsbericht für das Kalenderjahr 2022, den der 
Verantwortliche jedoch erst bis zum 31 Juli 2023 an die zuständige Behörde übermitteln muss.  
 


Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 


§ 2 regelt die Begriffsbestimmungen, die für diese Verordnung gelten. Neben dem Verweis auf 
die Begriffsbestimmung der Brennstoffemissionshandelsverordnung werden weitere besondere 
Begriffsbestimmungen eingeführt.  


Die Begriffsbestimmung für „Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung“ in Nummer 1 und „Bi
okraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung“ in Nummer 2 dienen der besseren Lesbarkeit und Ver
ständlichkeit des Normtextes.  


Nummer 3, 4 und 5 führen die Begriffsbestimmungen für „Berechnungsfaktoren“, „Umrech
nungsfaktoren“ und „Standardwerte“ neu ein. Damit der Verantwortliche für die Berechnung 
der Brennstoffemissionen nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz dieselben Brennstoff
mengen heranziehen kann, die er auch nach dem Energiesteuergesetz je nach Brennstoff ent
weder energiebezogen (in Megawattstunden), volumenbezogen (in Litern) oder massebezo
gen (in 1000 kg) anzumelden hat, müssen Umrechnungsfaktoren festgelegt werden (z.B. 
Dichte). Die Umrechnungsfaktoren gelten neben Heizwert und Emissionsfaktor als Berech
nungsfaktoren. Für diese werden in Anlage 1 Standardwerte festgelegt. 


Nummer 6 begrenzt den Begriff der „Brennstoffe“ auf die in Anlage 2 BEHG genannten Brenn
stoffe, da in der Periode 2021 und 2022 noch nicht sämtliche Brennstoffe berichtspflichtig sind. 
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Nummer 7 und Nummer 8 definieren die Begriffe „Bioenergieanteil“ und „Biomasseanteil“. Sie 
werden im Zusammenhang mit der Abzugsfähigkeit von biogenen Brennstoffemissionen ver
wendet. 


Nummer 9 und Nummer 10 führen die Begriffsbestimmungen für „Heizwert“, und „Emissionsfak
tor“ für den Brennstoffemissionshandel neu ein. Sie werden bei der Berechnung der Brennstof
femissionen verwendet. Für Heizwert wird die Abkürzung Hi genutzt.  


Die Begriffsbestimmung „Achtunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes“ in Nummer 11 dient der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des 
Normtextes.  


Die Definition für „konventionelle Biokraftstoffe“ in Nummer 12 durch Verweis auf die Achtund
dreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist für die Be
grenzung der Abzugsfähigkeit bestimmter biogener Brennstoffemissionen notwendig. 
 


Zu § 3 (Entbehrlichkeit des Überwachungsplans) 


§ 3 macht von der Verordnungsermächtigung des § 6 Absatz 5 Nummer 2 BEHG Gebrauch. 
Durch den Wegfall der Pflicht zur Übermittlung und Genehmigung des Überwachungsplans soll 
für die Periode 2021 und 2022 der administrative Aufwand sowohl für die Verantwortlichen als 
auch für die zuständige Behörde reduziert werden. 


§ 3 befreit die Verantwortlichen für die Periode 2021 und 2022 von der Pflicht zur Übermittlung 
und Genehmigung eines Überwachungsplans nach § 6 Absatz 1 BEHG. Diese Privilegierung 
für die Periode 2021 und 2022 ist möglich, da der Verantwortliche in den ersten beiden Jahren 
die zu berichtenden Brennstoffemissionen ausschließlich nach den Vorgaben der vorliegenden 
Verordnung auf Basis der im Rahmen der Energiesteueranmeldungen anzugebenden Brenn
stoffmengen sowie unter Anwendung von Standardwerten zu ermitteln hat. Der Verantwortliche 
hat zu Beginn des Brennstoffemissionshandels nicht die Möglichkeit, abweichende Methoden 
zur Ermittlung von Brennstoffemissionen anzuwenden, die einer Genehmigung durch die zu
ständige Behörde bedürften. Daher ist für diesen Zeitraum auch die Übermittlung und die Ge
nehmigung eines Überwachungsplans nach § 6 Absatz 2 BEHG nicht erforderlich. Andernfalls 
hätte ein Überwachungsplan für die ersten beiden Kalenderjahre einen rein deklaratorischen 
Charakter.  
 


Zu § 4 (Allgemeine Grundsätze) 


§ 4 stellt allgemeine Prinzipien und Verpflichtungen auf, wie bei der Überwachung, Ermittlung 
und Berichterstattung über Brennstoffemissionen vorzugehen ist. Die hier aufgestellten allge
meinen Grundsätze entsprechen weitgehend denjenigen, die auch für die Überwachung und 
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Berichterstattung im Rahmen des EU-Emissionshandels in den Artikeln 4 bis 8 der Durchfüh
rungsverordnung 2018/2066 der Europäischen Kommission vom 19. Dezember 2018 aufgestellt 
wurden. Die vollständige, konsistente, transparente und nachvollziehbare Überwachung, Ermitt
lung und Berichterstattung über Brennstoffemissionen auf Basis integrer Daten ist für das wirk
same Funktionieren des mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz eingeführten Systems für 
den Handel mit Emissionszertifikaten von grundlegender Bedeutung. Die allgemeinen Grunds
ätze dienen u.a. der Orientierung bei rechtlichen Auslegungsfragen.  
 


Zu § 5 (Ermittlung von Brennstoffemissionen) 


§ 5 beschreibt das Vorgehen zur Ermittlung der Brennstoffemissionen. Zugleich bezweckt die 
Norm eine Vereinfachung der Emissionsberichterstattung zu Beginn der Einführungsphase des 
Brennstoffemissionshandels im Rahmen der Ermächtigung nach § 7 Absatz 4 Nummer 1, 2 und 
4 BEHG. 


Absatz 1 stellt klar, dass Brennstoffemissionen rechnerisch und ausschließlich auf Grundlage 
der anzuwendenden Überwachungsmethodik nach dieser Verordnung zu ermitteln sind. Die an
zuwendende Überwachungsmethodik umfasst die Ermittlung der zugrundeliegenden Brenn
stoffmenge und die auf Berechnungen beruhende Ermittlung der Brennstoffemissionen.  


Absatz 2 macht von der Verordnungsermächtigung des § 6 Absatz 5 Nummer 1 BEHG Ge
brauch. Darin wird die Methodik bei der Ermittlung der der Berichterstattung zugrundeliegenden 
Brennstoffmenge konkretisiert. Die Regelung stellt einen Gleichlauf zwischen der Mengenermitt
lung nach dem Energiesteuerrecht und dem Brennstoffemissionshandelsgesetz her. Der Ver
antwortliche soll der Berichterstattung nach § 7 Absatz 1 BEHG dieselben Brennstoffmengen 
zugrunde legen, die er auch gegenüber den Zollbehörden in der Energiesteueranmeldung an
zugeben hat. Ziel dieser Regelung ist es, dass mit der Einführung des Brennstoffemissionshan
dels bei den Verantwortlichen zunächst kein zusätzlicher Bedarf für die Einführung zusätzlicher 
Messmethoden oder der Einrichtung zusätzlicher Messeinrichtungen besteht. Die Ermittlung der 
Brennstoffmengen nach dieser Verordnung unterliegt damit denselben Methoden und Messun
gen wie nach dem Energiesteuergesetz. Danach müssen die zur Erfassung der Brennstoffmen
gen verwendeten Messgeräte grundsätzlich eichamtlich vermessen und beispielsweise die 
Zapfstellen zur Entnahme mit geeichten Messeinrichtungen versehen sein. Die Regelung ver
meidet in den Fällen, in denen gleichzeitig eine Anmeldepflicht nach dem Energiesteuergesetz 
und eine Berichtspflicht nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz besteht, eine doppelte 
Datenhaltung beim Verantwortlichen und ermöglicht den nach § 14 Absatz 4 BEHG vorgesehe
nen Abgleich mit Angaben des Verantwortlichen im Besteuerungsverfahren.  


Die in Absatz 3 vorgegebene rein rechnerische Ermittlung der Brennstoffemissionen auf der 
Basis der in Anlage 1 festgelegten Berechnungsmethoden und Standardwerten vereinfacht die 
Überwachung und Berichterstattung in der Periode 2021 und 2022. 
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Anlage 1 Teil 1 stellt die allgemeine Berechnungsformel zur Ermittlung der Brennstoffemissionen 
auf. Sie legt fest, dass sich die berichts- und abgabepflichtigen Brennstoffemissionen aus der 
Differenz zwischen den Emissionen der in Verkehr gebrachten Brennstoffe und den abzugsfä
higen Brennstoffemissionen ergeben. Abzugsfähige Brennstoffemissionen ergeben sich entwe
der nach § 10 oder nach § 11 der Verordnung, wonach Doppelerfassungen (§ 10) oder Doppel
belastungen (§ 11) durch eine Freistellung von der Berichts- und Abgabepflicht ausgeschlossen 
werden sollen. 


Anlage 1 Teil 2 und Teil 3 stellen die Berechnungsformeln zur Berücksichtigung der weiteren 
Maßgaben nach den §§ 6, 10 und 11 der Verordnung auf. Dabei regelt Anlage 1 Teil 2 die 
Methode zur Berechnung der Emissionen aus einem in Verkehr gebrachten Brennstoff. Hierzu 
wird die Menge grundsätzlich mit dem Umrechnungsfaktor, dem Heizwert und dem Emissions
faktor multipliziert, ggf. unter Abzug eines nach § 6 der Verordnung zu berücksichtigenden Bio
energieanteils. 


Anlage 1 Teil 3 stellt dar, wie die abzugsfähigen Brennstoffemissionen berechnet werden.  
Zur Ermittlung der Emissionen aus doppelt erfassten Brennstoffmengen im Sinne des § 7 Absatz 
4 Nummer 5 BEHG wird die Menge des Brennstoffs, der einen in § 10 Absatz 1 der Verordnung 
aufgeführten Tatbestand erfüllt, mit dem Umrechnungsfaktor, dem Heizwert und dem Emissi
onsfaktor multipliziert. 


Zur Ermittlung der Emissionen aus Brennstoffen, die im Sinne von § 7 Absatz 5 BEHG in einer 
dem EU Emissionshandel unterliegenden Anlage eingesetzt wurden, muss die jeweilige Menge 
des in der emissionshandelspflichtigen Anlage eingesetzten Brennstoffs mit dem fossilen Anteil 
multipliziert werden. Der fossile Anteil berechnet sich aus der Gesamtmenge eines Brennstoffs 
(100%) abzüglich des in der emissionshandelspflichtigen Anlage für den Brennstoff ggf. als 
nachhaltig anerkannten Biomasseanteils. Die so ermittelte Brennstoffmenge wird über alle emis
sionshandelspflichtigen Anlagen, die den Brennstoff von dem Verantwortlichen beziehen, sum
miert. Anschließend wird diese Menge mit dem in der Verordnung für den Brennstoff festgeleg
ten Umrechnungsfaktor, Heizwert und Emissionsfaktor multipliziert. 


Die in Anlage 1 Teil 4 zur Ermittlung der Brennstoffemissionen festgelegten Standardwerte für 
Emissionsfaktoren, Heizwerte und Umrechnungsfaktoren sind für die Emissionsberichterstat
tung in der Periode 2021 und 2022 verbindlich. Die Standardwerte für die Emissionsfaktoren 
und Heizwerte basieren auf den Daten des nationalen Inventars (National Inventory Report 2019 
mit Daten für 2018) bzw. wurden daraus abgeleitet. Die festgelegten Werte für den Umrech
nungsfaktor Dichte basieren auf den Mittelwerten der einschlägigen Normen.  
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Zu § 6 (Bestimmung des abzugsfähigen Bioenergieanteils) 


§ 6 setzt im Wesentlichen die Verordnungsermächtigung des § 7 Absatz 4 Nummer 2 Variante 
2 BEHG um, wonach für biogene Brennstoffemissionen ein Emissionsfaktor von Null angesetzt 
werden soll, sofern die Nachhaltigkeit des Brennstoffes nachgewiesen werden kann.  


Absatz 1 Satz 1 stellt dabei zunächst den Grundsatz auf, dass die Anwendung des Emissions
faktors von Null für den Bioenergieanteil eines Brennstoffes nur dann in Betracht kommt, wenn 
nachweislich die in Deutschland abschließend in der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverord
nung bzw. der der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung niedergelegten Nachhaltigkeitsanfor
derungen erfüllt sind. Hintergrund für das Abstellen auf den Bioenergieanteil ist, dass sich Nach
haltigkeitsnachweise auf die nachhaltige Energiemenge eines Brennstoffs beziehen und nicht 
auf den nachhaltigen biogenen Kohlenstoff. Gemäß Vol. 2 Kapitel 1.4.2.1 IPCC Guidelines 2006 
variiert der C-Gehalt von Brennstoffen erheblich. Mit der Umrechnung in einen energiebezoge
nen Emissionsfaktor wird diese Variabilität reduziert. Da § 5 i.V.m. Anlage 1 Teil 1 die Nutzung 
von energiebezogenen Emissionsfaktoren vorschreibt, ist eine zuverlässige Näherung des 
nachhaltigen Kohlenstoffanteils über den nachhaltigen Energieanteil möglich. Ferner ist in Ab
satz 1 Satz 1 angelegt, dass die Anwendung des Emissionsfaktors von Null für den Bioenergie
anteil von Brennstoffen nach Anlage 2 Nummer 1, 2, 3 und 5 nur bis zu einer in Absatz 3 näher 
bestimmten Obergrenze in Betracht kommt, um europarechtlichen Vorgaben sowie Beschlüs
sen der Bundesregierung zur Begrenzung der Förderung von Erneuerbaren Energien aus An
baubiomasse zu entsprechen. Die Obergrenze gilt dabei individuell für jeden von einem Verant
wortlichen nach § 7 BEHG einzureichenden Emissionsbericht. Hinsichtlich der Berechnungsvor
gaben für den Abzug des nachhaltigen Bioenergieanteils wird in Absatz 1 Satz 2 auf Anlage 1 
Teil 2 verwiesen. 


Absatz 2 stellt hinsichtlich der Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen auf das auf Basis 
der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung und Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung be
gründete Nachhaltigkeitsnachweissystem ab. Derzeit gelten die in der Erneuerbare Energien-
Richtlinie 2009/28/EG (RED I) angelegten und in Deutschland durch die vorstehenden Verord
nungen umgesetzten Nachhaltigkeitsanforderungen. Aufgrund der bis 30. Juni 2021 anstehen
den Umsetzung der Erneuerbare Energien-Richtlinie EU 2018/2001 (RED II), der zu erwarten
den Anpassungen der nationalen Vorschriften und zur Vermeidung von Folgeanpassungen zu 
den Nachhaltigkeitsvoraussetzungen wurde auf eine konkretere Bezugnahme der einzelnen 
Rechtsvorschriften verzichtet. Der Verantwortliche muss der zuständigen Behörde einen aner
kannten Nachweis vorlegen, der in der Datenbank der zuständigen Behörde (Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung) ausgestellt wurde. Der Nachhaltigkeitsnachweis darf zudem nur 
für eine Brennstoffmenge ausgestellt worden sein, die nach § 2 Absatz 2 BEHG in Verkehr ge
bracht wurde. Damit wird ausgeschlossen, dass Nachhaltigkeitsnachweise, die für steuerfrei in 
Verkehr gebrachte Brennstoffe ausgestellt wurden, im Brennstoffemissionshandelsgesetz an
gerechnet werden. Die Vorlage eines gültigen und für das Bundesgebiet zulässigen Nachweises 
reicht aus, der Verwendungszweck muss nicht nachgewiesen werden.  
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Absatz 3 dient der Begrenzung der Anwendung des Emissionsfaktors Null für biogene Brenn
stoffe aus Anbaubiomasse, da die damit einhergehende Reduzierung der von der Abgabepflicht 
nach § 8 BEHG erfassten Brennstoffemissionen eine finanzielle Privilegierung gegenüber ande
ren Brennstoffen darstellt. Absatz 3 Satz 1 verweist diesbezüglich für Brennstoffe nach Anlage 
2 Nummer 1 und 2 BEHG auf die in § 13 Absatz 1 Satz 1 der 38. BImSchV festgelegte Ober
grenze für die Anrechenbarkeit konventioneller Biokraftstoffe auf die Treibhausgasquote. Diese 
auf Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe d) der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2009/28/EG beruhende 
Obergrenze bezweckt eine Begrenzung der Förderung von Biokraftstoffen aus Anbaubiomasse 
(konventionelle Biokraftstoffe) zur Vermeidung indirekter Landnutzungsänderungen. Um die 
Konsistenz des Brennstoffemissionshandelssystems mit dieser europarechtlich angelegten Be
grenzung herzustellen, wird die Anwendung des Emissionsfaktors Null im Gleichklang mit der 
38. BImSchV begrenzt. Für Biokraftstoffe, die aus Rest- oder Abfallbiomasse hergestellt werden, 
gilt diese Begrenzung nicht. Durch einen dynamischen Verweis auf die 38. BImSchV ist sicher
gestellt, dass die in Umsetzung von Art. 26 der Erneuerbare Energien-Richtlinie 2018/2001 
(RED II) erforderliche weitere Begrenzung der Förderung von Anbaubiomasse auch im Brenn
stoffemissionshandelssystem beachtet wird. Diese mengenmäßige Begrenzung der Privilegie
rung von Anbaubiomasse auf das Niveau der gegenwärtigen Einsatzmengen dient auch der 
Vorbereitung auf die bis zum Jahre 2030 vorgesehene schrittweise Reduzierung von Anbaubi
omasse, mit deren Gewinnung ein hohes Risiko indirekter Landnutzungsänderungen verbunden 
ist.   


Absatz 3 Satz 2 ermöglicht wie bei der Treibhausgasquote eine gewisse Flexibilität für die Ver
antwortlichen, da die Obergrenze für Brennstoffe nach Anlage 2 Nummer 1 und 2 BEHG kumu
lativ gilt. Absatz 3 Satz 3 stellt klar, dass in den Fällen, in denen der Emissionsfaktor Null nicht 
zur Anwendung kommen darf, der jeweilige Standardemissionsfaktor des Brennstoffes nach An
lage 1 Teil 4 anzuwenden ist.   


Absatz 3 Satz 4 ordnet die entsprechende Anwendung von Satz 1 und 3 auch für Brennstoffe 
nach Anlage 2 Nummer 3 und 5 BEHG an. Bei diesen Brennstoffen handelt es sich nicht um 
Kraftstoffe, für sie gilt daher die Begrenzung nach § 13 Absatz 1 Satz 1 der 38. BImSchV nicht 
unmittelbar. Eine Begrenzung der Anwendung des Emissionsfaktors Null auf diese Brennstoffe 
ist allerdings ebenfalls geboten. Dabei ist zum einen zu berücksichtigen, dass die intendierte 
Begrenzung der Förderung von Anbaubiomasse im Biokraftstoffbereich durch eine unbegrenzte 
Privilegierung der Brennstoffe nach Anlage 2 Nummer 3 und 5 BEHG konterkariert würde, wenn 
Anbaubiomasseströme zur Herstellung dieser Brennstoffe verwendet werden. Ferner entspricht 
dieser Ansatz der bereits erwähnten Fördersystematik nach Art. 26 der Erneuerbare Energien-
Richtlinie EU 2018/2001 (RED II), wonach weitere Begrenzungen der Förderung und Anrechen
barkeit sowohl von Biokraftstoffen als auch von flüssigen Biobrennstoffen und Biomassebrenn
stoffen vorzunehmen sind, sofern diese aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen gewonnen wer
den.  
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Absatz 4 Satz 1 regelt die Anerkennung und Abzugsfähigkeit von Biomethan, das nur anteilig 
Erdgas beigemischt ist. Reines Biomethan ist nach Anlage 2 Nummer 4 BEHG in der Periode 
2021 und 2022 kein berichtspflichtiger Brennstoff und insofern vom Anwendungsbereich ausge
nommen. Dies muss dann konsequenterweise auch für Biomethananteile gelten, die Erdgas 
beigemischt sind. Abweichend von Absatz 1 wird daher dafür auch kein Nachhaltigkeitsnach
weis gefordert und es gilt auch keine Obergrenze. Bedingungen für den Abzug sind allerdings 
ein Nachweis über einen bestehenden (anteiligen) Biomethanliefervertrag und ein Massenbilan
zierungssystem.  


Absatz 4 Satz 2 stellt klar, dass die zuständige Behörde zur Vereinfachung auch Nachweise der 
bereits eingeführten Systeme zur massenbilanziellen Dokumentation von Biomethanmengen 
akzeptiert. 


Absatz 5 regelt die Erleichterung des Nachweises nach Absatz 2 für den Fall, dass die im Absatz 
aufgezählten Brennstoffe durch einen Dritten (Einlagerer) im Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 1 des 
Energiesteuergesetzes eingelagert werden, der für die betreffende Brennstoffmenge nicht Steu
erschuldner ist. 


Hintergrund der Regelung ist, dass im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung zur Minderung 
der Treibhausgasemissionen nach § 37a Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes einem Einlagerer die Nachweisführung des Mindestanteils 
an Biokraftstoffen obliegt. Bei Kraftstoffen im Sinne des § 37a Absatz 4 des Bundes-Immissi
onsschutzgesetzes werden die Nachhaltigkeitsnachweise durch die Biokraftstoffquotenstelle bei 
Eingang des Antrags des Verpflichteten nach § 37a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im 
„Nachhaltige Biomasse System“ (Nabisy) der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
gesperrt. Der Verantwortliche im Brennstoffemissionshandel kann diese somit nicht nutzen. Da 
der Verantwortliche nach Brennstoffemissionshandelsgesetz und der Verpflichtete nach § 37a 
Absatz 2 Satz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Fall der Einlagerung nicht personen
identisch sind, ermöglicht Absatz 5 eine Nachweisführung durch den Inhaber der Nachweise.  


Die aufgezählten Brennstoffe (Benzine der Unterpositionen 2710 12 41, 2710 12 45 und 2710 
12 49 der Kombinierten Nomenklatur und Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 
48 und der Unterpositionen 2710 20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur) entspre
chen den in § 37a Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Bezug genommenen 
Otto- oder Dieselkraftstoffen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder 4 des Energiesteuergesetzes. 


Die in Anlage 2 dazu benannten Angaben muss der Verantwortliche der zuständigen Behörde 
im Rahmen des Emissionsberichts übermitteln. Diese Erleichterung ermöglicht die Nachweis
führung für den Bioenergieanteil durch den Verantwortlichen. Diese wäre dem Verantwortlichen 
regelmäßig auf Grund der Regelungen in § 37a Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und der daraus resultierenden widerstreitenden Interessen zwischen 
Verantwortlichem und Einlagerer andernfalls nicht möglich. 
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Zu § 7 (Berichterstattung) 


§ 7 macht von der Verordnungsermächtigung des § 7 Absatz 4 BEHG Gebrauch. Danach kön
nen in einer Rechtsverordnung die Anforderungen an die Ermittlung der Brennstoffemissionen 
und die Berichterstattung weitergehend geregelt werden. 


Absatz 1 regelt den Inhalt des vom Verantwortlichen einzureichenden Emissionsberichts und 
verweist dazu auf die in Anlage 2 aufgeführten Mindestangaben.  


Die Angaben im Anlage 2 unter Nummer 1 stellen Stammdaten zur Identifizierung des Verant
wortlichen dar. Die zugehörigen Stammdaten des Zolls dienen zum Abgleich der Daten auf der 
Basis von § 14 Absatz 4 BEHG. 


Die Angaben in Anlage 2 Nummer 2 fassen die berichtspflichtige Gesamtemissionsmenge sowie 
die Emissionsmenge aus nachhaltiger Biomasse für ein Kalenderjahr zusammen. Diese Daten 
werden aus den Angaben unter Nummer 3, 4 und 5 ermittelt. 


Die Angaben unter Anlage 2 Nummer 3 enthalten Angaben zu den in Verkehr gebrachten Brenn
stoffen. Die Differenzierung der Brennstoffe erfolgt nach der Differenzierung des Energiesteuer
gesetzes. Die Brennstoffmengen sind in der gleichen Einheit wie in der Energiesteueranmeldung 
anzugeben. Hierdurch können die Daten zur Erfüllung der Berichtspflichten nach dem Energie
steuergesetz auch für die Berichtspflichten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz ge
nutzt werden. Ferner wird hierdurch ein Abgleich mit den Daten aus dem Besteuerungsverfahren 
ermöglicht. Zudem werden die für die Berechnungen der Emissionen erforderlichen Umrech
nungsfaktoren, Heizwerte und Emissionsfaktoren benötigt, wofür nach Anlage 1 Teil 4 Standard
werte vorgegeben sind. Die Brennstoffe können einen variablen Biomasseanteil enthalten. Der 
Standardemissionsfaktor berücksichtigt zunächst jeglichen Kohlenstoff im Brennstoff, mit der die 
Gesamtemissionen inklusive Emissionen aus nachhaltiger Biomasse ermittelt werden. Zur An
wendung eines Emissionsfaktors von 0 für biogene Brennstoffemissionen bei entsprechenden 
Nachhaltigkeitsnachweis sind die nachhaltigen biogenen Emissionen von den Gesamtemissio
nen abzuziehen. Für den Abzug sind die Angaben aus den Nachhaltigkeitsnachweisen zu über
tragen. Die Nachhaltigkeitsnachweise enthalten immer die Angaben der nachhaltigen Bioener
giemenge bezogen auf den Heizwert, weshalb diese Menge anzugeben ist. Hinsichtlich der in 
§ 6 Absatz 3 vorgesehenen Obergrenze für den Abzug von Anbaubiomasse ist die auf den 
Nachhaltigkeitsnachweisen ausgewiesene Differenzierung zur Art der Biomasse zu beachten 
und entsprechend anzugeben.  


Die Angabe in Anlage 2 Nummer 4 dient der Vermeidung einer Doppelerfassung durch das 
erneute Inverkehrbringen eines Brennstoffs. Hier sind die Brennstoffmengen gemäß § 10 dieser 
Verordnung anzugeben.  
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Die Angabe in Anlage 2 Nummer 5 dient zur Vermeidung von Doppelbelastungen durch die 
Berichterstattung nach Brennstoffemissionshandelsgesetz und nach Treibhausgas-Emissions
handelsgesetz. Es sind die Stammdaten der dem EU Emissionshandel unterliegenden Anlage 
anzugeben, um der zuständigen Behörde eine Überprüfung der angegebenen Daten zu ermög
lichen. Hier sind die von der EU Emissionshandel unterliegenden Anlage nachgewiesenen 
Brennstoffmengen und der nachhaltige Biomasseanteil anzugeben. 


Die Angaben in Anlage 2 Nummer 6 dienen der vereinfachten Nachweisführung über nachhal
tige Energiemengen bei Kraftstoffen. Die Nachweisführung entspricht dem Verfahren nach § 1 
der 36. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, wonach der 
Steuerlagerinhaber die Einlagerer nach § 7 Absatz 4 Satz 1 des Energiesteuergesetzes und die 
in Verkehr gebrachten Energieerzeugnisse nach Art und Menge benennen muss. Die Nachweis
führung ist ergänzt um die Menge der nachhaltigen Energiemenge, für die der Einlagerer Nach
haltigkeitsnachweise oder Nachhaltigkeitsteilnachweise bei der Biokraftstoffquotenstelle einge
reicht hat und für den Inverkehrbringer anrechnen lassen möchte. Die Ergänzung der Nachweis
führung ist erforderlich, damit ein Abgleich der vom Einlagerer insgesamt zur Verfügung stehen
den nachhaltigen Energiemenge zur gesamt abgerechneten nachhaltigen Energiemenge vor
genommen werden kann und kein individueller Nachweis über Nachhaltigkeitsnachweise oder 
Nachhaltigkeitsteilnachweise erfolgen muss. 


Absatz 2 basiert auf der Verordnungsermächtigung des § 7 Absatz 4 Nummer 3 BEHG. Danach 
können in einer Rechtsverordnung Erleichterungen für die Verifizierung bei ausschließlicher Er
mittlung und Berichterstattung nach Standard-Emissionsfaktoren vorgesehen werden. Das Ve
rifizierungserfordernis ist nach § 7 Absatz 3 BEHG vorgegeben. Bei den in der Periode 2021 
und 2022 einbezogenen Hauptbrennstoffen ist die Berichterstattung über Brennstoffemissionen 
allerdings vergleichsweise wenig fehleranfällig, da die relevanten Brennstoffmengen den Ener
giesteuerdaten entsprechen und die Ermittlung der Brennstoffemissionen ausschließlich auf Ba
sis der in Anlage 1 vorgegebenen Berechnungsfaktoren und Standardwerte erfolgt. Soweit ab 
dem Kalenderjahr 2023 auch Analysewerte und komplexere Sachverhalte im Zusammenhang 
mit der Ermittlung von Brennstoffemissionen hinzukommen (beispielsweise bei Mischbrennstof
fen, Kohlen oder Abfallstoffen), wird eine Verifizierung der Emissionsberichte erforderlich. 


Absatz 3 sieht in Anlehnung an § 39 Absatz 6 des Energiesteuergesetzes eine Sonderregelung 
für den Fall vor, dass in Verkehr gebrachte Erdgasmengen nach Ablesezeiträumen abgerechnet 
oder ermittelt werden, die zwei Kalenderjahre betreffen. In diesen Fällen hat der Verantwortliche 
eine sachgerechte, von einem Dritten nachvollziehbare Schätzung zur Aufteilung der im be
troffenen Kalenderjahr voraussichtlich entnommenen Menge vorzunehmen. Enden Ablesezeit
räume später als das jeweilige Kalenderjahr, ist der Berichterstattung für diese Ablesezeiträume 
die voraussichtlich im Kalenderjahr entnommene Menge zugrunde zu legen. Nachdem ein sol
cher Ablesezeitraum beendet ist, hat der Verantwortliche die berichtete Menge und die darauf 
entfallende Emissionsmenge sachgerecht und nachvollziehbar zu berichtigen. Dabei ist die Be
richtigung in diesen Fällen nicht für das Vorjahr vorzunehmen, sondern in dem Emissionsbericht 
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für das Kalenderjahr, in dem der Ablesezeitraum endet. Die für die Abgabe von Emissionszerti
fikaten relevante Differenzmenge zwischen der voraussichtlichen und der berichtigten Menge 
gilt in dem Zeitpunkt als entstanden, in dem der Ablesezeitraum endet. Durch diese Fiktion soll 
aus Vereinfachungsgründen sowohl für die Verantwortlichen als auch die zuständige Behörde 
vermieden werden, dass der Verantwortliche den bereits abgeschlossenen Emissionsberichter
stattungsvorgang im Nachhinein korrigieren muss. § 7 Absatz 3 basiert auf dem Grundgedan
ken, dass Verantwortliche gegenüber ihren Kunden nur die tatsächlich zwischen den jeweiligen 
Ablesezeitpunkten entnommene Gasmenge abschließend abrechnen und gesichert ermitteln. 
Ziel ist es deshalb eine Regelung wie im Energiesteuerrecht zu schaffen, die auf den bei den 
Versorgern bereits vorhandenen Abrechnungssystemen aufsetzt, dabei aber klarstellt, dass 
keine rückwirkende Berichtigung der bereits berichteten Menge im Brennstoffemissionshandel 
vorzunehmen ist. 
 
Zu § 8 (Bagatellgrenze) 


§ 8 regelt, dass die Pflichten des Verantwortlichen zur Überwachung und Berichterstattung von 
Brennstoffemissionen erst ab einer Jahresemissionsmenge aller in Verkehr gebrachten Brenn
stoffe von mindestens 1 Tonne Kohlenstoffdioxid entstehen. Damit macht § 8 von der Verord
nungsermächtigung des § 4 Absatz 4 Nummer 1 BEHG Gebrauch. Danach können die Vorga
ben an die Berichterstattung in einer Rechtsverordnung konkretisiert werden. Die Bagatell
grenze in Satz 1 bezieht sich auf die Jahresemissionen einschließlich Kohlendioxid aus Bio
masse. § 8 stellt klar, dass die Pflichten des Verantwortlichen erst entstehen, wenn die in Ver
kehr gebrachte Brennstoffmenge zu mindestens einer Tonne Kohlendioxid führt und damit min
destens der Abgabe eines Emissionszertifikates bedürfen. Bei einer Brennstoffemissionsmenge 
von weniger als einer Tonne Kohlendioxid entstehen weder eine Berichts- noch eine Abgabe
pflicht. 
 


Zu § 9 (Aufbewahrung von Unterlagen und Daten) 


Absatz 1 regelt die Aufbewahrungsfristen für den Verantwortlichen orientiert an etablieren Auf
bewahrungsfristen im EU Emissionshandelssystem. 


Absatz 2 regelt, welche Unterlagen von der zuständigen Behörde aufzubewahren sind. Sie re
gelt zudem die Aufbewahrungsfrist. 


Nach Absatz 3 verlängern sich die Aufbewahrungsfristen bis zum Abschluss von Rechtsmittel
verfahren. 
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Zu § 10 (Vermeidung von Doppelerfassungen nach § 7 Absatz 4 Nummer 5 des Brenn
stoffemissionshandelsgesetzes) 


§ 10 macht von der Verordnungsermächtigung des § 7 Absatz 4 Nummer 5 BEHG Gebrauch. 
Danach kann eine Rechtsverordnung Einzelheiten zur Vermeidung von Doppelerfassungen von 
Brennstoffemissionen durch Freistellung von der Berichtspflicht regeln. Zugleich enthält § 10 
klarstellende Regelungen zu Fallgestaltungen, in denen keine Brennstoffemissionen im Sinne 
des Brennstoffemissionshandelsgesetzes entstehen. 


Absatz 1 Nummer 1 und 2 dienen der Vermeidung von Doppelerfassungen von Brennstoffmen
gen, die bereits Gegenstand eines Emissionsberichts nach dem Brennstoffemissionshandels
gesetz waren und erneut in ein Steuerlager aufgenommen oder im Falle von Erdgas erneut in 
ein Leitungsnetz für unversteuertes Erdgas eingespeist werden. Insbesondere in diesen Fällen 
ist regelmäßig von einem späteren erneuten Inverkehrbringen und daher von einer Doppeler
fassung einer zuvor bereits in Verkehr gebrachten Brennstoffmenge auszugehen.  


Absatz 1 Nummer 3 und 4 dienen der Vermeidung von Doppelerfassungen von Brennstoffmen
gen, die bereits Gegenstand eines Emissionsberichts waren und erneut in den Geltungsbereich 
des Brennstoffemissionshandelsgesetzes, also nach Deutschland, verbracht oder wiedereinge
führt werden. Darüber hinaus können durch die Nummern 3 und 4 teilweise bereits der Berichts
pflicht unterliegende Brennstoffemissionen abgezogen werden, die durch die Verbringung bzw. 
die Ausfuhr aus Deutschland heraus nicht mehr zu möglichen Brennstoffemissionen in Deutsch
land führen. 


Absatz 2 und Anlage 1 Teil 3 Nummer 1 regeln die Berechnung der nach Absatz 1 abzugsfähi
gen Brennstoffemissionen. 


Absatz 3 konkretisiert die zu erbringenden Nachweise und Daten für den Abzug nach Ab
satz 1. 


Absatz 4 Satz 1 ermöglicht einen Abzug auch in den Fällen der stofflichen Verwendung von 
Erdgas. Bei der stofflichen Verwendung von Erdgas entstehen keine Emissionen im Sinne des 
Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Die Berichtspflicht für die Brennstoffemissionen entsteht 
allerdings bereits mit der Entnahme des Erdgases und kann bei leitungsgebundenem Erdgas 
auch nicht im Direktlieferverhältnis vermieden werden. In diesen Fällen besteht keine Identität 
zwischen dem Verantwortlichen und dem Verwender des Erdgases. Nach § 47 Absatz 1 Num
mer 3 des Energiesteuergesetzes erhält der Verwender die steuerliche Entlastung. Der Ver
antwortliche kann bei der stofflichen Verwendung von Erdgas einen Abzug von den zu berich
tenden Brennstoffemissionen dann vornehmen, wenn ihm der Verwender geeignete Nach
weisdokumente rechtzeitig vor Erstellung des Emissionsberichtes nach § 7 Absatz 1 zur Verfü
gung stellt. Für diese abzugsfähigen Mengen muss der Verantwortliche dann keine Emissions
zertifikate erwerben. Dies ermöglicht es dem Verantwortlichen, die zur stofflichen Verwendung 
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vorgesehenen Erdgasmengen ohne zusätzliche Zertifikatskosten zu liefern. Satz 2 verweist 
auf die für den Abzug entsprechend geltende Berechnungsformel in Anlage 1 Teil 3 Nummer 
1. Satz 3 stellt klar, dass der Abzug nach Absatz 4 Satz 1 nicht im Falle der stofflichen Ver
wendung des Erdgases in einer dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage geltend ge
macht werden kann. Der EU-Emissionshandel erfasst auch Prozessemissionen aus der stoffli
chen Verwendung von Erdgas. Diese Emissionen sind daher bereits im Emissionsbericht nach 
§ 5 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zu berichten und können nach § 7 Absatz 5 
BEHG unter den Voraussetzungen des § 11 dieser Verordnung abgezogen werden.  


 


Zu § 11 (Vermeidung von Doppelbelastungen nach § 7 Absatz 5 des Brennstoffemissi
onshandelsgesetzes) 


§ 11 Absatz 1 regelt in Umsetzung von § 7 Absatz 5 Satz 2 BEHG die Vermeidung von Doppel
belastungen infolge des Einsatzes von Brennstoffen in einer dem EU Emissionshandel unterlie
genden Anlage. Die so entstehenden Emissionen sind bereits Gegenstand des nach § 5 des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zu erstellenden Emissionsberichtes für die dem EU-
Emissionshandel unterliegende Anlage und werden daher schon im Rahmen des EU-Emissi
onshandelssystems bilanziert. Durch die Möglichkeit des Abzuges dieser Emissionen von den 
nach § 7 BEHG zu berichtenden Emissionen wird erreicht, dass der Verantwortliche für diese 
Brennstoffemissionsmenge keine Emissionszertifikate erwerben muss. Im Verhältnis zwischen 
dem Verantwortlichem und dem Betreiber der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anla
gen besteht durch die spätere Abzugsmöglichkeit bereits im Zeitpunkt der Lieferung keine Ver
anlassung, Zertifikatskosten nach Brennstoffemissionshandelsgesetz weiterzugeben. 


Absatz 1 Satz 2 regelt die Nachweispflicht für den Abzug einer entsprechenden Menge an 
Brennstoffemissionen für Brennstoffe, die in dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlagen 
eingesetzt wurden. Maßgeblich ist dafür der Emissionsbericht nach § 5 des Treibhausgas-Emis
sionshandelsgesetzes der belieferten Anlage. Dieser liegt der zuständigen Behörde vor und ist 
nicht vom Verantwortlichen nochmals einzureichen. Dieser reicht lediglich einen nach Absatz 2 
näher definierten Auszug ein. Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit ist allerdings, dass sich 
sowohl der Verantwortliche als auch der Betreiber der dem EU-Emissionshandel unterliegenden 
Anlage gegenseitig benennen und die entsprechenden Mengen ausweisen können. Dies ist nur 
bei Direktlieferungen möglich. Es ist daher nachzuweisen, dass eine äquivalente Menge des 
Brennstoffs in demselben Kalenderjahr in einer dem EU-Emissionshandel unterliegenden An
lage eingesetzt wurde. Ob die gelieferte Menge oder der Brennstoff aus dem Lager der dem EU-
Emissionshandel unterliegenden Anlage eingesetzt wurde, ist nicht im Einzelnen nachzuweisen.  


Absatz 1 Satz 3 und Anlage 1 Teil 3 Nummer 2 regeln die Berechnungsformel zur Ermittlung 
der abzugsfähigen Brennstoffemissionen nach Absatz 1.  







40 


  


Absatz 1 Satz 4 trifft eine einmalige Sonderregelung für das erste Jahr des Brennstoffemissi
onshandels. Diese Sonderregelung ist für die Abgrenzung des erfassten Emissionsbudgets bei 
Einführung des Brennstoffemissionshandels erforderlich. Gleichzeitig wird mit dieser Regelung 
sichergestellt, dass tatsächlich nur eine doppelte Belastung durch Kosten des Brennstoffemis
sionshandels und des EU-Emissionshandels vermieden wird. Anderenfalls würde es bei Anla
gen, die dem EU-Emissionshandel unterliegen, durch vorgezogene Belieferungen im Jahr 2020 
zu einer Überkompensation und damit letztlich zu einer ungerechtfertigten Bevorzugung kom
men. 


Absatz 2 und Anlage 3 regeln den Mindestinhalt des Nachweises aus dem verifizierten Emissi
onsbericht der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage.  


Dabei dienen die Angaben in Anlage 3 Nummer 1 und 2 der eindeutigen Identifizierung der dem 
EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage, die Angaben unter den Nummern 3 und 4 der ein
deutigen Identifizierung des Verantwortlichen nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz. 


Mit den Angaben unter Nummer 5 wird der Brennstoff gemäß seiner Bezeichnung im Emissi
onsbericht der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage ausgewiesen.  


Da eine dem EU-Emissionshandel unterliegende Anlage einen bestimmten Brennstoff unter Um
ständen von mehreren Verantwortlichen bezieht, dienen die Angaben in Nummer 6 dazu, die 
Brennstoffmenge dem jeweiligen Verantwortlichen zuzuordnen. Für die Bestimmung der jewei
ligen auf einen Verantwortlichen bezogenen Brennstoffmenge sind die abgeglichene Brennstoff
menge und der nachhaltige Biomasseanteil zu verwenden. Abgeglichen bedeutet in diesem Zu
sammenhang, dass bei Abweichen der Summe der Einzelmengen von der Berichtsmenge die 
Einzelmengen über einen Abgleichfaktor zu korrigieren sind, um den Zahlenwert der Berichts
menge zu erhalten. Der Abgleichfaktor wird über das Verhältnis der Gesamtberichtsmenge zur 
Summe der zugeordneten Brennstoffmengen ermittelt.  


Zusätzlich ist für die in einer dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage eingesetzte 
Menge der Anteil der energiesteuerpflichtigen und der energiesteuerfreien Brennstoffmenge 
auszuweisen. 


Mit den Angaben unter Nummer 7 soll nachvollziehbar werden, ob die im Emissionsbericht nach 
§ 5 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes ermittelten Emissionen für den Brennstoff 
durch Standardmethodik, Massenbilanzansatz oder kontinuierlicher Emissionsmessung nach 
Artikel 21 der Durchführungsverordnung EU Nummer 2018/2066 ermittelt wurden. Dies ist er
forderlich, um die auf dem Nachweis aufgeführten Mengen bzgl. ihrer Qualität überprüfen zu 
können. Zum Beispiel würde bei kontinuierlicher Emissionsmessung die Menge aus den flankie
renden Stoffströmen herangezogen werden, die ggf. einer Korrektur bedarf, wenn sie als 
"Schätzwert" im Emissionsbericht nach § 5 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes an
gegeben wurde.  
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Die Informationen in Nummer 8 geben Aufschluss darüber, ob im Verlauf der Jahre die vom 
Verantwortlichen bezogenen Brennstoffmengen in der dem EU-Emissionshandel unterliegen
den Anlage eingesetzt werden. 


Absatz 3 stellt klar, dass der Verantwortliche von der Regelung nach § 11 Absatz 1 für energie
steuerfreie Mengen keinen Gebrauch machen darf. Hintergrund der Regelung ist, dass die dem 
EU-Emissionshandel unterliegende Anlage nach den energiesteuerlichen Vorgaben bestimmte 
Brennstoffe auch direkt energiesteuerfrei beziehen kann (insbesondere für die Verwendung zu 
anderen Zwecken als Kraft- und Heizstoffen nach § 25 des Energiesteuergesetzes). Für diese 
Mengen entsteht keine Energiesteuer und damit auch keine Berichts- und Abgabepflicht nach 
dem Brennstoffemissionshandelsgesetz. Da der Emissionsbericht der dem EU-Emissionshan
del unterliegenden Anlage jedoch keine Unterscheidung zwischen solchen Mengen eines 
Brennstoffs vornimmt und sämtliche Emissionen des jeweiligen eingesetzten Stoffs umfasst, 
könnten bei der Abzugsmöglichkeit nach Absatz 1 sowohl berichtspflichtige Mengen als auch 
nicht berichtspflichtige (energiesteuerfreie) Mengen enthalten sein.  


Absatz 4 enthält eine Regelung zum Umgang mit nachträglichen Korrekturen von Emissionsbe
richten nach § 5 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes. Eine solche nachträgliche Kor
rektur kann im Einzelfall insbesondere als Folge der Emissionsberichtsprüfung notwendig wer
den und sowohl zu einer Erhöhung als auch zu einer Absenkung der berichts- und abgabepflich
tigen Emissionsmenge der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage führen. Ohne die 
Sonderregelung in Absatz 4 würde sich eine Korrektur bei der dem EU-Emissionshandel unter
liegenden Anlage auch nachträglich auf die nach Absatz 1 abzugsfähige Emissionsmenge für 
das jeweilige Berichtsjahr auswirken. Um die damit verbundenen Unsicherheiten für den Ver
antwortlichen zu vermeiden, regelt Absatz 4, dass nachträgliche Korrekturen bei der dem EU 
Emissionshandel unterliegenden Anlage nicht auch unmittelbar zu einer nachträglichen Korrek
tur des Emissionsberichtes nach § 7 BEHG und damit auch nicht zu einer nachträglichen Kor
rektur der Menge der für dieses Jahr nach § 8 BEHG abzugebenden Emissionszertifikate führt. 
Erst für das Berichtsjahr, in dem die Korrekturmenge im Rahmen des EU-Emissionshandels 
bestandskräftig festgestellt ist, ist die von der Korrektur betroffene Differenzmenge auf die Ab
zugsmenge nach Absatz 1 anzurechnen.  
 





		1. Gesetzlicher Rahmen 

		2. Wesentlicher Inhalt der Verordnung 
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Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
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TEL +49 (0) 30 18 682-0 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 7. Juli 2020 


BETREFF Anwendungsschreiben zur Sonderabschreibung für die Anschaffung oder Herstellung 
neuer Mietwohnungen nach § 7b Einkommensteuergesetz (EStG) 


ANLAGEN 1 
GZ IV C 3 - S 2197/19/10009 :008 


DOK 2020/0578401 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 
vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1122) wurde mit § 7b Einkommensteuergesetz (EStG) eine 
neue Sonderabschreibung für die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnungen einge-
führt. Mit Artikel 1 Nummer 27 Buchstabe e des Gesetzes zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) wurden der Anwendungsbereich des § 7b EStG auf den 
Veranlagungszeitraum 2018 erweitert (§ 52 Absatz 15a Satz 1 EStG) und der Abzug als 
Werbungskosten ermöglicht (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 EStG). 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gelten für die Anwendung des § 7b EStG die folgenden Grundsätze: 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de
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Seite 4 I. Einkommensteuerrechtliche Voraussetzungen der Inanspruchnahme der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG 


1. Anspruchsvoraussetzungen 
1.1 Persönliche Voraussetzungen 


1 Zur Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG sind alle beschränkt und 
unbeschränkt Steuerpflichtigen i. S. d. EStG und des KStG berechtigt, die auch die 
beihilferechtlichen Voraussetzungen erfüllen (vgl. II. Beihilferechtliche Voraussetzungen der 
Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG). 


2 Bei Mitunternehmerschaften oder Gemeinschaften ist nach § 7a Absatz 7 Satz 1 EStG der 
einzelne Beteiligte anspruchsberechtigt. Das Wahlrecht zur Inanspruchnahme der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG darf nach § 7a Absatz 7 Satz 2 EStG sowohl dem 
Grunde als auch der Höhe nach nur einheitlich ausgeübt werden. 


1.2 Sachliche Voraussetzungen 
3 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann in Anspruch genommen werden für eine neue 


Mietwohnung (vgl. 4. Förderobjekt), die im entsprechenden Förderzeitraum (vgl. 3. Förder-
zeitraum) angeschafft oder hergestellt wird - unter Erfüllung der Nutzungsvoraussetzung 
(vgl. 5. Nutzungsvoraussetzung) und Einhaltung der Baukostenobergrenze (vgl. 7. Baukosten-
obergrenze). 


4 Beschränkt Steuerpflichtige, die im Inland eine neue Mietwohnung herstellen oder anschaffen 
und mit den aus deren entgeltlichen Überlassung erzielten Einkünften im Inland steuerpflich-
tig sind, können die Sonderabschreibung nach § 7b EStG bei Vorliegen der übrigen Voraus-
setzungen in Anspruch nehmen. 


5 Wird eine neue Mietwohnung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft, kann 
die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nur vom Erwerber in Anspruch genommen werden 
(§ 7b Absatz 1 Satz 3 EStG). Veräußert der Erwerber die neue Mietwohnung noch bis zum 
Ende des Jahres der Fertigstellung weiter, kann nur der Zweit- bzw. Letzterwerber die 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch nehmen. 


2. Fördergebiet 
6 Die Regelung gilt für jede neue Mietwohnung im Inland. 


7 § 7b EStG findet auch Anwendung, wenn die neue Mietwohnung in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem Staat belegen ist, der aufgrund vertraglicher Ver-
pflichtung Amtshilfe entsprechend dem EU-Amtshilfegesetz in einem Umfang leistet, der für 
die Überprüfung der Voraussetzungen dieser Vorschrift erforderlich ist. Soweit es sich um 
einen Drittstaat handelt, ist anhand der jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen mit diesem 







 
   


 


  
  


 
 


  
  


 
  
  


  


 
 


 
  


  
 


 
  


 
   


 
  


  
   


   
 


   
    


 
  
 


   
  


Seite 5 Staat zu prüfen, ob die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Anhaltspunkte hierfür 
ergeben sich aus der Anlage 1 (Anwendungsbereich des EUAHiG sowie der DBA und der 
TIEA) zum „Merkblatt zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch in 
Steuersachen“ (BMF-Schreiben vom 29. Mai 2019 - BStBl I 2019 S. 480). Für die dort unter 
„A. Staaten mit großem Informationsaustausch“ aufgeführten Staaten ist davon auszugehen, 
dass die Voraussetzungen erfüllt sind. 


3. Förderzeitraum 
8 Förderzeitraum ist der Zeitraum, für den die Förderung nach § 7b EStG dem Grunde nach in 


Betracht kommt. 


3.1 Zeitpunkt des Bauantrags/der Bauanzeige 
9 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der 


Bauantrag oder - wenn eine Baugenehmigung nicht erforderlich ist - die Bauanzeige nach 
dem 31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellt bzw. getätigt worden ist.  


10 Wurde der Bauantrag vor dem 1. September 2018 gestellt oder die Bauanzeige vor diesem 
Zeitpunkt getätigt, mit der tatsächlichen Bautätigkeit aber erst nach diesem Stichtag begon-
nen, ist die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG nicht zulässig, da die 
Regelung nicht auf den Beginn der Bautätigkeit, sondern auf den Zeitpunkt der Bauantrag-
stellung bzw. der Tätigung der Bauanzeige abstellt. 


11 Ein Bauantrag bzw. eine Bauanzeige wird mittels des von der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde veröffentlichten Vordrucks gestellt bzw. getätigt, mit dem die landesrechtlich vorge-
sehene Baugenehmigung für die beabsichtigte Herstellung der Mietwohnung angestrebt wird. 


12 Für die Bestimmung des Zeitpunkts der Stellung des Bauantrags bzw. der Tätigung der Bau-
anzeige ist regelmäßig das Datum des Eingangsstempels der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde maßgebend. Dieses Datum gilt auch dann als entscheidender Zeitpunkt, wenn die 
Bauplanung nach dem Eingang des Bauantrags bzw. der Bauanzeige geändert wird, ohne dass 
ein neuer Bauantrag bzw. eine neue Bauanzeige erforderlich ist. 


13 Ist ein Bauantrag abgelehnt bzw. eine angezeigte Bauausführung untersagt worden und die 
Baugenehmigung erst aufgrund eines unter neuen Bedingungen gestellten Bauantrags erteilt 
bzw. der Bau erst aufgrund einer veränderten Bauanzeige begonnen worden, ist der maßgeb-
liche Zeitpunkt des Bauantrags bzw. der Bauanzeige der Eingang des unter neuen Bedingun-
gen gestellten Bauantrags bzw. der neuen Bauanzeige bei der zuständigen Behörde. Dies gilt 
auch, wenn sich die Bauplanung des Steuerpflichtigen so grundlegend ändert, dass ein neuer 
Bauantrag gestellt bzw. eine neue Bauanzeige getätigt werden muss. Wird ein Bauantrag bzw. 
eine Bauanzeige allerdings annulliert und anschließend derselbe Bauantrag bzw. dieselbe 







 
     


  
 


    
  


 
 


   


 
 


  
 


 
 


 
   


 
    


 


   
  


 


 
 


 
  


 
 


 
 


  
    


Seite 6 Bauanzeige unverändert erneut gestellt bzw. getätigt, bleibt der Zeitpunkt des ursprünglich 
gestellten Bauantrags bzw. der bisherigen Bauanzeige maßgeblich. 


14 Im Fall der Anschaffung einer neuen Mietwohnung ist der Zeitpunkt der Stellung des Bauan-
trags bzw. der Tätigung der Bauanzeige des Steuerpflichtigen, der die Wohnung hergestellt 
hat, maßgebend. Nicht entscheidend ist das Datum des Kaufvertrags. 


15 Für Mietwohnungen, die entgegen den baurechtlichen Vorschriften ohne Baugenehmigung 
errichtet wurden, kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nicht in Anspruch genommen 
werden. 


3.2 Begrenzung des Förderzeitraums 
16 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nach § 52 Absatz 15a EStG letztmals im Ver-


anlagungszeitraum 2026 bzw. in dem letzten vor dem 1. Januar 2027 endenden Wirtschafts-
jahr in Anspruch genommen werden. Ab dem Veranlagungszeitraum 2027 bzw. für nach dem 
31. Dezember 2026 endende Wirtschaftsjahre kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
auch dann nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn der vorgesehene Begünstigungs-
zeitraum (Rz. 65) noch nicht abgelaufen ist. 


17 Bei der Bestimmung und Einhaltung des Förderzeitraums kommt es - anders als beim 
Begünstigungszeitraum (Rz. 65) - nicht auf den Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt der 
begünstigten Baumaßnahme an. Das Jahr der Fertigstellung der Baumaßnahme ist damit für 
die Einhaltung des Förderzeitraums der Sonderabschreibung nach § 7b EStG nicht entschei-
dend. Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann auch dann in Anspruch genommen 
werden, wenn die neue Mietwohnung, für die der Bauantrag gestellt wurde oder die Bauan-
zeige erfolgt ist, erst nach dem 31. Dezember 2021 fertiggestellt wird. Der Förderzeitraum 
endet jedoch spätestens im Veranlagungszeitraum 2026 bzw. in dem letzten vor dem 1. Januar 
2027 endenden Wirtschaftsjahr. 


18 Beispiel 1: 
Ein Mehrfamilienhaus wird im Jahr 2024 aufgrund eines im Jahr 2021 gestellten Bauantrags 
fertiggestellt. Zum 1. Dezember 2024 geht das Eigentum auf einen Erwerber über, der die 
Wohnungen ab diesem Zeitpunkt vermietet.  


Der Erwerber kann für die Jahre 2024, 2025 und 2026 jährlich bis zu 5 Prozent der förderfähi-
gen Anschaffungskosten geltend machen. Das vierte Jahr des Begünstigungszeitraums für die 
Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG entfällt aufgrund der Begrenzung 
des Förderzeitraums auf den Veranlagungszeitraum 2026 (§ 52 Absatz 15a EStG). Die lineare 
Absetzung für Abnutzung (AfA) wird im Jahr 2027 gegenüber den Vorjahren unverändert 







 
   


 
 


  
 


 
  


   
  


 
  


  
  


 
 


  
  


  


 
  


  
  


 
 
 


 
    


 
 


Seite 7 berücksichtigt. Erst ab dem 5. Jahr, dem Jahr 2028, erfolgt die AfA nach § 7a Absatz 9 EStG 
(vgl. Rz. 70 ff.). 


4. Förderobjekt 
19 Gegenstand der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ist die einzelne neue Mietwohnung 


einschließlich der zu ihr gehörenden Nebenräume (begünstigte Wohnung). Die Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG wird nicht - wie nach den üblichen ertragsteuerrechtlichen 
Grundsätzen - für die Anschaffung oder Herstellung eines neuen Gebäudes oder selbständigen 
Gebäudeteils gewährt. So ist bei der linearen AfA nach § 7 Absatz 4 EStG Gegenstand der 
AfA das selbständige unbewegliche Wirtschaftsgut Gebäude. Die Vereinfachungsregelung 
zur Herstellung eines anderen Wirtschaftsgutes in R 7.3 Absatz 5 EStR findet für die Sonder-
abschreibung nach § 7b EStG keine Anwendung. Begünstigt sind neue Mietwohnungen in 
neuen oder vorhandenen Gebäuden und anderen Gebäudeteilen, die selbständige unbewegli-
che Wirtschaftsgüter sind (Gebäude) sowie Eigentumswohnungen und im Teileigentum 
stehende Räume. 


4.1 Wohnung i. S. d. § 7b EStG 
20 Nach § 7b Absatz 2 Nummer 1 EStG muss die begünstigte Wohnung die bewertungsrechtli-


chen Anforderungen des § 181 Absatz 9 Bewertungsgesetz (BewG) erfüllen. Danach ist eine 
Wohnung die Zusammenfassung einer Mehrheit von Räumen, die in ihrer Gesamtheit so be-
schaffen sein muss, dass die Führung eines selbständigen Haushalts möglich ist. Die Zusam-
menfassung einer Mehrheit von Räumen muss eine von anderen Wohnungen oder Räumen, 
insbesondere Wohnräumen, baulich getrennte, in sich abgeschlossene Wohneinheit bilden und 
einen selbständigen Zugang haben. Außerdem ist es erforderlich, dass die für die Führung 
eines selbständigen Haushalts notwendigen Nebenräume (Küche, Bad oder Dusche, Toilette) 
vorhanden sind. Nach § 181 Absatz 9 Satz 4 BewG muss die Wohnfläche mindestens 23 m² 
betragen. Außerhalb der Wohnung belegene Räume werden dabei nicht berücksichtigt. 


21 Ist die Wohnfläche der neuen Mietwohnung kleiner als 23 m², kann die Sonderabschreibung 
nach § 7b EStG auch dann in Anspruch genommen werden, wenn es sich um eine Wohnung 
in einem Studentenwohnheim in Gestalt eines Appartementhauses oder um ein abgeschlosse-
nes Appartement in einem Seniorenheim oder einer Unterkunft für betreutes Wohnen handelt. 
Die Wohnung muss in diesen Fällen aus einem Wohn-Schlafraum mit einer vollständig einge-
richteten Küchenkombination oder zumindest einer Kochgelegenheit mit den für eine Klein-
kücheneinrichtung üblichen Anschlüssen und einem Bad/WC bestehen und eine Gesamt-
wohnfläche von mindestens 20 m² haben (BFH vom 4. Dezember 2014, BStBl II 2015 
S. 610). Vgl. auch § 249 Absatz 10 BewG wonach - für Zwecke der Grundsteuer - eine Woh-
nung eine Wohnfläche von mindestens 20 m² aufweisen soll. 







 
   


  
 


   


 
 


   


 
 


  
 


 
 


  
   


  
   


 
 


 
  


 
   


   
 


  
  


 


  


 


 
 


  


Seite 8 


22 Gemäß § 7b Absatz 2 Nummer 1 EStG gehören zu einer Wohnung auch Nebenräume. 
Hierbei handelt es sich um Räume, die sich nicht im abgeschlossenen Bereich der Wohnung 
befinden, aber zu dieser gehören. Dies sind z. B. Keller- oder Abstellräume, gemeinschaftlich 
genutzte Räume im selben Gebäude, Stellplätze in Tiefgaragen sowie die zu einem Gebäude 
gehörenden Garagen. 


23 Garagen, die neben dem Gebäude errichtet werden, gehören dann zu einer Wohnung, wenn 
Wohnung und Garagen als Bewertungseinheit i. S. d. BewG anzusehen sind.  


4.2 Neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG 
24 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kommt nur in Betracht, wenn eine neue Wohnung 


geschaffen wird, die bisher nicht vorhanden war. 


25 Eine neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG kann entstehen durch 
- den Neubau von Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäusern, 
- den Aus- oder Umbau von bestehenden Gebäudeflächen (insbesondere 


Dachgeschossausbauten, aber auch Teilung bestehender Wohnflächen) oder 
- die Aufstockung oder den Anbau auf oder an einem bestehenden Gebäude 


(mit Flächenerweiterung). 
Voraussetzung ist, dass der neu geschaffene Wohnraum die Anforderungen des 
Wohnungsbegriffs i. S. d. § 7b EStG erfüllt. 


26 Keine neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG entsteht hingegen, wenn vorhandener Wohnraum nur 
modernisiert oder saniert wird, auch wenn dies mit hohen Kosten verbunden ist und sich die 
Ausstattungsmerkmale der Wohnung dadurch deutlich verbessern. Das gilt auch dann, wenn 
vorhandener Wohnraum innerhalb des Gebäudes verlegt oder die bestehende Wohnung um 
Wohnfläche erweitert wird. Dies gilt nicht, wenn vor Durchführung der Sanierung keine den 
Anforderungen des Wohnungsbegriffs genügende Wohnung vorhanden war. Sind diese 
Anforderungen nach Durchführung der Sanierung erfüllt, ist eine neue Wohnung entstanden. 


27 Eine neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG kann auch dann entstehen, wenn unter Nutzung beste-
hender Gebäudeflächen neuer Wohnraum geschaffen wird, z. B. im Wege der Umgestaltung 
von gewerblich genutzten Flächen oder durch den Ausbau eines bisher nicht genutzten Dach-
geschosses. Voraussetzung ist, dass der unter Verwendung der Altbausubstanz neu geschaffe-
ne Wohnraum erstmals die Anforderungen des Wohnungsbegriffs i. S. d. § 7b EStG erfüllt 
(vgl. 5.2. Wohnzwecke). Nicht entscheidend ist, dass mit der Wohnung auch ein neues selb-
ständiges „Wirtschaftsgut“ entsteht. Auch wenn die neu geschaffene Wohnung ertragsteuer-
rechtlich nicht als selbständiges Wirtschaftsgut behandelt wird, sondern in einen bereits 
bestehenden Nutzungs- und Funktionszusammenhang (zu fremden Wohnzwecken vermietete 







 
     


 
 


 
   


   
  


 


 
 


  
 


 
 


 
 


  
 


     


   
   


  
 


  
 


 
 
 


 
  


 
  


 
 


 


Seite 9 Wohnungen) eingeht, kann abweichend von dieser ertragsteuerrechtlichen Zuordnung eine 
neue Wohnung i. S. d. § 7b EStG entstehen.  


28 Beispiel 2: 
In einem im Jahr 2011 errichteten Gebäude gibt es vier Mietwohnungen in den oberen Etagen. 
Im Erdgeschoss und in der ersten Etage befinden sich Ladengeschäfte und Büroräume. 
Die Büroräume werden im Jahr 2019 (Tätigung der Bauanzeige am 1. Februar 2019) zu zwei 
80 m² großen Wohnungen umgebaut, die ab dem 1. Dezember 2019 vermietet werden. 


Bei den zwei Wohnungen handelt es sich um neue Wohnungen, für die eine Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG in Anspruch genommen werden kann. 


29 Werden durch die Teilung einer Wohnung (unter Verwendung der vorhandenen Altbau-
substanz) mehrere bisher nicht vorhandene baulich getrennte und in sich abgeschlossene 
Wohneinheiten hergestellt, werden damit mehrere neue Wohnungen i. S. d. § 7b EStG 
geschaffen. Gehören allerdings die Räume, in denen sich vor der Teilung Bad und Küche der 
alten Wohnung befunden haben, nach der Teilung nur zu einer der neu entstandenen Woh-
nungen, so sprechen die objektiven Kriterien dafür, dass diese Wohnung nicht neu i. S. d. 
§ 7b EStG, sondern an die Stelle der alten Wohnung getreten ist. 


30 Im Fall der Anschaffung einer Wohnung gilt diese Wohnung für den Erwerber nur dann als 
neu i. S. d. § 7b EStG, wenn sie bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wird. 
Eine Wohnung ist fertiggestellt, wenn sie entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzt 
werden kann. Der Zeitpunkt der Anschaffung einer Wohnung ist der Zeitpunkt der Erlangung 
der wirtschaftlichen Verfügungsmacht. Das ist der Fall, wenn Eigenbesitz, Gefahr, Nutzen 
und Lasten auf den Erwerber übergehen. Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung 
nach § 7b EStG müssen also Fertigstellung und Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungs-
macht in einem Kalenderjahr liegen. 


31 Beispiel 3: 
Ein Investor lässt in einem neu errichteten Gebäude mehrere Wohnungen herstellen. 
Das Gebäude und auch die Wohnungen werden am 30. November 2020 (Bauantrag vom 
10. Mai 2019) fertiggestellt. 
a) Der Investor begründet durch Teilungserklärung Eigentumswohnungen, welche einzeln  
veräußert werden. 


b) Das Gebäude wird als Ganzes veräußert. 


In beiden Fällen können die Erwerber die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch 
nehmen, wenn die neuen Wohnungen oder das Gebäude bis zum 31. Dezember 2020 rechts-
wirksam unter Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht erworben wurden. 







 
   


   
 


 


  
 


 
 


 
 


 
   


  
 
 


 
 


  
  


 
 


 


 


 
  


 
 


 
 


  
 


Seite 10 5. Nutzungsvoraussetzung 
32 Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG muss die begünstigte 


Wohnung der entgeltlichen Überlassung zu fremden Wohnzwecken dienen. 


5.1 Entgeltliche Überlassung zu fremden Wohnzwecken 
33 Wird eine Wohnung selbstgenutzt oder unentgeltlich zu fremden Wohnzwecken überlassen, 


liegt keine entgeltliche Überlassung zu fremden Wohnzwecken i. S. d. § 7b EStG vor. Ist die 
Nutzungsüberlassung gemäß § 21 Absatz 2 EStG in einen entgeltlichen und einen unentgelt-
lichen Teil aufzuteilen, so ist auch die Sonderabschreibung nach § 7b EStG im gleichen Ver-
hältnis aufzuteilen und nur in Höhe des auf die entgeltliche Nutzungsüberlassung entfallenden 
Anteils abzugsfähig.  


34 Eine Wohnung dient der entgeltlichen Überlassung zu fremden Wohnzwecken auch dann, 
wenn sie zwar vorübergehend leer steht, die entgeltliche Überlassung aber (weiterhin) vor-
gesehen ist und die Wohnung dafür bereitgehalten wird. Im Übrigen vgl. Rz. 24 bis 26 des 
BMF-Schreibens vom 8. Oktober 2004, BStBl I S. 933 („Einkünfteerzielungsabsicht bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung“). 


5.2. Wohnzwecke 
35 Eine Wohnung dient Wohnzwecken, wenn sie dazu bestimmt und geeignet ist, Menschen auf 


Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu ermöglichen. 


36 Eine entgeltlich überlassene Wohnung dient Wohnzwecken i. S. d. § 7b EStG, wenn die ent-
geltliche Überlassung unbefristet oder mindestens für einen Zeitraum von einem Jahr mietver-
traglich festgelegt ist. Wird eine kürzere Mietdauer vereinbart, kann dies unschädlich sein, 
wenn ein entsprechender Nachweis erbracht wird, dass die Wohnung nicht lediglich der vor-
übergehenden Beherbergung von Personen, sondern der längerfristigen Nutzung zu Wohn-
zwecken dienen soll (z. B. Vermietung an einen Praktikanten für die Dauer des Praktikums, 
Vermietung an einen Studenten für die Dauer eines Semesters). Eine Untervermietung durch 
den Mieter ist unschädlich, wenn sie zu Wohnzwecken im vorstehenden Sinne erfolgt. 
Wird eine Wohnung möbliert vermietet, steht dies dem Begriff „zu Wohnzwecken dienen“ 
nicht entgegen.  


37 Eine Wohnung dient nach § 7b Absatz 2 Nummer 3 2. Halbsatz EStG allerdings nicht Wohn-
zwecken, soweit sie lediglich zur vorübergehenden Beherbergung von Personen bestimmt ist, 
insbesondere bei regelmäßig wechselnden Personen wie z. B. in Ferienwohnungen, Hotels 
und Boardinghouses sowie bei der Vermietung von Serviced Apartments (auch Aparthotels 
oder Apartment Hotels). Anhaltspunkt für eine nicht Wohnzwecken dienende, vorübergehen-
de Beherbergung kann z. B. die Bereitstellung oder das Angebot von Serviceleistungen, wie 
z. B. Wäscheservice oder Mahlzeiten, sein.   







 
   


   
 


  
 


 
  
   


 
  


 


 


 
 


 
 


 


 
  


 


    


 
 


 


  
 


 


Seite 11 


38 Eine Wohnung dient auch Wohnzwecken, wenn sie aus besonderen betrieblichen Gründen an 
Betriebsangehörige überlassen wird, z. B. Wohnung für den Hausmeister, für das Fach-
personal oder für Angehörige der Betriebsfeuerwehr. Das häusliche Arbeitszimmer des 
Mieters ist zur Vereinfachung den Wohnzwecken dienenden Räumen zuzurechnen. 
Räume, die sowohl Wohnzwecken als auch betrieblichen oder beruflichen Zwecken dienen, 
sind je nachdem, welchem Zweck sie überwiegend dienen, entweder ganz den Wohnzwecken 
oder ganz den betrieblichen oder beruflichen Zwecken dienenden Räumen zuzurechnen. 


6. Abschreibungsfähige Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
39 Die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die im Rahmen der 


Anschaffung oder der Herstellung einer begünstigten Wohnung entstehen und für die Prüfung 
der Baukostenobergrenze (Rz. 49 ff.) und die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
(Rz. 55 ff.) heranzuziehen sind, werden gemäß § 255 Handelsgesetzbuch (HGB) und den für 
die Einkommensbesteuerung maßgebenden Grundsätzen ermittelt.  


40 Danach sind Anschaffungskosten eines Gebäudes oder einer Wohnung alle Aufwendungen, 
die geleistet werden, um ein Gebäude/eine Wohnung zu erwerben und es/sie in einen betriebs-
bereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Gebäude/der Wohnung einzeln zugerechnet 
werden können, ferner die Nebenkosten und die nachträglichen Anschaffungskosten 
(vgl. § 255 Absatz 1 HGB). 


41 Typische Anschaffungsnebenkosten sind Maklergebühr, Provisionen, Notarkosten, Grund-
buchgebühren, Grunderwerbsteuer, Gerichtskosten, Vermessungskosten, Gutachterkosten und 
Erschließungskosten (sofern diese notwendigerweise im Zusammenhang mit der Anschaffung 
des Grundstücks bzw. mit der Herstellung des Gebäudes anfallen und die Benutzbarkeit oder 
den Wert des angeschafften Grundstücks erhöhen). 


42 Nach § 255 Absatz 2 Satz 1 HGB sind Herstellungskosten die Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes/Wirtschaftsgutes entstehen. Zu den Herstellungskosten gehören auch 
anschaffungsnahe Herstellungskosten i. S. d. § 6 Absatz 1 Nummer 1a EStG. 


43 Kosten für die Grundstückserschließung, z. B. für Straßen, Versorgungsleitungen und Ent-
sorgungsanlagen außerhalb des Grundstücks, sind dem Grund und Boden zuzuordnen. 
Anschlüsse vom Gebäude bis zur Grundstücksgrenze an Versorgungsnetze (Strom, Gas, 
Wasser, Wärme) sind hingegen dem Gebäude zuzurechnen und gehören zu den abschrei-
bungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, wenn sie zusammen mit dem Gebäude 
neu hergestellt werden. 







 
   


 
 


   
 


     


 


 
 


 


 
 


 
  


 
   


  


 
  


 
 


 


 
 


 
  


    
   


 


Seite 12 


44 Aufwendungen für das Grundstück (Anschaffungskosten des Grunds und Bodens sowie die 
hierauf entfallenden Anschaffungsnebenkosten) sind keine abschreibungsfähigen Aufwen-
dungen und können daher auch nicht für die Sonderabschreibung nach § 7b EStG berück-
sichtigt werden. 


45 Aufwendungen für ein Gebäude, das für Zwecke von Aufstockungen, Aus-, Um-, An- oder 
Aufbauten angeschafft wird (vgl. Rz. 25), gehören insoweit zu den abschreibungsfähigen 
Aufwendungen i. S. d. § 7b EStG, als die erworbene Altbausubstanz für die Errichtung der 
neuen Wohnung i. S. d. § 7b EStG verwendet wird. Dies gilt entsprechend für einen ggf. 
vorhandenen Restbuchwert eines Gebäudes, soweit Aufstockungen, Aus-, Um-, An- oder 
Aufbauten an einem Gebäude vorgenommen werden, das sich bereits im Eigentum des 
Steuerpflichtigen befindet.  


46 Für die Aufwendungen für Außenanlagen gilt R 21. 1 Absatz 3 Satz 1 EStR (vgl. auch H 6.4 
„Außenanlagen“ und H 7.1 „Unbewegliche Wirtschaftsgüter, die keine Gebäude oder 
Gebäudebestandteile sind“). 


47 Aufwendungen für die Möblierung einer neuen Mietwohnung stellen keine abschreibungs-
fähigen Aufwendungen i. S. d. § 7b EStG dar. 


48 Im Fall der Anschaffung sind die Anschaffungskosten zuzüglich der Anschaffungsnebenkosten 
sowie nachträglich anfallende Anschaffungskosten ggf. mittels einer Kaufpreisaufteilung in 
einen Grund- und Bodenanteil sowie einen Gebäude- oder Wohnungsanteil aufzuteilen (siehe 
hierzu auch die Arbeitshilfe und Anleitung des Bundesministeriums der Finanzen zur Auftei-
lung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung) auf den 
Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen [www.bundesfinanzministerium.de]). 


7. Baukostenobergrenze 
49 Nach § 7b Absatz 2 Nummer 2 EStG ist die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach 


§ 7b EStG nur zulässig, wenn die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten nicht mehr als 3.000 Euro je m² Wohnfläche betragen. Fallen höhere abschreibungs-
fähige Anschaffungs- oder Herstellungskosten an, führt dies zum vollständigen Ausschluss 
der Förderung. 


50 Für die Prüfung der Baukostenobergrenze müssen die gesamten Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten auf die gesamte Fläche, für die diese Kosten aufgewendet wurden, verteilt wer-
den. Die dabei zugrunde zulegende Fläche ist bei der Anschaffung oder Herstellung eines 
neuen Gebäudes die Nutzfläche des gesamten Gebäudes, bei Aufstockungen, Aus-, Um-, An-
oder Aufbauten die durch die Baumaßnahme insgesamt neu geschaffene Nutzfläche und bei 



http://www.bundesfinanzministerium.de/





 
  


  
 


 
   


  
 


  
 


 
  


 
  


  
   


  
 


 
 


  
 


  


 
 


 
 


  
  


  
 


  


 
  


Seite 13 der Anschaffung oder Herstellung einer Eigentumswohnung die den Eigentumsrechten ent-
sprechende Nutzfläche des erworbenen Anteils. 


51 Die Nutzfläche wird in sinngemäßer Anwendung der Verordnung zur Berechnung der Wohn-
fläche (Wohnflächenverordnung - WoFlV) vom 25. November 2003 (BGBl I S. 2346) in der 
jeweils geltenden Fassung ermittelt (vgl. R 4.2 Absatz 6 Satz 4 EStR). Bei der Ermittlung der 
Nutzfläche sind - in Abweichung zu § 2 Absatz 3 WoFlV - auch Nebenräume, wie Boden-
räume, Waschküchen, Kellerräume, Trockenräume, Speicherräume, Bade- und Brauseräume, 
Fahrrad- und Kinderwagenräume usw., soweit sie zur Benutzung durch den einzelnen oder 
zur gemeinsamen Benutzung durch alle Hausbewohner bestimmt sind, und die zur begünstig-
ten Wohnung gehörenden Garagen (vgl. Definition der Wohnung unter 4. Förderobjekt) ein-
zubeziehen. 


52 Für Zwecke einer sachgerechten Ermittlung der Baukosten je m² (Wohn)Fläche kann alterna-
tiv die Bruttogrundfläche (BGF) des aufgrund der Baumaßnahme entstandenen Gebäudes 
herangezogen werden. Die BGF ermittelt sich als Gesamtfläche aller Grundrissebenen eines 
Bauwerks, die nach der DIN 277 ermittelt werden. Die entsprechenden Angaben müssen 
anhand der Bauunterlagen nachgewiesen werden können. 


53 Zur Ermittlung der Baukosten je m² (Wohn)Fläche sind die abschreibungsfähigen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten durch die ermittelte gesamte Nutzfläche zu dividieren. Mehr-
aufwendungen für Sonderausstattungen, z. B. bei einer barrierefreien Wohnung, gehen in die 
allgemeine Kostenaufteilung ein und werden nicht vorab individuell dieser Wohnung zuge-
rechnet. Mehraufwendungen für Sonderausstattungen können jedoch unberücksichtigt blei-
ben, wenn sie eindeutig und nachweisbar anderen Nutzflächen als der begünstigten Wohnung 
zuzurechnen sind.  


54 Beispiel 4: 
Ein Gebäude mit einer BGF von insgesamt 750 m² wird neu errichtet. 
Die Nutzung des Gebäudes stellt sich wie folgt dar: 
300 m² Fläche entfallen auf Mietwohnungen, 
350 m² Fläche entfallen auf vermietete gewerblich genutzte Flächen
  50 m² Fläche entfallen auf gemeinschaftlich genutzte Nebenräume und 
  50 m² Fläche entfallen auf Funktions- und Haustechnikflächen, Aufzüge und  


         Aufzugsschächte, Treppenläufe und -podeste. 
Die Herstellungskosten betragen insgesamt 1.850.000 Euro, darin enthalten sind 
Mehraufwendungen für Sonderausstattung der gewerblich genutzten Fläche i. H. v. 
100.000 Euro.  







 
   
 


  
 


       
 


   
 


 
  
   


  
  


  
  


   
 


  
  


 
  


   
  


  
   


 
    


 
   


 


   
   


 
 
   


 
     


   


Seite 14 Die Baukosten je m² (Wohn)Fläche ermitteln sich wie folgt: 


a) Nach WoFlV und R 4.2 Absatz 6 Satz 4 EStR: 1.750.000 Euro / 700 m² = 2.500 Euro je m² 


b) Nach DIN 277: 1.750.000 Euro / 750 m² = 2.333 Euro je m² 


Die Baukostenobergrenze nach § 7b Absatz 2 Nummer 2 EStG ist damit in beiden Fällen 
nicht überschritten. 


55 


8. Bemessungsgrundlage 
8.1. Ermittlung der förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
Zu den förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten i. S. d. § 7b EStG gehören ent-
gegen § 2 Absatz 3 WoFlV neben den abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten für die neue Mietwohnung selbst (Rz. 39 ff.) auch die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten für die zu dieser Wohnung gehörenden Nebenräume, wie Bodenräume, 
Waschküchen, Kellerräume, Trockenräume, Speicherräume, Bade- und Brauseräume, Fahr-
rad- und Kinderwagenräume usw., gleichgültig, ob sie zur Benutzung durch den einzelnen 
oder zur gemeinsamen Benutzung durch alle Hausbewohner bestimmt sind, und die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der zur begünstigten Wohnung gehörenden Garagen (vgl. 
Definition der Wohnung unter Rz. 20 ff.). 


56 Bei Nebenräumen, die vollständig einer neuen Mietwohnung zugerechnet werden können, 
sind die darauf entfallenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten in voller Höhe in die 
Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Für gemeinschaftlich genutzte Nebenräume werden die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten entsprechend dem Anteil der Nutzfläche der neuen 
Mietwohnung an der Nutzfläche des gesamten Gebäudes aufgeteilt. 


57 Werden neben einer begünstigten Wohnung auch andere Nutzflächen, wie z. B. Büro- oder 
Gewerbeflächen oder eine eigengenutzte Wohnung angeschafft oder hergestellt, werden die 
abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten des gesamten Gebäudes nach 
den allgemeinen ertragsteuerrechtlichen Regelungen auf die einzelnen Gebäudeteile aufge-
teilt. Für diese Aufteilung ist das Verhältnis der Nutzfläche eines Gebäudeteiles zur Nutz-
fläche des gesamten Gebäudes maßgebend (vgl. R 4.2 Absatz 6 EStR). D. h. die Aufteilung 
der Kosten hat so zu erfolgen, dass die gesamten abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten vollständig verteilt werden. 


58 Entsteht eine begünstigte Wohnung durch Um- oder Ausbaumaßnahmen, ist ebenfalls eine 
entsprechende Aufteilung der abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
vorzunehmen, wenn mit der Baumaßnahme weitere - nicht begünstigte - Flächen geschaffen 
werden. Das kann z. B. dann der Fall sein, wenn neben einer begünstigten Wohnung auch 







 
  


 
 


 


 
  


 
 


 
 


  
  


 
  


 


 
 


 
  


 
 


  
 


 
  


 
 


   
  


 
 


   
 


 
 


Seite 15 eine Wohnung für die Eigennutzung hergestellt wird. Bei der Kostenaufteilung sind alle von 
der Baumaßnahme betroffenen Flächen zu berücksichtigen. 


59 Um die gesamten abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die 
begünstigte Wohnung und die nicht zu ihr gehörende Fläche aufzuteilen, ist die Nutzfläche, 
die mit der Baumaßnahme insgesamt geschaffen wurde, und die Nutzfläche der begünstigten 
Wohnung zu ermitteln. So können die gesamten Aufwendungen gleichmäßig auf alle Nutz-
flächen verteilt werden. Es erfolgt grundsätzlich keine individuelle Zuordnung der Kosten 
nach Ausstattungsmerkmalen. 


60 Beispiel 5: 
Fortführung des Beispiels 4: 
Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt 700 m², die Nutzfläche der begünstigten Wohnungen 
beträgt 323 m² (die gemeinschaftlich genutzten Nebenräume werden zu 46,15 Prozent 
[300 / 650] den begünstigten Wohnungen zugerechnet). Die Funktionsflächen von 50 m² 
werden in die Berechnung der Nutzflächen nicht einbezogen. 


Die auf die begünstigten Wohnungen entfallenden förderfähigen Herstellungskosten ermitteln 
sich nach dem Verhältnis der Nutzfläche der neuen Mietwohnungen zur Gesamtnutzfläche: 


(1.750.000 Euro x 323 m²) / 700 m² = 807.500 Euro  


8.2. Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
61 Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung nach § 7b EStG ermittelt sich aus den 


förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der begünstigten Wohnung unter 
Berücksichtigung der Förderhöchstgrenze. 


62 Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung nach § 7b EStG wird auf maximal 
2.000 Euro je m² Wohnfläche begrenzt (Förderhöchstgrenze). Liegen die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten je m² Wohnfläche darunter, sind diese in der tatsächlich angefallenen 
Höhe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG zu Grunde zu legen. 


63 Betragen die grundsätzlich förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 
2.000 Euro je m² Wohnfläche, ermittelt sich die Bemessungsgrundlage für die Sonder-
abschreibung nach § 7b EStG wie folgt: 


2.000 Euro x Nutzfläche der begünstigten Wohnung = Bemessungsgrundlage 







 
   


 
  


    
 


 
 


  
  


 


 
 


 
 


    
 


 


 


 
 


 
 


 
     
 


 
   


  
 


    
 


 


Seite 16 


64 Beispiel 6: 
Fortführung der Beispiele 4 und 5: 
Herstellungskosten je m² Wohnfläche: 1.750.000 Euro / 700 m² = 2.500 Euro je m² 


Da die Herstellungskosten je m² Wohnfläche (wobei auf die Nutzfläche abgestellt werden 
darf) die Förderhöchstgrenze i. H. v. 2.000 Euro überschreiten, ermittelt sich die Bemessungs-
grundlage für die Sonderabschreibung nach § 7b EStG unter Berücksichtigung des Förder-
höchstbetrages wie folgt: 


2.000 Euro x 323 m² = 646.000 Euro 


9. Begünstigungszeitraum, Höhe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und der 
AfA 


9.1. Begünstigungszeitraum 
65 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann im Jahr der Anschaffung oder Fertigstellung 


und den folgenden drei Jahren (Begünstigungszeitraum) in Anspruch genommen werden. 
Zur Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG besteht keine Verpflichtung, 
sondern ein Wahlrecht. So kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG wahlweise nur in 
einem Jahr oder nur in zwei oder drei Jahren in Anspruch genommen werden (vgl. Rz. 68). 
Beteiligte von Mitunternehmerschaften oder Gemeinschaften dürfen dieses Wahlrecht nur 
einheitlich ausüben (§ 7a Absatz 7 Satz 2 EStG). 


9.2. Höhe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
66 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG beträgt jährlich bis zu 5 Prozent der Bemessungs-


grundlage einer begünstigten Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Fertigstellung und in 
den darauffolgenden drei Jahren.  


67 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG ist eine Jahresabschreibung. Sie wird daher ohne 
zeitanteilige Aufteilung für jedes Jahr des Begünstigungszeitraumes vorgenommen. 


68 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann mit „bis zu“ 5 Prozent der Bemessungsgrund-
lage geltend gemacht werden. Es besteht somit eine Wahlmöglichkeit für den Steuerpflichti-
gen, jährlich auch weniger als 5 Prozent Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch zu 
nehmen. Ein nichtausgeschöpfter Anteil des Sonderabschreibungsvolumens erhöht den nach 
§ 7a Absatz 9 EStG verbleibenden Restwert, der über die Restnutzungsdauer ab dem vierten 
Jahr nach dem Jahr der Fertigstellung linear abgeschrieben wird. Ein darüber hinaus gehendes 
individuelles Verteilen des Sonderabschreibungsvolumens in Höhe von insgesamt 20 Prozent 
innerhalb des vierjährigen Begünstigungszeitraums ist nicht zulässig.  







 
    


 
  


  
  


 
 


  
 


 


  
  


 
 


 
   


 
 
 


  
 


 
 


 
 


 
 
 


 


 


 
  


 
 


 
 


      
      
 


  
  


  


 


Seite 17 9.3. Höhe der AfA 
69 Die AfA nach § 7 Absatz 4 EStG ist in jedem Fall in der gesetzlich vorgesehenen Höhe vor-


zunehmen (§ 7a Absatz 4 EStG). Die lineare AfA nach § 7 Absatz 4 EStG wird entsprechend 
der für diese Regelung vorgesehenen Bemessungsgrundlage ermittelt, d. h. maßgebend sind -
unabhängig von der Bemessungsgrundlage der Sonderabschreibung nach § 7b EStG - die tat-
sächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der begünstigten Wohnung. Eine Begren-
zung auf den Förderhöchstbetrag je m² Wohnfläche erfolgt für die lineare AfA nach § 7 
Absatz 4 EStG nicht. 


70 Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums des § 7b EStG von vier Jahren bemisst sich die 
weitere reguläre AfA nach § 7a Absatz 9 EStG. Danach ermittelt sich die weitere Abschrei-
bung bei Gebäuden nach dem Restwert nach Ablauf des Begünstigungszeitraums und dem 
nach § 7 Absatz 4 EStG unter Berücksichtigung der rechnerischen Restnutzungsdauer maß-
gebenden Prozentsatz. Die Begrenzung des Förderzeitraums (Rz. 16) führt nicht zu einer 
Verkürzung des Begünstigungszeitraums. 


71 Beispiel 7: 
a) Fortführung der Beispiele 4 bis 6: 


1. Jahr 
(in Euro) 


2. Jahr 
(in Euro) 


3. Jahr 
(in Euro) 


4. Jahr 
(in Euro) 


5. Jahr 
(in Euro) 


Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG i. H. v. 5 % 
(Bemessungsgrundlage von 
646.000 Euro) 


32.300 32.300 32.300 32.300 0 


Reguläre AfA 
1. bis 4. Jahr: Lineare AfA 
nach § 7 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a 
EStG 
(Bemessungsgrundlage von 
807.500 Euro) 
Ab 5. Jahr: Restwert-AfA 


16.150* 16.150 16.150 16.150 13.342 


Insgesamt 48.450 48.450 48.450 48.450 13.342 
* Hinweis: bei Fertigstellung nach dem 31. Januar wäre eine zeitanteilige Kürzung der linearen AfA im Jahr der Fertigstellung erforderlich. 


Bei vollständiger Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und bei regulärer 
linearer AfA nach § 7 Absatz 4 EStG beträgt der Restwert: 
807.500 Euro - (4 x 48.450 Euro) = 613.700 Euro.  
Die Restwert-AfA gemäß § 7a Absatz 9 EStG beträgt ab dem fünften Jahr bei einer 
Restnutzungsdauer von 46 Jahren 13.342 Euro. 







 
  


 


 
 


 


 
 


  
   


 


 
  


 
 


 
 


  
  


 


  
  


 
 


 
 


 
 


  
  


 
  


 
 


Seite 18 b) Abwandlung: Fertigstellung im Jahr 2026 
Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann nur für ein Jahr in Höhe von 32.300 Euro in 
Anspruch genommen werden. Bis zum Ende des vierjährigen Begünstigungszeitraums, d. h. 
in den Jahren 2027 bis 2029 wird die lineare AfA unverändert mit 16.150 Euro berücksichtigt. 
Ab dem 5. Jahr, dem Jahr 2030, erfolgt die AfA dann verteilt über die Restnutzungsdauer. 
Der Restwert beträgt: 
807.500 Euro - 32.300 - (4 x 16.150 Euro) = 710.600 Euro.  
Die AfA beträgt ab dem 5. Jahr bei einer Restnutzungsdauer von 46 Jahren 15.448 Euro. 


9.4. Kumulierung mit anderen Sonderabschreibungen/erhöhten Absetzungen 
72 Liegen für die Anschaffung oder Herstellung einer Mietwohnung sowohl die Voraussetzun-


gen für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG als auch für die Inan-
spruchnahme der erhöhten Absetzungen nach den §§ 7h, 7i EStG vor, dürfen nach dem 
Kumulationsverbot gemäß § 7a Absatz 5 EStG die erhöhten Absetzungen nach den 
§§ 7h, 7i EStG oder die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nur aufgrund einer dieser Vor-
schriften in Anspruch genommen werden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die 
erhöhten Absetzungen nach den §§ 7h und 7i EStG an die Stelle der linearen AfA nach 
§ 7 Absatz 4 EStG treten und die lineare AfA nach § 7 Absatz 4 EStG neben der Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG in Anspruch genommen werden muss. 


10. Einhaltung der Nutzungsvoraussetzung 
73 Die begünstigte Wohnung muss nach § 7b Absatz 2 Nummer 3 EStG im Jahr der Anschaf-


fung oder Fertigstellung und in den folgenden neun Jahren der entgeltlichen Überlassung zu 
Wohnzwecken dienen (zehnjähriger Nutzungszeitraum). 


74 Der Nachweis über die Einhaltung der mindestens zehnjährigen Nutzung zur entgeltlichen 
Überlassung zu fremden Wohnzwecken ist vom Steuerpflichtigen jährlich in geeigneter Art 
und Weise zu erbringen (vgl. Rz. 126). 


75 Wird die Nutzung zur entgeltlichen Überlassung zu fremden Wohnzwecken vor Ablauf des 
zehnjährigen Nutzungszeitraums beendet, hat der Steuerpflichtige dies mit der Steuererklä-
rung des Veranlagungszeitraums, in den die Beendigung fällt, in geeigneter Art und Weise 
anzuzeigen. 


76 Wird eine Wohnung, für die § 7b EStG in Anspruch genommen wurde, vor Ablauf des 
Nutzungszeitraums veräußert, hat der Veräußerer nachzuweisen, dass die begünstigte 
Wohnung innerhalb des Nutzungszeitraums auch beim Erwerber der weiteren entgeltlichen 
Überlassung zu fremden Wohnzwecken gedient hat. Daher ist es grundsätzlich auch möglich, 
eine begünstigte Wohnung, für die die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch 
genommen wurde, innerhalb des zehnjährigen Nutzungszeitraums zu veräußern, ohne dass die 







 
   


   
 


 
 


 
  


 
  


 


 


 
 


 
 


 


  
 


 
 


  
 


 
  


 
 
 


  
  


Seite 19 in Anspruch genommene Sonderabschreibung nach § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 EStG 
rückgängig zu machen ist (beachte Rz. 77 ff.). Der entsprechende Nachweis ist vom Ver-
äußerer im Rahmen der Steuererklärung des Veranlagungszeitraums, in den der Ablauf des 
zehnjährigen Nutzungszeitraums fällt, in geeigneter Art und Weise zu erbringen. 
Ausreichend ist eine Bestätigung des Erwerbers über die Einhaltung der Nutzungsvoraus-
setzung. Die Nutzungsvoraussetzung ist auch bei den in Rz. 82 geregelten Vorgängen einzu-
halten.  


11. Rückgängigmachung der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
77 Wird eine begünstigte Wohnung, für die die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in Anspruch 


genommen wurde, innerhalb des zehnjährigen Nutzungszeitraums dem Mietwohnungsmarkt 
entzogen oder veräußert, ohne dass der Veräußerungsgewinn der Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer unterliegt, oder wird die Baukostenobergrenze nachträglich innerhalb der ersten 
drei Kalenderjahre nach Ablauf des Jahres der Anschaffung oder Herstellung der begünstigten 
Wohnung durch nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten überschritten, ist die in 
Anspruch genommene Sonderabschreibung nach § 7b Absatz 4 EStG in voller Höhe verzins-
lich rückgängig zu machen und die bisher in Anspruch genommene lineare AfA (ohne 
Berücksichtigung von § 7a Absatz 9 EStG) entsprechend anzupassen (Berichtigungszeit-
raum). Für diese Fälle sieht § 7b Absatz 4 Satz 3 EStG eine Anlaufhemmung der Fest-
setzungsfrist vor. Die Änderung erfolgt nach § 7b Absatz 4 Satz 2 EStG. Die Verzinsung 
erfolgt gemäß § 233a Absatz 2 i. V. m. Absatz 5 AO. 


11.1. Veräußerung innerhalb des Nutzungszeitraums 
78 Eine Veräußerung innerhalb des zehnjährigen Nutzungszeitraums, bei der der Veräuße-


rungsgewinn nicht der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegt, führt in voller Höhe 
zu einer Rückgängigmachung der in Anspruch genommenen Sonderabschreibung nach § 7b 
EStG. Dies gilt nicht nur im Fall der Erzielung eines Veräußerungsgewinns, sondern auch im 
Fall des Vorliegens eines Veräußerungsverlustes. Entscheidend ist allein, ob die Veräußerung 
grundsätzlich steuerbar ist. 


79 Bei der Veräußerung langfristig gehaltener Grundstücke des Privatvermögens, die der Steuer-
pflichtige erst neu bebaut hat, liegt regelmäßig keine steuerbare Veräußerung vor, denn bei 
der Berechnung der in § 23 EStG vorgesehenen zehnjährigen Veräußerungsfrist wird aus-
schließlich an den Zeitpunkt der Anschaffung des Grunds und Bodens und nicht an den Zeit-
punkt der Herstellung des Gebäudes angeknüpft. 


80 Beispiel 8: 
a) Grundfall: 
A erwarb im Jahr 2010 einen Bauplatz. Am 1. Oktober 2018 stellte er einen Bauantrag zur 
Errichtung eines Zweifamilienhauses. Das Gebäude wurde am 1. Juli 2020 fertiggestellt und 







 
   


  
 


  
  


 
 


 
 


   
 


 
 


 
 


 
   


 
  


 
  


 


 
 


 
  


 
 


 
 


     
 


 
 


 
 


   


Seite 20 A vermietet es seitdem entgeltlich zu Wohnzwecken. A beansprucht in den Jahren 2020, 2021 
und 2022 Sonderabschreibungen nach § 7b EStG. Ende des Jahres 2022 verkauft A das ver-
mietete Gebäude an B, der dieses weiterhin entgeltlich zu Wohnzwecken überlässt. 


Der zehnjährige Nutzungszeitraum läuft vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2030. A veräußert das 
Gebäude innerhalb des zehnjährigen Nutzungszeitraums. Der Gewinn aus der Veräußerung 
des Gebäudes an B im Jahr 2022 ist nicht nach § 22 Nummer 2 i. V. m. § 23 EStG steuerbar. 
Die zehnjährige Veräußerungsfrist des § 23 EStG begann mit dem Erwerb des Bauplatzes im 
Jahr 2010 und endet im Jahr 2020; sie ist deshalb im Jahr 2022 bereits abgelaufen. 
Gemäß § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG ist die Sonderabschreibung nach § 7b EStG bei 
A - trotz entgeltlicher Weitervermietung des Gebäudes durch B - in voller Höhe verzinslich 
rückgängig zu machen. 


b) Abwandlung: 
A erwarb den Bauplatz erst im Jahr 2017. 


Der Gewinn aus der Veräußerung des Gebäudes an B im Jahr 2022 ist nach § 22 Nummer 2 
i. V. m. § 23 EStG steuerbar. Die zehnjährige Veräußerungsfrist des § 23 EStG ist im Jahr 
2022 noch nicht abgelaufen. Gemäß § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG ist die Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG bei A sodann nicht rückgängig zu machen, da der Erwerber B das 
Gebäude weiterhin entgeltlich zu Wohnzwecken vermietet. 


81 Ist eine Veräußerung steuerbar, hat die Bundesrepublik Deutschland aber aufgrund einer 
Regelung in einem Doppelbesteuerungsabkommen kein Recht zur Besteuerung des Veräuße-
rungserlöses, ist der Tatbestand des § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG nicht erfüllt.  
In diesen Fällen liegt ein grundsätzlich steuerbarer Vorgang vor. 


82 Kein schädlicher Vorgang i. S. d. § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG liegt vor, wenn eine 
Übertragung nicht als Veräußerung anzusehen ist (z. B. im Wege der Erbfolge). 


11.2. Überschreiten der Baukostenobergrenze bei nachträglichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten 


83 Wird die Baukostenobergrenze in Höhe von 3.000 Euro je m² Wohnfläche innerhalb der 
ersten drei Kalenderjahre nach Ablauf des Jahres der Anschaffung oder Fertigstellung der 
begünstigten Wohnung durch nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten über-
schritten, ist die bisher in Anspruch genommene Sonderabschreibung nach § 7b Absatz 4 
Satz 1 Nummer 3 EStG in voller Höhe verzinslich rückgängig zu machen. 


84 Es handelt sich um eine kalenderjahrbezogene Betrachtung; eine taggenaue Fristberechnung 
bezogen auf den Anschaffungs- oder Fertigstellungszeitpunkt ist dabei nicht vorgesehen. 







 
     


 
 


 
  


 
  


   
 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


  
 


 
 
  


  
  


 
 


  
   


  
  
   


   


                                                 
   


 
    


Seite 21 Bei vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahren ist auch auf das Kalenderjahr abzu-
stellen. 


85 Unschädlich sind nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die nach einer Ver-
äußerung innerhalb des Begünstigungszeitraums beim Erwerber des Förderobjekts anfallen, 
wenn der Erwerber keinen Anspruch auf die Sonderabschreibung nach § 7b EStG hat. 


12. Anwendung weiterer Vorschriften des EStG 
86 Im Übrigen gelten die gemeinsamen Vorschriften für erhöhte Absetzungen und Sonderab-


schreibungen nach § 7a EStG vollumfänglich auch für die Sonderabschreibung nach § 7b 
EStG. 


87 Die Anwendung des § 7b EStG ist nicht auf Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
beschränkt, d. h. die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann auch bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung in Anspruch genommen werden (vgl. § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 7 EStG). 


88 § 6b Absatz 6 EStG findet in Zusammenhang mit der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
keine Anwendung. 


II. Beihilferechtliche Voraussetzungen der Inanspruchnahme der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG 


1. Anwendung der De-minimis-Verordnung 
89 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann aufgrund von § 7b Absatz 5 EStG nur in An-


spruch genommen werden, soweit die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 
der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L 352 vom 24. Dezember 2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung) in der jeweils 
geltenden Fassung eingehalten sind.  


2. Beihilfehöchstbeträge 
90 Werden Beihilfen auf der Grundlage der De-minimis-Verordnung gewährt, so darf der 


Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen - unab-
hängig davon, aus welchen Förderprogrammen diese gewährt worden sind - in einem Zeit-
raum von drei Kalenderjahren die folgenden Beihilfehöchstbeträge nicht übersteigen: 
Nach der De-minimis-Verordnung: 200.000 Euro 
Nach der DAWI-de-minimis-Verordnung1: 500.000 Euro 


1 Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26. April 2012, S. 8). 







 
   


  


 
   


  
 


 
 


 
 


   
   


 
 


  
  


   
 


 
  


  
  


 
  


 
  


 
 


   


 


 
 


Seite 22 


91 Die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kann also nur in Anspruch genommen werden, 
wenn der nach der De-minimis-Verordnung maximal zulässige Beihilfehöchstbetrag von 
200.000 Euro unter Einbeziehung des Beihilfewertes aus der Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG nicht überschritten wird. Soweit ein Steuerpflichtiger auch Beihilfen nach der 
DAWI-de-minimis-Verordnung erhalten hat, sind insoweit Beihilfen bis zu einem Höchstbetrag 
von 500.000 Euro - unter Einhaltung der 200.000-Euro-Grenze der De-minimis-Verordnung -
zulässig. Zur Prüfung der Beihilfehöchstbeträge vgl. Rz. 114 ff. 


92 Werden für die nach § 7b EStG förderfähigen Kosten auch noch andere staatliche Beihilfen 
gewährt, ist dies nur insoweit zulässig, als dass die höchste einschlägige Beihilfeintensität 
oder der höchste einschlägige Beihilfebetrag, die bzw. der im Einzelfall in einer Gruppenfrei-
stellungsverordnung oder einem Beschluss der Kommission festgelegt ist, nicht überschritten 
wird. 


3. Erklärung zu anderen De-minimis-Beihilfen 
93 Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG muss der Steuerpflichtige 


nach § 7b Absatz 5 Satz 4 EStG für jedes Jahr des Begünstigungszeitraums Angaben zu den 
von ihm im jeweiligen Kalenderjahr der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG und in den jeweils zwei vorausgegangenen Kalenderjahren erhaltenen anderen 
Beihilfen auf der Basis der De-minimis-Verordnung und der DAWI-de-minimis-Verordnung 
machen. Maßgeblich ist hierbei der Zeitpunkt der Gewährung (Datum des Bewilligungsbe-
scheides) und nicht der Zuflusszeitpunkt der Beihilfe.  


94 Nicht anzugeben sind in diesem Zusammenhang Beihilfen, die aufgrund einer genehmigten 
Beihilferegelung oder aufgrund einer auf der Basis der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung gewährten Beihilferegelung (z. B. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand -
ZIM) bewilligt worden sind.  


95 Beihilfen, die einem Steuerpflichtigen auf der Basis der De-minimis-Verordnung oder der 
DAWI-de-minimis-Verordnung gewährt wurden, sind für diesen regelmäßig ersichtlich, da 
von jeder beihilfegewährenden Stelle eine Mitteilung über den erhaltenen Beihilfewert aus-
gestellt werden muss. 


96 Hat der Steuerpflichtige im jeweiligen Kalenderjahr der Inanspruchnahme der Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG und in den jeweils zwei vorausgegangenen Kalenderjahren Bei-
hilfen nach der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-minimis-Verordnung erhalten, so 
hat er den Beihilfegeber, das Datum der Gewährung und die Höhe des bescheinigten Beihilfe-
wertes dieser Beihilfen gegenüber dem für ihn zuständigen Finanzamt zu erklären. Diese Er-
klärung ist Voraussetzung für die jeweilige Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach 







 
    


  
  


 
  
 


 
 


  
 


  
 


     


 
   


 
 


 
  


 
 


 


 
 


 
 


 
 


  
 


 


  


Seite 23 § 7b EStG. Wurden keine anderen Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung oder der 
DAWI-de-minimis-Verordnung in diesem Zeitraum bezogen, ist dies ebenfalls schriftlich zu 
erklären. 


97 Handelt es sich bei dem anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen um einen Beteiligten einer 
Mitunternehmerschaft oder einer Gemeinschaft, für die die Einkünfte gesondert und einheit-
lich festgestellt werden, sind die Angaben über die erhaltenen Beihilfen nach der De-minimis-
Verordnung oder der DAWI-de-minimis-Verordnung für die Mitunternehmerschaft oder die 
Gemeinschaft im Rahmen der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung für 
jedes Jahr des Begünstigungszeitraums zu tätigen. 


98 Werden die Einkünfte des anspruchsberechtigten Steuerpflichtigen gesondert festgestellt, sind 
die Angaben über die erhaltenen Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-
de-minimis-Verordnung im Rahmen der Erklärung zur gesonderten Feststellung für jedes Jahr 
des Begünstigungszeitraums zu tätigen. 


99 Beträgt der Beihilfewert aus weiteren Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung insgesamt 
bereits 200.000 Euro oder mehr bzw. aus weiteren Beihilfen nach der DAWI-De-minimis-
Verordnung insgesamt bereits 500.000 Euro oder mehr, kann die Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG gemäß § 7b Absatz 5 EStG im betreffenden Jahr des Begünstigungszeitraums nicht 
in Anspruch genommen werden. Ggf. kommt eine Inanspruchnahme im folgenden Jahr/in den 
folgenden Jahren des Begünstigungszeitraums in Betracht. 


4. Ermittlung des Beihilfewerts der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
100 Sind im Kalenderjahr der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG und in 


den zwei vorausgegangenen Kalenderjahren die Beihilfehöchstbeträge durch weitere De-
minimis-Beihilfen nicht erreicht worden oder wurden in diesem Zeitraum bisher keine De-
minimis-Beihilfen bezogen, muss der Beihilfewert der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
ermittelt werden. 


101 Bei der Ermittlung des sich aus der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ergebenden Beihilfe-
werts ist nicht auf die Höhe der Sonderabschreibung nach § 7b EStG selbst, sondern nur auf 
den relevanten wirtschaftlichen Vorteil, der durch die vorgezogene höhere Abschreibungs-
möglichkeit entsteht, abzustellen. 


4.1. Grundsatz: Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils 
102 Der zu Grunde zu legende relevante wirtschaftliche Vorteil der Maßnahme entsteht durch die 


vorgezogene höhere Abschreibungsmöglichkeit innerhalb des Referenzzeitraums des Ab-
schreibungszeitraums des Förderobjekts. D. h. der relevante wirtschaftliche Vorteil aus der 







 
  


 
  


 
 


   
   


 
  


 
 


 
 


 
 


 


 


 
   


  
 
    


 


  
 


Seite 24 Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG wird mittels einer Barwertbe-
rechnung über den gesamten Abschreibungszeitraum von 50 Jahren ermittelt. Denn den durch 
die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG entstehenden Steuervorteilen 
stehen im Zeitraum der Gewährung der Restwert-AfA Steuernachteile durch eine niedrigere 
Restwert-AfA gegenüber. Beides ist für die Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vor-
teils in der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen.  


103 Bei der Barwertberechnung werden jährlich die jeweiligen nominalen Vor- bzw. Nachteile 
auf den Investitionszeitpunkt diskontiert. Die Summe der entsprechenden Barwerte über den 
Abschreibungszeitraum eines Gebäudes (50 Jahre) ergibt den Liquiditätsvorteil der Investition 
insgesamt, welcher auf die Jahre aufgeteilt wird, in denen durch die Inanspruchnahme der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG Steuervorteile eintreten. Dabei wird in Einkommen-
steuerfällen auf den prozentualen Durchschnittssteuersatz abgestellt. Dieser ermittelt sich aus 
der tariflichen Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag (soweit erhoben), dividiert 
durch das zu versteuernde Einkommen (nach Berücksichtigung der Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG). In Körperschaftsteuerfällen wird auf den Körperschaftsteuersatz (15 Prozent) 
zuzüglich Solidaritätszuschlag und dem individuellen Gewerbesteuersatz abgestellt. 
Maßgebend sind die Werte des Jahres der erstmaligen Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG. Zur Diskontierung ist der Abzinsungszinssatz entsprechend der Mit-
teilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und 
Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19. Januar 2008 S. 6), der zum Ende des Jahres, das der 
Fertigstellung vorausgeht, gilt, zu verwenden. 


104 Der für die Berechnung des Referenz- und Abzinsungssatzes maßgebende Basissatz wird 
regelmäßig aktualisiert und im Internet unter der folgenden Adresse veröffentlicht: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 


105 Zur Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils aus der Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG steht im Internet auf den Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steue 
rarten/Einkommensteuer/2020-07-07-berechnungsschema-sonderabschreibung-7b-estg) ein 
Berechnungsschema zur Verfügung. Der relevante wirtschaftliche Vorteil, der sich daraus 
ergibt, wird über den vierjährigen Begünstigungszeitraum gleichmäßig verteilt. 


106 Der relevante wirtschaftliche Vorteil wird einmalig im ersten Jahr der Inanspruchnahme der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG ermittelt. Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten innerhalb der Baukostenobergrenze, eine Veräußerung oder eine Nutzungsände-
rung des Förderobjekts innerhalb des Abschreibungszeitraumes führen daher nicht rückwir-
kend zu einer Neuberechnung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils. 



http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-07-07-berechnungsschema-sonderabschreibung-7b-estg

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-07-07-berechnungsschema-sonderabschreibung-7b-estg





 
   


 
  


   
   


 
 


 
  


 
 


 
 


 
 


 


   
 


 
  


 
 


   
  


  
    
   
 


 
 


 
 
 
 


Seite 25 4.2. Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils bei Mitunternehmerschaften oder 
Gemeinschaften 


107 Im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung sind entsprechend dem für die 
Mitunternehmerschaft oder Gemeinschaft geltenden Einkünfteverteilungsschlüssel 
1. der verbrauchte Beihilfewert der Mitunternehmerschaft oder Gemeinschaft 


(bereits erhaltene Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-
minimis-Verordnung) 


und 
2. die Bemessungsgrundlage der Sonderabschreibung nach § 7b EStG (vgl. Rz. 55 ff.) 
auf die Feststellungsbeteiligten aufzuteilen. 


108 Im Feststellungsbescheid ist für jeden Feststellungsbeteiligten der auf ihn entfallende Anteil 
am verbrauchten Beihilfewert und an der Bemessungsgrundlage nach § 7b EStG auszuweisen.  
Der verbrauchte Beihilfewert ist für jedes Jahr des Begünstigungszeitraums auszuweisen. 


109 Bei mehrstöckigen Personengesellschaften ist entsprechend zu verfahren. 


110 Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer des einzelnen Fest-
stellungsbeteiligten wird für die Ermittlung des wirtschaftlichen Vorteils der Sonderabschrei-
bung nach § 7b EStG der im Feststellungsbescheid festgestellte Anteil an der Bemessungs-
grundlage nach § 7b EStG der Barwertberechnung wie unter 4.1 dargestellt zugrunde gelegt. 


111 Beispiel 9: 
Die A-KG, bestehend aus der Komplementär-GmbH [K-GmbH] (Anteil 0 Prozent) und den 
Kommanditisten A und B (Anteil jeweils 50 Prozent), hat mit Fertigstellung im Jahr 2020 ein 
Gebäude mit ausschließlich Mietwohnungen errichten lassen. 
Die nach § 7b EStG förderfähigen Herstellungskosten betragen 2.000.000 Euro (eine Begren-
zung der Bemessungsgrundlage i. S. d. § 7b Absatz 3 EStG erfolgt nicht). 
Die A-KG erklärt im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung für 2020 
folgende bereits erhaltene Beihilfen für das laufende und die beiden vorausgegangenen 
Kalenderjahre: 
nach der De-minimis-Verordnung:    80.000 Euro (erhalten im Jahr 2019) 
nach der DAWI-de-minimis-Verordnung:  400.000 Euro (erhalten im Jahr 2019) 
Die A-KG erzielte im Jahr 2020 unter Berücksichtigung der Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG gewerbliche Einkünfte nach § 15 EStG i. H. v. 50.000 Euro. 







 
    


 


 


  
  
 


 
  
 


 


 


  


 


  


  


     
     
     


 


  
 


  
  


 
  


 
  


 
  


  
 


 
  


 
   


 
 


 
 
 


 
 


  
  


Seite 26 Der Feststellungsbescheid enthält für die Feststellungsbeteiligten folgende Werte: 


Feststellungs-
beteiligter 


Einkünfte 
aus 


Gewerbebetrieb 
in Euro 


Bemessungs-
grundlage 


nach 
§ 7b EStG
 in Euro 


Verbrauchter 
Beihilfewert 


nach 
De-minimis-
Verordnung 


in Euro 


Verbrauchter 
Beihilfewert 


nach 
DAWI-de-
minimis-


Verordnung 
in Euro 


K-GmbH 0 0 0 0 
A 25.000 1.000.000 40.000 200.000 
B 25.000 1.000.000 40.000 200.000 


Weil die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in voller Höhe (5 Prozent) in Anspruch genom-
men wurde, muss keine Aussage hierzu aufgenommen werden. 


Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden über die in 
den ESt 4 B-Mitteilungen für die jeweiligen Feststellungsbeteiligten mitgeteilten Werte die 
für die Feststellungsbeteiligten maßgeblichen Beihilfewerte aus der Inanspruchnahme der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG mittels des Berechnungsschemas wie unter 4.1 darge-
stellt ermittelt. 


4.3 Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils bei gesonderten Feststellungen 
112 Bei gesonderten Feststellungen nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO sind 


im Feststellungsbescheid der verbrauchte Beihilfewert und die Bemessungsgrundlage der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG auszuweisen. Der verbrauchte Beihilfewert ist für jedes 
Jahr des Begünstigungszeitraums auszuweisen. 


113 Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer des Steuerpflichtigen wird über die im 
Feststellungsbescheid mitgeteilten Werte der maßgebliche Beihilfewert aus der Inanspruch-
nahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG mittels des Berechnungsschemas wie unter 
4.1 dargestellt ermittelt.  


5. Prüfung der Beihilfehöchstbeträge 
5.1. Grundsatz 


114 Die Prüfung, ob die Beihilfehöchstbeträge eingehalten werden, ist für jedes Jahr des Begünsti-
gungszeitraums gesondert vorzunehmen. 


115 Im ersten Jahr des Begünstigungszeitraums werden 25 Prozent des ermittelten Beihilfewerts 
der Sonderabschreibung nach § 7b EStG in die Berechnung einbezogen. Ist die Summe der 







 
      


  
  


  
   


 
  


 
 


 
 


 
  


 
  


  
  


 
  


  
 


 
  


  
 


 
 


   
 


 
  


  
  


    


Seite 27 erklärten anderen Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung für das laufende und für die 
zwei vorausgegangenen Kalenderjahre sowie des für das erste Jahr des Begünstigungs-
zeitraums anzusetzenden Teilbetrags des ermittelten Beihilfewerts der Sonderabschreibung 
nach § 7b EStG kleiner als 200.000 Euro, kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
gewährt werden. Hat der Steuerpflichtige zusätzlich auch Beihilfen nach der DAWI-de-
minimis-Verordnung erhalten, kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG gewährt werden, 
wenn der ermittelte Beihilfewert aus den De-minimis-Beihilfen kleiner ist als 200.000 Euro 
und bei Hinzurechnung der DAWI-de-minimis-Beihilfen den Betrag von 500.000 Euro nicht 
überschreitet. 


116 Im zweiten Jahr des Begünstigungszeitraums sind wiederum die erklärten anderen De-
minimis-Beihilfen für das laufende und für die zwei vorausgegangenen Kalenderjahre und die 
anteiligen Beihilfewerte der Sonderabschreibung nach § 7b EStG für das erste und das zweite 
Jahr des Begünstigungszeitraums (jeweils 25 Prozent des gesamten im ersten Jahr des 
Begünstigungszeitraums ermittelten Beihilfewertes) einzubeziehen. Im dritten Jahr des 
Begünstigungszeitraums sind dann die anteiligen Beihilfewerte der Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG des ersten bis dritten Jahres des Begünstigungszeitraums zu den wiederum 
aktualisiert mitgeteilten weiteren De-minimis-Beihilfen zu addieren. Im vierten Jahr des 
Begünstigungszeitraums sind die anteiligen Beihilfewerte der Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG des zweiten bis vierten Jahres des Begünstigungszeitraums zu den wiederum 
aktualisiert mitgeteilten weiteren De-minimis-Beihilfen zu addieren. 


117 Macht der Steuerpflichtige in späteren Jahren Sonderabschreibungen nach § 7b EStG für 
weitere begünstigte Förderobjekte geltend, ist für Zwecke der Prüfung der Beihilfehöchst-
beträge entsprechend zu verfahren: d. h. die Beihilfewerte aus diesen Sonderabschreibungen 
nach § 7b EStG sind entsprechend zu ermitteln und in die in Rz. 116 erläuterte Prüfung 
einzubeziehen.  


118 Werden für den Steuerpflichtigen Einkünfte gesondert festgestellt, ist anhand der im Fest-
stellungsbescheid ausgewiesenen Werte sowie der im Rahmen der Einkommensteuer-
erklärung ggf. gemachten Angaben über weitere De-minimis-Beihilfen entsprechend zu 
verfahren. 


5.2. Prüfung bei Mitunternehmerschaften oder Gemeinschaften 
119 Der für einen Feststellungsbeteiligten ermittelte Beihilfewert der Sonderabschreibung nach 


§ 7b EStG ist der Prüfung der Einhaltung der Beihilfehöchstbeträge zugrunde zu legen. 
Neben eigenen De-minimis-Beihilfen eines Feststellungsbeteiligten sind auch die festge-
stellten, anteilig auf den Feststellungsbeteiligten entfallenden verbrauchten Beihilfewerte aus 
anderen De-minimis-Beihilfen der Mitunternehmerschaft oder Gemeinschaft in die Berech-
nung des bereits verbrauchten Beihilfewerts für den Feststellungsbeteiligten einzubeziehen.  







 
   


 
 


 
 


  
   
   


 
   


  
 


   
  
  


 


 


 
 
  


 
 
  


 


   
  


  


     
       
     


 
 


  
 


  
 


 
 


 
 


  


Seite 28 


120 Beispiel 10: 
Fortführung des Beispiels 9: 
Die Feststellungsbeteiligten der A-KG haben im Jahr 2020 und den beiden vorausgegangenen 
Kalenderjahren bereits De-minimis-Beihilfen mit den folgenden Beihilfewerten erhalten: 


K-GmbH: 200.000 Euro 
A:   10.000 Euro 
B:     5.000 Euro 


Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7b EStG werden für die 
Feststellungsbeteiligten die folgenden Beihilfewerte ermittelt: 


K-GmbH: 0 Euro, d. h. 0 Euro/Jahr 
A: 10.384 Euro, d. h. 2.596 Euro/Jahr 
B: 7.632 Euro, d. h. 1.908 Euro/Jahr 


Feststellungs-
beteiligter 


Beihilfewert der 
Sonderabschreibung 


nach § 7b EStG 
in Euro 


Verbrauchter 
Beihilfewert 


nach 
De-minimis-
Verordnung 


 in Euro 


Verbrauchter 
Beihilfewert 


nach 
DAWI-de-
minimis-


Verordnung 
in Euro 


Beihilfewerte 
bereits 


erhaltener 
De-minimis-
Beihilfen 
in Euro 


K-GmbH 0 0 0 200.000 
A 2.596 40.000 200.000 10.000 
B 1.908 40.000 200.000 5.000 


Da die Feststellungsbeteiligten A und B für das Jahr 2020 den Beihilfehöchstbetrag sowohl 
nach der De-minimis-Verordnung (A: 52.596 Euro; B: 46.908 Euro) als auch nach der 
DAWI-de-minimis-Verordnung (A: 252.596 Euro; B: 246.908 Euro) noch nicht überschritten 
haben, kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG in voller Höhe in Anspruch genommen 
werden. Für die K-GmbH ergibt sich aus der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG durch die A-KG keine Auswirkung. 


5.3 Überschreiten der Beihilfehöchstbeträge 
121 Ergibt die Prüfung der Einhaltung der Beihilfehöchstbeträge nach der De-minimis-Verord-


nung und der DAWI-de-minimis-Verordnung, dass mit der Inanspruchnahme der Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG der Beihilfehöchstbetrag von 200.000 Euro nach der De-minimis-
Verordnung bzw. von 500.000 Euro nach der DAWI-de-minimis-Verordnung überschritten 







 
    


  
 


 
  


 
 


  
  


   
 


  
 


 
  


  


 
   


  
  


 
  


   
  


   
  


 


 


 
 


 
 


 
  


     
     
     


        
     


 
 


Seite 29 wird, ist die Sonderabschreibung nach § 7b EStG nur in der Höhe zulässig, wie der Beihilfe-
wert aus allen De-minimis-Beihilfeprogrammen 200.000 Euro bzw. 500.000 Euro nicht 
überschreitet. In diesen Fällen ist die Sonderabschreibung nach § 7b EStG für das betreffende 
Jahr anteilig zu kürzen.  


122 Das Überschreiten der Beihilfehöchstbeträge führt nur dann zur vollständigen Versagung der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG, wenn die Beihilfehöchstbeträge bereits ohne Hinzurech-
nung des Beihilfewerts aus der Sonderabschreibung nach § 7b EStG erreicht sind.  


123 Bei Überschreiten der Beihilfehöchstbeträge hat eine entsprechende Mitteilung über die Höhe 
der zu gewährenden Sonderabschreibung nach § 7b EStG (ggfs. mit 0 Euro) an das für die 
(gesonderte bzw. gesondert und einheitliche) Feststellung zuständige Finanzamt bzw. an die 
zuständige Dienststelle zu ergehen. In der Folge ist ein nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
AO geänderter Feststellungsbescheid zu erlassen. 


124 Beispiel 11: 
Abwandlung des Beispiels 10: 
B hat weitere Beihilfen nach der De-minimis-Verordnung mit Beihilfewerten von insgesamt 
160.000 Euro erhalten. 


Die Prüfung des Beihilfehöchstbetrags für B ergibt, dass der Beihilfehöchstbetrag nach der 
De-minimis-Verordnung i. H. v. 200.000 Euro bereits erreicht ist (40.000 Euro aus der 
Beteiligung an der A-KG und 160.000 Euro für weitere Beihilfen nach der De-minimis-
Verordnung). B kann die Sonderabschreibung nach § 7b EStG damit nicht mehr in Anspruch 
nehmen. Nach einer entsprechenden Mitteilung der für die Veranlagung zur Einkommen-
steuer zuständigen Dienststelle an die für die gesonderte und einheitliche Feststellung 
zuständige Dienststelle ergeben sich bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung 
folgende Änderungen (die bislang erklärten bereits verbrauchten Beihilfewerte bleiben 
unverändert): 


Feststellungs-
Einkünfte aus Gewerbebetrieb 


in Euro 
Bemessungsgrundlage 
nach § 7b EStG 


in Euro 
beteiligter 


Gesamt 
nach Quote 
verteilt 


Ergänzungs-
vermögen 


K-GmbH 0 0 0 
A 25.000 25.000 0 1.000.000 
B 75.000 25.000 50.000* 1.000.000 


*Hinweis: Die Einkünfte des Ergänzungsvermögens i. H. v. 50.000 Euro ergeben sich aus der vollständigen Versagung der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG (1.000.000 Euro x 5 Prozent). 







 
     


 
  


  
 


 
 


 
 


 
 


 
  


  
 


  
 


 
 
 
 


 
 


Seite 30 6. Bescheinigung des Beihilfewerts der Sonderabschreibung nach § 7b EStG 
125 Der Beihilfewert der Sonderabschreibung nach § 7b EStG ist für jedes Jahr des Begünsti-


gungszeitraums im entsprechenden Bescheid über die Festsetzung der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer auszuweisen. 


III. Prüfungserfordernisse für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung nach 
§ 7b EStG 


126 Für die Prüfung der Sonderabschreibung nach § 7b EStG sind die in der Anlage zu diesem 
Schreiben zusammengestellten Angaben („Angaben zur Inanspruchnahme einer Sonderab-
schreibung nach § 7b EStG“) erforderlich. 


127 Die erforderlichen Angaben sind nach der diesem Schreiben beigefügten Anlage an das ört-
lich zuständige Finanzamt zu übersenden. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben 
sind mit der Unterschrift des Steuerpflichtigen bzw. des gesetzlichen Vertreters zu bestätigen. 
Die Angaben sind spätestens auf Anforderung des Finanzamts vorzulegen. 


IV. Anwendungsregelung 
128 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und ist in allen noch offenen 


Fällen anzuwenden. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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der Länder 


BETREFF Anwendungsfragen des § 2b UStG 


BEZUG BMF-Schreiben vom 16. Dezember 2016, BStBl I, S. 1451 
GZ III C 2 - S 7107/19/10005 :014 


DOK 2020/0326324 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der 
zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 7. Juli 2020 - III C 2 - S 7208/19/10001 :001 
(2020/0683957), BStBl I S xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 


1. In Abschnitt 2.11 Absatz 12 Satz 2 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


„(BFH-Urteil vom 27. 2. 2003, V R 78/07, BStBl 2004 II S. 431; zur Rechtslage nach 
§ 2b UStG vgl. Abschnitt 2b.1 Absatz 5)“ 


2. In Abschnitt 2b.1 werden nach Absatz 3 die folgenden Absätze 4 bis 9 angefügt: 


„(4) Die Kreishandwerkerschaften gelten mit der Ausübung der Geschäftsführung
der Innungen hinsichtlich der Anwendung des § 2b UStG nicht als Unternehmer im
Sinne des § 2 UStG. 


(5) Die Überlassung unselbständiger Parkbuchten auf öffentlich-rechtlich gewid-
meten Straßen gegen Gebühren (Parkscheinautomaten) ist als hoheitliche Tätigkeit
zur Ordnung des ruhenden Verkehrs nach § 2b UStG nicht umsatzsteuerbar (zur
Rechtslage nach § 2 Abs. 3 UStG vgl. Abschnitt 2.11 Abs. 12 Satz 2). 


(6) 1Die durch die Landwirtschaftskammern und andere juristische Personen des
öffentlichen Rechts auf öffentlich-rechtlicher Grundlage durchgeführten nachhalti-
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Seite 2 gen und entgeltlichen Tätigkeiten in Zusammenhang mit (Landes-)Weinprämierun-
gen führen zu größeren Wettbewerbsverzerrungen im Sinne von § 2b Abs. 1 Satz 2 
UStG. 2Sie werden damit unternehmerisch ausgeübt. 


(7) Die privatrechtliche Ausgestaltung der Leistung führt, auch in den Fällen des
Anschluss- und Benutzungszwangs, dazu, dass kein Handeln im Rahmen der öffent-
lichen Gewalt im Sinne des § 2b Abs. 1 Satz 1 UStG vorliegt. 


(8) 1Für eine Anwendung des § 2b Abs. 3 Nummer 1 UStG müssen die gesetzlichen
Grundlagen so gefasst sein, dass die von einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts benötigte Leistung ausschließlich von einer anderen juristischen Person des
öffentlichen Rechts erbracht werden darf (vgl. dazu Rz. 41 des BMF-Schreibens vom
16. 12. 2016, BStBl I S. 1451). 2Nicht ausreichend ist zum Beispiel die gesetzliche
Regelung eines allgemein gehaltenen Kooperationsgebots, das im Nachgang durch
untergesetzliche Regelungen, vertragliche Vereinbarungen oder die tatsächliche Ver-
waltungspraxis ausgefüllt wird. 


(9) 1Hoheitliche Hilfsgeschäfte, die der nichtunternehmerische Bereich einer juris-
tischen Person des öffentlichen Rechts mit sich bringt, sind grundsätzlich nicht steu-
erbar. 2Da große Hoheitsbereiche oftmals entsprechend viele Hilfsgeschäfte tätigen,
führt auch deren große Anzahl grundsätzlich nicht zu einer nachhaltigen wirtschaft-
lichen Betätigung und damit zur Steuerbarkeit. 3Dies kann jedoch ausnahmsweise
der Fall sein, wenn das Auftreten der juristischen Person des öffentlichen Rechts am 
Markt wegen der Vielzahl ihrer Umsätze und des daraus resultierenden Handelns
dem eines professionellen Händlers derart gleicht, dass eine Nichtsteuerbarkeit zu
einer Wettbewerbsverzerrung führen würde. 4Wegen weiterer Einzelheiten siehe 
Rz. 19 und 20 des BMF-Schreibens vom 16. 12. 2016, BStBl I S. 1451.“ 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 








URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)


28. März 2019(*)


„Rechtsmittel – Staatliche Beihilfen – Beihilfen durch bestimmte Vorschriften des geänderten deutschen 
Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG 2012) – Förderung zugunsten der Erzeuger von EEG-
Strom und verringerte EEG-Umlage für energieintensive Unternehmen – Beschluss, mit dem die Beihilfen für 


teilweise mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklärt werden – Begriff der staatlichen Beihilfe – Vorteil – 
Staatliche Mittel – Staatliche Kontrolle der Mittel – Maßnahme, die einer Abgabe auf den Stromverbrauch 


gleichgestellt werden kann“


In der Rechtssache C-405/16 P


betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 
19. Juli 2016,


Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch T. Henze und R. Kanitz als Bevollmächtigte im Beistand von 
Rechtsanwalt T. Lübbig,


Rechtsmittelführerin,


andere Partei des Verfahrens:


Europäische Kommission, vertreten durch K. Herrmann und T. Maxian Rusche als Bevollmächtigte,


Beklagte im ersten Rechtszug,


erlässt


DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)


unter Mitwirkung des Präsidenten der Vierten Kammer M. Vilaras (Berichterstatter) in Wahrnehmung der 
Aufgaben des Präsidenten der Dritten Kammer sowie der Richter J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan 
und D. Šváby,


Generalanwalt: M. Campos Sánchez-Bordona,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die 
Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil


1        Mit ihrem Rechtsmittel begehrt die Bundesrepublik Deutschland die Aufhebung des Urteils des Gerichts der 
Europäischen Union vom 10. Mai 2016, Deutschland/Kommission (T-47/15, im Folgenden: angefochtenes 
Urteil, EU:T:2016:281), mit dem das Gericht ihre Klage gemäß Art. 263 AEUV auf Nichtigerklärung des 
Beschlusses (EU) 2015/1585 der Kommission vom 25. November 2014 über die Beihilferegelung SA.33995 
(2013/C) (ex 2013/NN) [Deutschlands zur Förderung erneuerbaren Stroms und stromintensiver Unternehmen] 
(ABl. 2015, L 250, S. 122) (im Folgenden: streitiger Beschluss) abgewiesen hat.


Vorgeschichte des Rechtsstreits und streitiger Beschluss
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2        Am 28. Juli 2011 verabschiedete der deutsche Gesetzgeber das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens 
für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (BGBl. 2011 I S. 1634, im Folgenden: EEG 
2012). Durch dieses Gesetz, das vom 1. Januar 2012 bis 31. Juli 2014 in Kraft war, sollte bei der 
Stromversorgung der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas (im 
Folgenden: EEG-Strom) erhöht werden.


3        Die wichtigsten Merkmale der mit dem EEG 2012 eingeführten Regelung sind in den Rn. 4 bis 12 des 
angefochtenen Urteils wie folgt dargestellt:


„4      Erstens sind die auf jeder Spannungsebene die allgemeine Stromversorgung gewährleistenden 
Netzbetreiber (im Folgenden: NB) verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von EEG-Strom in ihrem 
Tätigkeitsbereich an ihr Netz anzuschließen (§§ 5 bis 7 EEG 2012), diesen Strom vorrangig in ihr Netz 
einzuspeisen, zu übertragen und zu verteilen (§§ 8 bis 12 EEG 2012) und den Betreibern der Anlagen 
eine nach Maßgabe gesetzlich festgelegter Tarife im Hinblick auf die Art des fraglichen Stroms und die 
Bemessungsleistung oder installierte Leistung der betreffenden Anlage berechnete Vergütung zu zahlen 
(§§ 16 bis 33 EEG 2012). Alternativ haben die Betreiber von Anlagen, die EEG-Strom erzeugen, das 
Recht, zum einen diesen Strom ganz oder teilweise unmittelbar an Dritte zu vermarkten und zum 
anderen zu verlangen, dass ihnen der NB, an den die Anlage ohne eine solche unmittelbare Vermarktung 
angeschlossen gewesen wäre, eine auf der Grundlage der Vergütung, die im Fall des Anschlusses zu 
zahlen gewesen wäre, berechnete Marktprämie zahlt (§§ 33a bis 33i EEG 2012). Es ist unstreitig, dass 
diese Verpflichtungen in der Praxis im Wesentlichen die lokalen Verteilnetzbetreiber für Niedrig- oder 
Mittelspannung (im Folgenden: VNB) treffen.


5      Zweitens sind die VNB verpflichtet, den EEG-Strom an die überregionalen vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreiber von Hoch- und Höchstspannungsnetzen (im Folgenden: ÜNB) weiterzugeben 
(§ 34 EEG 2012). Im Gegenzug zu dieser Pflicht sind die ÜNB verpflichtet, den VNB einen Betrag zu 
zahlen, der den von ihnen den Betreibern der Anlagen gezahlten Vergütungen und Marktprämien 
entspricht (§ 35 EEG 2012).


6      Drittens sieht das EEG 2012 einen sogenannten ‚bundesweiten Ausgleichsmechanismus‘ für die von den 
ÜNB in ihr Netz eingespeisten EEG-Strommengen und für die im Gegenzug den VNB gezahlten 
Beträge vor (§ 36 EEG 2012). In der Praxis hat jeder ÜNB, der eine höhere als die von den 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen an die in ihrem Gebiet ansässigen Letztverbraucher gelieferte 
EEG-Strommenge eingespeist und bezahlt hat, gegenüber den anderen ÜNB Anspruch auf einen dieser 
Differenz entsprechenden Ausgleich. Seit den Jahren 2009/2010 erfolgt der Ausgleich nicht mehr in 
tatsächlicher Form (Austausch von EEG-Stromflüssen), sondern in finanzieller Form (Ausgleich der 
damit verbundenen Kosten). Drei der vier von der Ausgleichsregelung betroffenen ÜNB sind private 
Unternehmen (Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH und 50Hertz Transmission GmbH), während der 
vierte ÜNB ein öffentliches Unternehmen ist (Transnet BW GmbH).


7      Viertens sind die ÜNB verpflichtet, den EEG-Strom, den sie in ihr Netz einspeisen, auf dem Spotmarkt 
der Strombörse zu vermarkten (§ 37 Abs. 1 EEG 2012). Können sie mit dem Preis, den sie dabei 
erhalten, die ihnen durch die Rechtspflicht, diesen Strom nach den gesetzlich festgelegten Tarifen zu 
vergüten, entstehende finanzielle Belastung nicht decken, so können sie unter den in der 
Verordnungsermächtigung festgelegten Bedingungen verlangen, dass die Versorger, die die 
Letztverbraucher beliefern, ihnen die Differenz anteilig zu den verkauften Mengen zahlen. Dieser 
Mechanismus wird als ‚EEG-Umlage‘ bezeichnet (§ 37 Abs. 2 EEG 2012). Die EEG-Umlage kann 
allerdings in bestimmten Fällen um 2 Cent pro Kilowattstunde (kWh) verringert werden (§ 39 EEG 
2012). Um in den Genuss einer solchen, im EEG 2012 als ‚Verringerung der EEG-Umlage‘ 
bezeichneten, aber auch als ‚Grünstromprivileg‘ bekannten Ermäßigung zu kommen, müssen die 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen insbesondere zunächst nachweisen, dass mindestens 50 % des an 
ihre Kunden gelieferten Stroms EEG-Strom ist, sodann, dass mindestens 20 % davon aus Wind- oder 
solarer Strahlungsenergie stammt, und schließlich, dass eine Direktvermarktung an ihre Kunden 
stattfindet.


8      …


9      Fünftens ist unstreitig, dass das EEG 2012 die Elektrizitätsversorgungsunternehmen zwar nicht 
verpflichtet, die EEG-Umlage auf die Letztverbraucher abzuwälzen, ihnen dies aber auch nicht 
verbietet. Ferner ist unstreitig, dass die Versorger, die selbst verpflichtet sind, die Umlage an die ÜNB 
zu zahlen, diese Belastung in der Praxis auf ihre Kunden abwälzen, was die Bundesrepublik 
Deutschland im Übrigen in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat. Die Modalitäten der 
Ausweisung dieser Umlage auf der ihnen erteilten Rechnung sind im EEG 2012 geregelt (§ 53 EEG 
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2012); das Gleiche gilt für die Bedingungen, unter denen die Kunden über den ihnen gelieferten Anteil 
der nach dem Gesetz über erneuerbare Energien geförderten erneuerbaren Energien zu unterrichten sind 
(§ 54 EEG 2012). 


10      Überdies sieht das EEG 2012 eine Besondere Ausgleichsregelung vor, die darin besteht, dass das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (im Folgenden: BAFA) jedes Jahr eine Begrenzung des 
Teils der EEG-Umlage vornimmt, den die Elektrizitätsversorgungsunternehmen auf zwei bestimmte 
Kundengruppen umlegen können, nämlich zum einen auf die ‚stromintensiven Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes‘ (im Folgenden: SIU) und zum anderen auf die ‚Schienenbahnen‘. Dies 
geschieht im Anschluss an einen von ihnen bis zum 30. Juni des Vorjahrs zu stellenden Antrag und dient 
dazu, ihre Stromkosten zu senken und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten (§ 40 EEG 2012).


11      Im EEG 2012 ist festgelegt, unter welchen Voraussetzungen diese Regelung in Anspruch genommen 
werden kann, welches Verfahren die förderfähigen Unternehmen einhalten müssen, welche Modalitäten 
für die Bestimmung der Begrenzung im Einzelfall gelten und welche Auswirkungen die insoweit vom 
BAFA getroffenen Entscheidungen haben (§§ 41 bis 44 EEG 2012). Das EEG 2012 sieht insbesondere 
vor, dass für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten mindestens 14 % der 
Bruttowertschöpfung betragen und deren Verbrauch mindestens eine Gigawattstunde (GWh) beträgt, die 
Begrenzung für den Anteil ihres Verbrauchs zwischen 1 GWh und 10 GWh bei 10 % der EEG-Umlage, 
für den Anteil ihres Verbrauchs zwischen 10 GWh und 100 GWh bei 1 % der Umlage und darüber 
hinaus bei 0,05 Cent je kWh liegt. Das EEG 2012 bestimmt ferner, dass für Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten mindestens 20 % der Bruttowertschöpfung betragen und 
deren Verbrauch mindestens 100 GWh beträgt, die EEG-Umlage ab der ersten Kilowattstunde auf 0,05 
Cent je kWh begrenzt ist. Weiter heißt es im EEG 2012, dass die Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
die Unternehmen, denen ein Bescheid über die Begrenzung der EEG-Umlage erteilt wird, erstens über 
den ihnen gelieferten Anteil an erneuerbaren Energien, für die eine Beihilfe nach dem Gesetz über 
erneuerbare Energien gewährt wird, zu informieren haben, zweitens über die Zusammensetzung ihres 
Gesamtenergieträgermixes und drittens, für nach dem Gesetz über erneuerbare Energien begünstigte 
Unternehmen, über die Zusammensetzung des ihnen zur Verfügung gestellten Energieträgermixes (§ 54 
EEG 2012).


12      Sechstens erlegt das EEG 2012 den Anlagenbetreibern, den NB und den 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen eine Reihe von Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten auf, 
insbesondere gegenüber den ÜNB und der Bundesnetzagentur (im Folgenden: BNetzA). Hinzu kommt 
eine Reihe von Transparenzpflichten speziell für ÜNB (§§ 45 bis 51 EEG 2012). Das Gesetz regelt auch 
die Aufsichts- und Kontrollbefugnisse der BNetzA gegenüber den VNB und den ÜNB (§ 61 EEG 
2012).“


4        Nachdem die Europäische Kommission am 18. Dezember 2013 entschieden hatte, ein förmliches 
Prüfverfahren im Hinblick auf die im EEG 2012 enthaltenen Maßnahmen zu eröffnen, erließ sie am 
25. November 2014 den streitigen Beschluss.


5        Darin vertrat die Kommission die Ansicht, dass das EEG 2012 zwei Arten selektiver Vorteile enthalte, die zur 
Einstufung als staatliche Beihilfen im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV führten, nämlich zum einen die 
Förderung der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und aus Grubengas, mit der den 
Erzeugern von EEG-Strom durch die Einspeisetarife und die Marktprämien ein höherer Strompreis als der 
Marktpreis garantiert werde, und zum anderen die Besondere Ausgleichsregelung, aufgrund deren die EEG-
Umlage für energieintensive Unternehmen verringert werden könne (Art. 3 des streitigen Beschlusses).


6        Der verfügende Teil des streitigen Beschlusses lautet:


„Artikel 1


Die staatliche Beihilfe zur Förderung der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas 
einschließlich ihres Finanzierungsmechanismus, die auf der Grundlage des [EEG 2012] gewährt und von 
Deutschland unter Verstoß gegen Artikel 108 Absatz 3 AEUV rechtswidrig durchgeführt wurde, ist mit dem 
Binnenmarkt vereinbar, sofern Deutschland die in Anhang I dargelegte Verpflichtung einhält.


…


Artikel 3


1.      Die staatliche Beihilfe, die in stromintensiven Unternehmen gewährten Verringerungen der Umlage zur 
Finanzierung der Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien … in den Jahren 2013 und 2014 … besteht 
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und von Deutschland rechtswidrig unter Verstoß gegen Artikel 108 Absatz 3 AEUV durchgeführt wurde, ist 
mit dem Binnenmarkt vereinbar, wenn sie unter eine der in diesem Absatz genannten vier Kategorien fällt.


…


2.      Beihilfen, die nicht unter Absatz 1 fallen, sind mit dem Binnenmarkt unvereinbar.“


Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil


7        Mit Klageschrift, die am 2. Februar 2015 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob die Bundesrepublik 
Deutschland Klage auf Nichtigerklärung des streitigen Beschlusses und brachte drei Klagegründe vor, die das 
Gericht im angefochtenen Urteil nacheinander zurückgewiesen hat.


8        Das Gericht hat in den Rn. 33 bis 42 des angefochtenen Urteils den ersten, auf offensichtliche 
Beurteilungsfehler der Kommission bei ihrer Bewertung der Rolle des Staates in der Funktionsweise des EEG 
2012 gestützten Klagegrund als unbegründet zurückgewiesen. Es hat in Rn. 40 des angefochtenen Urteils 
insbesondere festgestellt, dass die fraglichen Maßnahmen per Gesetz eingeführt worden und daher dem 
deutschen Staat zurechenbar seien.


9        Desgleichen hat das Gericht in den Rn. 49 bis 70 des angefochtenen Urteils die verschiedenen Argumente 
zurückgewiesen, die von der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen ihres zweiten, auf das Fehlen eines 
Vorteils durch die Besondere Ausgleichsregelung gestützten Klagegrundes vorgebracht wurden. Es hat in 
Rn. 44 des angefochtenen Urteils hervorgehoben, dass dieser Klagegrund ausschließlich das Vorliegen eines 
Vorteils für die SIU betreffe, ohne die Frage der Selektivität dieses Vorteils oder des Vorliegens eines mit der 
Regelung zur Förderung der Erzeuger von EEG-Strom verbundenen Vorteils aufzuwerfen. In Rn. 55 des 
angefochtenen Urteils hat es insbesondere festgestellt, dass die Besondere Ausgleichsregelung einen Vorteil 
zugunsten der SIU erzeuge, da sie die SIU von einer Belastung befreie, die sie normalerweise hätten tragen 
müssen.


10      Schließlich hat das Gericht in den Rn. 81 bis 129 des angefochtenen Urteils die verschiedenen Teile des 
dritten, auf das Fehlen eines aus staatlichen Mitteln finanzierten Vorteils gestützten Klagegrundes der 
Bundesrepublik Deutschland zurückgewiesen. Es hat entschieden, dass die Kommission zu Recht die Ansicht 
vertreten habe, dass im Rahmen der mit dem EEG 2012 eingeführten Regelung, d. h. sowohl der 
Förderregelung zugunsten der Erzeuger von EEG-Strom als auch der Besonderen Ausgleichsregelung 
zugunsten der SIU, staatliche Mittel im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV zum Einsatz gekommen seien.


11      Im vorliegenden Fall hat das Gericht, nachdem es in den Rn. 81 bis 83 des angefochtenen Urteils kurz auf die 
einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Begriff der staatlichen Mittel und insbesondere auf das 
Urteil vom 16. Mai 2002, Frankreich/Kommission (C-482/99, EU:C:2002:294, Rn. 37), hingewiesen hat, 
zunächst in den Rn. 84 bis 90 des angefochtenen Urteils den streitigen Beschluss zusammengefasst.


12      Sodann hat das Gericht in den Rn. 91 bis 129 des angefochtenen Urteils geprüft, ob die Kommission zu Recht 
zu dem Schluss gekommen war, dass im Rahmen des EEG 2012 staatliche Mittel im Sinne von Art. 107 
Abs. 1 AEUV zum Einsatz kamen.


13      Insoweit hat es in Rn. 92 des angefochtenen Urteils vorab darauf hingewiesen, dass „die von den ÜNB 
erhobene und verwaltete EEG-Umlage … letztlich die durch die Einspeisetarife und die Marktprämie, die im 
EEG 2012 vorgesehen sind, entstehenden Kosten decken soll, indem den Erzeugern von EEG-Strom für den 
von ihnen erzeugten Strom ein über dem Marktpreis liegender Preis gesichert wird“, so dass „anzunehmen 
[ist], dass die EEG-Umlage hauptsächlich das Ergebnis der Umsetzung einer vom Staat gesetzlich festgelegten 
öffentlichen Politik zur Förderung der Erzeuger von EEG-Strom ist“.


14      Schließlich hat das Gericht das Vorliegen eines Fehlers der Kommission verneint. Dabei hat es sich zum 
einen auf drei Gruppen von Erwägungen gestützt, die in den Rn. 93 bis 110 des angefochtenen Urteils 
ausgeführt und in dessen Rn. 111 und 112 zusammengefasst werden, und zum anderen hat es in den Rn. 113 
bis 126 seines Urteils das Vorbringen der Bundesrepublik Deutschland zurückgewiesen.


15      Die Rn. 111 und 112 des angefochtenen Urteils lauten:


„111      Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass die Kommission im 138. Erwägungsgrund des 
angefochtenen Beschlusses in Verbindung mit dessen Erwägungsgründen 98 bis 137 zu Recht die 
Ansicht vertreten hat, dass der in den §§ 16 bis 33i EEG 2012 in Form der Einspeisetarife und 
Marktprämien zugunsten der Erzeuger von EEG-Strom vorgesehene Vorteil vorliegend einer von 
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staatlichen Behörden festgesetzten Abgabe unter Einsatz staatlicher Mittel gleichkam, da der Staat über 
die Rechtsordnung einen Mitteltransfer organisierte und festlegte, für welche Zwecke diese Mittel 
verwendet werden durften.


112      Diese Schlussfolgerung gilt auch für den Vorteil zugunsten energieintensiver Unternehmen wie den 
SIU, da der vom EEG 2012 vorgesehene Ausgleichsmechanismus, wie die Kommission im 
114. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zu Recht ausführt, eine zusätzliche Belastung für 
die ÜNB darstellt. Jede Verringerung der EEG-Umlage bewirkt nämlich gerade eine Verringerung der 
von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen bei den SIU erhobenen Beträge und kann als Ursache von 
Einbußen bei den Einnahmen der ÜNB angesehen werden. Diese Einbußen werden jedoch anschließend 
bei anderen Versorgern und de  facto anderen Letztverbrauchern wieder hereingeholt, um die so 
entstandenen Einbußen auszugleichen; dies hat die Bundesrepublik Deutschland in der mündlichen 
Verhandlung auf eine Frage des Gerichts im Übrigen bestätigt. Somit ist der durchschnittliche 
Letztverbraucher in Deutschland in gewisser Weise an der Subventionierung der SIU beteiligt, die in 
den Genuss einer Begrenzung der EEG-Umlage kommen. Im Übrigen stellt auch der Umstand, dass die 
Letztverbraucher, die keine SIU sind, Mehrkosten tragen müssen, die durch die den SIU 
zugutekommende Begrenzung der EEG-Umlage entstehen, ein zusätzliches Indiz dar, wenn er 
zusammen mit den vorstehenden Ausführungen gewürdigt wird, wonach die mit der EEG-Umlage 
erwirtschafteten Mittel besondere Mittel sind, die einer Abgabe auf den Stromverbrauch entsprechen 
und deren Verwendung für ganz bestimmte Zwecke im Voraus vom deutschen Gesetzgeber im Rahmen 
der Umsetzung einer staatlichen Politik und nicht einer privaten Initiative festgelegt wurde.“


16      Das Gericht hat seine Prüfung in den Rn. 127 und 128 des angefochtenen Urteils abgeschlossen; sie lauten:


„127      Aus dieser Prüfung folgt, dass die aus dem EEG 2012 resultierenden Mechanismen hauptsächlich das 
Ergebnis der Umsetzung einer vom Staat durch das EEG 2012 festgelegten Politik zur Unterstützung der 
Erzeuger von EEG-Strom sind und dass erstens die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten und von den 
ÜNB gemeinsam verwalteten Gelder unter dem beherrschenden Einfluss der öffentlichen Hand bleiben, 
zweitens die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten fraglichen Beträge Gelder unter Einsatz staatlicher 
Mittel sind, die einer Abgabe gleichgestellt werden können, und drittens die Befugnisse und Aufgaben 
der ÜNB den Schluss zulassen, dass sie nicht für eigene Rechnung und frei handeln, sondern als 
Verwalter einer aus staatlichen Mitteln gewährten Beihilfe, die einer eine staatliche Konzession in 
Anspruch nehmenden Einrichtung gleichgestellt sind.


128      Nach alledem ist die Kommission im angefochtenen Beschluss zu Recht zu dem Schluss gelangt, dass 
im Rahmen des EEG 2012 staatliche Mittel im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV zum Einsatz kamen.“


Anträge der Parteien und Verfahren vor dem Gerichtshof


17      Die Bundesrepublik Deutschland beantragt,


–        das angefochtene Urteil vollständig aufzuheben und ihrer Klage gegen den streitigen Beschluss 
stattzugeben;


–        hilfsweise, die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen.


–        der Kommission die Kosten aufzuerlegen.


18      Die Kommission beantragt,


–        den ersten Rechtsmittelgrund als unzulässig, hilfsweise als unbegründet abzuweisen;


–        den zweiten Rechtsmittelgrund teilweise als unzulässig, hilfsweise als teilweise wirkungslos und in 
jedem Fall als unbegründet abzuweisen;


–        den dritten Rechtsmittelgrund als unbegründet abzuweisen;


–        der Bundesrepublik Deutschland die Kosten aufzuerlegen.


19      Mit Entscheidung vom 25. Oktober 2017 hat der Präsident des Gerichtshofs das Verfahren in der 
vorliegenden Rechtssache nach Art. 55 Abs. 1 Buchst. b der Verfahrensordnung des Gerichtshofs bis zur 
Verkündung des Urteils vom 25. Juli 2018, Georgsmarienhütte u. a. (C-135/16, EU:C:2018:582), ausgesetzt.
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Zum Rechtsmittel


20      Die Bundesrepublik Deutschland stützt ihr Rechtsmittel auf drei Gründe. Mit den ersten beiden 
Rechtsmittelgründen wird ein Verstoß gegen Art. 107 Abs. 1 AEUV und mit dem dritten ein Verstoß gegen 
die Pflicht zur Begründung von Urteilen gerügt. Die Kommission macht geltend, die ersten beiden 
Rechtsmittelgründe seien unzulässig und, hilfsweise, wirkungslos, in jedem Fall aber unbegründet, und der 
dritte Rechtsmittelgrund sei unbegründet.


Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 107 Abs. 1 AEUV in Bezug auf den Einsatz staatlicher 
Mittel


Vorbringen der Parteien


21      Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund, der in zwei Teile gegliedert ist, macht die Bundesrepublik Deutschland 
im Wesentlichen geltend, das Gericht habe mit seiner Feststellung, dass das System der EEG-Umlage die 
Gewährung eines Vorteils aus staatlichen oder zumindest dem Staat zurechenbaren Mitteln beinhalte, 
Rechtsfehler bei der Auslegung und Anwendung des Kriteriums für die Gewährung eines Vorteils aus 
staatlichen Mitteln im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV begangen.


22      Ganz allgemein vertritt dieser Mitgliedstaat zunächst die Ansicht, das Gericht habe bei seiner Beurteilung des 
Einsatzes staatlicher Mittel und bei seiner Feststellung, dass es sich bei den ÜNB um betraute Stellen mit 
etwaiger staatlicher Verfügungs- und Kontrollbefugnis über die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten Gelder 
handele, nicht ausreichend zwischen den Rollen des Staates als Gesetzgeber und als Exekutive differenziert.


23      Mit dem ersten Teil ihres ersten Rechtsmittelgrundes, der hauptsächlich Rn. 93 des angefochtenen Urteils 
betrifft, macht die Bundesrepublik Deutschland geltend, das Gericht habe die Rolle der ÜNB im System der 
EEG-Umlage fehlerhaft bewertet.


24      Sie trägt vor, das Gericht habe in Rn. 93 des angefochtenen Urteils zum einen festgestellt, dass das EEG 2012 
den ÜNB eine Reihe von Pflichten und Rechten bezüglich der Durchführung der gesetzlichen Mechanismen 
übertrage, so dass die ÜNB die zentrale Stelle in der Funktionsweise des im EEG vorgesehenen Systems 
seien. Zum anderen habe das Gericht festgestellt, dass der Fluss der mit der EEG-Umlage erwirtschafteten 
Gelder nicht direkt von den Letztverbrauchern an die Stromerzeuger erfolge, sondern das Eingreifen 
zwischengeschalteter, mit ihrer Einnahme und Verwaltung betrauter Stellen erfordere, und dass die Gelder 
weder in das allgemeine Budget der ÜNB flössen noch diesen zur Verfügung stünden, so dass sie von den 
ÜNB gemeinsam verwaltet würden und unter dem beherrschenden Einfluss der öffentlichen Hand blieben.


25      Die Bundesrepublik Deutschland beschreibt die Funktionsweise des durch das EEG 2012 eingeführten 
Wälzungsmechanismus, stellt diesen Mechanismus der Rechtsprechung des Gerichtshofs gegenüber und 
widmet sich sodann dem Nachweis, dass erstens zwischen dem durch das EEG 2012 eingeführten 
Mechanismus und dem Haushalt des Staats oder einer öffentlichen Einrichtung keine Verbindung bestanden 
habe, zweitens die etwaigen vom Staat ausgeübten Zugriffs- oder Kontrollrechte über die ÜNB nicht zu einer 
staatlichen Kontrolle der EEG-Mittel geführt hätten und es drittens keine Abgabe und keinen Verzicht auf 
staatliche Einnahmen gegeben habe.


26      Erstens lasse die Würdigung des EEG-Wälzungsmechanismus keineswegs die Schlussfolgerung zu, dass 
staatliche oder dem Staat zurechenbare Mittel zum Einsatz kämen, wie der Gerichtshof in seinen Urteilen vom 
13. März 2001, PreussenElektra (C-379/98, EU:C:2001:160), vom 16. Mai 2002, Frankreich/Kommission 
(C-482/99, EU:C:2002:294), und vom 17. Juli 2008, Essent Netwerk Noord u. a. (C-206/06, EU:C:2008:413), 
festgestellt habe.


27      Nach dieser Rechtsprechung zeichneten sich Abgaben, Steuern und Gebühren dadurch aus, dass die 
generierten Einnahmen in irgendeiner Form direkt oder indirekt dem Haushalt des Staats oder einer 
öffentlichen Einheit zufließen müssten. Die Mittel, die den ÜNB zuflössen, um die Kosten der Vermarktung 
des EEG-Stroms zu decken, minderten jedoch in keiner Weise, weder unmittelbar noch mittelbar, die 
Staatseinnahmen. Vielmehr würden diese Kosten durch die Teilnehmer in der Versorgungskette getragen, die 
im Gegenzug dafür die Eigenschaft des Stroms als „erneuerbar“ erhielten und die Mehrkosten dafür 
privatwirtschaftlich ausglichen.


28      Der Staat habe somit keinen Zugriff auf diese Einnahmen und habe die ÜNB nicht mit der Wahrnehmung 
einer öffentlichen Aufgabe betraut. Die ÜNB nähmen die EEG-Umlage nicht stellvertretend für den Staat ein, 
so dass die Bewertung der ÜNB als dem Staat zurechenbare Quasi-Konzessionsinhaber durch das Gericht 
unzutreffend sei. Durch diese fehlerhafte rechtliche Einstufung der Aufgabe der ÜNB habe das Gericht den 
Begriff der staatlichen Kontrolle und Zurechenbarkeit des Verhaltens der ÜNB fehlerhaft angewandt.
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29      Die EEG-Umlage sei nicht dem Bundeshaushalt oder dem Haushalt einer öffentlichen Einrichtung 
zugeordnet, wie der Mechanismus zum Ausgleich der Kosten der ÜNB zeige. Die ÜNB legten die Höhe der 
EEG-Umlage nämlich dadurch fest, dass sie die Einnahmen mit den Kosten verglichen und Mehr- oder 
Mindereinnahmen im Folgejahr untereinander ausglichen, ohne Zufluss zum Haushalt einer öffentlichen 
Einrichtung. Mehreinnahmen flössen nicht dem Staatshaushalt zu, und Mehrausgaben würden nicht aus dem 
Staatshaushalt ausgeglichen.


30      Die Annahme des Gerichts in Rn. 83 des angefochtenen Urteils, dass die maßgeblichen Geldmittel den 
„zuständigen nationalen Behörden“ „ständig“ zur Verfügung stünden, und seine Annahme in Rn. 94 des 
Urteils, dass die von den ÜNB gemeinsam verwalteten Gelder unter dem beherrschenden Einfluss der 
öffentlichen Hand blieben, seien somit rechtlich unzutreffend.


31      Das Gericht habe in Rn. 117 des angefochtenen Urteils ferner wesentliches Augenmerk auf den Umstand 
gelegt, dass die von den ÜNB erhobenen Gelder auf einem der Kontrolle durch staatliche Stellen 
unterliegenden Sonderkonto zu verwalten seien. Die Sonderkonten seien von den ÜNB jedoch aus Gründen 
der Transparenz und zur Vermeidung von Missbrauchspraktiken einzurichten, nicht aber, um dem 
betreffenden Mitgliedstaat eine Verwaltung von unternehmerischem Sondervermögen zu ermöglichen.


32      Zweitens habe das Gericht auch rechtsfehlerhaft den Schluss gezogen, dass die den staatlichen Stellen 
übertragenen Aufgaben der Überwachung und Kontrolle der Recht- und Gesetzmäßigkeit von den privaten 
Marktakteuren ausgeführter Handlungen zu einer staatlichen Kontrolle der EEG-Mittel geführt hätten.


33      Die im EEG vorgesehenen Mechanismen, die dem vom Gerichtshof in seinem Urteil vom 30. Mai 2013, 
Doux Élevage und Coopérative agricole UKL-ARREE (C-677/11, EU:C:2013:348, Rn. 38), aufgestellten 
Prüfmaßstab entsprächen, dienten der Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Wälzungssystems und der 
Gewährleistung der gesetzgeberischen Absicht, schüfen jedoch keine weitergehende Lenkungs- oder 
Beeinflussungsmöglichkeit staatlicher Stellen, die als „staatliche Kontrollausübung“ angesehen werden könne. 
Die staatlichen Stellen hätten nur die Möglichkeit, gegen Akteure, die das EEG 2012 verletzten, 
Ordnungsmaßnahmen zu verhängen oder Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten; ihnen stehe jedoch keine 
Verfügungsgewalt über die Mittel dieser Akteure durch Beeinflussung von Zahlungen oder Mittelflüssen zu.


34      Die Zahlung der EEG-Vergütung durch die NB unterliege als solche keiner staatlichen Kontrolle. Die NB 
entschieden allein, ob sie diese Vergütung zahlten und wie hoch sie ausfalle. Desgleichen unterliege die 
Erhebung der EEG-Umlage nur einer eingeschränkten Überwachung, da allein die ÜNB darüber entschieden, 
ob sie die Umlage verlangten. Entgegen den Ausführungen des Gerichts in Rn. 125 des angefochtenen Urteils 
würden die ÜNB nicht von den zuständigen deutschen Stellen streng kontrolliert, insbesondere nicht von der 
BNetzA, deren Kontrollaufgabe im Wesentlichen in der korrekten Umsetzung der Vorschriften über die EEG-
Umlage bestehe. Die BNetzA sei nicht zur Bestimmung der Höhe der EEG-Umlage berechtigt, da die ÜNB 
deren Höhe in eigener Verantwortung ermittelten.


35      Die gesetzliche Vorgabe einer abstrakten Berechnungssystematik, die Transparenzpflichten und die sich 
daran anschließenden Überwachungsrechte dienten lediglich dazu, die ungerechtfertigte Bereicherung eines 
Akteurs im Lauf der Durchreichungskette zu verhindern. Der Missbrauchsschutz sei im Verhältnis zwischen 
den beteiligten Privatrechtssubjekten auf zivilrechtlichem Weg wahrzunehmen. Diese Teilnehmer seien nicht 
Nutznießer einer staatlichen Betrauung oder Beleihung und hätten keinerlei Möglichkeit, eine 
Verwaltungsbehörde damit zu beauftragen, ihre Ansprüche durchzusetzen.


36      Drittens stelle die EEG-Umlage keine Abgabe dar, und folglich stelle ihre Begrenzung keinen Verzicht auf 
staatliche Mittel dar. Das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, indem es in Rn. 95 des angefochtenen 
Urteils ausgeführt habe, dass die EEG-Umlage eine einseitig vom Staat im Rahmen seiner Politik zur 
Förderung der Erzeuger von EEG-Strom auferlegte Belastung darstelle, die hinsichtlich ihrer Wirkungen einer 
Abgabe auf den Stromverbrauch in Deutschland gleichgestellt werden könne, da die Stromletztverbraucher 
einen Aufschlag zahlen müssten. Aus dem bloßen Umstand, dass im Wege des EEG-Wälzungsmechanismus 
die an die Anlagenbetreiber zu leistenden Zahlungen bis zu den Stromendverbrauchern weitergereicht werden 
könnten, folge keine Abgabeneigenschaft.


37      Die EEG-Umlage stelle einen privatrechtlichen Kaufpreisaufschlag dar, den die 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen für die „grüne“ Eigenschaft des Stromes bezahlten, und daher handele es 
sich um ein Leistungs-/Gegenleistungsverhältnis, im Gegensatz zu einer Abgabe, die ohne Gegenleistung 
zwangsweise erhoben werde. Zudem sei für die Einstufung einer Abgabe als staatliche Beihilfe nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs ein Verwendungszusammenhang zwischen Abgabe und Beihilfe 
erforderlich, der bei der EEG-Umlage fehle. Bei ihr handele es sich nicht um abstrakt bestimmte Einkünfte 
des Mitgliedstaats. Das EEG 2012 stelle die Fortschreibung des Stromeinspeisungsgesetzes (BGBl. 1990 I 
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S. 2633) dar, das der Gerichtshof in seinem Urteil vom 13. März 2001, PreussenElektra (C-379/98, 
EU:C:2001:160), nicht als Beihilfe eingestuft habe; der einzige Unterschied zwischen diesen beiden 
Regelungen bestehe darin, dass die Elektrizitätsversorgungsunternehmen nicht mehr den physischen Strom, 
sondern die Eigenschaft der Erneuerbarkeit zu einem festen Preis (der EEG-Umlage) abnähmen.


38      Letztlich fehle es an allen wesentlichen Merkmalen, die eine Abgabe kennzeichneten, weil erstens das EEG 
die Elektrizitätsversorgungsunternehmen nicht dazu verpflichte, ihren Kunden die EEG-Umlage in Rechnung 
zu stellen, zweitens die Weiterwälzung der EEG-Umlage, die von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
zu einem Bestandteil des Verkaufspreises gemacht werde, nicht mit Mitteln des öffentlichen Rechts, sondern 
nur auf dem Zivilrechtsweg durchgesetzt werden könne und drittens das „Aufkommen“ aus der EEG-Umlage 
dem allgemeinen Vermögen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen zufließe, ohne dass staatliche Stellen 
auf die Verwaltung oder Verwendung dieser Gelder Einfluss nehmen könnten.


39      Mit dem zweiten Teil ihres ersten Rechtsmittelgrundes macht die Bundesrepublik Deutschland geltend, das 
Gericht habe auch in rechtsfehlerhafter Weise verkannt, dass es für eine Beihilfegewährung durch Einsatz 
staatlicher Mittel ganz wesentlich auf die Rolle der Elektrizitätsversorgungsunternehmen im System des EEG 
2012 ankomme, die im vorliegenden Fall unzureichend berücksichtigt worden sei.


40      Erstens habe das Gericht zwar zutreffend festgestellt, dass das EEG 2012 die 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen nicht verpflichte, die EEG-Umlage auf die Letztverbraucher 
abzuwälzen, ihnen dies aber auch nicht verbiete, doch habe es die Rolle der 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen verkannt, indem es in den Rn. 95 ff. des angefochtenen Urteils von einer 
de-facto-Abgabeneigenschaft der EEG-Umlage ausgegangen sei und dazu ausgeführt habe, dass sie sich nicht 
als Eigenmittel der ÜNB einstufen lasse, denen der Mitgliedstaat gesetzlich nur eine besondere Verwendung 
vorgeschrieben habe.


41      Zweitens habe das Gericht verkannt, dass die Rolle und die Aufgabe der 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen in sehr viel geringerem Maß als die ÜNB gesetzlich reguliert seien. Die 
Versorger seien weder zur Einrichtung von Sonderkonten noch zu einer Vermögenstrennung verpflichtet, weil 
die EEG-Umlage als normaler Teil ihrer Erlöse zu betrachten sei. Es gebe keine gesetzlichen Vorgaben für ihr 
Verhalten auf der Preis- oder der Mittelverwendungsseite. Keinerlei staatliche Kontrolle bestehe in Bezug auf 
ihr Rechtsverhältnis zu ihren Kunden, den vermeintlichen Financiers des von der Kommission und dem 
Gericht beanstandeten Beihilfesystems. Die EEG-Umlage und ihre etwaige Abwälzung auf die 
Letztverbraucher durch die Elektrizitätsversorgungsunternehmen erfolgten in einer Geschäftsbeziehung 
zwischen privaten Unternehmen bzw. Einzelpersonen ohne das Eingreifen einer Behörde. Dass die in Rede 
stehenden Mittel nicht direkt von den Verbrauchern an die Stromerzeuger flössen, sondern das Eingreifen 
zwischengeschalteter Stellen für ihre Einnahme und Verwaltung erforderten, sei für ihre Einstufung als private 
Mittel unerheblich.


42      Drittens hätte das Gericht, wenn es in zureichendem Maß auf die Rolle der 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen eingegangen wäre, zu dem Schluss gelangen müssen, dass kein 
staatlicher Zugriff auf die EEG-Mittel vorliege. Dies gelte umso mehr, als das Verhältnis zwischen 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Letztverbrauchern rein privatrechtlicher Natur sei. Das Gericht habe 
die Reichweite des Begriffs „Kontrolle“ verkannt und Art. 107 Abs. 1 AEUV verletzt, indem es die Tätigkeit 
eines privatwirtschaftlichen Unternehmens als „staatlicher Kontrolle“ unterliegend eingestuft habe, obwohl 
das Unternehmen keiner gesetzlichen Verpflichtung zur Erhebung der EEG-Umlage unterliege, die Höhe der 
gegebenenfalls weiterzureichenden Umlage ebenfalls keinen gesetzlichen Vorgaben unterliege, Behörden 
keinen Einfluss auf die Preisfestsetzung durch die Elektrizitätsversorgungsunternehmen nehmen könnten, die 
Umsätze der Versorger, die die entrichtete EEG-Umlage enthalten könnten, ihrem Vermögen zuflössen, und 
staatliche Stellen keinen Einfluss auf die Verwendung dieser Mittel durch die Versorger nehmen könnten.


43      Die Kommission macht geltend, der erste Rechtsmittelgrund der Bundesrepublik Deutschland sei unzulässig 
und, hilfsweise, zum Teil wirkungslos, in jedem Fall aber unbegründet.


Würdigung durch den Gerichtshof


–       Zur Zulässigkeit des Rechtsmittelgrundes als Ganzes


44      Die Kommission macht geltend, der erste Rechtsmittelgrund der Bundesrepublik Deutschland sei insgesamt 
unzulässig, da mit ihm nicht die rechtliche Auslegung des Begriffs der staatlichen Kontrolle durch das Gericht 
im angefochtenen Urteil kritisiert werde, sondern dessen Feststellungen zum nationalen Recht, bei denen es 
sich um Tatsachenbewertungen handele.
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45      Dem ist nicht zu folgen.


46      Es trifft zwar zu, dass sich die Bundesrepublik Deutschland bei ihrem Vorbringen auf die Terminologie des 
EEG 2012 stützt, doch macht sie im Rahmen des ersten Teils ihres ersten Rechtsmittelgrundes im 
Wesentlichen geltend, dass dem Gericht ein Rechtsfehler unterlaufen sei, da es den Begriff der staatlichen 
Kontrolle insbesondere dadurch zu weit ausgelegt habe, dass es zum einen die mit der EEG-Umlage 
erwirtschafteten Beträge als Gelder unter Einsatz staatlicher Mittel qualifiziert habe, die einer Abgabe 
gleichgestellt werden könnten, und zum anderen das Vorliegen einer mittels der ÜNB ausgeübten staatlichen 
Kontrolle über diese Gelder bejaht habe.


47      Folglich ist der erste Rechtsmittelgrund zulässig.


–       Zum ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes, mit dem gerügt wird, das Gericht habe die Rolle der 
ÜNB im System der EEG-Umlage fehlerhaft bewertet


48      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass Vergünstigungen, damit sie als „Beihilfen“ im Sinne von Art. 107 
Abs. 1 AEUV eingestuft werden können, zum einen unmittelbar oder mittelbar aus staatlichen Mitteln 
gewährt werden und zum anderen dem Staat zuzurechnen sein müssen (Urteil vom 13. September 2017, 
ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).


49      Was erstens die Frage angeht, ob eine Maßnahme dem Staat zuzurechnen ist, ist zu prüfen, ob die 
öffentlichen Stellen am Erlass dieser Maßnahme beteiligt waren (Urteile vom 2. Februar 1988, Kwekerij van 
der Kooy u. a./Kommission, 67/85, 68/85 und 70/85, EU:C:1988:38, Rn. 35, vom 19. Dezember 2013, 
Association Vent De Colère! u. a., C-262/12, EU:C:2013:851, Rn. 17 und 18, und vom 13. September 2017, 
ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, Rn. 21).


50      Im vorliegenden Fall hat das Gericht in Rn. 40 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die hier in Rede 
stehenden Förder- und Ausgleichsmechanismen durch das EEG 2012 eingeführt worden seien, so dass sie als 
dem Staat zurechenbar angesehen werden müssten.


51      Die Bundesrepublik Deutschland hat in ihrem Rechtsmittel zwar mehrfach die Frage angesprochen, ob die 
fraglichen Maßnahmen dem Staat zurechenbar sind, doch hat sie die entsprechende Feststellung des Gerichts 
weder förmlich beanstandet noch auch nur das Vorliegen eines insoweit vom Gericht begangenen 
Rechtsfehlers geltend gemacht. Daher ist der Kommission beizupflichten, dass die insoweit vorgetragenen 
Argumente jedenfalls als unzulässig zurückzuweisen sind.


52      Zweitens ergibt sich aus einer ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass das Verbot in Art. 107 Abs. 1 
AEUV sowohl unmittelbar vom Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen als auch jene Beihilfen 
umfasst, die von öffentlichen oder privaten Einrichtungen gewährt werden, die der Staat zur Verwaltung der 
Beihilfe errichtet oder benannt hat (Urteile vom 22. März 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, 
Rn. 21, vom 13. März 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, Rn. 58, und vom 13. September 
2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, Rn. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung).


53      Die in dieser Bestimmung getroffene Unterscheidung zwischen „staatlichen“ und „aus staatlichen Mitteln 
gewährten“ Beihilfen bedeutet nicht, dass alle von einem Staat gewährten Vorteile unabhängig davon 
Beihilfen darstellen, ob sie aus staatlichen Mitteln finanziert werden oder nicht, sondern dient nur dazu, in den 
Beihilfebegriff die unmittelbar vom Staat gewährten Vorteile sowie diejenigen, die über eine vom Staat 
benannte oder errichtete öffentliche oder private Einrichtung gewährt werden, einzubeziehen (Urteile vom 
13. März 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, Rn. 58, und vom 30. Mai 2013, Doux Élevage 
und Coopérative agricole UKL-ARREE, C-677/11, EU:C:2013:348, Rn. 26).


54      Das Unionsrecht kann es nämlich nicht zulassen, dass die Vorschriften über staatliche Beihilfen allein 
dadurch umgangen werden können, dass unabhängige Einrichtungen geschaffen werden, denen die Verteilung 
von Beihilfen übertragen wird (Urteile vom 16. Mai 2002, Frankreich/Kommission, C-482/99, 
EU:C:2002:294, Rn. 23, und vom 9. November 2017, Kommission/TV2/Danmark, C-656/15 P, 
EU:C:2017:836, Rn. 45).


55      Ferner ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass nicht in jedem Fall festgestellt werden 
muss, dass eine Übertragung staatlicher Mittel stattgefunden hat, damit der einem oder mehreren 
Unternehmen gewährte Vorteil als staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV angesehen werden 
kann (Urteile vom 16. Mai 2002, Frankreich/Kommission, C-482/99, EU:C:2002:294, Rn. 36, und vom 
30. Mai 2013, Doux Élevage und Coopérative agricole UKL-ARREE, C-677/11, EU:C:2013:348, Rn. 34).
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56      So hat der Gerichtshof entschieden, dass eine Maßnahme, die insbesondere in einer Pflicht zur Abnahme von 
Energie besteht, unter den Begriff „Beihilfe“ fallen kann, obgleich bei ihr keine staatlichen Mittel übertragen 
werden (Urteile vom 19. Dezember 2013, Association Vent De Colère! u. a., C-262/12, EU:C:2013:851, 
Rn. 19, und vom 13. September 2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, Rn. 24).


57      Art. 107 Abs. 1 AEUV erfasst nämlich sämtliche Geldmittel, die die öffentlichen Stellen tatsächlich zur 
Unterstützung der Unternehmen verwenden können, ohne dass es darauf ankommt, ob diese Mittel dauerhaft 
zum Vermögen des Staates gehören. Auch wenn die der betreffenden Beihilfemaßnahme entsprechenden 
Beträge nicht auf Dauer dem Staat gehören, genügt für ihre Einstufung als „staatliche Mittel“ der Umstand, 
dass sie ständig unter staatlicher Kontrolle und somit den zuständigen nationalen Behörden zur Verfügung 
stehen (Urteile vom 16. Mai 2002, Frankreich/Kommission, C-482/99, EU:C:2002:294, Rn. 37, und vom 
13. September 2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).


58      Der Gerichtshof hat insbesondere entschieden, dass Fonds, die nach den Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats durch Zwangsbeiträge gespeist und gemäß diesen Rechtsvorschriften verwaltet und verteilt 
werden, als staatliche Mittel im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV betrachtet werden können, selbst wenn ihre 
Verwaltung nichtstaatlichen Organen anvertraut ist (Urteile vom 2. Juli 1974, Italien/Kommission, 173/73, 
EU:C:1974:71, Rn. 35, und vom 19. Dezember 2013, Association Vent De Colère! u. a., C-262/12, 
EU:C:2013:851, Rn. 25).


59      Insoweit ist entscheidend, dass solche Organe vom Staat mit der Verwaltung staatlicher Mittel betraut und 
nicht bloß zur Abnahme unter Einsatz ihrer eigenen finanziellen Mittel verpflichtet sind (vgl. in diesem Sinne 
Urteile vom 17. Juli 2008, Essent Netwerk Noord u. a., C-206/06, EU:C:2008:413, Rn. 74, vom 19. Dezember 
2013, Association Vent De Colère! u. a., C-262/12, EU:C:2013:851, Rn. 30 und 35, und vom 13. September 
2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, Rn. 26 und 30).


60      Überdies ist jedoch darauf hinzuweisen, dass, um festzustellen, ob der dem Begünstigten gewährte Vorteil 
den Staatshaushalt belastet, zu prüfen ist, ob ein hinreichend enger Zusammenhang zwischen diesem Vorteil 
einerseits und der Verringerung eines Postens des Staatshaushalts oder einem hinreichend konkreten 
wirtschaftlichen Risiko für dessen Belastung andererseits besteht (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 
8. September 2011, Kommission/Niederlande, C-279/08 P, EU:C:2011:551, Rn. 111, vom 19. März 2013, 
Bouygues und Bouygues Télécom/Kommission u. a. und Kommission/Frankreich u. a., C-399/10 P und 
C-401/10 P, EU:C:2013:175, Rn. 109, vom 9. Oktober 2014, Ministerio de Defensa und Navantia, C-522/13, 
EU:C:2014:2262, Rn. 47, und vom 16. April 2015, Trapeza Eurobank Ergasias, C-690/13, EU:C:2015:235, 
Rn. 19).


61      Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes der 
Bundesrepublik Deutschland zu prüfen, in dessen Rahmen sie geltend macht, das Gericht sei rechtsfehlerhaft 
zu dem Ergebnis gekommen, dass erstens ein Zusammenhang zwischen dem durch das EEG 2012 
eingeführten Mechanismus und dem Haushalt des Mitgliedstaats oder einer öffentlichen Einrichtung 
bestanden habe, zweitens die den staatlichen Stellen übertragenen Überwachungs- und Kontrollaufgaben zu 
einer staatlichen Kontrolle der EEG-Mittel geführt hätten und drittens die EEG-Umlage eine Abgabe und ihre 
Begrenzung einen Verzicht auf staatliche Mittel darstelle.


62      Insoweit ist festzustellen, dass sich die Schlussfolgerung des Gerichts in Rn. 128 des angefochtenen Urteils, 
wonach die Kommission im streitigen Beschluss zu Recht zu dem Ergebnis gekommen sei, dass im Rahmen 
des EEG 2012 staatliche Mittel im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV zum Einsatz gekommen seien, auf die in 
den Rn. 92 bis 126 des Urteils getroffenen und in dessen Rn. 127 zusammengefassten Feststellungen stützt. In 
Rn. 127 hat das Gericht ausgeführt, dass die aus dem EEG 2012 resultierenden Mechanismen hauptsächlich 
das Ergebnis der Umsetzung einer vom Staat durch das EEG 2012 festgelegten Politik zur Unterstützung der 
Erzeuger von EEG-Strom seien. Anschließend hat es darauf hingewiesen, dass erstens die mit der EEG-
Umlage erwirtschafteten und von den ÜNB gemeinsam verwalteten Gelder unter dem beherrschenden 
Einfluss der öffentlichen Hand blieben, zweitens die fraglichen, mit der EEG-Umlage erwirtschafteten 
Beträge Gelder unter Einsatz staatlicher Mittel seien, die einer Abgabe gleichgestellt werden könnten, und 
drittens die Befugnisse und Aufgaben der ÜNB den Schluss zuließen, dass sie nicht für eigene Rechnung und 
frei handelten, sondern als Verwalter einer aus staatlichen Mitteln gewährten Beihilfe, die einer eine staatliche 
Konzession in Anspruch nehmenden Einrichtung gleichgestellt seien.


63      Wenn das Gericht im Wesentlichen ausführt, dass die aus dem EEG 2012 resultierenden Mechanismen das 
Ergebnis der Umsetzung einer vom Staat festgelegten Politik zur Unterstützung der Erzeuger von EEG-Strom 
seien, wiederholt es jedoch lediglich die bereits in Rn. 40 des angefochtenen Urteils genannte 
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Schlussfolgerung, dass diese Mechanismen als dem Staat zurechenbar angesehen werden müssten. Nach der in 
Rn. 48 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung reicht dieser Gesichtspunkt, auch wenn er für die 
Einstufung der Vorteile, die sich aus den mit dem EEG 2012 eingeführten Mechanismen ergeben, als 
„Beihilfen“ im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV erforderlich ist, für sich allein nicht aus, um eine solche 
Einstufung annehmen zu können. Es muss nämlich dargetan werden, dass die fraglichen Vorteile unmittelbar 
oder mittelbar aus staatlichen Mitteln gewährt werden.


64      Daher ist zu prüfen, ob das Gericht aus den drei übrigen in Rn. 127 des angefochtenen Urteils genannten und 
in Rn. 62 des vorliegenden Urteils wiederholten Gesichtspunkten rechtsfehlerfrei schließen konnte, dass die 
mit der EEG-Umlage erwirtschafteten Gelder staatliche Mittel darstellten.


65      In Bezug auf die Feststellung, dass die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten Beträge Gelder unter Einsatz 
staatlicher Mittel seien, die einer Abgabe gleichgestellt werden könnten, ist darauf hinzuweisen, dass die 
Kommission in Rn. 105 des streitigen Beschlusses die Umlage als „spezielle Abgabe“ (special levy in der 
Originalfassung des Beschlusses) eingestuft hat.


66      Das Gericht hat in Rn. 95 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass „die 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen die sich aus der EEG-Umlage ergebende finanzielle Belastung in der 
Praxis auf die Letztverbraucher [abwälzen]“, dass diese Abwälzung „als eine vom deutschen Gesetzgeber 
vorhergesehene und geplante Folge“ anzusehen sei und dass es sich bei diesem Aufschlag bzw. diesen 
Mehrkosten, zu dessen bzw. deren Zahlung die Letztverbraucher von Strom „de facto … verpflichtet [sind]“, 
„um eine Belastung [handelt], die einseitig vom Staat im Rahmen seiner Politik zur Förderung der Erzeuger 
von EEG-Strom auferlegt wird und die hinsichtlich ihrer Wirkungen einer Abgabe auf den Stromverbrauch in 
Deutschland gleichgestellt werden kann“.


67      Auf der Grundlage dieser Erwägungen hat das Gericht in Rn. 96 des angefochtenen Urteils ausgeführt, 
„entsprechend“ dem Urteil vom 17. Juli 2008, Essent Netwerk Noord u. a. (C-206/06, EU:C:2008:413 
Rn. 66), seien die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten Beträge als Gelder unter Einsatz staatlicher Mittel zu 
qualifizieren, die einer Abgabe gleichgestellt werden könnten, und hat dies in Rn. 127 des angefochtenen 
Urteils wiederholt.


68      In Rn. 66 des Urteils vom 17. Juli 2008, Essent Netwerk Noord u. a. (C-206/06, EU:C:2008:413), hat der 
Gerichtshof bei der Einstufung des dort in Rede stehenden, den Elektrizitätskunden auferlegten 
Tarifaufschlags als „Abgabe“ jedoch auf Rn. 47 dieses Urteils verwiesen. Die dort getroffene Feststellung, 
dass der fragliche Tarifaufschlag als Abgabe einzustufen ist, wurde insbesondere auf die in Rn. 45 des Urteils 
vom Gerichtshof angeführte Tatsache gestützt, dass der Tarifaufschlag eine einseitig per Gesetz auferlegte, 
von den Verbrauchern zu zahlende Belastung darstellte.


69      Aus den Feststellungen des Gerichts in Rn. 95 des angefochtenen Urteils ließ sich jedoch keine Entsprechung 
zwischen dem genannten Tarifaufschlag und der EEG-Umlage ableiten.


70      Die EEG-Umlage stellt nämlich – wie das Gericht in den Rn. 7 bis 9 des angefochtenen Urteils ausgeführt hat 
– den etwaigen Differenzbetrag zwischen dem Preis, den die ÜNB auf dem Spotmarkt der Strombörse für den 
von ihnen in ihr Netz eingespeisten EEG-Strom erhalten, und der finanziellen Belastung dar, die ihnen durch 
die Rechtspflicht entsteht, diesen Strom nach den gesetzlich festgelegten Tarifen zu vergüten. Diesen 
Differenzbetrag dürfen die ÜNB von den Versorgern verlangen, die die Letztverbraucher beliefern. Das EEG 
2012 verpflichtet die Versorger jedoch nicht dazu, die aufgrund der EEG-Umlage gezahlten Beträge auf die 
Letztverbraucher abzuwälzen.


71      Die vom Gericht in Rn. 95 des angefochtenen Urteils getroffene Feststellung, dass die sich aus der EEG-
Umlage ergebende finanzielle Belastung „in der Praxis“ auf die Letztverbraucher abgewälzt worden sei und 
folglich „hinsichtlich ihrer Wirkungen einer Abgabe auf den Stromverbrauch … gleichgestellt“ werden könne, 
ist keine ausreichende Grundlage für die Schlussfolgerung, dass die EEG-Umlage die gleichen Merkmale 
aufwies wie der vom Gerichtshof im Urteil vom 17. Juli 2008, Essent Netwerk Noord u. a. (C-206/06, 
EU:C:2008:413), geprüfte Aufschlag auf den Stromtarif.


72      Daher ist zu prüfen, ob das Gericht aus den beiden anderen in Rn. 127 des angefochtenen Urteils von ihm 
genannten und in Rn. 62 des vorliegenden Urteils wiederholten Gesichtspunkten gleichwohl schließen durfte, 
dass die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten Gelder staatliche Mittel darstellten, weil sie im Sinne der in 
Rn. 57 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung ständig unter staatlicher Kontrolle und somit den 
öffentlichen Stellen zur Verfügung standen. Dann käme es nicht darauf an, ob die EEG-Umlage als „Abgabe“ 
eingestuft werden kann.
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73      Das Gericht hat aber weder dargetan, dass der Staat eine Verfügungsgewalt über die mit der EEG-Umlage 
erwirtschafteten Gelder hatte, noch auch nur, dass er eine staatliche Kontrolle über die mit der Verwaltung 
dieser Gelder betrauten ÜNB ausübte.


74      Das Gericht hat nämlich erstens entschieden, dass die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten Gelder nicht 
dem Staat zur Verfügung stünden, sondern lediglich unter dem beherrschenden Einfluss der öffentlichen Hand 
blieben, da sie von den ÜNB gemeinsam verwaltet würden, die gemeinsam einer eine staatliche Konzession in 
Anspruch nehmenden Einrichtung gleichgestellt werden könnten. Insoweit hat es nur festgestellt, dass die 
Gelder aus der EEG-Umlage von den ÜNB im öffentlichen Interesse und entsprechend den zuvor vom 
Gesetzgeber festgelegten Modalitäten verwaltet und unter Ausschluss anderer Zwecke allein zur Finanzierung 
der Förder- und Ausgleichsregelung verwendet würden.


75      Ohne dass darüber entschieden zu werden braucht, ob die vom Gericht auf diese Weise vorgenommene 
Einstufung als staatliche Konzession zutrifft, ist aber festzustellen, dass die ihr zugrunde gelegten 
Gesichtspunkte zwar zeigen, dass die mit dem EEG 2012 umgesetzte Förderung des EEG-Stroms eine 
gesetzliche Grundlage hat und daher die mit dem EEG 2012 geschaffenen Mechanismen sicherlich unter 
staatlichem Einfluss stehen, doch sind diese Gesichtspunkte keine ausreichende Grundlage für die 
Schlussfolgerung, dass der Staat deshalb die Verfügungsgewalt über die von den ÜNB verwalteten Gelder 
hatte.


76      Insbesondere bedeutet der Umstand, dass die Gelder aus der EEG-Umlage nach den Bestimmungen des EEG 
2012 allein zur Finanzierung der Förder- und Ausgleichsregelung verwendet werden, nicht, dass der Staat im 
Sinne der in Rn. 57 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung darüber verfügen kann. Dieser 
gesetzliche Grundsatz der ausschließlichen Verwendung der Gelder aus der EEG-Umlage spricht mangels 
gegenteiliger Gesichtspunkte vielmehr dafür, dass der Staat eben nicht über diese Gelder verfügen konnte, 
d. h. keine andere als die im EEG 2012 vorgesehene Verwendung beschließen konnte.


77      Zweitens hat das Gericht weder dargetan, dass die ÜNB ständig unter staatlicher Kontrolle standen, noch 
auch nur, dass sie überhaupt unter staatlicher Kontrolle standen.


78      Insoweit ist festzustellen, dass das Gericht die Rn. 105 bis 110 des angefochtenen Urteils zwar dem Nachweis 
dafür gewidmet hat, dass die mit der Verwaltung des Systems zur Förderung der Erzeugung von EEG-Strom 
betrauten ÜNB dabei in mehrfacher Hinsicht kontrolliert wurden.


79      Zunächst hat das Gericht in Rn. 106 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die ÜNB die Gelder aus der 
EEG-Umlage zu keinen anderen als den vom Gesetzgeber bestimmten Zwecken hätten verwenden dürfen. 
Anschließend hat es in Rn. 107 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass die ÜNB verpflichtet gewesen 
seien, diese Gelder auf einem Sonderkonto zu verwalten, und hinzugefügt, dass die Einhaltung dieser Pflicht 
von den staatlichen Stellen gemäß § 61 EEG 2012 überwacht worden sei, ohne sich jedoch zu Art und 
Umfang dieser Überwachung zu äußern. Schließlich hat das Gericht in den Rn. 108 bis 110 des angefochtenen 
Urteils dargelegt, dass die staatlichen Stellen, konkret die BNetzA, auf mehreren Stufen eine strenge Kontrolle 
über das Handeln der ÜNB ausgeübt hätten, wobei sie insbesondere überwacht hätten, dass die ÜNB den 
EEG-Strom entsprechend § 37 EEG 2012 vermarkteten und die EEG-Umlage ordnungsgemäß ermittelten, 
festlegten, veröffentlichten und den Elektrizitätsversorgungsunternehmen berechneten.


80      Die somit zugrunde gelegten Gesichtspunkte lassen in der Tat den Schluss zu, dass die öffentlichen Stellen 
den ordnungsgemäßen Vollzug des EEG 2012 kontrollieren, doch lassen sie nicht den Schluss zu, dass die mit 
der EEG-Umlage erwirtschafteten Gelder selbst unter staatlicher Kontrolle stehen.


81      Im Übrigen hat das Gericht seine Prüfung in Rn. 110 des angefochtenen Urteils mit der Folgerung 
abgeschlossen, dass diese Kontrolle, die sich in die allgemeine Systematik der vom EEG 2012 vorgesehenen 
Gesamtstruktur einfüge, den aus den Aufgaben und Pflichten der ÜNB gezogenen Schluss bestätige, dass die 
ÜNB nicht für eigene Rechnung und frei handelten, sondern als Verwalter einer aus staatlichen Mitteln 
gewährten Beihilfe. Es hat hinzugefügt, selbst wenn man unterstelle, dass diese Kontrolle keine unmittelbare 
Auswirkung auf die laufende Verwaltung der fraglichen Finanzierungen habe, handele es sich um ein 
zusätzliches Element, mit dem gewährleistet werden solle, dass die Tätigkeit der ÜNB auf den durch das EEG 
2012 festgelegten Rahmen beschränkt bleibe. In Rn. 118 des angefochtenen Urteils hat es schließlich 
festgestellt, dass der fehlende tatsächliche Zugang des Staates zu den mit der EEG-Umlage erwirtschafteten 
Mitteln – in dem Sinne, dass sie fraglos nicht über den Staatshaushalt flössen – nichts am bestimmenden 
Einfluss des Staates auf die Verwendung dieser Mittel und an dessen Befähigung ändere, im Vorhinein durch 
den Erlass des EEG 2012 über die zu verfolgenden Ziele und die Verwendung dieser Mittel in ihrer 
Gesamtheit zu entscheiden.
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82      Der Gerichtshof hat – wie das Gericht in Rn. 125 des angefochtenen Urteils hervorgehoben hat und in Rn. 58 
des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist – zwar bereits entschieden, dass Fonds, die nach den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats durch Zwangsbeiträge gespeist und gemäß diesen Rechtsvorschriften 
verwaltet und verteilt werden, als staatliche Mittel im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV betrachtet werden 
können, selbst wenn ihre Verwaltung nichtstaatlichen Organen anvertraut ist (Urteil vom 19. Dezember 2013, 
Association Vent De Colère! u. a., C-262/12, EU:C:2013:851, Rn. 25).


83      Das Ergebnis, zu dem der Gerichtshof in der letztgenannten Rechtssache gelangt ist, beruhte jedoch auf zwei 
wesentlichen Gesichtspunkten, die in der vorliegenden Rechtssache fehlen.


84      Der Gerichtshof hat nämlich zum einen hervorgehoben, dass durch die nationalen Rechtsvorschriften, um die 
es in der mit jenem Urteil entschiedenen Rechtssache ging, der Grundsatz der vollständigen Deckung der 
Abnahmepflicht durch den französischen Staat eingeführt worden war, wonach er seinen bisherigen 
Verpflichtungen nachkommen und die den Unternehmen auferlegten Mehrkosten vollständig übernehmen 
musste, falls sich die von den Stromendverbrauchern erhobenen Abgaben als zu ihrer Deckung unzureichend 
erweisen sollten (Urteil vom 19. Dezember 2013, Association Vent De Colère! u. a., C-262/12, 
EU:C:2013:851, Rn. 26). Dadurch hat der Gerichtshof einen Zusammenhang zwischen dem in Rede stehenden 
Vorteil und einer – zumindest potenziellen – Verringerung eines Postens des Staatshaushalts festgestellt.


85      In den Rn. 28 bis 33 des Urteils vom 19. Dezember 2013, Association Vent De Colère! u. a. (C-262/12, 
EU:C:2013:851), hat der Gerichtshof zum anderen festgestellt, dass die Beträge zum Ausgleich der sich aus 
der Abnahmepflicht der Unternehmen ergebenden Mehrkosten der Caisse des dépôts et consignations 
anvertraut wurden, d. h. einer vom französischen Staat mit der Erbringung von Verwaltungs-, 
Rechnungsführungs- und Buchführungsleistungen für Rechnung der Commission de régulation de l’énergie, 
einer unabhängigen Verwaltungsbehörde, der es obliegt, das reibungslose Funktionieren des Strom- und 
Gasmarkts in Frankreich zu überwachen, betrauten juristischen Person des öffentlichen Rechts, so dass diese 
Beträge unter staatlicher Kontrolle blieben.


86      Demzufolge ließen auch die vom Gericht in Rn. 127 des angefochtenen Urteils angeführten weiteren 
Gesichtspunkte nicht den Schluss zu, dass die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten Gelder staatliche Mittel 
darstellten.


87      Nach alledem ist der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes der Bundesrepublik Deutschland begründet, so 
dass das angefochtene Urteil aufzuheben ist, ohne dass der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes und die 
beiden anderen Rechtsmittelgründe geprüft zu werden brauchen.


Zur Klage vor dem Gericht


88      Nach Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union hebt der Gerichtshof, wenn das 
Rechtsmittel begründet ist, die Entscheidung des Gerichts auf. Ist der Rechtsstreit zur Entscheidung reif, kann 
ihn der Gerichtshof selbst endgültig entscheiden.


89      Im vorliegenden Fall verfügt der Gerichtshof über die erforderlichen Angaben, um endgültig über die von der 
Bundesrepublik Deutschland beim Gericht erhobene Klage auf Nichtigerklärung des streitigen Beschlusses zu 
entscheiden.


90      Insoweit genügt die Feststellung, dass die Kommission aus den in den Rn. 48 bis 87 des vorliegenden Urteils 
dargelegten Gründen nicht nachgewiesen hat, dass die im EEG 2012 vorgesehenen Vorteile, nämlich die mit 
der EEG-Umlage finanzierte Regelung zur Förderung der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
und aus Grubengas und die Besondere Ausgleichsregelung zur Verringerung der EEG-Umlage für 
energieintensive Unternehmen, den Einsatz staatlicher Mittel beinhalteten und daher staatliche Beihilfen im 
Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV darstellten.


91      Demnach greift der von der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen ihrer Klage vor dem Gericht geltend 
gemachte dritte, auf das Fehlen eines aus staatlichen Mitteln finanzierten Vorteils gestützte Klagegrund durch, 
so dass der streitige Beschluss für nichtig zu erklären ist.


Kosten


92      Nach Art. 184 Abs. 2 seiner Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das 
Rechtsmittel begründet ist und er den Rechtsstreit selbst endgültig entscheidet.
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93      Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren 
Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.


94      Da die Kommission mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem entsprechenden Antrag der 
Bundesrepublik Deutschland die im Rechtsmittelverfahren und die im ersten Rechtszug entstandenen Kosten 
aufzuerlegen.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Dritte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:


1.      Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 10. Mai 2016, Deutschland/Kommission 
(T-47/15, EU:T:2016:281), wird aufgehoben.


2.      Der Beschluss (EU) 2015/1585 der Kommission vom 25. November 2014 über die Beihilferegelung 
SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [Deutschlands zur Förderung erneuerbaren Stroms und 
stromintensiver Unternehmen] wird für nichtig erklärt.


3.      Die Europäische Kommission trägt die im Rechtsmittelverfahren und die im ersten Rechtszug 
entstandenen Kosten.


Vilaras Malenovský Bay Larsen


Safjan Šváby


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 28. März 2019.


Der Kanzler Der Präsident


A. Calot Escobar K. Lenaerts


*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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Urteil vom 30. August 2017, II R 39/15 
Gesonderte Feststellung nach § 17 Abs. 3 GrEStG; mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes einer 
Personengesellschaft


ECLI:DE:BFH:2017:U.300817.IIR39.15.0


BFH II. Senat


GrEStG § 1 Abs 2a , GrEStG § 8 Abs 2 S 1 Nr 3 , GrEStG § 17 Abs 3 , FGO § 100 Abs 1 S 1 Halbs 1 , AO § 39 Abs 2 Nr 1 , AO § 
179 Abs 1 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 20. Januar 2015, Az: 5 K 1652/11


Leitsätze


1. Gegenstand der gesonderten Feststellung nach § 17 Abs. 3 GrEStG ist auch der Zeitpunkt, auf den der Grundbesitz der 
Personengesellschaft nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG zu bewerten ist.


2. Die bloße Einräumung einer Vollmacht zur Ausübung der Rechte aus einem Gesellschaftsanteil sowie zur Veräußerung 
und Abtretung dieses Gesellschaftsanteils reicht für einen Anteilsübergang i.S. einer mittelbaren Änderung des 
Gesellschafterbestandes einer Personengesellschaft nach § 1 Abs. 2a GrEStG nicht aus.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 20. Januar 2015  5 K 
1652/11, die Einspruchsentscheidung vom 31. März 2011 sowie der Feststellungsbescheid vom 13. August 2010 
aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH & Co. KG. Alleinige Kommanditistin war eine KG. Die 
Komplementär-GmbH war nicht am Gesellschaftskapital der Klägerin beteiligt. Mit notariell beurkundetem Vertrag 
vom 12. April 2005 übertrug die KG von ihrer Kommanditbeteiligung an der Klägerin von nominal 1.000 € einen Anteil 
von jeweils 470 €, insgesamt 940 € = 94 %, auf A und B. Die Abtretung der Kommanditbeteiligung erfolgte unter 
verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, nämlich der Eintragung des ebenfalls vereinbarten 
Komplementärwechsels und der Käufer als neue Kommanditisten im Handelsregister sowie der vollständigen Zahlung 
des Kaufpreises. Der Kaufpreis wurde am 30. November 2005 bezahlt. Der Komplementärwechsel wurde am 
28. Februar 2006 und der Kommanditistenwechsel am 7. März 2006 im Handelsregister eingetragen.


2 Am 25. Mai 2005 erteilte die KG den beiden Erwerbern A und B unter Bezugnahme auf den Vertrag vom 12. April 2005 
jeweils einzeln und unter Befreiung von § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine umfassende, unbefristete und 
unwiderrufliche und etwaige Rechtsnachfolger bindende Vollmacht. Danach waren die Bevollmächtigten je einzeln 
und unwiderruflich befugt, die Gesellschafterrechte bei der Klägerin auszuüben, insbesondere das Stimmrecht in 
Gesellschafterversammlungen wahrzunehmen, die KG bei satzungsändernden Gesellschafterbeschlüssen zu vertreten 
und in deren Namen auf Gewinnverteilungsansprüche zu verzichten. Ferner waren die Bevollmächtigten berechtigt, 
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den von der KG an der Klägerin gehaltenen Kommanditanteil zu veräußern, abzutreten, die Bedingungen der 
Veräußerung oder Abtretung festzulegen und gegebenenfalls auf eine Gegenleistung völlig zu verzichten.


3 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) stellte mit Feststellungsbescheid vom 13. August 2010 
nach § 17 des Grunderwerbsteuergesetzes in der im Jahr 2005 geltenden Fassung (GrEStG) die 
Besteuerungsgrundlagen "für den Erwerb von mindestens 95 % der Anteile an der Klägerin durch Vertrag vom 25. Mai 
2005" gesondert fest. In den Erläuterungen führte das FA aus, bei dem Vertrag vom 12. April 2005 i.V.m. mit der 
notariellen Urkunde vom 25. Mai 2005 handle es sich um eine steuerpflichtige Änderung im Gesellschafterbestand der 
Klägerin nach § 1 Abs. 2a GrEStG. Die Steuer sei am 25. Mai 2005 mit dem Eintritt des letzten zur 
Tatbestandserfüllung erforderlichen Teilakts entstanden. Mit der Vereinbarung vom 25. Mai 2005 hätten die Erwerber 
die uneingeschränkte Verfügungsmacht über die restlichen 6 % der Gesellschaftsanteile und somit die 
Verfügungsbefugnis an den Grundstücken der Gesellschaft erlangt.


4 Der Einspruch blieb erfolglos. Das FA vertrat in der Begründung der Einspruchsentscheidung vom 31. März 2011 die 
Ansicht, die Steuer sei zwar wegen der vereinbarten aufschiebenden Bedingung erst mit der Kaufpreiszahlung am 
30. November 2005 entstanden. Dies stehe aber der Rechtmäßigkeit des Feststellungsbescheids nicht entgegen.


5 Das Finanzgericht (FG) wies die Klage als unbegründet ab. Seiner Ansicht nach ist der Tatbestand des § 1 Abs. 2a 
GrEStG erfüllt. Innerhalb von fünf Jahren habe sich der Gesellschafterbestand der Klägerin um 100 % verändert, und 
zwar mittelbar in Höhe von 6 % durch die den Erwerbern am 25. Mai 2005 erteilten Vollmachten und unmittelbar in 
Höhe von 94 % mit dem Wirksamwerden der Abtretung der Kommanditanteile durch die am 7. März 2006 erfolgte 
Eintragung des Kommanditistenwechsels im Handelsregister. Dass das FA von einem anderen Zeitpunkt der 
Steuerentstehung ausgegangen sei, sei unerheblich. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2016, 
1019 veröffentlicht.


6 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die fehlerhafte Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG. Bei der im Rahmen des § 1 
Abs. 2a GrEStG gebotenen gesellschaftsrechtlichen Betrachtung seien nur 94 % der Anteile an ihr auf neue 
Gesellschafter übertragen worden. Die bloße Erteilung der Vollmachten führe auch nicht unter Rückgriff auf § 39 
Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) zu einem fiktiven Grundstücksumsatz. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) sei dafür erforderlich, dass der Käufer des Anteils aufgrund bürgerlich-rechtlicher 
Rechtsgeschäfte bereits eine rechtlich geschützte, auf den Erwerb des Rechts gerichtete Position erworben habe, die 
ihm gegen seinen Willen nicht mehr entzogen werden könne, und die mit dem Anteil verbundenen Rechte sowie das 
Risiko einer Wertminderung oder die Chance einer Wertsteigerung auf ihn übergegangen seien. Diese 
Voraussetzungen seien im Streitfall nicht erfüllt.


7 Die Klägerin beantragt,
die Vorentscheidung und den Feststellungsbescheid vom 13. August 2010 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 
31. März 2011 aufzuheben.


8 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe
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II.


9 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und des angefochtenen 
Feststellungsbescheids in Gestalt der Einspruchsentscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--). Der Feststellungsbescheid ist rechtswidrig, weil er auf einen unzutreffenden Feststellungszeitpunkt 
ergangen ist. Zudem hat die Erteilung der Vollmachten vom 25. Mai 2005 entgegen der Auffassung des FG nicht zu 
einer mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestandes der Klägerin i.S. von § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG geführt.


10 1. Der angefochtene Feststellungsbescheid bestimmt einen unzutreffenden Steuerentstehungszeitpunkt. Der 
Gesellschafterbestand der Klägerin hat sich erst mit der Eintragung des Kommanditistenwechsels im Handelsregister 
am 7. März 2006 unmittelbar geändert.


11 a) Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb von fünf 
Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt, dass mindestens 95 % der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, gilt dies nach § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG als ein auf die 
Übereignung dieses Grundstücks auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. Die Änderung des 
Gesellschafterbestandes nach § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG kann in einem einzelnen Rechtsvorgang oder in Teilakten 
über einen Zeitraum von längstens fünf Jahren erfolgen (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile vom 16. Mai 
2013 II R 3/11, BFHE 242, 169, BStBl II 2013, 963; vom 9. Juli 2014 II R 49/12, BFHE 246, 215, BStBl II 2016, 57, und 
vom 25. November 2015 II R 18/14, BFHE 251, 492; jeweils m.w.N.).


12 b) Eine unmittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden Personengesellschaft liegt vor, 
wenn ein Mitgliedschaftsrecht an der Gesellschaft zivilrechtlich wirksam auf ein neues Mitglied der 
Personengesellschaft übergeht (BFH-Urteile vom 16. Januar 2013 II R 66/11, BFHE 240, 191, BStBl II 2014, 266; vom 
24. April 2013 II R 17/10, BFHE 241, 53, BStBl II 2013, 833; in BFHE 242, 169, BStBl II 2013, 963; vom 25. September 
2013 II R 17/12, BFHE 243, 404, BStBl II 2014, 268; in BFHE 246, 215, BStBl II 2016, 57, und in BFHE 251, 492). Der 
Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG ist danach erst in dem Zeitpunkt erfüllt, in dem die Gesellschaftsanteile dinglich 
auf die neuen Erwerber übergehen. Nach § 1 Abs. 2a GrEStG gilt --anders als bei § 1 Abs. 3 GrEStG-- nicht schon der 
(schuldrechtliche) Abschluss des Rechtsgeschäfts, das einen Anspruch auf Übertragung von Gesellschaftsanteilen 
begründet, als ein auf die Übertragung von Grundstücken gerichtetes Rechtsgeschäft, sondern erst die (dingliche) 
Änderung des Gesellschafterbestandes.


13 c) Bei einer Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden Personengesellschaft von mindestens 
95 % (§ 1 Abs. 2a GrEStG) werden nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG die Besteuerungsgrundlagen durch das 
Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung der Gesellschaft befindet, gesondert festgestellt, wenn --wie 
im Streitfall-- ein außerhalb des Bezirks dieses Finanzamts liegendes Grundstück betroffen ist. Gegenstand der 
gesonderten Feststellung nach § 17 Abs. 3 GrEStG sind die Besteuerungsgrundlagen. Zu diesen gehört in den Fällen 
des § 1 Abs. 2a GrEStG die verbindliche Entscheidung über die Steuerpflicht dem Grunde nach, über die als 
Steuerschuldner in Betracht kommenden Personen und über die Finanzämter, die zur Steuerfestsetzung berufen sind 
(vgl. BFH-Urteil vom 15. Oktober 2014 II R 14/14, BFHE 248, 228, BStBl II 2015, 405, Rz 20).


14 Gesondert festzustellen ist auch der Zeitpunkt, auf den der Grundbesitz der Personengesellschaft nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 GrEStG zu bewerten ist. Dies ist nach § 138 Abs. 1 Satz 2 des Bewertungsgesetzes in der im Jahr 2005 
geltenden Fassung der Zeitpunkt der Steuerentstehung (§ 38 AO, § 14 GrEStG), soweit nicht einer der in § 8 Abs. 2 
Satz 2 GrEStG geregelten Sonderfälle vorliegt. Die Entscheidung über den Bewertungszeitpunkt darf nach Sinn und 
Zweck des § 17 Abs. 3 GrEStG nicht den für die Bewertung der Grundstücke zuständigen Finanzämtern überlassen 
werden. Nur die Feststellung im Bescheid nach § 17 Abs. 3 GrEStG kann eine einheitliche Beurteilung dieses 
Zeitpunkts gewährleisten.
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15 d) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist der Feststellungsbescheid vom 13. August 2010 rechtswidrig. Er stellt 
ausdrücklich fest, dass der Erwerbsvorgang durch den Vertrag vom 12. April 2005 i.V.m. der Vollmachtserteilung am 
25. Mai 2005 verwirklicht worden sei. Zu diesen beiden Zeitpunkten ist jedoch, ebenso wenig wie am 30. November 
2005, auf den die Einspruchsentscheidung abstellt, ein Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 2a GrEStG verwirklicht worden. 
Denn erst mit Eintritt aller aufschiebenden Bedingungen, an die der Vertrag vom 12. April 2005 die Übertragung der 
Kommanditanteile knüpft, hat sich der Gesellschafterbestand der Klägerin um 94 % verändert. Mit der Eintragung der 
neuen Kommanditisten im Handelsregister am 7. März 2006 wurde die im Vertrag vom 12. April 2005 vereinbarte 
Abtretung der Gesellschaftsanteile wirksam.


16 e) Das FG hat zwar zutreffend erkannt, dass erst mit der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen am 7. März 
2006  94 % der Gesellschaftsanteile unmittelbar auf neue Gesellschafter übergegangen sind. Es hat jedoch 
ausgehend von der zu Grunderwerbsteuerbescheiden ergangenen Rechtsprechung fehlerhaft angenommen, dass der 
Feststellungsbescheid den gesamten Lebenssachverhalt mit umfasse und es daher nicht auf die Angabe des 
zutreffenden Feststellungszeitpunkts ankomme. Daher war die Vorentscheidung aufzuheben.


17 2. Die Sache ist spruchreif. Der angefochtene Feststellungsbescheid war aufzuheben. Er kann nicht in der Weise 
abgeändert werden, dass nunmehr der 7. März 2006 als Zeitpunkt der Steuerentstehung festgestellt wird.


18 a) Eine Feststellung auf diesen Zeitpunkt ist bereits aus formellen Gründen unzulässig.


19 aa) Soweit ein angefochtener Verwaltungsakt rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, 
hebt das Gericht den Verwaltungsakt und die etwaige Entscheidung über den außergerichtlichen Rechtsbehelf auf 
(§ 100 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz FGO). Begehrt der Kläger die Änderung eines Verwaltungsakts, der einen Geldbetrag 
festsetzt oder eine darauf bezogene Feststellung trifft, kann das Gericht den Betrag in anderer Höhe festsetzen oder 
die Feststellung durch eine andere ersetzen (§ 100 Abs. 2 Satz 1 FGO). Die Änderungsbefugnis des FG beschränkt sich 
insoweit jedoch auf eine betragsmäßige Änderung. Sie erlaubt dem FG nicht, eine Feststellung auch in anderer 
Hinsicht zu ändern (BFH-Urteil in BFHE 248, 228, BStBl II 2015, 405, Rz 25).


20 bb) Das gilt auch für den Feststellungsbescheid i.S. von § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG. Die Feststellung des 
Steuerentstehungszeitpunkts kann vom FG nicht dahin geändert werden, dass die Steuer zu einem anderen Zeitpunkt 
entstanden ist. Hat das Finanzamt im Feststellungsbescheid den Zeitpunkt der Steuerentstehung unzutreffend 
festgestellt, ist der Bescheid rechtswidrig und nach § 100 Abs. 1 Satz 1 FGO aufzuheben.


21 b) Ungeachtet dessen ist im Streitfall der Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG am 7. März 2006 nicht verwirklicht 
worden. Zwar hat sich zu diesem Zeitpunkt der Gesellschafterbestand der Klägerin unmittelbar um 94 % geändert. 
Entgegen der Auffassung des FG hat sich aber der Gesellschafterbestand allein durch die Erteilung der Vollmachten 
am 25. Mai 2005 nicht mittelbar in Höhe von 6 % geändert.


22 aa) Die "mittelbare" Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden Personengesellschaft i.S. des § 1 
Abs. 2a GrEStG ist --im Gegensatz zur unmittelbaren Änderung-- nur nach wirtschaftlichen Maßstäben zu beurteilen 
(vgl. BFH-Urteile in BFHE 246, 215, BStBl II 2016, 57, Rz 14, und in BFHE 251, 492, Rz 13, m.w.N.). Eine Anknüpfung 
an das Zivilrecht scheidet aus, da es zivilrechtlich keine mittelbare Änderung eines Gesellschafterbestandes gibt und 
bei der mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestandes i.S. des § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG zivilrechtlich kein Anteil 
an der grundbesitzenden Gesellschaft auf einen neuen Gesellschafter übergeht. Es bleibt nur eine am Sinn und 
Zweck der Regelung und an wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichtete Auslegung.
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23 bb) Die mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes i.S. von § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG kann sich auch aus 
schuldrechtlichen Bindungen der an der Personengesellschaft unmittelbar beteiligten Gesellschafter ergeben. 
Schuldrechtliche Bindungen können es nach den § 1 Abs. 2a GrEStG zugrunde liegenden Wertungen rechtfertigen, 
den Anteil am Gesellschaftsvermögen einem Dritten zuzurechnen und diesen wie einen neuen Gesellschafter der 
grundbesitzenden Personengesellschaft zu behandeln. Die Änderung der Zurechnung des Anteils ist unter 
bestimmten Voraussetzungen einem zivilrechtlichen Erwerb des Anteils durch einen neuen Rechtsträger 
gleichzustellen. Ein dinglicher Übergang von Anteilen am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter ist hierzu 
nicht erforderlich (vgl. BFH-Urteile in BFHE 246, 215, BStBl II 2016, 57, Rz 15 f., und in BFHE 251, 492, Rz 17).


24 cc) Für die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorzunehmende Zurechnungsentscheidung kann unter Beachtung 
grunderwerbsteuerrechtlicher Besonderheiten auf die Grundsätze des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO zurückgegriffen werden 
(BFH-Urteile in BFHE 246, 215, BStBl II 2016, 57, Rz 17, und in BFHE 251, 492, Rz 18). Die Zurechnung aufgrund 
wirtschaftlichen Eigentums ist dabei jedoch nicht auf bestimmte Vertragstypen oder bestimmte Sachverhaltsgruppen 
beschränkt. Entscheidend ist das Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse im jeweiligen Einzelfall (BFH-Urteil in 
BFHE 246, 215, BStBl II 2016, 57, Rz 20, m.w.N.). Ist danach der Gesellschaftsanteil dem Erwerber wirtschaftlich 
zuzurechnen, gilt dies als mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes.


25 dd) In Fällen der Vereinbarung einer "Doppeloption", bei der dem Käufer ein Ankaufsrecht und zugleich dem 
Verkäufer ein Andienungsrecht zu jeweils feststehenden Konditionen eingeräumt wird, liegt wirtschaftliches 
Eigentum hinsichtlich nicht übertragener Gesellschaftsanteile nur vor, wenn der Erwerber aufgrund eines 
(bürgerlich-rechtlichen) Rechtsgeschäfts bereits eine rechtlich geschützte, auf den Erwerb des Rechts gerichtete 
Position erworben hat, die ihm gegen seinen Willen nicht mehr entzogen werden kann, und die mit dem Anteil 
verbundenen wesentlichen Rechte sowie das Risiko einer Wertminderung und die Chance einer Wertsteigerung auf 
ihn übergegangen sind (BFH-Urteil in BFHE 246, 215, BStBl II 2016, 57, Rz 19, m.w.N.).


26 ee) Dasselbe gilt nach Auffassung des Senats bei der Vereinbarung eines Treuhandverhältnisses. Danach ändert sich 
der Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden Personengesellschaft nach § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG mittelbar, 
wenn ein an der Personengesellschaft unmittelbar beteiligter Gesellschafter mit einem oder mehreren Treugebern 
vereinbart, den Gesellschaftsanteil treuhänderisch für die Treugeber zu halten, und die Treuhandvereinbarungen im 
maßgeblichen Fünfjahreszeitraum dazu führen, dass den Treugebern mindestens 95 % der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen der Personengesellschaft als neuen Gesellschaftern zuzurechnen sind (BFH-Urteil in BFHE 
251, 492, Rz 22).


27 ff) Die Einräumung einer umfassenden, unwiderruflichen Vollmacht zur Ausübung der Rechte aus einem 
Gesellschaftsanteil reicht demgegenüber nicht aus, um eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes im 
Hinblick auf den von der Vollmacht umfassten Gesellschaftsanteil anzunehmen. Insoweit wird dem Bevollmächtigten 
nur die bloße Möglichkeit eingeräumt, die wesentlichen Gesellschafterrechte für den Gesellschafter wahrzunehmen. 
Es genügt auch nicht, wenn der Bevollmächtigte zudem berechtigt ist, den Gesellschaftsanteil auf sich ohne 
Gegenleistung zu übertragen. Die wesentlichen Rechte des Gesellschafters, nämlich insbesondere die Stimmrechte 
und das Gewinnstammrecht sind damit gerade nicht auf den Bevollmächtigten übergegangen.


28 gg) Ausgehend von diesen Grundsätzen führte im Streitfall die bloße Erteilung der Vollmachten in Bezug auf den 
Anteil der KG von 6 % an der Klägerin nicht zu einer mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestandes nach § 1 
Abs. 2a Satz 1 GrEStG. Durch die Vollmachten konnten die Erwerber zwar die Rechte aus dem Gesellschaftsanteil 
ausüben. Sie waren zudem berechtigt, den Gesellschaftsanteil jederzeit auf sich selbst oder einen Dritten mit oder 
ohne Gegenleistung zu übertragen. Solange sie jedoch von dieser rechtlichen Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
haben, sind die wesentlichen Gesellschafterrechte noch nicht auf sie übergegangen, sondern vollumfänglich bei der 
KG als Gesellschafterin verblieben.
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29 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.
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Urteil vom 04. März 2020, II R 35/17 
Notwendiger Inhalt eines Feststellungsbescheids nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG


ECLI:DE:BFH:2020:U.040320.IIR35.17.0


BFH II. Senat


GrEStG § 1 Abs 3 Nr 2 , GrEStG § 17 Abs 3 S 1 Nr 2 , AO § 179 Abs 1 , KathKiGemVbgBek NW § 6 , KathKiGemVbgBek NW § 
11 


vorgehend FG Münster, 07. Juni 2017, Az: 8 K 3992/14 GrE


Leitsätze


1. Zu den gesondert festzustellenden Besteuerungsgrundlagen nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG gehört der Zeitpunkt 
der Steuerentstehung (Stichtag). Anzugeben ist das genaue Datum. Wird ein unzutreffendes Datum genannt, ist der 
Feststellungsbescheid rechtswidrig.


2. Erwirbt eine neu errichtete Kirchengemeinde durch staatliche Anerkennung den Status einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, kann sie erstmals zu diesem Zeitpunkt einen der Grunderwerbsteuer unterliegenden Erwerbsvorgang 
verwirklichen.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 07.06.2017 - 8 K 3992/14 GrE, die 
Einspruchsentscheidung des Beklagten vom 14.11.2014 und der Feststellungsbescheid des Beklagten vom 18.04.2013 
aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine Kirchengemeinde, die nach staatlicher Anerkennung den Status 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erwarb. Sie wurde durch Urkunde des zuständigen Bischofs vom 
XX.XX.XXXX (Errichtungsurkunde) errichtet. Nach Nr. 1 der Errichtungsurkunde wurde die Klägerin nach Anhörung 
aller unmittelbar Beteiligten und des Priesterrates (gemäß can. 515 § 2 Codex Iuris Canonici --CIC--) durch die 
Vereinigung verschiedener Kirchengemeinden, u.a. der Kirchengemeinde A und der Kirchengemeinde B, neu errichtet 
(gemäß can. 121 CIC). Die vereinigten Kirchengemeinden waren ebenfalls Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Nach Nr. 3 der Errichtungsurkunde wurden das gesamte Vermögen der vereinigten Kirchengemeinden (einschließlich 
aller Forderungen, Verbindlichkeiten und Immobilien), die Kirchenbücher und die Akten der Klägerin zugeführt.


2 Durch Urkunde vom YY.YY.YYYY (staatliche Anerkennungsurkunde) erkannte der zuständige Regierungspräsident die 
bischöfliche Urkunde nach § 4 der Vereinbarung über die staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung 
katholischer Kirchengemeinden zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den Diözesen im Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.11.1960 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 1960, Ausgabe A, Nr. 46, 
S. 426 --staatliche Vereinbarung--) an. Gemäß § 6 der staatlichen Vereinbarung hat die neu errichtete 
Kirchengemeinde, wenn die Anerkennung erteilt wird, die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts von dem 
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Zeitpunkt an, der in der kirchlichen Errichtungsurkunde angegeben ist, frühestens jedoch von dem Tag der 
Anerkennung an. Die staatliche Vereinbarung trat am 01.11.1960 in Kraft (§ 11 Abs. 1 der staatlichen Vereinbarung). 
Ab diesem Zeitpunkt richtete sich das Verfahren der staatlichen Anerkennung von neu errichteten Kirchengemeinden 
ausschließlich nach dieser Vereinbarung (vgl. § 11 Abs. 2 der staatlichen Vereinbarung). Nach § 11 Abs. 3 der 
staatlichen Vereinbarung soll eine in Zukunft zwischen den Vertragschließenden etwa entstehende 
Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung der staatlichen Vereinbarung auf freundschaftliche 
Weise beseitigt werden.


3 Die Kirchengemeinde A war mit 80 % und die Kirchengemeinde B mit 20 % am Stammkapital der grundbesitzenden 
E-GmbH beteiligt. Die E-GmbH war Alleingesellschafterin der ebenfalls grundbesitzenden EK-GmbH. Einige der 
Grundstücke lagen nicht im Zuständigkeitsbereich des Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--).


4 Nach einer Außenprüfung betreffend die Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer und die 
Grundbesitzwerte war der Prüfer der Auffassung, durch den Übergang des Kirchenvermögens auf die Klägerin seien 
alle Anteile an der grundbesitzenden E-GmbH unmittelbar und alle Anteile an der grundbesitzenden EK-GmbH 
mittelbar in der Hand der Klägerin vereinigt worden. Dabei handle es sich um einen nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 des 
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) steuerbaren Erwerbsvorgang. Im Betriebsprüfungsbericht vom 13.03.2013 
wurden die betroffenen Grundstücke und die zur Grunderwerbsteuerfestsetzung berufenen Finanzämter aufgeführt.


5 Das FA erließ am 18.04.2013 einen Bescheid über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für die 
Grunderwerbsteuer (Feststellungsbescheid). In dem Feststellungsbescheid gab es an, die Besteuerungsgrundlagen 
würden "gem. § 17 GrEStG gesondert festgestellt für die Vereinigung der Anteile durch die Urkunde des Bischofs von S 
vom XX.XX.XXXX und der Zustimmungsurkunde des zuständigen Regierungspräsidenten von T vom YY.YY.YYYY am 
XX.XX.XXXX (Steuerstichtag)". Dem Bescheid war als Anlage der Betriebsprüfungsbericht mit dem Hinweis beigefügt, 
dieser sei Bestandteil des Bescheids.


6 Einspruch und Klage blieben erfolglos. Das Urteil des Finanzgerichts ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 
2017, 1286 veröffentlicht.


7 Mit ihrer Revision macht die Klägerin eine Verletzung von § 1 Abs. 3, § 3 Nr. 2, § 4 Nr. 1 und § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
GrEStG geltend. Durch die Neuerrichtung der Klägerin werde kein Erwerbstatbestand des GrEStG erfüllt, da es sich bei 
der Neuerrichtung um eine rein innerkirchliche Umstrukturierungsmaßnahme handle. Außerdem sei der 
Feststellungsbescheid rechtswidrig, da er einen unzutreffenden Steuerstichtag angebe.


8 Die Klägerin beantragt,
die Vorentscheidung, den Feststellungsbescheid vom 18.04.2013 und die Einspruchsentscheidung vom 14.11.2014 
aufzuheben.


9 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


10 Die Neuerrichtung der Klägerin erfülle den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG. Die Kirche werde im staatlichen 
Bereich tätig. Bezüglich des Zeitpunkts der Fusion der Kirchengemeinden habe man sich unter den Beteiligten in 
einer Besprechung am 16.11.2012 auf den in der Errichtungsurkunde genannten Tag --den XX.XX.XXXX-- geeinigt. 
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Dies sei auch der Zeitpunkt der Steuerentstehung. Die staatliche Anerkennung am YY.YY.YYYY habe lediglich 
deklaratorische Bedeutung.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Revision ist begründet (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Der Feststellungsbescheid 
ist rechtswidrig. Er benennt einen unzutreffenden Steuerstichtag.


12 1. Nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG werden bei einem nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG steuerbaren Rechtsgeschäft 
die Besteuerungsgrundlagen durch das Geschäftsleitungsfinanzamt gesondert festgestellt, wenn ein außerhalb des 
Bezirks des Geschäftsleitungsfinanzamts belegenes Grundstück betroffen ist.


13 a) Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegen der Steuer, soweit eine 
Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG nicht in Betracht kommt, die Vereinigung unmittelbar oder mittelbar von 
mindestens 95 % der Anteile der Gesellschaft, wenn kein schuldrechtliches Geschäft i.S. des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG 
vorausgegangen ist (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG). Der Tatbestand knüpft zwar an den Anspruch auf Übertragung bzw. die 
Vereinigung von Gesellschaftsanteilen an, erfasst aber die infolge der Vereinigung der Anteile der Gesellschaft mit 
Grundbesitz in einer Hand spezifisch grunderwerbsteuerrechtlich veränderte Zuordnung von Grundstücken (vgl. 
Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 20.10.1993 - II R 116/90, BFHE 172, 538, BStBl II 1994, 121, unter II.1.). 
Derjenige, in dessen Hand sich die Anteile vereinigen, wird so behandelt, als habe er die Grundstücke von der 
Gesellschaft erworben, deren Anteile sich in seiner Hand vereinigen (BFH-Urteil vom 05.11.2002 - II R 23/00, 
BFH/NV 2003, 505, unter II.).


14 Die Vereinigung von Anteilen in einer Hand i.S. von § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG setzt nicht voraus, dass der Erwerber 
sämtliche Anteile der grundstücksbesitzenden Gesellschaft unmittelbar in seine Hand bekommt. Es genügt, dass dies 
ganz oder teilweise mittelbar durch Zwischenschaltung einer Gesellschaft oder mehrerer Gesellschaften geschieht, 
an der oder an denen der Erwerber seinerseits direkt oder indirekt beteiligt ist (BFH-Urteile vom 16.01.1980 - 
II R 52/76, BFHE 130, 72, BStBl II 1980, 360, und in BFH/NV 2003, 505, unter II.).


15 b) Gegenstand der nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG zu treffenden gesonderten Feststellung sind die 
Besteuerungsgrundlagen. Zu den Besteuerungsgrundlagen gehören die verbindliche Entscheidung über die 
Steuerpflicht des jeweiligen Erwerbsvorgangs dem Grunde nach, über die als Steuerschuldner in Betracht 
kommenden natürlichen oder juristischen Personen und über die Finanzämter, die zur Steuerfestsetzung berufen 
sind (vgl. BFH-Urteil vom 30.08.2017 - II R 39/15, BFHE 260, 87, BStBl II 2018, 786, Rz 13). Zu den 
Besteuerungsgrundlagen gehört auch die Angabe der betroffenen Grundstücke (BFH-Urteil vom 15.03.2017 - 
II R 36/15, BFHE 257, 482, BStBl II 2017, 1215, Rz 15). Gesondert festzustellen ist schließlich der Zeitpunkt, auf den 
der Grundbesitz der Gesellschaft nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG zu bewerten ist. Dies ist nach § 138 Abs. 1 
Satz 1 des Bewertungsgesetzes in der ab dem 01.01.2007 geltenden Fassung der Zeitpunkt der Steuerentstehung 
(§ 38 der Abgabenordnung, § 14 GrEStG; Steuerstichtag), soweit nicht einer der in § 8 Abs. 2 Satz 2 GrEStG 
geregelten Sonderfälle vorliegt. Die Entscheidung über den Bewertungszeitpunkt darf nach Sinn und Zweck des § 17 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG nicht den für die Bewertung der Grundstücke zuständigen Finanzämtern überlassen 
werden. Nur die Feststellung im Bescheid nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG kann eine einheitliche Beurteilung 
dieses Zeitpunkts gewährleisten (vgl. BFH-Urteil in BFHE 260, 87, BStBl II 2018, 786, Rz 14). Anzugeben ist im 
Feststellungsbescheid das genaue Datum des Steuerstichtags. Wird ein unzutreffendes Datum genannt, ist der 
Feststellungsbescheid rechtswidrig. Insoweit ist der Bescheid nicht auslegungsfähig.
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16 2. Nach diesen Grundsätzen ist der Feststellungsbescheid vom 18.04.2013 rechtswidrig. Er bezeichnet als 
Steuerstichtag den XX.XX.XXXX. Zutreffender Zeitpunkt der Steuerentstehung kann jedoch erst der YY.YY.YYYY 
gewesen sein. Denn erst zu diesem Zeitpunkt hatte die Klägerin die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Nur als Rechtsträger (zumindest im grunderwerbsteuerrechtlichen Sinne) konnte sie einen steuerbaren 
Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG verwirklicht haben.


17 Die unmittelbare Vereinigung aller Anteile an der E-GmbH und die dadurch bedingte mittelbare Vereinigung aller 
Anteile an der EK-GmbH bei der Klägerin kann erst mit dem Tag der staatlichen Anerkennung am YY.YY.YYYY 
wirksam geworden sein. Die Klägerin wurde zunächst innerkirchlich gemäß can. 515 § 2 CIC i.V.m. Nr. 1 der 
Errichtungsurkunde vom XX.XX.XXXX durch die Vereinigung der Kirchengemeinden neu errichtet. Nach can. 121 CIC 
i.V.m. Nr. 3 der Errichtungsurkunde erhielt sie die Güter und Vermögensrechte der vereinigten und dadurch 
aufgelösten Kirchengemeinden. Zu den erhaltenen Vermögensrechten gehörten u.a. unmittelbar die Anteile an der 
E-GmbH, deren Inhaber zuvor zu 80 % die Kirchengemeinde A und zu 20 % die Kirchengemeinde B waren. Zu den 
Vermögensrechten gehörte überdies die von der E-GmbH gehaltene 100 %ige Beteiligung an der EK-GmbH, die nach 
der Vereinigung aller Anteile an der E-GmbH der Klägerin mittelbar (über die Beteiligung an der E-GmbH) zustand. 
Sowohl die E-GmbH als auch die EK-GmbH hatten inländischen Grundbesitz. Die mit dem Übergang des Vermögens 
verbundene unmittelbare Vereinigung aller Anteile an der E-GmbH und mittelbare Vereinigung aller Anteile an der 
EK-GmbH bei der Klägerin führten dazu, dass nunmehr der Grundbesitz der E-GmbH der Klägerin unmittelbar und 
der Grundbesitz der EK-GmbH der Klägerin mittelbar über die E-GmbH grunderwerbsteuerrechtlich zuzuordnen 
waren.


18 Die zunächst rein innerkirchlich wirksame Neuerrichtung der Klägerin und die dadurch bedingte Neuzuordnung des 
Grundbesitzes der E-GmbH und der EK-GmbH zur Klägerin wurden aber erst am YY.YY.YYYY für den staatlichen 
Bereich anerkannt. Die Klägerin wurde mit der staatlichen Anerkennung gemäß § 1 Abs. 1 der staatlichen 
Vereinbarung für den staatlichen Bereich rechtlich wirksam und erhielt nach § 6 der staatlichen Vereinbarung ab 
diesem Datum die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Urteil vom 
22.02.2012 - 4 K 3829/09, Entscheidungen in Kirchensachen 59, 142). Sie konnte ab diesem Zeitpunkt am 
Rechtsverkehr teilnehmen, einen Grunderwerbsteuertatbestand verwirklichen (vgl. für die Verwirklichung eines 
Grunderwerbsteuertatbestands durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts z.B. BFH-Urteil vom 01.09.2011 - 
II R 16/10, BFHE 235, 182, BStBl II 2012, 148) und Schuldnerin der Grunderwerbsteuer i.S. des § 13 Nr. 5 Buchst. a 
GrEStG sein.


19 Entgegen der Auffassung des FA hat § 6 der staatlichen Vereinbarung nach seinem ausdrücklichen Wortlaut keine 
deklaratorische, sondern eine konstitutive Wirkung für den staatlichen Bereich. Liegt der Zeitpunkt, der in der 
kirchlichen Errichtungsurkunde angegeben ist, vor dem Zeitpunkt der staatlichen Anerkennung, wirkt die staatliche 
Anerkennung nach dem Wortlaut des § 6 der staatlichen Vereinbarung frühestens ab dem Tag der Anerkennung. Die 
Beteiligten können nicht durch eine Absprache untereinander bestimmen, dass die Folgen der staatlichen 
Anerkennung auf einen Zeitpunkt vor ihrer Erteilung zurückwirken sollen. Denn nach § 11 Abs. 2 der staatlichen 
Vereinbarung richtet sich seit dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens am 01.11.1960 (vgl. § 11 Abs. 1 der staatlichen 
Vereinbarung), also auch im Streitjahr XXXX, das Verfahren ausschließlich nach den in ihr enthaltenen 
Bestimmungen. Eine Abweichung war schließlich auch nicht durch eine Absprache i.S. des § 11 Abs. 3 der staatlichen 
Vereinbarung möglich. Dieser erlaubt lediglich "freundschaftliche Lösungen", falls die Beteiligten in Hinblick auf die 
Auslegung einer Bestimmung in der staatlichen Vereinbarung unterschiedlicher Auffassung sind. Bei dem Tag der 
staatlichen Anerkennung i.S. der §§ 4 und 6 der staatlichen Vereinbarung handelt es sich aber um ein fixes Datum, 
das keiner Auslegung zugängig ist.


20 3. Die Sache ist spruchreif. Die Vorentscheidung, der Feststellungsbescheid vom 18.04.2013 und die 
Einspruchsentscheidung vom 14.11.2014 werden aufgehoben. Da der Feststellungsbescheid bereits wegen der 
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Angabe des unzutreffenden Steuerstichtags rechtswidrig ist und aufzuheben war, ist über die Steuerpflicht des 
Erwerbsvorgangs nicht mehr zu entscheiden.


21 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.
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Urteil vom 07. November 2019, I R 46/17 
Bauabzugsteuer bei Errichtung von Freiland-Photovoltaikanlagen


ECLI:DE:BFH:2019:U.071119.IR46.17.0


BFH I. Senat


EStG § 48 Abs 1 S 1 , EStG § 48 Abs 1 S 3 , EStG § 48 Abs 3 , EStG § 48a Abs 1 , EStG § 48b , EStG § 48c Abs 2 , EStG § 48c 
Abs 3 , EStG § 48d Abs 1 S 1 , EStG § 48d Abs 1 S 6 , AO § 20a , AO § 21 Abs 1 , AO § 155 Abs 1 S 1 , AO § 167 Abs 1 S 1 , 
AEUV Art 56 , EStG VZ 2010 , EStG VZ 2011 , UStG § 13b Abs 1 Nr 4 S 1 , GG Art 2 Abs 1 , GG Art 20 Abs 3 , AEUV Art 267 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 16. Mai 2017, Az: 4 K 63/17


Leitsätze


1. Bauabzugsteuer i.S. des § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG kann auch für die Errichtung von Freiland-Photovoltaikanlagen anfallen, 
da die Begriffe Bauwerk und Bauleistung normspezifisch auszulegen sind. Die der Bauabzugsteuer unterliegenden 
Bauwerke sind insbesondere nicht auf Gebäude oder unbewegliche Wirtschaftsgüter beschränkt, sondern kommen auch 
bei Scheinbestandteilen, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen in Betracht.


2. Ob die Einkünfte des Leistenden in Deutschland steuerpflichtig sind, spielt für die Bauabzugsteuer grundsätzlich keine 
Rolle.


3. Die Bauabzugsteuer ist mit Unionsrecht vereinbar, da die dadurch verursachte Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit 
gemäß Art. 56 AEUV unter dem Gesichtspunkt der Effizienz der Steuerbeitreibung gerechtfertigt ist.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 16.05.2017 - 4 K 63/17 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten über die Nachforderung von Bauabzugsteuer i.S. der §§ 48 ff. des Einkommensteuergesetzes 
(EStG).


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) beauftragte mit Vertrag vom 27.09.2010 die in Spanien ansässige A S.A., 
auf einem von der Klägerin gepachteten Grundstück in Z-Stadt (Inland) eine Freiland-Photovoltaikanlage zu errichten. 
Der Vertrag umfasste die Planung und Lieferung sowie den Aufbau der gesamten Anlage einschließlich der 
Solarpanele, Stützen, Streben, Schaltanlagen usw. Zu den Verpflichtungen der A S.A. gehörten auch der Bau von 
Schotterpisten und Gräben, Zementarbeiten, das Einrammen von Pfählen in den Boden, um daran die Module der 
Photovoltaikanlage zu befestigen, sowie die Einebnung und teilweise Betonierung von Flächen, um die in 
Betoncontainern gelieferten Trafostationen aufzustellen. Im Gegenzug verpflichtete sich die Klägerin zur Zahlung 
von ... €, wovon ... € auf Lohn- und Gehaltskosten zuzüglich Reisekosten für die Montage entfielen.
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3 Die A S.A. legte keine Freistellungsbescheinigung i.S. des § 48b EStG vor und hatte eine solche Bescheinigung auch 
nicht beantragt. Sie errichtete in den Jahren 2010 und 2011 noch eine weitere Freiland-Photovoltaikanlage in Y-Stadt 
(Inland), die Gegenstand des Parallelverfahrens I R 47/17 ist. Darüber hinaus hatte die A S.A. keine weiteren 
Baustellen oder Niederlassungen in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland).


4 In Y-Stadt fand vom 26.05.2010 bis zum 01.06.2010 eine Baugrunduntersuchung durch einen Subunternehmer statt. 
Die Anmeldung der Inbetriebnahme der Anlage erfolgte am 01.07.2010, der Anschluss an das Stromnetz am 
11.08.2010, die vorläufige Abnahme am 01.09.2010 und die endgültige Abnahme am 15.09.2011. Für die A S.A. tätige 
Personen waren mit Unterbrechungen vom 13.07.2010 bis zum 25.03.2011 vor Ort tätig.


5 In Z-Stadt fand die Baugrunduntersuchung durch einen Subunternehmer Anfang Oktober 2010 statt. Am 26.10.2010 
wurde die Baustelle eingerichtet und eingezäunt. Die technische Abnahme durch das zuständige 
Versorgungsunternehmen fand am 18.04.2011 statt, die vorläufige Abnahme der Anlage durch die Klägerin am 
14.06.2011.


6 Mit Schreiben vom 05.03.2012 forderte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) die Klägerin auf, 
Bauabzugsteuer anzumelden und abzuführen. Entsprechende Anmeldungen gingen auch in der Folge nicht beim FA 
ein.


7 Nachdem das FA den ursprünglichen Bescheid über die Festsetzung von Steuerabzugsbeträgen bei Bauleistungen vom 
11.02.2014 im Anschluss an ein beim Hessischen Finanzgericht (FG) geführten Verfahren über die Aussetzung der 
Vollziehung --AdV-- (Az. 4 V 1400/15) am 01.02.2016 aufgehoben hatte, erließ es am 10. und 11.02.2016 Bescheide 
über die Festsetzung von Steuerabzugsbeträgen bei Bauleistungen gemäß § 167 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) 
i.V.m. §§ 48 ff. EStG in folgender Höhe:


- für Oktober 2010       ... € 


- für Januar 2011 ... € 


- für Mai 2011 ... € 


- für Juni 2011 ... € 


- für August 2011 ... €.


8 Als Bemessungsgrundlage dienten die tatsächlichen Zahlungen der Klägerin an die A S.A. in Höhe von ... € im Oktober 
2010, ... € und ... € im Januar 2011, ... € im Mai 2011, ... € im Juni 2011 und ... € im August 2011, jeweils zuzüglich 
Umsatzsteuer.


9 Über den gegen diese neuen Bescheide eingelegten Einspruch liegt noch keine Entscheidung des FA vor. Das FG hat 
einen Antrag der Klägerin auf AdV mit Beschluss vom 28.03.2017 (Az. 4 V 1944/16) abgelehnt. Die am 10.01.2017 
eingereichte Untätigkeitsklage (Az. 4 K 63/17) hat das FG mit Urteil vom 16.05.2017 als unbegründet abgewiesen 
(Entscheidungen der Finanzgerichte 2017, 1351).
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10 Die Klägerin macht mit ihrer Revision die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, die Vorentscheidung 
sowie die Bescheide über die Festsetzung von Steuerabzugsbeträgen bei Bauleistungen gemäß § 167 Abs. 1 AO 
i.V.m. §§ 48 ff. EStG für die Zeiträume Oktober 2010, Januar 2011, Mai 2011, Juni 2011 und August 2011 vom 10. und 
11.02.2016 aufzuheben.


11 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


12 Die Revision der Klägerin ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO-
-).


13 Das FG hat zu Recht entschieden, dass für die Errichtung der Freiland-Photovoltaikanlage in Z-Stadt Bauabzugsteuer 
i.S. der §§ 48 ff. EStG in Höhe von insgesamt ... € für die Zeiträume Oktober 2010 sowie Januar, Mai, Juni und August 
2011 angefallen ist und das FA diese Abzugsteuer gegenüber der Klägerin auf Grundlage des § 167 Abs. 1 Satz 1 AO 
im Wege der angefochtenen Nachforderungsbescheide geltend machen durfte.


14 1. Die Bauabzugsteuer setzt gemäß § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG voraus, dass jemand (Leistender) an einen Unternehmer 
i.S. des § 2 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) oder an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
(Leistungsempfänger) im Inland eine Bauleistung erbringt und keiner der in § 48 Abs. 2 EStG genannten 
Ausnahmetatbestände --Freistellungsbescheinigung i.S. des § 48b Abs. 1 Satz 1 EStG oder Nichtüberschreiten 
bestimmter Beträge-- vorliegt. Bauleistungen sind nach der Legaldefinition des § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG alle 
Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. 
Liegen die Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG vor, ist der Leistungsempfänger verpflichtet, von der 
Gegenleistung einen Steuerabzug in Höhe von 15 % für Rechnung des Leistenden vorzunehmen.


15 a) Das FG ist zutreffend davon ausgegangen, dass die von der A S.A. errichtete Freiland-Photovoltaikanlage die 
Voraussetzungen eines Bauwerks i.S. des § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG erfüllt.


16 aa) Der Begriff des Bauwerks ist im Gesetz nicht definiert. Im Rahmen der gebotenen normspezifischen Auslegung ist 
entscheidend, dass der in der Gesetzesbegründung zur Einführung der Bauabzugsteuer formulierte Zweck, im 
(gesamten) Baugewerbe die illegale Beschäftigung einzudämmen und Steueransprüche zu sichern (BTDrucks 
14/4658, S. 1 und 8), für ein weites Begriffsverständnis spricht. Dies ist auch vom Wortlaut der Norm gedeckt, da der 
Begriff des Bauwerks im allgemeinen Sprachgebrauch nicht nur für größere, durch ihre architektonische Gestaltung 
beeindruckenden Bauten (vgl. Wortbedeutung nach Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache), sondern 
darüber hinaus in einem sehr umfassenden Sinn verwendet wird (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch).


17 Aus diesem normspezifischen Verständnis folgt, dass ein Bauwerk i.S. des § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG weder auf Gebäude 
noch allgemein auf unbewegliche Wirtschaftsgüter beschränkt ist. Vielmehr können darunter auch 
Scheinbestandteile i.S. des § 95 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und Betriebsvorrichtungen i.S. des § 68 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 des Bewertungsgesetzes fallen (zur Verwendung des Begriffs Bauwerk im allgemeinen Ertragsteuerrecht 
als Oberbegriff für Gebäude und Betriebsvorrichtungen vgl. Bundesfinanzhof --BFH--, Urteil vom 28.09.2000 - 
III R 26/99, BFHE 193, 199, BStBl II 2001, 137). Technische Anlagen können ebenfalls ein Bauwerk i.S. des § 48 
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Abs. 1 Satz 3 EStG darstellen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es wie bei Freiland-Photovoltaikanlagen darum geht, 
ob überhaupt ein Bauwerk vorliegt. Ob hiervon auch bei Maßnahmen an, in oder auf einem bereits vorhandenen 
Bauwerk auszugehen ist, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung.


18 bb) Dass der V. Senat des BFH den Begriff des Bauwerks im Rahmen der Auslegung des § 13b Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 
UStG a.F. auf unbewegliche, durch Verbindung mit dem Erdboden hergestellte Sachen beschränkt und insbesondere 
Betriebsvorrichtungen ausnimmt (Urteil vom 28.08.2014 - V R 7/14, BFHE 246, 569, BStBl II 2015, 682), steht hierzu 
nicht im Widerspruch. Zum einen ging es in dem vom V. Senat entschiedenen Fall nicht um eine eigenständige, auf 
dem Erdboden errichtete Konstruktion, sondern um den Einbau einer Anlage in ein bereits vorhandenes Gebäude. 
Zum anderen begründete der V. Senat seine Auffassung auch mit den speziellen Vorgaben der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, die im Streitfall keine 
Anwendung findet.


19 Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), die in Zusammenhang mit der kaufrechtlichen 
Verjährungsvorschrift des § 438 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b BGB zum Teil ebenfalls von einer engeren Auslegung ausgeht 
und nur unbewegliche, durch Verbindung mit dem Erdboden hergestellte Sachen als Bauwerke erfasst (Urteil vom 
09.10.2013 - VIII ZR 318/12, Neue Juristische Wochenschrift --NJW-- 2014, 845; weiter dagegen Urteil vom 
07.12.2017 - VII ZR 101/14, BGHZ 217, 103, zu § 638 BGB), führt zu keinem anderen Ergebnis. Auf Grundlage der 
normspezifischen Auslegung kommt es auf die zivilrechtliche Auslegung des Begriffs Bauwerk nicht an (a.A. 
Fuhrmann in Korn, § 48 EStG Rz 17). Dies gilt auch für die Rechtsprechung des BGH zur Behandlung von 
Windkraftanlagen auf gepachteten Grundstücken als Scheinbestandteile i.S. des § 95 BGB (Urteil vom 07.04.2017 - 
V ZR 52/16, NJW 2017, 2099) sowie zur Abgrenzung zwischen Kaufverträgen mit Montageverpflichtung und 
Werkverträgen / Werklieferungsverträgen (Urteile vom 22.07.1998 - VIII ZR 220/97, NJW 1998, 3197; vom 
03.03.2004 - VIII ZR 76/03, Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht --NJW-RR-- 2004, 850; 
vom 15.04.2004 - VII ZR 291/03, NJW-RR 2004, 1205).


20 cc) In Folge der normspezifischen Auslegung stellen Freiland-Photovoltaikanlagen grundsätzlich eigenständige 
Bauwerke i.S. des § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG dar (vgl. Gosch in Kirchhof, EStG, 18. Aufl., § 48 Rz 9). Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die einzelnen Solarmodule --wie im Streitfall vom FG für den Senat bindend festgestellt 
(§ 118 Abs. 2 FGO)-- auf in die Erde eingelassenen Pfählen errichtet und mit diesen fest verbunden werden. Ob 
hierfür (zusätzlich) Fundamente errichtet worden sind, konnte das FG zu Recht offen lassen. Ebenso war es im 
Streitfall unbeachtlich, ob bzw. wie die Trafostationen mit dem Erdboden verbunden sind. Es reicht aus, dass sie 
--anders als beispielsweise Baucontainer-- ortsfest auf ihm ruhen (gl.A. Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
21.01.1976 - 4 AZR 71/75, zum Begriff des Bauwerks im tariflichen Bereich; vgl. auch BGH-Urteil in BGHZ 217, 103, 
zu § 638 BGB). Im Übrigen bildeten sie nach den Feststellungen des FG gemeinsam mit den Solarmodulen, die über 
Pfähle mit dem Erdboden verbunden waren, eine einheitliche Anlage.


21 b) Darüber hinaus hat das FG die Errichtung der Freiland-Photovoltaikanlage durch die A S.A. rechtsfehlerfrei als 
Erbringung einer "Bauleistung" i.S. des § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG angesehen.


22 aa) Die Legaldefinition in § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG, wonach Bauleistungen alle Leistungen sind, die der Herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen, entspricht der Definition der 
Bauleistung innerhalb der Regelungen zur Arbeitsförderung in § 211 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch a.F., 
an die in der Gesetzesbegründung ausdrücklich angeknüpft wird (BTDrucks 14/4658, S. 10). Darüber hinaus wird in 
der Gesetzesbegründung auf die Aufzählung der Gewerke in der Baubetriebe-Verordnung vom 28.10.1980 (BGBl I 
1980, 2033, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 
20.12.2011, BGBl I 2011, 2854) verwiesen. Dabei sollen für die Bauabzugsteuer auch solche Tätigkeiten einbezogen 
werden, die nach § 2 Baubetriebe-Verordnung von der Arbeitsförderung ausgeschlossen sind.
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23 Nach Auffassung des Senats ist im Rahmen der Bauabzugsteuer --wie schon beim Begriff Bauwerk-- eine weite 
Auslegung des Begriffs Bauleistung geboten (vgl. auch Gosch in Kirchhof, a.a.O.; Kaeser in 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 48 EStG Rz B 4; Naujok in Lademann, EStG, § 48 EStG Rz 94 ff.; Weiland in 
Frotscher/Geurts, EStG, § 48 Rz 25). Hierfür spricht neben der dargelegten Gesetzesbegründung insbesondere der auf 
ein umfassendes Begriffsverständnis gerichtete Wortlaut des § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG ("alle", "dienen"). Außerdem ist 
auch insoweit der Zweck der Bauabzugsteuer zu berücksichtigen, im (gesamten) Baugewerbe die illegale 
Beschäftigung einzudämmen und Steueransprüche zu sichern.


24 Hiernach bietet die Baubetriebe-Verordnung einen zutreffenden Ansatzpunkt zur Konkretisierung der Bauleistungen. 
Sie enthält eine detaillierte Aufzählung denkbarer Bautätigkeiten, um diese in Bezug auf Fördermaßnahmen in 
begünstigte und nicht begünstigte Tätigkeiten aufzuteilen. Allerdings ist diese Aufzählung für Zwecke der 
Bauabzugsteuer nicht abschließend (Blümich/Ebling, § 48 EStG Rz 50). Als zusätzlicher Anknüpfungspunkt kann 
deshalb auch die vom Statistischen Bundesamt herausgegebene Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 
(WZ 2008) einbezogen werden, die in Abschnitt F ebenfalls eine detaillierte Aufzählung der Tätigkeiten des 
Baugewerbes enthält.


25 bb) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die tatrichterliche Würdigung des FG, das Gepräge der erbrachten 
Leistungen liege im Streitfall bei den Bauleistungen, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden und für den Senat 
bindend (§ 118 Abs. 2 FGO).


26 Die Würdigung des FG widerspricht weder Denkgesetzen noch allgemeinen Erfahrungssätzen. Das FG hat sich 
vielmehr rechtsfehlerfrei auf seine Feststellungen zu den Tätigkeiten der A S.A. gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4, 9, 22 und 31 
Baubetriebe-Verordnung gestützt (Rammarbeiten und Zementarbeiten, Anlegen von Gräben und Schotterpisten). 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Baubetriebe-Verordnung auch das Zusammenfügen von Fertigbauteilen 
erfasst (§ 1 Abs. 2 Nr. 12 Baubetriebe-Verordnung). Im Rahmen der WZ 2008 wird die Installation von Freiland-
Photovoltaikanlagen sogar ausdrücklich als eigenständige Tätigkeit genannt und dem Abschnitt F (Baugewerbe) 
zugeordnet (s. Erläuterungen des Statistischen Bundesamts zur WZ 2008, und zwar zu Ziffer 42.22.0 
Kabelnetzleitungstiefbau).


27 c) Die übrigen Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG hat das FG ebenfalls rechtsfehlerfrei bejaht. Dabei ist es 
zutreffend davon ausgegangen, dass kein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal existiert, wonach die Einkünfte des 
Leistenden --im Streitfall die Einkünfte der A S.A. aus der Errichtung der Photovoltaikanlage-- in Deutschland 
steuerpflichtig sein müssen (zweifelnd noch Senatsbeschluss vom 29.10.2008 - I B 160/08, BFH/NV 2009, 377).


28 Der Wortlaut des § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG enthält für solch ein einschränkendes Tatbestandsmerkmal keine 
Anhaltspunkte. Vielmehr knüpft er ausschließlich an die Erbringung einer Bauleistung im Inland an.


29 Eine systematische Auslegung unter Berücksichtigung der §§ 48c und 48d EStG führt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass 
die Verpflichtung des Leistungsempfängers zur Einbehaltung, Abführung und Anmeldung der Bauabzugsteuer 
tatbestandlich nicht von der inländischen Steuerpflicht des Leistenden abhängen soll. Für den Fall der 
Steuerbefreiung aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) ist dies ausdrücklich in 
§ 48d Abs. 1 Satz 1 EStG geregelt und gilt gemäß § 48d Abs. 1 Satz 6 EStG auch für einen etwaigen 
Haftungsanspruch gegenüber dem Leistungsempfänger. Dies ist auf einen Nachforderungsanspruch übertragbar. Ein 
Umkehrschluss, dass andere Steuerbefreiungen als diejenigen aus DBA relevant bleiben, lässt sich dagegen nicht 
ziehen. Vielmehr handelt es sich nur um die Klarstellung eines besonders wichtigen Falls der Steuerbefreiung für 
den Leistenden. Dies zeigt zum einen die Regelung des § 48c Abs. 2 EStG, wonach eine etwaige Steuerfreiheit (erst) 
im Erstattungsverfahren zu beachten ist und dort eine Glaubhaftmachung der Steuerbefreiung durch den Leistenden 
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erfordert. Zum anderen geht auch die Gesetzesbegründung erkennbar davon aus, dass die Steuerpflicht des 
Leistenden keine Tatbestandsvoraussetzung der Bauabzugsteuer ist (BTDrucks 14/6071, S. 16).


30 Letztlich soll das Abzugsverfahren nicht mit der Prüfung der Steuerpflicht des Leistenden belastet werden. Vielmehr 
bleibt diese Prüfung dem Veranlagungsverfahren des Leistenden bzw. im Rahmen des Steuerabzugs dem Verfahren 
über die Ausstellung einer Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) oder dem Erstattungsverfahren (§ 48c Abs. 2 
EStG) vorbehalten. Allein dies entspricht auch dem Zweck des Abzugsverfahrens, die Steueransprüche effizient zu 
sichern. Denn in vielen Fällen wird erst am Ende des Veranlagungszeitraums und nach Abschluss einer 
gegebenenfalls umfangreichen Sachverhaltsermittlung feststehen, ob die Einkünfte des Leistenden tatsächlich nicht 
in Deutschland besteuert werden können.


31 d) Die Höhe der vom FA nachgeforderten Bauabzugsteuer hat das FG ebenfalls zu Recht nicht beanstandet.


32 Gemäß § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG ist Bemessungsgrundlage für den 15 %igen Steuerabzug die "Gegenleistung", die in 
§ 48 Abs. 3 EStG als "Entgelt zuzüglich Umsatzsteuer" definiert wird.


33 Aus diesem Wortlaut folgt, dass es für die Erhöhung der Bemessungsgrundlage um die Umsatzsteuer nicht darauf 
ankommt, wer die Umsatzsteuer gemäß § 13b UStG schuldet (gl.A. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 27.12.2002, BStBl I 2002, 1399 Rz 81; Blümich/Ebling, § 48 EStG Rz 140; Gosch in Kirchhof, a.a.O., § 48 Rz 12; 
Naujok in Lademann, a.a.O., § 48 EStG Rz 165; Weiland in Frotscher/Geurts, a.a.O., § 48 Rz 43; a.A. Fuhrmann in Korn, 
§ 48 EStG Rz 10.3 und 46). Denn die Gegenleistung ist gerade nicht als Entgelt "einschließlich" Umsatzsteuer, 
sondern "zuzüglich" Umsatzsteuer definiert. Dadurch werden auch diejenigen Fälle erfasst, in denen der 
Abzugsverpflichtete i.S. des § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG (Leistungsempfänger) die Umsatzsteuer selbst schuldet und 
deshalb nicht an den Leistenden, sondern direkt an das Finanzamt zahlt.


34 Die Klägerin kann auch nicht mit Erfolg geltend machen, sie habe von der A S.A. gemäß § 6a i.V.m. § 4 Nr. 1 Buchst. b 
UStG eine umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung erhalten. Auf Grundlage der tatsächlichen 
Feststellungen des FG, die für den Senat bindend sind (§ 118 Abs. 2 FGO), handelte es sich bei den vom FA 
zutreffend ermittelten Zahlungen der Klägerin an die A S.A. um Nettobeträge für einen in Deutschland 
umsatzsteuerbaren und umsatzsteuerpflichtigen Vorgang.


35 2. Das FG hat auch im Ergebnis zu Recht entschieden, dass das FA die angefallene Bauabzugsteuer gegenüber der 
Klägerin gemäß § 167 Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 155 Abs. 1 Satz 1 AO durch Steuerbescheid nachfordern durfte und 
hierfür keine verfahrensrechtlichen Hindernisse bestanden.


36 a) Die Klägerin war als Leistungsempfängerin verpflichtet, die Bauabzugsteuer einzubehalten, anzumelden und für 
Rechnung des Leistenden an das Finanzamt abzuführen (§ 48 Abs. 1 Satz 1 EStG i.V.m. § 48a Abs. 1 EStG). Es handelt 
sich um eine sog. Entrichtungsschuld i.S. des § 43 Satz 2 AO (Schmidt/Loschelder, EStG, 38. Aufl., § 48 Rz 1, m.w.N.); 
Schuldner der Bauabzugsteuer ist der Leistende. Soweit bei der Bauabzugsteuer keine Besonderheiten zu beachten 
sind, kann deshalb auf diejenigen Grundsätze zurückgegriffen werden, welche die Rechtsprechung für andere 
Entrichtungsschulden (z.B. Kapitalertragsteuer gemäß §§ 43 ff. EStG oder Steuerabzug gemäß § 50a EStG) entwickelt 
hat.


37 b) Hierzu gehört, dass § 167 Abs. 1 Satz 1 AO nach ständiger Rechtsprechung ein Wahlrecht der Finanzbehörde 
begründet, den Entrichtungsschuldner entweder durch Haftungsbescheid i.S. des § 191 Abs. 1 Satz 1 AO oder durch 
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Steuerbescheid i.S. des § 155 Abs. 1 Satz 1 AO (Nachforderungsbescheid) in Anspruch zu nehmen, wenn er --wie im 
Streitfall-- seine Anmeldepflicht nicht erfüllt und die Steuer weder einbehalten noch abgeführt hat (grundlegend zur 
Kapitalertragsteuer Senatsurteil vom 13.09.2000 - I R 61/99, BFHE 193, 286, BStBl II 2001, 67; zuletzt Senatsurteil 
vom 19.12.2012 - I R 81/11, BFH/NV 2013, 698, und BFH-Urteil vom 21.09.2017 - VIII R 59/14, BFHE 259, 411, BStBl 
II 2018, 163, jeweils m.w.N.). Die Wahl des Verfahrens muss nicht begründet werden (Senatsurteil in BFH/NV 2013, 
698, m.w.N.).


38 Um zu vermeiden, dass es durch die Wahl des Verwaltungsverfahrens zu einer "Eingriffsverschärfung" gegenüber 
dem Entrichtungsschuldner kommt, ist allerdings der materiell-rechtliche Kern der Nachforderung zu beachten: Der 
Erlass eines Nachforderungsbescheids ändert nichts daran, dass es sich materiell-rechtlich um die Geltendmachung 
eines Haftungsanspruchs handelt. Die Steuerfestsetzung gemäß § 167 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 155 Abs. 1 Satz 1 AO 
erfasst damit denjenigen, der die Steuer als Entrichtungssteuerschuldner nicht angemeldet hat, gerade in seiner 
Funktion als Haftungsschuldner. Dies hat zur Folge, dass die tatbestandlichen Erfordernisse der jeweiligen 
Haftungsnorm auch dann zu beachten sind, wenn kein Haftungsbescheid, sondern ein Nachforderungsbescheid 
erlassen wird (grundlegend zur Kapitalertragsteuer wiederum Senatsurteil in BFHE 193, 286, BStBl II 2001, 67; 
zuletzt BFH-Urteil in BFHE 259, 411, BStBl II 2018, 163, jeweils m.w.N.).


39 c) Bei Anwendung dieser Grundsätze durfte das FA die Bauabzugsteuer gegenüber der Klägerin im Wege der 
verfahrensgegenständlichen Nachforderungsbescheide festsetzen.


40 aa) Die Haftungsnorm des § 48a Abs. 3 EStG setzt grundsätzlich kein Verschulden des Leistungsempfängers voraus, 
das bei Erlass der Nachforderungsbescheide zu berücksichtigen gewesen wäre (zur Anwendung der 
Exkulpationsmöglichkeit des Steuerpflichtigen gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 letzter Halbsatz EStG auf die Nachforderung 
von Kapitalertragsteuer vgl. Senatsurteile in BFHE 193, 286, BStBl II 2001, 67, und vom 20.08.2008 - I R 29/07, BFHE 
222, 500, BStBl II 2010, 142). Ein Ausschluss der Haftung gemäß § 48a Abs. 3 Satz 2 und 3 EStG kommt im Streitfall 
schon wegen fehlender Vorlage einer Freistellungsbescheinigung i.S. des § 48b EStG nicht in Betracht.


41 bb) Auch der Grundsatz der Akzessorietät der Haftungsschuld zur zugrunde liegenden Steuerschuld (Primärschuld) 
führt im Streitfall nicht zum Ausschluss des Nachforderungsanspruchs.


42 Zwar folgt aus dem materiell-rechtlichen Haftungscharakter des Nachforderungsanspruchs, dass auch der Grundsatz 
der Akzessorietät zu beachten ist, d.h. die Steuerschuld, für die (materiell) gehaftet werden soll, muss entstanden 
sein und noch bestehen (vgl. BFH-Urteile vom 13.12.2011 - II R 52/09, BFH/NV 2012, 695, und II R 26/10, BFHE 236, 
212, BStBl II 2013, 596, zur Versicherungssteuer). Die zugrunde liegende Steuerschuld, auf die es im Rahmen der 
Akzessorietät ankommt, ist aber nicht die Körperschaftsteuerschuld der A S.A., sondern die von der A S.A. 
geschuldete Bauabzugsteuer.


43 Der Senat schließt sich insofern den Ausführungen des VIII. BFH-Senats im Urteil in BFHE 259, 411, BStBl II 2018, 
163 zur Kapitalertragsteuer an. Soweit er bei summarischer Prüfung in dem Beschluss in BFH/NV 2009, 377 sowie 
daran anschließend in dem Urteil in BFH/NV 2013, 698 noch Anhaltspunkte gesehen hat, die Haftung für die 
Bauabzugsteuer (auch) durch die zugrunde liegende (Körperschaft-)Steuerschuld des Leistenden zu begrenzen, hält 
er daran nicht mehr fest. Bei erneuter Prüfung lässt sich dies auch nicht mit dem Hinweis auf einen besonderen 
Schadensersatzcharakter der Bauabzugsteuer begründen. Dem widerspricht insbesondere die grundsätzlich 
verschuldensunabhängige Ausgestaltung der Haftung für die Bauabzugsteuer. Sie dient --wie in allen 
Steuerabzugsverfahren-- der möglichst effizienten und gleichmäßigen Steuerfestsetzung (vgl. hierzu Senatsurteil in 
BFH/NV 2013, 698, m.w.N.), die nicht durch Prüfung der konkreten steuerlichen Folgen beim Leistenden belastet 
werden soll. Letztere werden vielmehr durch die Möglichkeit des Antrags auf Erlass einer Freistellungsbescheinigung 


Seite 7 von 11







i.S. des § 48b EStG sowie durch ein mögliches Erstattungsverfahren i.S. des § 48c Abs. 2 EStG hinreichend 
berücksichtigt.


44 Dem entsprechend war der Grundsatz der Akzessorietät im Streitfall gewahrt. Die Voraussetzungen der 
Bauabzugsteuer lagen --wie bereits ausgeführt-- vor. Die Steuerschuld war mit den Zahlungen der Klägerin an die 
A S.A. entstanden und bestand zum Zeitpunkt des Erlasses der Nachforderungsbescheide weiter fort.


45 cc) Besondere Ermessenserwägungen waren für den Erlass der Nachforderungsbescheide nicht erforderlich (vgl. zur 
Kapitalertragsteuer Senatsurteile in BFHE 193, 286, BStBl II 2001, 67, und in BFH/NV 2013, 698, sowie 
Senatsbeschluss vom 18.03.2009 - I B 210/08, BFH/NV 2009, 1237; a.A. Nacke in Littmann/Bitz/Pust, Das 
Einkommensteuerrecht, § 42d Rz 2, m.w.N.; vgl. auch Seer in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, 
§ 167 AO Rz 8). Dies gilt auch, wenn die Einkünfte der A S.A. --aus welchen Gründen auch immer-- nicht in 
Deutschland steuerpflichtig gewesen sein sollten.


46 Hierfür spricht --ebenso wie im Zusammenhang mit der Ablehnung eines entsprechenden ungeschriebenen 
Tatbestandsmerkmals-- insbesondere die systematische Auslegung unter Berücksichtigung des § 48d Abs. 1 Satz 6 
EStG, der hinsichtlich des Haftungsanspruchs ausdrücklich die Unbeachtlichkeit einer Steuerbefreiung durch DBA 
anordnet. Daraus ist kein Umkehrschluss für andere Steuerbefreiungen zu ziehen, sondern der Gesetzgeber stellt für 
einen besonders wichtigen Fall der Steuerbefreiung klar, dass sie keinen Einfluss auf den Haftungs- und damit auch 
auf den Nachforderungsanspruch hat (im Rahmen einer summarischen Prüfung noch zweifelnd Senatsbeschluss in 
BFH/NV 2009, 377).


47 Ob eine Ausnahme in Betracht kommt, wenn eine inländische Steuerpflicht des Leistenden zweifellos ausscheidet 
oder dies zumindest glaubhaft gemacht worden ist, kann im Streitfall dahingestellt bleiben. Im Hinblick auf die vom 
FG gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindend festgestellten Zeiträume, in denen die A S.A. die Photovoltaikanlagen errichtet 
hat, kann hiervon im Streitfall keine Rede sein.


48 d) Das FG hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass das FA für den Erlass der angefochtenen 
Nachforderungsbescheide zuständig war. Dies ergibt sich aus § 48a Abs. 1 EStG i.V.m. §§ 20a und 21 AO.


49 Nach § 20a Abs. 1 AO ist für die Besteuerung von Unternehmen, die Bauleistungen i.S. des § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG 
erbringen und ihre Geschäftsleitung oder Sitz außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes haben, das Finanzamt 
zuständig, das für die Besteuerung der entsprechenden Umsätze nach § 21 Abs. 1 AO i.V.m. der Verordnung über die 
örtliche Zuständigkeit für die Umsatzsteuer im Ausland ansässiger Unternehmer 
(Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung --UStZustV--) zuständig ist.


50 Für die Besteuerung der Umsätze der in Spanien ansässigen A S.A. ist nach § 21 Abs. 1 AO i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 27 
UStZustV das FA zuständig. Dies gilt gemäß § 20a Abs. 1 AO auch für die Bauabzugsteuer i.S. der §§ 48 ff. EStG, da 
Steuerschuldner dieser Steuer der Leistende (A S.A.) ist und die Klägerin (Leistungsempfängerin) die Bauabzugsteuer 
lediglich für Rechnung der A S.A. entrichtet (§ 43 Satz 2 AO). Gemäß § 48a Abs. 1 EStG war die Klägerin zur 
Anmeldung und Abführung beim für den Leistenden zuständigen FA verpflichtet. Daraus folgt auch die Zuständigkeit 
des FA für die angefochtenen Nachforderungsbescheide, da die Steueranmeldung gemäß § 168 Satz 1 AO einer 
Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht und die Nachforderung der Bauabzugsteuer 
gemäß § 167 Abs. 1 Satz 1 AO diese Anmeldung ersetzt bzw. korrigiert.
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51 Ob sich die Zuständigkeit des FA wegen des materiellen Haftungscharakters der Nacherhebung darüber hinaus aus 
der Zuständigkeitsregelung für Haftungsbescheide gemäß § 48a Abs. 3 Satz 4 EStG ableiten ließe (so Apitz in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 48a EStG Rz 5), kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben.


52 3. Darüber hinaus hat das FG rechtsfehlerfrei sowohl einen Verstoß gegen Verfassungsrecht als auch gegen 
Unionsrecht verneint.


53 a) Der Senat ist --auch unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen des Streitfalls-- nicht überzeugt, dass 
die Bauabzugsteuer eine Übermaßbesteuerung zur Folge hat.


54 Der aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) folgende Anspruch des Steuerpflichtigen, nur im 
Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zur Leistung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen 
herangezogen zu werden, umfasst auch die Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Der Steuerpflichtige 
darf nicht zu einer unverhältnismäßigen Abgabe herangezogen werden (Bundesverfassungsgericht --BVerfG--, 
Beschluss vom 03.09.2009 - 1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115, m.w.N.).


55 Soweit die Klägerin geltend macht, die mit der Bauabzugsteuer zu sichernde Körperschaftsteuer und Lohnsteuer 
betrage in der Anlagenindustrie lediglich ca. 7 % der Nettoumsatzerlöse, so dass der Steuersatz von 15 % gegen das 
Übermaßverbot verstoße, ist dem nicht beizupflichten. Vielmehr durfte der Gesetzgeber im Interesse der 
Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung typisierend von einer Belastung der Nettoumsatzerlöse für 
Bauleistungen mit 3,75 % Ertragsteuer und 11,25 % Lohnsteuer ausgehen, wodurch sich der Steuersatz in Höhe von 
15 % ergab. Dass der Gesetzgeber bei der Ermittlung des Steuersatzes (vgl. hierzu BTDrucks 14/4658, S. 11) von 
einem durchschnittlichen Anteil der Lohnaufwendungen an den Nettoumsatzerlösen von 75 % ausgegangen ist, 
während dieser Anteil im Streitfall allenfalls 4 % beträgt, steht dem nicht entgegen. Insofern handelt es sich um eine 
Besonderheit des Anlagenbaus, die im Rahmen der typisierten Behandlung von Bauleistungen grundsätzlich außer 
Betracht bleiben durfte.


56 Ein Verstoß gegen Verfassungsrecht ergibt sich auch nicht aus dem Nichtannahmebeschluss des BVerfG vom 
22.01.2014 - 1 BvR 891/13 (Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2014, 440), auf den sich die Klägerin beruft. 
Zwar äußerte das BVerfG in dieser Entscheidung verfassungsrechtliche Zweifel an der Nacherhebung von 
Abzugsteuern. Dies betrifft aber nur die Nacherhebung nicht entrichteter Abzugsteuern zu einem Zeitpunkt, in dem 
bereits feststeht, dass der zum Steuerabzug verpflichtete und vom Finanzamt nachträglich in Anspruch genommene 
Vergütungsschuldner vom Vergütungsgläubiger nicht mehr die Erstattung oder die Abtretung des 
Erstattungsanspruchs gegen Deutschland erlangen kann (z.B. wegen Liquidation und Löschung des 
Vergütungsgläubigers). Auf Grundlage der Feststellungen des FG bestehen hierfür im Streitfall keine Anhaltspunkte.


57 b) Darüber hinaus ist der Senat nicht überzeugt, dass die Berücksichtigung der Übergangsregelung in den Schreiben 
des Bayerischen Landesamts für Steuern vom 16.09.2015 - S 2272.1.1-3/8 St32 (Der Betrieb 2015, 2236) und des 
Landesamts für Steuern und Finanzen Sachsen vom 01.10.2015 - S2272-8/2-212 zu einem Verfassungsverstoß führt. 
Die Finanzverwaltung hat in diesen Schreiben festgestellt, dass die Aufstellung einer Freiland-Photovoltaikanlage 
die Voraussetzungen der Bauabzugsteuer i.S. des § 48 EStG erfüllen "kann". Anschließend hat sie erklärt, dass es im 
Fall der Entstehung der Bauabzugsteuer bis zum 31.12.2015 nicht beanstandet werde, wenn ein Abzug der 
Bauabzugsteuer unterbleibe.


58 aa) Selbst wenn diese Übergangsregelung von allen anderen Finanzbehörden beachtet worden sein sollte, kann sich 
die Klägerin nicht auf ein gemäß Art. 3 Abs. 1 GG relevantes Vollzugs- und Erhebungsdefizit berufen.
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59 Die hierzu ergangene Rechtsprechung des BVerfG (Urteil vom 09.03.2004 - 2 BvL 17/02, BVerfGE 110, 94, BStBl II 
2005, 56) erfasst nur strukturelle Vollzugs- und Erhebungsdefizite, die auf einem Widerspruch zwischen dem 
normativen Befehl der materiellen Steuernorm und der nicht auf Durchsetzung dieses Befehls angelegten 
Erhebungsregel beruhen und dadurch einen gleichmäßigen Belastungserfolg verhindern. Die Nichterhebung der 
Steuer, die darauf beruht, dass die Verwaltung eine als unzutreffend erkannte Gesetzesauslegung, die den 
Steuerpflichtigen begünstigt hatte, für einen Übergangszeitraum noch weiter anwenden will, erfüllt diese 
Voraussetzung nicht.


60 bb) Dass das FA die Übergangsregelung nicht angewendet hat, führt ebenfalls nicht zu einem Verstoß gegen Art. 3 
Abs. 1 GG.


61 Nach ständiger Rechtsprechung kann aus Art. 3 Abs. 1 GG regelmäßig kein Anspruch auf Gleichbehandlung im 
Unrecht abgeleitet werden (vgl. BFH-Urteil vom 23.01.2013 - X R 43/09, BFHE 240, 147, BStBl II 2013, 608, m.w.N.). 
Vielmehr folgt aus dem Grundsatz des Gesetzesvorrangs (Art. 20 Abs. 3 GG), dass weder die Verwaltung noch die 
Gerichte an eine Verwaltungspraxis oder an Verwaltungsvorschriften gebunden sind, die eine unzutreffende 
Gesetzesauslegung zum Gegenstand haben.


62 Die Anwendung der Übergangsregelung war im Streitfall weder aus Vertrauensschutzgründen noch unter 
Billigkeitsgesichtspunkten geboten. Denn ein schützenswertes Vertrauen des Steuerpflichtigen setzt in jedem Fall 
voraus, dass eine gesicherte, für die Meinung des Steuerpflichtigen sprechende Rechtsauffassung bestanden hat und 
die Rechtslage nicht zweifelhaft war (Senatsurteil vom 23.08.2017 - I R 52/14, BFHE 259, 20, BStBl II 2018, 232). 
Allein die Verwaltungspraxis oder allgemeine Verwaltungsvorschriften sind hierfür nicht ausreichend. Deshalb kann 
es im Streitfall dahingestellt bleiben, ob für die Anwendung der Bauabzugsteuer auf die Errichtung von Freiland-
Photovoltaikanlagen eine solche Verwaltungspraxis oder Verwaltungsvorschrift bestanden hat. Entscheidend ist, dass 
--wie bereits oben ausgeführt-- unterschiedliche Auffassungen zur Auslegung der Tatbestandsmerkmale 
"Bauleistung" und "Bauwerk" vertreten worden sind. Dadurch konnte kein schutzwürdiges Vertrauen entstehen, das 
im Rahmen einer Übergangsregelung hätte berücksichtigt werden müssen (vgl. auch BFH-Urteil vom 23.08.2017 - 
VI R 70/15, BFHE 259, 295, BStBl II 2018, 174).


63 c) Schließlich liegt kein Verstoß gegen Unionsrecht vor. Auch unter Berücksichtigung des Urteils des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) Kommission/Belgien vom 09.11.2006 - C-433/04 (EU:C:2006:702, Slg. 2006, I-10653) 
verstoßen die streitigen Regelungen nicht gegen die Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 56 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die 
Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft --AEUV-- (Amtsblatt der 
Europäischen Union --ABlEU-- 2008, Nr. C 115, 47). Insofern wird auf die entsprechenden Ausführungen im 
Senatsbeschluss in BFH/NV 2009, 377 Bezug genommen, an denen der Senat auch nach Prüfung im Rahmen des 
hiesigen Revisionsverfahrens festhält, sowie auf das EuGH-Urteil X vom 18.10.2012 - C-498/10 (EU:C:2012:635, 
Internationales Steuerrecht --IStR-- 2013, 26), in dem der EuGH unter Anknüpfung an sein Urteil FKP Scorpio 
Konzertproduktionen vom 03.10.2006 - C-290/04 (EU:C:2006:630, Slg. 2006, I-9461) die Voraussetzungen der 
Vereinbarkeit eines Steuerabzugsverfahrens mit Art. 56 AEUV präzisiert hat.


64 Hinsichtlich der Regelungen zur Bauabzugsteuer gemäß §§ 48 ff. EStG bleibt entscheidend, dass die Abzugspflicht 
--sowohl rechtlich als auch faktisch-- gleichermaßen für inländische und ausländische Leistende gilt. Zwar reicht 
dies nach dem EuGH-Urteil Kommission/Belgien (EU:C:2006:702, Slg. 2006, I-10653) nicht aus, um eine 
Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit auszuschließen. Eine solche Beschränkung besteht aber allenfalls darin, 
dass ausländische Leistende im Freistellungs- und Erstattungsverfahren einem erhöhten bürokratischen Aufwand 
unterworfen sind (vgl. hierzu Kempny in Musil/Weber-Grellet, Europäisches Steuerrecht, 2019, EStG §§ 48-48d Rz 28, 
m.w.N.). Dies ist durch den Rechtfertigungsgrund der Effizienz der Steuerbeitreibung gedeckt und hält wegen der 
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relativ geringen Belastungsunterschiede einer Verhältnismäßigkeitsprüfung stand (Apitz in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 48 EStG Rz 8; Blümich/Ebling, § 48 EStG Rz 33; Fuhrmann in Korn, § 48 EStG Rz 13.3; 
Hettler in Bordewin/Brandt, § 48 EStG Rz 16; Schmidt/Loschelder, a.a.O., § 48 Rz 1; Wienbergen in 
Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 48 Rz 38; zweifelnd Gosch in Kirchhof, a.a.O., § 48 Rz 5; ablehnend Naujok in Lademann, 
a.a.O., § 48 EStG Rz 37 f.; Balmes/Ambroziak, Betriebs-Berater 2009, 706, 707 f.; Hey, Europäisches Wirtschafts- & 
Steuerrecht 2002, 153, 163 f.).


65 Die verbesserten Möglichkeiten der Finanzbehörden zur Beitreibung von Steuerforderungen innerhalb der EU durch 
die Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16.03.2010 (ABlEU 2010, Nr. L 84, 1) führen zu keinem anderen Ergebnis 
(vgl. EuGH-Urteil X, EU:C:2012:635, IStR 2013, 26, dort allerdings noch zur Richtlinie 76/308/EWG des Rates vom 
15.03.1976, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften --ABlEG-- 1976, Nr. L 73, 18, geändert durch die Richtlinie 
2001/44/EG des Rates vom 15.06.2001, ABlEG 2001, Nr. L 175, 17). Die Sicherung des Steueranspruchs erfordert 
--jedenfalls unter Berücksichtigung der Besonderheiten oder mobil agierenden Unternehmen der Baubranche-- 
weiterhin gerade die mit dem Abzugsverfahren gemäß §§ 48 ff. EStG bezweckten frühzeitigen Informationen und 
Zugriffsmöglichkeiten der Finanzbehörden (vgl. BTDrucks 14/4658, S. 8).


66 4. Der Senat erachtet die Unionsrechtslage auf Grundlage der unter 3.c zitierten Rechtsprechung des EuGH als 
eindeutig. Einer Vorlage an den EuGH gemäß Art. 267 AEUV bedarf es daher nicht (vgl. EuGH-Urteil CILFIT vom 
06.10.1982 - Rs. 283/81, EU:C:1982:335, Slg. 1982, 3415).


67 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Seite 11 von 11





